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Tarifrecht

2034.1.1-F, 2034.1.2-F

Tarifverträge 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im öffentlichen Dienst der Länder

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 1. Februar 2012 Az.: 25 - P 2607 - 042 - 1 270/12

I.

Nachstehend	wird	Folgendes	zum	Vollzug	bekannt	gege-
ben:

1.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	4	vom	2.	Januar	2012	zum	
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Län-
der in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder)	vom	12.	Oktober	2006	(FMBl	2007	S.	5,	6;	
StAnz	2006	Nr.	48),	zuletzt	geändert	durch	Änderungs-
tarifvertrag Nr. 3 vom 10. März 2011 (FMBl 2011 S. 283, 
StAnz	2011	Nr.	26);

2.	 Änderungstarifvertrag	Nr.	4	vom	2.	Januar	2012	zum	Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
vom	12.	Oktober	2006	(FMBl	2007	S.	5,	38;	StAnz	2006	
Nr.	49),	zuletzt	geändert	durch	Änderungstarifvertrag	
Nr.	3	vom	10.	März	2011	(FMBl	2011	S.	283,	287;	StAnz	
2011	Nr.	26);

3.	 Änderung	der	Niederschriftserklärungen	zum	TV-L	und	
zum	TVÜ-Länder;

4.	Niederschriftserklärungen	zur	Entgeltordnung	zum	
 TV-L.

Die	Änderungstarifverträge	Nr.	4,	die	Änderung	der	Nie-
derschriftserklärungen	zum	TV-L	und	zum	TVÜ-Länder	
und	die	Niederschriftserklärungen	zur	Entgeltordnung	
zum TV-L wurden getrennt, aber inhaltsgleich abgeschlos-
sen/vereinbart mit

–	 ver.di	–	vereinte	Dienstleistungsgewerkschaft	–	Bundes-
vorstand	–,	diese	zugleich	handelnd	für	die	Gewerkschaft	
der	 Polizei,	 die	 Industriegewerkschaft	 Bauen-Agrar-
Umwelt	und	die	Gewerkschaft	Erziehung	und	Wissen-
schaft,

und

– der dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand.

II.

Hinweise zur Durchführung der Tarifverträge ergehen 
in einem gesonderten Rundschreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen. Dieses Rundschreiben 
wird nicht veröffentlicht. Die Tarifverträge sind im Intranet 
abrufbar (www.stmf.bybn.de;	Rubrik:	Personal/Tarifver-
trag	für	den	öffentlichen	Dienst	der	Länder/Änderungs-
tarifverträge) bzw. steht im Internet als Download (www.
stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip) 
zur Verfügung.

L a z i k 
Ministerialdirektor

Änderungstarifvertrag Nr. 4 
zum Tarifvertrag 

zur Überleitung der Beschäftigten  
der Länder in den TV-L und  

zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder)

vom	2.	Januar	2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einererseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 
Änderung des TVÜ-Länder

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts	(TVÜ-Länder)	vom	12.	Oktober	2006,	zuletzt	geän-
dert	durch	den	Änderungstarifvertrag	Nr.	3	vom	10.	März	
2011, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	1	Satz	2	werden	die	Wörter	„Vergütungs-
gruppe	I	BAT	/	BAT-O“	durch	die	Wörter	„Entgelt-
gruppe 15 Ü“ ersetzt.

b)	In	Nr.	1	der	Protokollerklärungen	zu	§	1	Abs.	1	
Satz	1	werden	die	Wörter	 „Vorbemerkung	Nr.	 5	
zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum  
BAT	/	BAT-O“	durch	die	Wörter	„Nr.	4	der	Vorbe-
merkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgeltordnung	zum	
TV-L“  ersetzt.

c)	 In	Nr.	2	Satz	1	der	Protokollerklärungen	zu	§	1	
Abs.	1	Satz	1	wird	nach	der	Angabe	„19	Abs.	1“	die	
Angabe	„,	§	29a“	eingefügt.

2.	 In	Satz	1	der	Protokollerklärung	zu	§	5	Abs.	2	Satz	3	
TVÜ-Länder	werden	die	Wörter	„zum	In-Kraft-Treten	
einer	neuen	Entgeltordnung“	durch	die	Wörter	„zu	
einer Überarbeitung oder Neuregelung der entspre-
chenden Abschnitte der Entgeltordnung zum TV-L“ 
ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	4	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„deren	
Eingruppierung	sich“	die	Wörter	„bis	zum	31.	De-
zember	2011“	sowie	nach	den	Wörtern	„richtet,	und“	
die	Wörter	„die	zum	1.	Januar	2012	in	den	Teil	IV	
der Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet werden, 
sowie“ eingefügt. 

b)	In	Abs.	5	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„Lehr-
kraft,	 die“	 die	 Wörter	 „bis	 zum	 31.	 Dezember	
2011“	 sowie	nach	den	Wörtern	„Anlage	1a	zum	 
BAT	/	BAT-O“	die	Wörter	„und	ab	1.	Januar	2012	
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gemäß	Nr.	4	der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	
der Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung 
zum TV-L“ eingefügt. 

4. In § 9 Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Daneben steht ein weiterer Anspruch auf eine Ent-
geltgruppenzulage nach der Entgeltordnung zum TV-L 
nicht zu.“

5. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz	1.

bb)  Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

	 „2Dies gilt auch, wenn die Höhergruppierung 
aufgrund der Überleitung von Beschäftigten 
in die Entgeltordnung zum TV-L gemäß § 29a 
Abs. 3 erfolgt.“

b)	 Nach	Abs.	5	wird	folgende	Protokollerklärung	einge-
fügt:

„Protokollerklärung	zu	§	12	Abs.	5:

Die Überleitung in die Entgeltgruppe 14 gemäß § 29a 
Abs. 5 gilt nicht als Höhergruppierung.“

6. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„über	den	
31.	Oktober	2006	hinaus“	die	Wörter	„bis	zum	
31. Dezember 2011“ eingefügt.

bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O ein-
gruppiert sind, und für Beschäftigte, die unter 
§	2	Nr.	3	des	Änderungstarifvertrages	Nr.	1	
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, gelten die 
entsprechenden Vorschriften des Satzes 1 auch 
über	den	31.	Dezember	2011	hinaus	fort;	dies	
gilt entsprechend für Beschäftigte, die unter 
Abs. 10 fallen.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, und nach 
dem	Wort	 „Diese“	werden	die	Wörter	 „über	
den 31. Dezember 2011 hinaus fortgeltenden“ 
eingefügt.

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

b) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 „1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Ent-
geltgruppe 1 sind für Beschäftigte, die gemäß Teil 
II Abschnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
eingruppiert sind, für Beschäftigte, die unter § 2 
Nr.	3	des	Änderungstarifvertrages	Nr.	1	zum		BAT-O	
vom 8. Mai 1991 fallen sowie für Beschäftigte, die 
unter	Abs.	10	fallen,	alle	zwischen	dem	1.	Janu-
ar	2012	und	dem	In-Kraft-Treten	entsprechender	
neuer	Eingruppierungsregelungen	stattfindenden	
Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und 
Umgruppierungen)	vorläufig	und	begründen	keinen	
Vertrauensschutz	und	keinen	Besitzstand.“

c) Abs. 4 wird aufgehoben.

d)	In	Abs.	5	Satz	2	werden	die	Wörter	„wird	diese	bis	
zum	In-Kraft-Treten	einer	neuen	Entgeltordnung“	

durch	die	Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	2011	wird	
diese“ ersetzt.

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die	Wörter	„bis	zum	In-Kraft-Treten	einer	neu-
en Entgeltordnung“ werden gestrichen und die 
Wörter	„erfüllt	sind“	werden	durch	die	Wörter	
„erfüllt	wären“	ersetzt.

bb)	 Der	Punkt	wird	durch	ein	Semikolon	ersetzt	
und es wird folgender Teilsatz angefügt:

„die	 Zahlung	 erfolgt	 längstens	 bis	 zu	 einer	
Überarbeitung bzw. Neuregelung der entspre-
chenden Abschnitte der Entgeltordnung zum 
TV-L.“

f) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„In-Kraft-Treten	
 einer neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe 
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Abschnitt 
B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O eingruppiert 
sind, für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des 
Änderungstarifvertrages	Nr.	1	zum	BAT-O	vom	
8. Mai 1991 fallen sowie für Beschäftigte, die 
unter Abs. 10 fallen, gilt Satz 1 auch für Ein-
gruppierungen nach dem 31. Dezember 2011 
fort.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und nach 
dem	Wort	„Eingruppierung“	werden	die	Wör-
ter	„auch	über	den	31.	Dezember	2011	hinaus“	
eingefügt.

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die An-
gabe	„Satz	2“	wird	durch	die	Angabe	„Satz	3“	
ersetzt.

g)	In	Abs.	8	Satz	1	werden	die	Wörter	„In-Kraft-Treten	
einer neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe  
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

h) Abs. 9 wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„gelten“	die	
Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	2011“	einge-
fügt.

bb)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„In-Kraft-Treten	ei-
ner neuen Entgeltordnung“ durch die Angabe 
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Für Beschäftigte, die unter Abs. 10 fallen, gel-
ten Satz 1 und 2 auch über den 31. Dezember 
2011 hinaus fort.“

7. § 18 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	2	wird	die	Angabe	„§	17	Abs.	9	Satz	2“	durch	
die	Angabe	„§	17	Abs.	9	Satz	2	und	3“	ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Satz	1	und	die	Wör-
ter	„In-Kraft-Treten	der	Eingruppierungsvor-
schriften des TV-L“ werden durch die Angabe 
„31.	Dezember	2011“	ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Abschnitt 
B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O eingrup-
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piert sind, sowie für Beschäftigte, die unter § 17 
Abs.	10	fallen,	gilt	Satz	1	bis	zum	In-Kraft-Treten	
entsprechender Eingruppierungsvorschriften 
über den 31. Dezember 2011 hinaus fort.“

8. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü über-
geleitet worden sind, oder ab dem 1. November 2006 in 
die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in 
die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt und 
gemäß § 17 Abs. 7 der Entgeltgruppe 2 Ü zugeordnet 
worden sind, gelten besondere Tabellenwerte, soweit 
sich aus § 29a nichts anderes ergibt. 2Die besonderen 
Tabellenwerte	betragen	ab	1.	Januar	2012

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.731,17 1.914,45 1.984,53 2.070,78 2.130,08 2.178,58“

9. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	nach	den	Wörtern	„Lehrkräfte,	die“	
die	Wörter	 „bis	 zum	 31.	Dezember	 2011“	 sowie	
nach	den	Wörtern	„Anlage	1a	zum	BAT	/	BAT-O“	
die	Wörter	 „und/oder	 ab	 1.	 Januar	 2012	 gemäß	 
Nr.	 4	 der	 Vorbemerkungen	 zu	 allen	 Teilen	 der	 
Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung zum 
TV-L“ eingefügt.

b)	In	Satz	2	werden	nach	der	Angabe	„A	13	BBesG“	
die	Wörter	„oder	eines	entsprechenden	Landesbe-
soldungsgesetzes“ eingefügt.

10. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt:

„§ 29a 
Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L  

am 1. Januar 2012

(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen 
dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 
2011 neu eingestellte Beschäftigte gelten für Ein-
gruppierungen	ab	dem	1.	Januar	2012	die	§§	12,	13	
TV-L sowie die Entgeltordnung zum TV-L. 2Hängt 
die Eingruppierung nach den §§ 12, 13 TV-L von 
der	Zeit	einer	Tätigkeit	oder	Berufsausübung	ab,	
wird	die	vor	dem	1.	Januar	2012	zurückgelegte	
Zeit	so	berücksichtigt,	wie	sie	zu	berücksichtigen	
wäre, wenn die Entgeltordnung zum TV-L bereits 
seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten 
hätte.

(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 
2006 neu eingestellte Beschäftigte,

– deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, 
der Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsver-
bandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 
hinaus fortbesteht, und 

–	 die	am	1.	Januar	2012	unter	den	Geltungsbereich	
des TV-L fallen,

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen 
Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert aus-
zuübenden	Tätigkeit	–	zum	1.	Januar	2012	in	die	
Entgeltordnung	 zum	 TV-L	 übergeleitet;	 Abs.	 3	
bleibt unberührt. 2Soweit	an	die	Tätigkeit	in	der	
bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 TV-L besondere 
Stufenregelungen nach den Anlagen 2, 4 oder 5 ge-
knüpft	waren,	gelten	diese	für	die	Dauer	der	unver-
ändert	auszuübenden	Tätigkeit	fort.	3Soweit an die 

Tätigkeit	in	der	bisherigen	Entgeltgruppe	besonde-
re	Entgeltbestandteile	geknüpft	waren	und	diese	in	
der Entgeltordnung zum TV-L in geringerer Höhe 
entsprechend vereinbart sind, wird die hieraus am 
1.	Januar	2012	bestehende	Differenz	unter	den	bis-
herigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage 
so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende 
Tätigkeit	unverändert	ausgeübt	wird	und	die	sons-
tigen Voraussetzungen für den besonderen Ent-
geltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin 
bestehen;	§	9	Abs.	4	bleibt	unberührt.	4Satz 3 gilt 
entsprechend, wenn besondere Entgeltbestandteile 
in der Entgeltordnung zum TV-L nicht mehr ver-
einbart sind.

Protokollerklärung	zu	§	29a	Abs.	2:
1Die	vorläufige	Zuordnung	zu	der	Entgeltgruppe	
des TV-L nach der Anlage 2 oder 4 gilt als Eingrup-
pierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung 
der	Eingruppierungen	findet	aufgrund	der	Überlei-
tung in die Entgeltordnung zum TV-L nicht statt.

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Abs. 2 Satz 1 nach 
der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Ent-
geltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in 
die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 
TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren 
Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen 
für Höhergruppierungen (§ 17 Abs. 4 TV-L). 3War	
die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgrup-
pe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend 
von Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet;	die	bisher	in	Stufe	1	verbrachte	Zeit	
wird angerechnet. 4Bei Beschäftigten im Sinne von 
Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 der Entgelt-
ordnung	zum	TV-L	werden	übertariflich	gewährte	
Leistungen auf den Höhergruppierungsgewinn 
angerechnet. 5Satz 1 gilt für den erstmaligen An-
spruch auf eine Entgeltgruppenzulage entspre-
chend, sofern bei Eingruppierungen zwischen dem 
1. November 2006 und dem 31. Dezember 2011 die 
vergleichbare Vergütungsgruppenzulage aufgrund 
von § 17 Abs. 5 nicht mehr gezahlt wurde.

(4) 1Der Antrag nach Abs. 3 Satz 1 und/oder nach 
Abs.	3	Satz	5	kann	nur	bis	zum	31.	Dezember	2012	
gestellt	werden	(Ausschlussfrist)	und	wirkt	auf	den	
1.	Januar	2012	zurück;	nach	dem	Inkrafttreten	der	
Entgeltordnung	zum	TV-L	eingetretene	Änderun-
gen der Stufenzuordnung in der bisherigen Ent-
geltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach 
Abs.	3	Satz	2	und	3	unberücksichtigt.	2Ruht das 
Arbeitsverhältnis	am	1.	Januar	2012,	beginnt	die	
Frist	von	einem	Jahr	mit	der	Wiederaufnahme	der	
Tätigkeit;	der	Antrag	wirkt	auf	den	1.	Januar	2012	
zurück.

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 sind Be-
schäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige 
Zulage nach § 17 Abs. 8 stufengleich und unter Bei-
behaltung	der	in	ihrer	Stufe	zurückgelegten	Stu-
fenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Beschäftigte, 
die gemäß Teil II Abschnitt B der An lage 1 a zum 
BAT / BAT-O eingruppiert sind, für  Beschäftigte, 
die	unter	§	2	Nr.	3	des	Änderungstarifvertrages	
Nr. 1 zum  BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, sowie 
für Beschäftigte, die unter § 17 Abs. 10 fallen.“
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11.	 In	Nr.	9	der	Anlage	1	Teil	B	werden	die	Wörter	„zum	
In-Kraft-Treten	einer	neuen	Entgeltordnung“	durch	
die	Wörter	„zu	einer	Überarbeitung	beziehungsweise	
Neuregelung der entsprechenden Abschnitte der Ent-
geltordnung zum TV-L“ ersetzt.

12.	Im	Schlusssatz	der	Anlage	1	Teil	C	werden	die	Wörter	 
„zum	In-Kraft-Treten	einer	neuen	Entgeltordnung“	
durch	die	Wörter	„zu	einer	Neuregelung“	ersetzt.

13. Die Anlagen 5 A und 5 B werden durch die diesem 
Tarifvertrag als Anlage beigefügte Anlage 5 (A / B) 
 ersetzt.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieser	Tarifvertrag	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2012	
in	Kraft.

Berlin,	den	2.	Januar	2012
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Änderungstarifvertrag Nr. 4  
zum Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L)

vom	2.	Januar	2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1 
Änderung des TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L)	vom	12.	Oktober	2006,	zuletzt	geändert	durch	den	
Änderungstarifvertrag	Nr.	3	vom	10.	März	2011,	wird	wie	
folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a)	 In	Teil	B.	Sonderregelungen	werden	die	Wörter	

„Anhang	zu	§	16	 Besondere	Stufenregelungen	für	
vorhandene und neu eingestellte 
Beschäftigte“ 

 gestrichen.

b)	Der	Wortlaut	zu	Teil	C.	Anlagen	wird	wie	folgt	ge-
fasst:

„Anlage	A		Entgeltordnung	zum	TV-L

Anlage B Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 
bis 15

Anlage	C	 Entgelttabelle	für	Pflegekräfte

Anlage	D	 Entgelttabelle	für	Ärztinnen	und	Ärzte	
im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Anlage E Bereitschaftsdienstentgelte

Anlage F Beträge der in der Entgeltordnung (An-
lage A zum TV-L) geregelten Zulagen“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Abs.	3	Buchstabe	d	werden	die	Wörter	„sowie	
künstlerische	Lehrkräfte	an	Kunst-	und	Musikhoch-
schulen“ gestrichen.

b)	Die	Protokollerklärung	zu	§	1	Abs.	3	wird	wie	folgt	
geändert:

aa)	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„Protokoller-
klärung“	durch	das	Wort	„Protokollerklärun-
gen“ ersetzt.

bb)	 Die	bisherige	Protokollerklärung	wird	Protokoll-
erklärung	Nr.	1.

cc)	 Es	wird	folgende	Protokollerklärung	Nr.	2	an-
gefügt:

„2.	 Ausgenommen	 sind	 auch	 künstlerische	
Lehrkräfte	an	Kunst-	und	Musikhochschulen,	
deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2011 
bestanden hat, für die Dauer des ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.“

3. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten rich-
tet	sich	nach	den	Tätigkeitsmerkmalen	der	Ent-
geltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/
er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in 
der	Entgeltgruppe	eingruppiert,	deren	Tätigkeits-
merkmalen	die	gesamte	von	 ihr/ihm	nicht	nur	
vorübergehend	auszuübende	Tätigkeit	entspricht.	
4Die	gesamte	auszuübende	Tätigkeit	entspricht	
den	Tätigkeitsmerkmalen	 einer	Entgeltgruppe,	
wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvor-
gänge anfallen, die für sich genommen die An-
forderungen	eines	Tätigkeitsmerkmals	oder	meh-
rerer	Tätigkeitsmerkmale	dieser	Entgeltgruppe	
erfüllen. 5Kann	die	Erfüllung	einer	Anforderung	
in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer 
Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielsei-
tige	Fachkenntnisse),	sind	diese	Arbeitsvorgänge	
für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt 
ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 6Werden	in	
einem	Tätigkeitsmerkmal	mehrere	Anforderun-
gen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, 
ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuüben-
de	Tätigkeit,	für	jede	Anforderung.	7Ist in einem 
	Tätigkeitsmerkmal	ein	von	Satz	4	oder	6	abwei-
chendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 8Ist 
in	einem	Tätigkeitsmerkmal	als	Anforderung	eine	
Voraussetzung in der Person der/des Beschäftig-
ten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt 
sein.

 Protokollerklärungen	zu	§	12	Abs.	1:

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (ein-
schließlich Zusammenhangsarbeiten), die, be-
zogen	auf	den	Aufgabenkreis	der/des	Beschäf-
tigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung 
abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. 
unterschriftsreife	Bearbeitung	eines	Aktenvor-
gangs,	eines	Widerspruchs	oder	eines	Antrags,	
Betreuung	bzw.	Pflege	einer	Person	oder	Per-
sonengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, 
Erstellung	eines	EKG,	Durchführung	einer	
Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 
2Jeder	einzelne	Arbeitsvorgang	ist	als	solcher	
zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der 
Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten 
werden.

2.  Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 
ist	auch	das	in	einem	Tätigkeitsmerkmal	ge-
forderte	Herausheben	der	Tätigkeit	aus	einer	
niedrigeren Entgeltgruppe.

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im 
Arbeitsvertrag anzugeben.“
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4. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen

1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige 
Tätigkeit	nicht	übertragen	worden,	hat	sich	aber	die	
ihr/ihm	übertragene	Tätigkeit	(§	12	Abs.	1	Satz	3)	nicht	
nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätig-
keitsmerkmalen	einer	höheren	als	ihrer/seiner	bisheri-
gen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 1 Satz 4 bis 8), 
und	hat	die/der	Beschäftigte	die	höherwertige	Tätigkeit	
ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/
er	mit	Beginn	des	darauffolgenden	Kalendermonats	
in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die 
zurückliegenden	sechs	Kalendermonate	gilt	§	14	sinn-
gemäß. 3Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen 
Tätigkeit	durch	Urlaub,	Arbeitsbefreiung,	Arbeitsun-
fähigkeit	oder	Vorbereitung	auf	eine	Fachprüfung	für	
die	Dauer	von	insgesamt	nicht	mehr	als	sechs	Wochen	
unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in 
die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 4Bei einer 
längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung 
aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Be-
endigung der Unterbrechung von neuem. 5Wird	der/
dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder 
eine	Tätigkeit	zugewiesen,	die	den	Tätigkeitsmerkma-
len ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, 
gilt § 14 sinngemäß.“

5.	 In	§	14	Abs.	3	Satz	1	werden	die	Wörter	„Tabellenent-
gelt,	das“	durch	die	Wörter	„Betrag,	der“	ersetzt.

6.	 In	§	15	Abs.	2	werden	die	Wörter	„A	und	B“	durch	die	
Wörter	„B	und	C“	ersetzt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 3 Satz 2 werden jeweils 
die	Wörter	„im	Anhang	zu	§	16“	durch	die	Wörter	
„in	den	jeweiligen	Tätigkeitsmerkmalen	in	der	Ent-
geltordnung“ ersetzt.

b)	In	Nr.	2	der	Protokollerklärungen	zu	§	16	Abs.	2	
werden	nach	den	Wörtern	„Praktikantinnen/Prak-
tikanten“	die	Wörter	„beziehungsweise	nach	dem	
 Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingun-
gen	der	Praktikantinnen/Praktikanten	der		Länder“	 
eingefügt.

c) Der Anhang zu § 16 wird aufgehoben.

8. § 17 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 In	Satz	2	wird	der	Punkt	durch	ein	Semikolon	er-
setzt und folgender Teilsatz angefügt:

	 „steht	der/dem	Beschäftigten	neben	dem	bisherigen	
und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgrup-
penzulage oder eine Besitzstandszulage nach § 9 
oder § 17 Abs. 5 Satz 2 TVÜ-Länder zu, wird für 
die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgrup-
penzulage bzw. Besitzstandszulage dem jeweiligen 
Tabellenentgelt hinzugerechnet und anschließend 
der Unterschiedsbetrag ermittelt.“ 

b)	Die	 Protokollerklärung	 zu	 §	17	 Abs.	4	 Satz	1	 	 
2. Halbsatz wird wie folgt gefasst:

	 „Für	 Lehrkräfte	 im	Sinne	 von	Nr.	 4	 der	Vorbe-
merkungen	 zu	 allen	 Teilen	 der	 Entgeltordnung	
als	„Erfüller“	gilt	die	Höhergruppierung	von	der	
Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 nicht als 

„Eingruppierung	über	mehr	als	eine	Entgeltgrup-
pe“.“

9. Dem § 19 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6)	 Beschäftigte	im	Sinne	von	§	38	Abs.	5	Satz	2	im	
Außendienst des Straßenbetriebsdienstes und 
Straßenbaus	und	im	Außendienst	des	Küsten-
schutzes	der	Wasserbauverwaltung	erhalten	für	
jeden	Kalendermonat,	für	den	ihnen	Erschwer-
niszuschläge nach den Abschnitten A, M oder R 
des	Zuschlagskataloges	zum	Tarifvertrag	über	
die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ 
zum MTL) bzw. der entsprechenden Regelungen 
im Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß 
§ 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ zum 
MTArb-O-TdL) zustehen, zusätzlich einen Pau-
schalbetrag	von	monatlich	25	Euro;	§	24	Abs.	2	
findet	Anwendung.“

10. § 20 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

11. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Buchstabe c eingefügt:

„c)		die	§§	12	bis	14	und	die	Entgeltordnung	
(Anlage A) insgesamt und ohne Nachwir-
kung	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	zum	
Schluss	eines	Kalenderhalbjahres,	frühes-
tens jedoch zum 31. Dezember 2014,“

bb) Die bisherigen Buchstaben c und d werden die 
Buchstaben d und e.

cc) Es wird folgender Buchstabe f eingefügt:

„f)		die	Abschnitte	10,	18	und	25	des	Teils	II	
der Entgeltordnung gemeinsam mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalenderhalbjahres,	frühestens	jedoch	zum	
30.	Juni	2012;	die	Nachwirkung	dieser	Vor-
schriften wird ausgeschlossen,“

dd) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe g 
und wird wie folgt gefasst:

„g)		die	 Entgelttabellen	 (Anlagen	 B,	 C	 und	
D) mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss	eines	Kalendermonats,	frühestens	
jedoch	zum	31.	Dezember	2012;	eine	Kün-
digung nach Abs. 2 umfasst nicht die Ent-
gelttabellen.“

b)	Die	Protokollerklärung	zu	§	39	Abs.	4	wird	aufgeho-
ben.

12. In § 40 wird folgende Nr. 9 angefügt:

„Nr. 9 
Künstlerische Lehrkräfte an  

Kunst- und Musikhochschulen in  
Baden-Württemberg und Bayern:

1Für	künstlerische	Lehrkräfte	an	Kunst-	und	Musik-
hochschulen	in	Baden-Württemberg	und	Bayern	gelten	
§ 44 Nrn. 2 und 3 entsprechend. 2An die Stelle der 
Schulferien treten dabei die Semesterferien.“
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13.	 In	§	41	Nr.	10	werden	im	Text	des	§	15	Abs.	2	die	Wörter	
„den	Anlagen	C	und	D“	durch	die	Wörter	„Anlage	D“	
ersetzt.

14. In § 41 Nr. 11 werden im Text des § 16 Abs. 1 Satz 2 
die	Wörter	„Anlagen	C	und	D“	durch	die	Wörter	„An-
lage D“ ersetzt.

15. § 43 Nr. 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In	der	Überschrift	werden	nach	den	Wörtern	„zum	
BAT	/	BAT-O“	die	Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	
2011 und zur Anwendung des Teils IV der Entgelt-
ordnung	ab	1.	Januar	2012“	angefügt.

b) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 „1Bis zum 31. Dezember 2011 wird der Betrag nach 
der	Protokollerklärung	Nr.	1	Abs.	1	und	Abs.	1	a	zu	
Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O von 
46,02 Euro auf 90,00 Euro erhöht.“

c)	 In	Abs.	2	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„des	Ab-
schnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O“ die 
Wörter	 „beziehungsweise	 ab	 1.	 Januar	 2012	 im	 
Sinne von Teil IV der Entgeltordnung“ sowie nach 
den	Wörtern	„zu	Abschnitt	A	der	Anlage	1	b	zum	
BAT	 /	 BAT-O“	 die	Wörter	 „beziehungsweise	 ab	
1.	Janu	ar	2012	nach	Nr.	5	Abs.	1,	2	oder	3	der	Vor-
bemerkungen	zu	Teil	IV	der	Entgeltordnung“	ein-
gefügt.

16. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) Anlage A wird durch die diesem Tarifvertrag als 
Anlage 1 beigefügte Entgeltordnung zum TV-L er-
setzt.

b) Die Überschrift der Anlage B wird wie folgt ge-
fasst:

„Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15

–	Gültig	ab	1.	Januar	2012	–“

c) Der Anhang zu den Anlagen A und B wird aufgeho-
ben.

d) Anlage C wird durch die diesem Tarifvertrag als 
Anlage 2 beigefügte Anlage C ersetzt.

e) Als Anlage F wird die Anlage 3 dieses Tarifvertrags 
angefügt.

§ 2 
Übergangsvorschrift zur Anwendung  

der Anlage E zum TV-L

Bis zu einer Neuvereinbarung der Anlage E zum TV-L 
richtet sich für die Höhe der Bereitschaftsdienstentgelte 
die Zuordnung zu den Vergütungsgruppen nach den An-
lagen 1 a und 1 b zum BAT / BAT-O beziehungsweise zu 
den Lohngruppen nach den Lohngruppenverzeichnissen 
zum MTArb / MTArb-O in der bis zum 31. Dezember 2011 
geltenden Fassung.

§ 3 
Inkrafttreten

Dieser	Tarifvertrag	tritt	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2012	
in	Kraft.

Berlin,	den	2.	Januar	2012

Anlage 1
zum	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	zum	TV-L

Anlage A zum TV-L

Entgeltordnung zum TV-L

Gliederung

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwal-
tungsdienst

Teil II Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigten-
gruppen

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Bücherei-
en und Museen

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte
2.1 Apotheker
2.2 Ärzte und Zahnärzte
2.3 Tierärzte
3. Beschäftigte in Bäderbetrieben
4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen 

sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesver-
sorgungsämtern

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und 
im Fernmeldebetriebsdienst

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst
5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst
6. Beschäftigte in der Forschung
7. Beschäftigte in der Forstverwaltung
8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst
8.1 Konferenzdolmetscher
8.2 Überprüfer und Übersetzer
8.3  Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekre-

täre)
9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft 

und im Weinbau
9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-

sche Beschäftigte
9.2	 Pflanzenbeschauer	und	staatliche	Fischereiauf

seher
9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben
10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen
10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen
10.2 Audiologie-Assistenten
10.3 Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesund-

heitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher
10.4 Diätassistentinnen
10.5 Ergotherapeuten
10.6 Logopäden
10.7 Masseure und medizinische Bademeister
10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische 

Fachangestellte
10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsge-

hilfen
10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-

nischtechnische	Gehilfinnen



FMBl Nr. 3/201250

10.11 Orthoptistinnen
10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten
10.14 Physiotherapeuten
10.15 Zahntechniker
11. Beschäftigte in der Informationstechnik
12. Beschäftigte im Justizdienst
12.1 Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten
12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugs-

dienst
13. Beschäftigte im Kanzleidienst
14. Beschäftigte im Kassendienst
15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen 

Aufgaben, Grubenkontrolleure
15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, 

Grubenkontrolleure
15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister 

mit Sonderausbildung
15.3 Maschinenmeister
15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder 

landwirtschaftlichen Betrieb
15.5 Meister
16. Beschäftigte in Registraturen
17. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 

und Konservierungsarbeiten
18. Beschäftigte im Rettungsdienst
19. Beschäftigte in der Schifffahrt
20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
20.1 Leiter von Erziehungsheimen
20.2 Leiter von Kindertagesstätten
20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte  

Menschen
20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und 

 Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, 
Bewährungshelfer, Heilpädagogen

20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungs-
dienst

20.6	 Erzieherinnen,	Kinderpflegerinnen
21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung
22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen
22.1 Ingenieure
22.2 Techniker
22.3 Technische Assistenten
22.4 Laboranten
22.5 Zeichner
22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher)
22.7 Modelleure
22.8 Vermessungstechniker, Landkartentechniker, Pla-

nungstechniker
22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte
22.10 Operateure, Strahlenschutztechniker und Strah-

lenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtun-
gen

22.11 Fotografen
22.12 Fotolaboranten
23. Technische Beschäftigte im Eichdienst

24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen
24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf
24.2 Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-

nik und Ton
24.3 Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske 

und Requisite
24.4 Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchester-

warte
25. Wirtschaftspersonal
25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in Ein-

richtungen im Sinne des § 43
25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen 

im Sinne des § 43
25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im 

Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtun-
gen im Sinne des § 43

25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 
fallen

Teil III Beschäftigte mit körperlich / handwerklich gepräg-
ten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale
2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche 

 Bereiche
2.1 Facharbeiter
2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagen-

pfleger
2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reini-

gungs- und Wachpersonal
2.4 Beschäftigte in der Entsorgung
2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinen-

maschinisten und Schichtführer an Hochdruck-
kesselanlagen

2.6 Taucher
2.7 Tierwärter
3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne Berei-

che
3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser
3.2 Beschäftigte im Gartenbau
3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen
3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft
3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Material-

prüfungseinrichtungen
3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung
3.7 Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und Stra-

ßenbau
3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen
3.9 Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern Baden-

Württemberg und Bayern
3.10 Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen  

Ländern (gilt nicht für die Freie und Hansestadt 
Hamburg)

3.11 Beschäftigte im Weinbau
3.12 Beschäftigte in Gestüten
3.13 Beschäftigte in Münzen
3.14 Beschäftigte in der Wilhelma
3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen
3.16 Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen
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Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen

Teil	IV	Beschäftigte	im	Pflegedienst

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung

1.	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	sowie	Pfle-
gehelferinnen

1.1	 Leitende	Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.2	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	als	Sta-
tions- oder Gruppenleiterinnen in Einrichtungen 
im Sinne von § 43

1.3	 Lehrkräfte	für	Gesundheits	und	Krankenpflege	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.4	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	die	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43 dem Opera-
tions- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, 
Einheiten für Intensivmedizin, Milchküchen oder 
Frauenmilchsammelstellen oder zentralen Sterili-
sationsdiensten vorstehen

1.5	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen im Sinne von § 43, denen Beschäftigte 
unterstellt sind

1.6	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43

1.7	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen, die nicht von § 43 erfasst sind, denen 
Beschäftigte unterstellt sind

1.8	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 
erfasst sind

2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43
2.1 Leitende Hebammen
2.2 Lehrkräfte für Hebammen
2.3 Hebammen
3.	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen
3.1	 Leitende	Altenpflegerinnen	in	Einrichtungen	im	

Sinne von § 43
3.2	 Lehrkräfte	für	Altenpflege	in	Einrichtungen	im	

Sinne von § 43
3.3	 Altenpflegerinnen	als	Stationspflegerinnen	in	Ein-

richtungen im Sinne von § 43
3.4	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	

Einrichtungen im Sinne von § 43
3.5	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	

Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung

1. (1) Für das Verhältnis der Teile I und II zueinander 
gelten die Regelungen der Absätze 2 bis 4.

(2) 1Für	Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	in	besonde-
ren	Tätigkeitsmerkmalen	des	Teils	II	aufgeführt	
ist,	gelten	nur	die	Tätigkeitsmerkmale	dieses	Teils.	
2Die	Tätigkeitsmerkmale	des	Teils	I	gelten	für	diese	
Beschäftigten weder in der Entgeltgruppe, in der 
ihre	Tätigkeit	in	Teil	II	aufgeführt	ist,	noch	in	einer	

höheren Entgeltgruppe. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für sonstige Beschäftigte der Entgeltgrup-
pen 13 bis 15 des Teils I, die aufgrund gleichwer-
tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	im	Sinne	des	Teils	I	ausüben,	es	
sei	denn,	dass	ihre	Tätigkeit	in	besonderen	Tätig-
keitsmerkmalen	des	Teils	II	aufgeführt	ist.	4Abwei-
chend	von	Satz	1	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	der	
Entgeltgruppen	14	und	15	des	Teils	I	auch	für	Ärzte,	
Apotheker	und	Zahnärzte,	die	außerhalb	von	Kran-
kenhäusern	oder	Einrichtungen,	in	denen	die	be-
treuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, 
beschäftigt werden, sowie ferner für Tierärzte.

(3) 1Für	Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	nicht	in	Teil	II	
aufgeführt	ist,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	
Teils I, sofern in Satz 2 nicht etwas anderes geregelt 
ist. 2Die	Tätigkeitsmerkmale	der	Entgeltgruppen	2	
bis 12 des Teils I gelten nur, sofern die auszuüben-
de	Tätigkeit	 einen	unmittelbaren	Bezug	zu	den	
 eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwal-
tungsdienststellen, -behörden oder -institutionen 
hat.

(4) 1Ist	 in	 einem	 Tätigkeitsmerkmal	 des	 Teils	 I	
oder II eine Vorbildung oder Ausbildung als Anfor-
derung bestimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, 
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	
davon erfasst werden, sind Beschäftigte, die die 
geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht be-
sitzen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen 
des	Tätigkeitsmerkmals	in	der	nächst	niedrigeren	
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Dies gilt entsprechend 
für	Tätigkeitsmerkmale,	die	bei	Erfüllung	qualifi-
zierter Anforderungen eine höhere Eingruppie-
rung vorsehen. 3Gegenüber den Entgeltgruppen 
14 und 13 Ü gilt hierbei die Entgeltgruppe 13 als 
nächst niedrigere Entgeltgruppe. 4Für	Tätigkeits-
merkmale	 in	 der	 Entgeltgruppe	 9	 ohne	 Zusatz	
gilt	die	Entgeltgruppe	9	mit	dem	Zusatz	„Stufe	3	
nach	5	Jahren	in		Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	Jahren	in	
	Stufe	3,	keine		Stufen	5	und	6“	als	nächst	niedrigere	
 Entgeltgruppe.

2.	 Für	Beschäftigte	mit	körperlich	/	handwerklich	ge-
prägten	Tätigkeiten	gelten	nur	die	Tätigkeitsmerk-
male des Teils III.

Protokollerklärung:

In Teil III sind nur die Beschäftigten eingruppiert, 
die bei Fortgeltung des alten Rechts im Lohngrup-
penverzeichnis des MTArb / MTArb-O eingereiht 
gewesen wären.

3.	 Für	Beschäftigte	im	Pflegedienst	gelten	nur	die	
	Tätigkeitsmerkmale	des	Teils	IV.

4. Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die 
als	Lehrkräfte	–	auch	wenn	sie	nicht	unter	§	44	TV-L	
fallen – beschäftigt sind, soweit nicht ein besonde-
res	Tätigkeitsmerkmal	vereinbart	ist.

5.	 Das	Tätigkeitsmerkmal	der	Entgeltgruppe	1	des	
Teils I gilt unabhängig von den Nrn. 1 und 3 für 
Tätigkeiten	der	Teile	II	und	IV.

6. 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unter-
stellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu 
auch Angehörige der vergleichbaren Besoldungs-
gruppen. 2Bei der Zahl der unterstellten bzw. be-
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aufsichtigten oder der in dem betreffenden Bereich 
beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftig-
te entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regel-
mäßigen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. 
3Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn 
im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung 
ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

7. Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in 
 Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.

8. (1) 1Aufgrund	des	Artikels	37	des	Einigungsver-
trages und der Vorschriften hierzu als gleichwertig 
festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähi-
gungsnachweise	stehen	ab	dem	Zeitpunkt	ihres	
Erwerbs	den	in	den	Tätigkeitsmerkmalen	geforder-
ten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die 
Gleichwertigkeit	erst	nach	Erfüllung	zusätzlicher	
Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleich-
stellung ab der Feststellung.

(2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erwor-
benen	Facharbeiterzeugnis,	das	nach	Artikel	37	
des Einigungsvertrages und der Vorschriften hier-
zu	dem	Prüfungszeugnis	in	einem	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	bzw.	einer	kürzeren	Ausbil-
dungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entspre-
chender	Tätigkeit	wie	Beschäftigte	mit	erfolgreich	
abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Aus-
bildungsberuf eingruppiert.

9. Entgeltgruppenzulagen gelten, soweit tarifvertrag-
lich nichts anderes vereinbart ist, bei der Bemes-
sung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) als Bestandteil 
des Tabellenentgelts.

Teil I 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

für den Verwaltungsdienst

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe	13	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraus-
hebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	mindestens	zu	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	aus	
der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
13 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Drittel 
hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen 
Aufgaben erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe	13	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 11 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 
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deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 
1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	mindestens	zu	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	aus	
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
9 Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besonders ver-
antwortungsvoll ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche,	umfassende	Fachkennt-
nisse und selbständige Leistungen erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3,	4	und	5)

3. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	und	selbständige	Leistungen	erfordert.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3,	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	und	mindestens	zu	einem	Drittel	selb-
ständige Leistungen erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3,	5	und	6)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	6)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	gründliche	Fachkenntnisse	erfor-
dert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	7)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst 

mit	schwierigen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	8)

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel 
gründliche	Fachkenntnisse	erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	7)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen In-
nendienst und im Außendienst 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	9)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte	mit	einfachsten	Tätigkeiten.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 (1)	Wissenschaftliche	Hochschulen	sind	Universitä-
ten, Technische Hochschulen sowie andere Hoch-
schulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen	anerkannt	sind.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische	Abschlussprüfung	(Magisterprüfung)	
einer	Philosophischen	Fakultät	nur	in	den	Fällen	
gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staats-
prüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Mas-
terprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch 
vor, wenn der Master an einer Fachhochschule 
erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des 
höheren	Dienstes	bzw.	zur	entsprechenden	Quali-
fikationsebene	eröffnet;	dies	setzt	voraus,	dass	der	
Masterstudiengang	das	Akkreditierungsverfahren	
erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zu-
gang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden	Qualifikationsebene	gefordert	ist.	

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
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reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester	o.	Ä.	–	vorgeschrieben	ist.	2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen 
Landesbehörde dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichgestellt ist.

Nr.	2	 (1)	Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	al-
len Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die 
Entgeltgruppe 13 der Besoldungsgruppe A 13.

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:

a) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 9 (Gar-
tenbau,	Landwirtschaft	und	Weinbau)	eingrup-
piert sind,

b) Beschäftigte, die nach Teil II Abschnitt 22 (Inge-
nieure, technische Berufe) eingruppiert sind,

c) Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie 
der Laufbahn des gehobenen Dienstes bzw. der 
entsprechenden	Qualifikationsebene	angehö-
ren. 

Nr.	3	 Buchhaltereidienst	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerk-
mals	bezieht	sich	nur	auf	Tätigkeiten	von	Beschäf-
tigten,	die	mit	kaufmännischer	Buchführung	be-
schäftigt sind.

Nr.	4	 Gründliche,	umfassende	Fachkenntnisse	bedeu-
ten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 und 8 
sowie in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten 
gründlichen	und	vielseitigen	Fachkenntnissen	eine	
Steigerung der Tiefe und der Breite nach.

Nr. 5 Selbständige Leistungen erfordern ein den vor-
ausgesetzten	 Fachkenntnissen	 entsprechendes	
selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung	einer	eigenen	geistigen	Initiative;	eine	
leichte	 geistige	 Arbeit	 kann	 diese	 Anforderung	
nicht erfüllen.

Nr. 6 1Die	gründlichen	und	vielseitigen	Fachkenntnisse	
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Ver-
waltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte 
tätig ist, zu beziehen. 2Der	Aufgabenkreis	des	Be-
schäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur 
beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 
Fachkenntnisse	ordnungsgemäß	bearbeitet	werden	
kann.	

Nr.	7	 Erforderlich	sind	nähere	Kenntnisse	von	Gesetzen,	
Verwaltungsvorschriften und Tarifbestimmungen 
usw.	des	Aufgabenkreises.

Nr.	8	 Schwierige	Tätigkeiten	sind	solche,	die	mehr	als	
eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine 
fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 er-
fordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-
danklicher	Arbeit.

Nr. 9 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-

beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 10 1Einfachste	Tätigkeiten	üben	z.	B.	aus

–	 Essens-	und	Getränkeausgeber,

– Garderobenpersonal,

– Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder 
sonstige	Tätigkeiten	im	Haus-	und	Küchenbe-
reich ausüben,

–	 Reiniger	in	Außenbereichen	wie	Höfen,	Wegen,	
Grünanlagen,	Parks,

–	Wärter	von	Bedürfnisanstalten,

– Servierer,

– Hausarbeiter und 

– Hausgehilfen. 
2Ergänzungen	können	durch	landesbezirklichen	
Tarifvertrag geregelt werden.

Teil II 
Tätigkeitsmerkmale  

für bestimmte Beschäftigtengruppen

1. Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Bücherei-
en und Museen

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung 
für	den	bibliothekarischen	Dienst	an	öffentlichen	
Büchereien	(Diplombibliothekare),

a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem 
Buchbestand von mindestens 25.000 Bänden 
und durchschnittlich 100.000 Entleihungen im 
Jahr,

b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buch-
bestand von mindestens 70.000 Bänden als Be-
rater auf schwierigen Sachgebieten, deren Tätig-
keit	besonders	hervorragende	Fachkenntnisse	
voraussetzt, beschäftigt werden,

c)	 als	Abteilungsleiter	von	Musikbüchereiabtei-
lungen in öffentlichen Büchereien mit einem 
Bestand von mindestens 16.000 Bänden oder 
Tonträgern.

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung 
für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken	(Diplombibliothekare)	oder	für	den	bi-
bliothekarischen	Dienst	an	öffentlichen	Büchereien	
(Diplombibliothekare)	oder	mit	einem	vergleichba-
ren (Fach-)Hochschulabschluss mit entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

an	wissenschaftlichen	Bibliotheken,	öffentlichen	
Büchereien, Behördenbüchereien oder bei staatli-
chen Büchereistellen.
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2. Beschäftigte mit abgeschlossener Fachausbildung 
für den gehobenen Archivdienst 

in	der	Tätigkeit	von	Archivinspektoren	sowie	

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	ferner	

entsprechende Beschäftigte in Museen und ande-
ren wissenschaftlichen Anstalten.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in Büchereien 

in	Tätigkeiten,	die	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	im	Bibliotheksdienst	und	in	nicht	un-
erheblichem Umfange selbständige Leistungen 
erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2. Beschäftigte in Archiven 

in	Tätigkeiten,	die	gründliche	und	vielseitige	Fach-
kenntnisse	im	Archivdienst	und	in	nicht	unerheb-
lichem Umfange selbständige Leistungen erfor-
dern.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 5

1.  Beschäftigte in Büchereien 

mit	gründlichen	Fachkenntnissen	im	Bibliotheks-
dienst.

2. Beschäftigte in Archiven, Museen und anderen wis-
senschaftlichen Anstalten 

mit	gründlichen	Fachkenntnissen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten

mit	schwierigen	Tätigkeiten.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Büchereien, Archiven, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Die	gründlichen	und	vielseitigen	Fachkenntnisse	
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Ver-
waltung/des Betriebes, in der/dem der Beschäftigte 
tätig ist, zu beziehen. 2Der	Aufgabenkreis	des	Be-
schäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur 
beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 

Fachkenntnisse	ordnungsgemäß	bearbeitet	werden	
kann.

Nr. 2 Selbständige Leistungen erfordern ein den vor-
ausgesetzten	 Fachkenntnissen	 entsprechendes	
selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung	einer	eigenen	geistigen	Initiative;	eine	
leichte	 geistige	 Arbeit	 kann	 diese	 Anforderung	
nicht erfüllen.

Nr.	3	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

2. Ärzte, Apotheker, Tierärzte und Zahnärzte

2.1 Apotheker

Entgeltgruppe 15

Apotheker	als	Leiter	von	Apotheken,	

denen	mindestens	vier	Apotheker	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 14

Apotheker.

Protokollerklärung:

1Bei	der	Zahl	der	unterstellten	Apotheker	zählen	
nur	diejenigen	unterstellten	Apotheker	mit,	die	in	
einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demsel-
ben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder im 
Krankenhaus	von	einem	sonstigen	öffentlichen	Ar-
beitgeber	oder	Dienstherrn	zur	Krankenversorgung	
eingesetzt werden. 2Gegen Stundenentgelt tätige 
Apotheker,	die	im	Jahresdurchschnitt	nicht	mehr	
als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung 
 herangezogen werden, zählen nicht mit.

2.2 Ärzte und Zahnärzte

Entgeltgruppe 15

1.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die als ständige Vertreter des leitenden Arztes durch 
ausdrückliche	Anordnung	bestellt	sind,	

wenn	dem	leitenden	Arzt	mindestens	sechs	Ärzte	
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.		 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	aufgrund	ausdrücklicher	Anordnung	einem	der	
Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, Rönt-
genologie oder Zentrallaboratorium vorstehen und 
auf diesem Gebiet tätig sind, 

nach	 vierjähriger	 Tätigkeit	 in	Entgeltgruppe	 14	
Fallgruppe 1.
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3.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	 aufgrund	 ausdrücklicher	 Anordnung	 einen	
selbständigen	Funktionsbereich	 innerhalb	einer	
Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereichs 
leiten	und	in	diesem	Funktionsbereich	tätig	sind,	

nach	 vierjähriger	 Tätigkeit	 in	Entgeltgruppe	 14	
Fallgruppe 2.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4.	 Ärzte	als	Leiter	von	Blutzentralen	außerhalb	von	
Krankenhäusern.

5.	 Ärzte,	

denen	mindestens	fünf	Ärzte	oder	Zahnärzte	durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

6.	 Zahnärzte	in	Krankenhäusern,	

die als ständige Vertreter des leitenden Zahnarztes 
durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellt	sind,	

wenn dem leitenden Zahnarzt mindestens sechs 
Zahnärzte ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

7. Zahnärzte, 

denen	mindestens	fünf	Zahnärzte	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

8.	 Fachärzte	mit	entsprechender	Tätigkeit.

9.	 Fachzahnärzte	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 14

1.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	 aufgrund	 ausdrücklicher	 Anordnung	 einem	
der Gebiete Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie, 
Röntgenologie oder Zentrallaboratorium vorstehen 
und in nicht unerheblichem Umfange auf diesem 
Gebiet tätig sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2.	 Ärzte	in	Krankenhäusern,	

die	 aufgrund	 ausdrücklicher	 Anordnung	 einen	
selbständigen	Funktionsbereich	 innerhalb	einer	
Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereiches 
leiten und in nicht unerheblichem Umfange in die-
sem	Funktionsbereich	tätig	sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

3.	 Ärzte.	

4. Zahnärzte.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Ständiger	Vertreter	im	Sinne	des	Tätigkeitsmerk-
mals ist nur der Arzt/Zahnarzt, der den leitenden 
Arzt/Zahnarzt in der Gesamtheit seiner Dienstauf-
gaben vertritt. 2Das	Tätigkeitsmerkmal	kann	daher	
innerhalb	einer	Abteilung	(Klinik)	nur	von	einem	
Arzt/Zahnarzt erfüllt werden.

Nr. 2 1Bei	der	Zahl	der	unterstellten	Ärzte	und	Zahnärzte	
zählen	nur	diejenigen	unterstellten	Ärzte	und	Zahn-
ärzte mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenver-
hältnis zu demselben Arbeitgeber oder Dienstherrn 
stehen	oder	im	Krankenhaus	von	einem	sonstigen	

öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn zur 
Krankenversorgung	 eingesetzt	 werden.	 2Gegen 
Stundenentgelt	 tätige	Ärzte	und	Zahnärzte,	die	
im	Jahresdurchschnitt	nicht	mehr	als	18	Stunden	 
 wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen 
 werden, zählen nicht mit.

Nr.	3	 Funktionsbereiche	 sind	 wissenschaftlich	 aner-
kannte	Spezialgebiete	innerhalb	eines	ärztlichen	
Fachgebietes, z. B. Nephrologie, Handchirurgie, 
Neuroradiologie,	Elektroenzephalografie,	Herzka-
theterisierung.

Nr.	4	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

2.3 Tierärzte

Entgeltgruppe 15

1. Tierärzte, 

denen	mindestens	fünf	Tierärzte	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Fachtierärzte	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 14

Tierärzte.

Protokollerklärung:
1Bei der Zahl der unterstellten Tierärzte zählen 
nur diejenigen unterstellten Tierärzte mit, die in 
einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu dem-
selben Arbeitgeber oder Dienstherrn stehen oder 
im	Krankenhaus	von	einem	sonstigen	öffentlichen	
	Arbeitgeber	oder	Dienstherrn	zur	Krankenversor-
gung eingesetzt werden. 2Gegen Stundenentgelt 
tätige	Tierärzte,	die	im	Jahresdurchschnitt	nicht	
mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleis-
tung	herangezogen	werden,	und	gegen	Stückver-
gütung tätige Tierärzte zählen nicht mit.

3. Beschäftigte in Bäderbetrieben

Entgeltgruppe 9

1. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebslei-
ter, 

denen die Aufsicht über mindestens 18 Beschäf-
tigte, davon mindestens fünf Fachangestellte für 
Bäderbetriebe	bzw.	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
von Fachangestellten für Bäderbetriebe, durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	übertragen	ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe als Betriebs-
leiter, 

denen die Aufsicht über mindestens zehn Beschäf-
tigte, davon mindestens drei Fachangestellte für 
Bäderbetriebe	bzw.	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
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von Fachangestellten für Bäderbetriebe, durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	übertragen	ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

3. Geprüfte Meister für Bäderbetriebe, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter der in Fallgruppe 1 eingruppierten Be-
triebsleiter bestellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 8

Geprüfte Meister für Bäderbetriebe mit entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Fachangestellte für Bäderbetriebe, 

denen als Schichtführer die Aufsicht über mindes-
tens vier Beschäftigte oder über mindestens zwei 
Fachangestellte für Bäderbetriebe bzw. Beschäftig-
te	in	der	Tätigkeit	von	Fachangestellten	für	Bäder-
betriebe	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
übertragen ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 5

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit entsprechen-
der	Tätigkeit.	

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Fachangestellten	
für Bäderbetriebe.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Anstelle	eines	Beschäftigten	in	der	Tätigkeit	eines	
Fachangestellten	für	Bäderbetriebe	kann	auch	eine	
Aufsichtskraft	mit	Rettungsschwimmernachweis	
treten.

Nr. 2 (1) Zu den Aufgaben des Betriebsleiters gehören die 
Aufgaben	des	Badebetriebsleiters,	d.	h.	im	Wesent-
lichen 

Überwachung des Badebetriebes und der Einhal-
tung der Haus- und Badeordnung,

Einsatz, Beaufsichtigung und Überwachung des 
Badepersonals,

Überwachung der Badeeinrichtungen und 

Beaufsichtigung der Reinigungsarbeiten.

(2) 1Zusätzlich bestehen die Aufgaben des Betriebs-
leiters im Folgenden: 

a)	 Haushalts-	und	Kassenangelegenheiten	

Mitwirkung	bei	der	Aufstellung	des	Haushalts-
planes, Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, 
Auswertung der ermittelten Betriebsergebnisse, 
Prüfung der Tages- und Monatsabrechnungen. 

b) Personalangelegenheiten 

Erstellung	der	Dienstpläne	bzw.	Mitwirkung	
bei der Erstellung der Dienstpläne, Prüfung der 

Stundennachweise, Bearbeitung von Urlaubs- 
und	Krankheitsfällen,	Aufsicht	über	das	Verwal-
tungs- und das betriebstechnische Personal. 

c) Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

Aufnahme von Diebstählen und Unfällen, 
	Führen	von	Statistiken,	Fertigen	von	Berichten,	
Materialverwaltung. 

2Es ist unschädlich, wenn dem Betriebsleiter einzel-
ne in den Buchstaben a bis c genannten Aufgaben 
nicht übertragen sind.

Nr. 3 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der stän-
dig zu beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt 
Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Ent-
geltordnung entsprechend. 2Der Entgeltgruppe 5 
vergleichbar	ist	die	Besoldungsgruppe	A	6;	der	Ent-
geltgruppe 2 vergleichbar ist die Besoldungsgruppe 
A 2.

Nr. 4 1Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	dann,	wenn	der	
Vertretene im Beamtenverhältnis steht. 2In diesem 
Falle ist von der Entgeltgruppe auszugehen, in der 
der Vertretene eingruppiert wäre, wenn er unter 
diesen	Abschnitt	fiele.

4. Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen 
sowie von Entgelten, Beschäftigte in Landesver-
sorgungsämtern

Entgeltgruppe 10

1. Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung eines Lan-
desversorgungsamtes, die Vorverfahren sowie 
Streitverfahren erster oder zweiter Instanz bear-
beiten.

2. Sachbearbeiter in der Abteilung Versorgung eines 
Landesversorgungsamtes mit schwierigen Aufga-
ben (schwierige Aufgaben sind z. B. Bearbeiten von 
Grundsatzfragen,	von	Berichtigungs-	oder	Rückfor-
derungsfällen nach §§ 40 ff. VfG).

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte 
mindestens	der	Entgeltgruppe	6	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

2.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen 
Verhältnisse	Entgelte	einschließlich	der	Kranken-
bezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen 
und die damit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. 
Feststellen	der	Versicherungspflicht	in	der	Sozial-
versicherung und der Zusatzversicherung, Bearbei-
ten von Abtretungen und Pfändungen) selbständig 
ausführen sowie den damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbständig führen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

3.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächli-
chen Verhältnisse die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Entgelte einschließlich der 
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Krankenbezüge	und	Urlaubsentgelte	im	DV-Ver-
fahren	notwendigen	Merkmale	und	die	sonstigen	
Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erfor-
derlichen Arbeiten (z. B. Feststellen der Versiche-
rungspflicht	 in	 der	 Sozialversicherung	 und	 der	
Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen 
und	Pfändungen)	und	Kontrollen	zur	maschinellen	
Berechnung verantwortlich vornehmen sowie den 
damit zusammenhängenden Schriftwechsel selb-
ständig führen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 

dass sie aufgrund der angegebenen tatsächlichen 
Verhältnisse die für die Errechnung und Zahlbar-
machung der Dienst- oder Versorgungsbezüge im 
DV-Verfahren	 notwendigen	 Merkmale	 und	 die	
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, 
die erforderlichen Arbeiten (z. B. Bearbeiten von 
Abtretungen	und	Pfändungen)	und	Kontrollen	zur	
maschinellen Berechnung verantwortlich vorneh-
men sowie den damit zusammenhängenden Schrift-
wechsel selbständig führen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 5 heraushebt, 

dass	 sie	 aufgrund	 der	 angegebenen	Merkmale	
Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich	der	Krankenbezüge	und	Urlaubsentgelte	
selbständig errechnen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2.	 Beschäftigte,	die	aufgrund	der	angegebenen	Merk-
male die für die Errechnung und Zahlbarmachung 
der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein-
schließlich	der	Krankenbezüge	und	Urlaubsentgelte	
im	DV-Verfahren	erforderlichen	Arbeiten	und	Kont-
rollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich 
vornehmen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, 
von	Entgelten	einschließlich	der	Krankenbezüge	
oder Urlaubsentgelte, 

deren	Tätigkeit	gründliche	Fachkenntnisse	erfor-
dert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	der	
Beschäftigte die Beschäftigungszeit sowie das Ta-
bellenentgelt nach §§ 15 und 16 bei der Einstellung 
nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfändun-
gen nicht zu bearbeiten hat.

Nr. 2 Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den 
Entgelten	 im	 Sinne	 dieses	 Tätigkeitsmerkmals	

gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistun-
gen,	z.	B.	Kindergeld,	Beitragszuschuss	nach	§	257	
SGB	V	und	vermögenswirksame	Leistungen.

Nr.	3	 Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	der	
Beschäftigte das Besoldungsdienstalter erstmals, 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erstmals, die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit bei der Einstellung 
nicht	festzusetzen,	keine	Widerspruchsbescheide	
zu erteilen und Abtretungen und Pfändungen nicht 
zu bearbeiten hat.

5. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst und 
im Fernmeldebetriebsdienst

5.1 Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren,

denen mindestens sechs Fernmelderevisoren durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren 

mit	besonders	schwierigen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	
6	heraushebt,	dass	an	elektronischen	Geräten	selb-
ständig	Funktionsprüfungen	durchzuführen	und	
Fehler zu beseitigen sind, wenn dabei schwierige 
Messungen vorzunehmen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	

3. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, 

denen mindestens ein Fernmelderevisor durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst nach 
sechsjähriger	Tätigkeit	als	Fernmelderevisoren	in	
Entgeltgruppe 6, 

denen das Überprüfen und Überwachen des tech-
nischen Zustandes der Fernmeldeanlagen gemäß 
den VDE-Vorschriften übertragen ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren 

mit	schwierigen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	
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Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst als 
Fernmelderevisoren, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	anerkannten	einschlägigen	Ausbildungs-
beruf, 

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmelde-
technik	entweder	unterhalten	(prüfen,	instand	hal-
ten und instand setzen) oder selbständig bedienen, 
prüfen und instand halten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)	

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 aus	 der	 Entgeltgruppe	 2	
	dadurch	heraushebt,	dass	schwierige	Tätigkeiten	
bei der Bedienung und Instandhaltung von Anlagen 
oder	Einrichtungen	der	Fernmeldetechnik	auszu-
üben und Störungen nach allgemeinen Anweisun-
gen zu beseitigen sind. 

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im fernmeldetechnischen Dienst, 

die Anlagen oder Einrichtungen der Fernmelde-
technik	bedienen	und	einfache	Instandhaltungs-
arbeiten ausführen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Fernmelderevisoren sind Beschäftigte mit erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-
kannten	einschlägigen	Ausbildungsberuf	

mit	Tätigkeiten,	die	die	Fähigkeit	 voraussetzen,	
Funktionen	und	Schaltungsabläufe	von	Fernmel-
deanlagen	verschiedener	Systeme	(Bautechniken)	
an Hand technischer Schaltungsunterlagen (z. B. 
Stromlaufplänen, Montageplänen, Zeitdiagram-
men,	Datenflussplänen)	so	zu	erkennen,	dass	sie	in	
der Lage sind, solche Fernmeldeanlagen selbstän-
dig instand zu halten und instand zu setzen.

Nr. 2 Beschäftigte ohne erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung	in	einem	anerkannten	einschlägigen	Aus-
bildungsberuf, 

die eine verwaltungseigene Prüfung in einem aner-
kannten	einschlägigen	Ausbildungsberuf	abgelegt	
haben oder denen im Bereich des Bundesministe-
riums der Verteidigung die ATN-Stufe 7 in einem 
einschlägigen	Ausbildungsberuf	zuerkannt	worden	
ist, werden bei der Eingruppierung den Beschäftig-
ten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
einem	anerkannten	einschlägigen	Ausbildungsbe-
ruf gleichgestellt.

Nr.	3	 Elektronische	Geräte	sind	z.	B.:

Elektronische	Schlüsselgeräte,

Funkfernschreibübertragungssysteme,

Richtfunkgeräte,

Trägerfrequenzgeräte,

Diversitygeräte,

Automatische Morsegeber (Umsetzgeräte).

5.2 Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über mindestens 18 weitere Be-
schäftigte im Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über neun weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

2. Fernsprecher, die fremdsprachlichen Fernsprech-
verkehr	abwickeln.

Entgeltgruppe 5

1.	 Fernsprecher	an	Auskunftsplätzen.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)	

2. Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang 
fremdsprachlichen	Fernsprechverkehr	abwickeln.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)	

3. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, 

die die Aufsicht über fünf weitere Beschäftigte im 
Fernmeldebetriebsdienst führen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

Entgeltgruppe 4

Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingrup-
piert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)	

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Soweit die Eingruppierung von der Zahl der ständig 
zu beaufsichtigenden Personen abhängt, gilt Nr. 6 
der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgelt-
ordnung entsprechend. 
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Nr.	2	 Auskunftsplätze	 sind	Arbeitsplätze,	 die	 von	der	
Verwaltung	durch	ausdrückliche	Anordnung	ein-
gerichtet worden sind

a)  zur Vermittlung von Gesprächen, die von der 
annehmenden	Vermittlungskraft	nicht	routine-
mäßig	vermittelt	werden	können	oder	

b)		 zur	Erteilung	von	Auskünften.

Nr. 3 (1) 1Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anord-
nung zum Schichtführer bestellt sind, erhalten für 
die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	monatliche	Funk-
tionszulage 

in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt II 

5 Nr. 1
4 Nr. 2.

2Die	Funktionszulage	gilt	bei	der	Bemessung	des	
Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) als Bestandteil des Tabel-
lenentgelts und wird nur neben dem Entgelt nach 
Entgeltgruppe 5 bzw. Entgeltgruppe 4 gezahlt. 3Sie 
ist nur für Zeiträume zu zahlen, für die ein An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 
Satz	1)	besteht;	§	24	Abs.	3	gilt	entsprechend.	

(2) Die Bestellung zum Schichtführer setzt voraus, 
dass neben dem Beschäftigten mindestens ein wei-
terer Beschäftigter im Fernmeldebetriebsdienst in 
dieser Schicht tätig ist und der Schichtführer für 
den ordnungsgemäßen Ablauf seiner Schicht ver-
antwortlich ist.

Nr. 4 Der Umfang der fremdsprachlichen Vermittlungs-
tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 5 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

6. Beschäftigte in der Forschung

Entgeltgruppe 15

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung,	

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie bei  
schwieri gen Forschungsaufgaben hochwertige Leis-
tungen erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 13 heraushebt, dass schwierige Forschungs-
aufgaben zur selbständigen und verantwortlichen 
Bearbeitung übertragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 13 heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel 
schwierige Forschungsaufgaben zur selbständigen 
und verantwortlichen Bearbeitung übertragen 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und entsprechender Tätig-
keit	in	der	Forschung	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 (1)	Wissenschaftliche	Hochschulen	sind	Universitä-
ten, Technische Hochschulen sowie andere Hoch-
schulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen	anerkannt	sind.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische	Abschlussprüfung	(Magisterprüfung)	
einer	Philosophischen	Fakultät	nur	in	den	Fällen	
gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staats-
prüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Mas-
terprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch 
vor, wenn der Master an einer Fachhochschule 
erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des 
höheren	Dienstes	bzw.	zur	entsprechenden	Quali-
fikationsebene	eröffnet;	dies	setzt	voraus,	dass	der	
Masterstudiengang	das	Akkreditierungsverfahren	
erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zu-
gang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden	Qualifikationsebene	gefordert	ist.	

(3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester	o.	Ä.	–	vorgeschrieben	ist.	2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen 
Landesbehörde dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichgestellt ist.



FMBl Nr. 3/2012 61

Nr. 2 1Eine	Tätigkeit	in	der	Forschung	ist	die	Wahrneh-
mung von Forschungsaufgaben. 2Forschungsauf-
gaben sind Aufgaben, die dazu bestimmt sind, den 
wissenschaftlichen	Kenntnisstand	zu	erweitern,	
neue	wissenschaftliche	Methoden	zu	entwickeln	
oder	wissenschaftliche	Kenntnisse	 und	wissen-
schaftliche Methoden auf bisher nicht beurteilbare 
Sachverhalte anzuwenden. 3Die	Tätigkeitsmerkma-
le für Beschäftigte mit Forschungsaufgaben gelten 
auch	für	Ärzte,	Apotheker,	Tierärzte	und	Zahnärzte	
mit Forschungsaufgaben.

7. Beschäftigte in der Forstverwaltung

Entgeltgruppe 10

1.	 Beschäftigte	 in	der	Tätigkeit	 von	Forstamtmän-
nern.

2. Beschäftigte im Forstverwaltungsdienst, die hin-
sichtlich ihrer Leistung den Forstassessoren gleich-
zustellen sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Oberförstern	bzw.	
von	Forstoberinspektoren.

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Revierförstern	bzw.	
von	Forstinspektoren.

8. Beschäftigte im Fremdsprachendienst

8.1 Konferenzdolmetscher

Vorbemerkung

(1) Voraussetzung für die Eingruppierung nach den 
Tätigkeitsmerkmalen	ist,	dass	der	Beschäftigte	die	
Fähigkeit	besitzt,	konsekutiv	und	simultan	zu	dol-
metschen.

(2) 1Ein	Beschäftigter	dolmetscht	konsekutiv,	wenn	
er Ausführungen in einer Sprache unmittelbar an-
schließend inhaltlich richtig und sprachlich ein-
wandfrei in eine andere Sprache mündlich über-
trägt. 2Er muss zusammenhängende Ausführungen 
von	etwa	10	Minuten	Dauer	übertragen	können.

(3) Ein Beschäftigter dolmetscht simultan, wenn er 
über eine technische Anlage Ausführungen eines 
Redners hört und sie gleichzeitig inhaltlich und 
sprachlich einwandfrei in eine andere Sprache 
mündlich überträgt.

(4)	Dolmetscht	ein	Beschäftigter	nur	konsekutiv	
oder nur simultan, so erfüllt er ebenfalls die Vo-
raussetzungen für die Eingruppierung nach den 
Tätigkeitsmerkmalen.

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen	und	

aufgrund	ihrer	sprachlichen	und	fachlichen	Kennt-
nisse allseitig verwendet werden.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen	und	

aufgrund	ihrer	sprachlichen	und	fachlichen	Kennt-
nisse vielseitig verwendet werden.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen	und	

aufgrund	ihrer	sprachlichen	und	fachlichen	Kennt-
nisse vielseitig verwendet werden.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)	

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen.

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Dolmetscher, 

die aus einer fremden Sprache ins Deutsche und 
umgekehrt	dolmetschen.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte als Dolmetscher während der Einar-
beitungszeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Die	allseitige	Verwendung	erfordert	die	Fähigkeit	
–	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	Teilnehmer	in	
Konferenzen	oder	bei	Besprechungen	zwischen	
führenden	Persönlichkeiten	–	auf	den	wesentlichen	
Fachgebieten des Ressorts und ggf. auch auf einzel-
nen ressortfremden Fachgebieten zu dolmetschen.

Nr.	2	 Die	vielseitige	Verwendung	erfordert	die	Fähigkeit,	
auf mehreren Fachgebieten des Ressorts zu dolmet-
schen.

Nr. 3 1Bei Beschäftigten mit einschlägiger wissen-
schaftlicher Abschlussprüfung beträgt die Einar-
beitungszeit	längstens	zwei	Jahre;	für	die	übrigen	
Beschäftigten	beträgt	sie	drei	Jahre.	2Auf die Ein-
arbeitungszeit	können	Zeiten	der	Berufserfahrung	
als Dolmetscher angerechnet werden.



FMBl Nr. 3/201262

8.2 Überprüfer und Übersetzer

Vorbemerkungen

1.	 Wird	ein	Überprüfer	oder	ein	Übersetzer	neben	
seiner	Tätigkeit	als	solcher	nicht	nur	gelegentlich	
als	Konferenzdolmetscher	beschäftigt,	so	ist	er	nach	
den	für	ihn	in	Betracht	kommenden	Tätigkeitsmerk-
malen	der	Konferenzdolmetscher	einzugruppieren,	
sofern es für ihn günstiger ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Bei	der	Anwendung	der	Tätigkeitsmerkmale	tritt	bei	
Beschäftigten, deren Muttersprache nicht die deut-
sche Sprache ist, jeweils an die Stelle der deutschen 
Sprache	die	Muttersprache	des	Beschäftigten;	die	
deutsche Sprache gilt für ihn als Fremdsprache.

Entgeltgruppe 15

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer nach fünfjäh-
riger	Tätigkeit	in	Entgeltgruppe	14,	

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in zwei fremde 
Sprachen	verantwortlich	überprüfen	und	in	druck-
reife Form bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus drei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in zwei fremde 
Sprachen	verantwortlich	überprüfen	und	in	druck-
reife Form bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 14

1. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache	verantwortlich	überprüfen	und	in	druck-
reife Form bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus dem Deutschen in eine 
fremde Sprache verantwortlich überprüfen und in 
druckreife	Form	bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 13

1. Beschäftigte, mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen ins Deutsche und in eine fremde 
Sprache verantwortlich überprüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen und 

dabei besonders gründliche und umfassende 
Kenntnisse	 auf	 einem	 wissenschaftlichen	 oder	
wissenschaftlich-technischen Fachgebiet zur Gel-
tung bringen. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	4	und	5)

4. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung oder langjähriger Berufserfah-
rung als Überprüfer oder Übersetzer, 

die Übersetzungen aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche verantwortlich überprüfen und 

die aufgrund ihrer sprachlichen und fachlichen 
Kenntnisse	vielseitig	verwendet	werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

5.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen 
ins Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen und 

beim Übersetzen in die fremde Sprache nachweis-
lich Leistungen erbringen, die denen eines Beschäf-
tigten der Fallgruppe 6 entsprechen.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 4,	 6,	 7,	 8	
und 9)

6. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung nach erfolgreicher Einarbei-
tungszeit in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 5, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen 
ins Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	7,	9	und	10)

7.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 4, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen 
ins Deutsche und daneben in nicht unerheblichem 
Umfange schwierige Texte auch aus einer dritten 
fremden Sprache ins Deutsche übersetzen und 

beim Übersetzen aus der dritten fremden Sprache 
nachweislich Leistungen erbringen, die denen eines 
Beschäftigten der Fallgruppe 6 entsprechen.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 4,	 6,	 7,	 8	
und 9)
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Entgeltgruppe 11

1.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	dieser	Entgeltgrup-
pe heraushebt, dass sie beim Übersetzen gründliche 
Kenntnisse	auf	mindestens	einem	wissenschaftli-
chen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet 
zur Geltung bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	6	und	11)

2.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 10, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen 
und 

dabei	gründliche	Kenntnisse	auf	mindestens	einem	
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet zur Geltung bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	6,	9	und	11)

3.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 10, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben auch in nicht unerheblichem 
Umfange Texte aus dem Deutschen in eine fremde 
Sprache einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	6,	7	und	9)

4.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 5, 

die schwierige Texte aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und daneben nicht nur gelegentlich auch 
aus einer dritten fremden Sprache ins Deutsche ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4,	6	und	9)

5. Beschäftigte mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung, 

die während der zweijährigen Einarbeitungszeit als 
Übersetzer schwieriger Texte 

aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und auch 
in nicht unerheblichem Umfange aus dem Deut-
schen in eine fremde Sprache übersetzen. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	7,	9	und	12)

6. Beschäftigte, die schwierige Texte aus einer frem-
den Sprache ins Deutsche einwandfrei und zuver-
lässig	übersetzen	und	dabei	gründliche	Kenntnisse	
auf mindestens einem wissenschaftlichen oder wis-
senschaftlich-technischen Fachgebiet zur Geltung 
bringen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	9	und	11)

Entgeltgruppe 10

1.	 Beschäftigte	mit	langjähriger	Tätigkeit	als	Überset-
zer in Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 1, 2 oder 3, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	dieser	Entgelt-
gruppe heraushebt, dass sie nicht nur gelegentlich 
bei	Besprechungen	kürzere	zusammenhängende	
Ausführungen inhaltlich und sprachlich richtig aus 
dem Deutschen in eine fremde Sprache und umge-
kehrt	mündlich	übertragen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4,	6	und	13)

2.	 Beschäftigte	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Über-
setzer in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1, 

die schwierige Texte aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Umfan-
ge aus dem Deutschen in eine fremde Sprache ein-
wandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4,	6,	7	und	9)

3.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie 
in nicht unerheblichem Umfange schwierige Texte 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.		7	und	9)

4. Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4	und	7)

5.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie 
nicht nur gelegentlich auch aus einer dritten frem-
den Sprache ins Deutsche einwandfrei und zuver-
lässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie nicht nur gele-
gentlich schwierige Texte einwandfrei und zuver-
lässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	9)

2. Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche und auch in nicht unerheblichem Um-
fange aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4	und	7)

3. Beschäftigte, die aus zwei fremden Sprachen ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)	

4. Beschäftigte, die aus einer fremden Sprache ins 
Deutsche einwandfrei und zuverlässig übersetzen. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Eine	Tätigkeit	wird	nicht	nur	gelegentlich	ausgeübt,	
wenn sie mindestens etwa ein Zehntel der gesamten 
Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 2 1Überprüfen heißt Vergleichen von Übersetzun-
gen	mit	dem	Originaltext	auf	Vollständigkeit,	auf	
sprachliche, sachliche und terminologische Rich-
tigkeit,	ferner	–	soweit	erforderlich	–	das	stilistische	
Ausfeilen	der	Übersetzung	unter	Wahrung	der	Sti-
lebene des Originaltextes. 2Die Übersetzungen dür-
fen nur von Übersetzern oder anderen Bedienste-
ten,	die	eine	den	Merkmalen	dieses	Tarifvertrages	
entsprechende	Tätigkeit	ausüben,	nicht	aber	von	
dem Überprüfenden angefertigt worden sein. 3Ein 
Beschäftigter	überprüft	„verantwortlich“,	wenn	die	
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überprüfte	Übersetzung	keiner	weiteren	Kontrolle	
mehr unterliegt.

Nr. 3 1Eine	Übersetzung	ist	dann	in	„druckreife	Form“	zu	
bringen,	wenn	sie	unter	Wahrung	der	Stilebene	des	
Originaltextes stilistisch ausgefeilt wird und den für 
die Abfassung von Gesetzen, Verträgen, Vorschrif-
ten, anderen amtlichen Veröffentlichungen oder 
wissenschaftlichen Arbeiten geltenden Grundsätzen 
der sprachlichen Gestaltung vollständig entspricht 
und höchsten Anforderungen genügen muss. 2Ob 
die	druckreife	Form	erforderlich	ist,	ergibt	sich	aus	
dem	Verwendungszweck	der	Übersetzung	oder	aus	
einer	ausdrücklichen	Anordnung	im	Einzelfall.

Nr. 4 Der Übersetzung oder der Überprüfung einer Über-
setzung aus dem Deutschen in eine fremde Sprache 
steht die Übersetzung oder die Überprüfung einer 
Übersetzung aus einer fremden Sprache in eine an-
dere fremde Sprache gleich.

Nr. 5 (1) Besonders gründliche und umfassende Fach-
kenntnisse	auf	mindestens	einem	wissenschaftli-
chen oder wissenschaftlich-technischen Fachgebiet 
liegen vor, wenn der Beschäftigte befähigt ist, die 
wesentlichen fachlichen Zusammenhänge aus dem 
ihm zugewiesenen wissenschaftlichen oder wissen-
schaftlich-technischen Gesamtbereich zu erfassen 
und Übersetzungen auf ihre sprachliche und fach-
liche	Richtigkeit	verantwortlich	zu	überprüfen.

(2)	Bei	den	geforderten	Kenntnissen	handelt	es	sich	
nicht	um	Kenntnisse,	die	von	einem	Beschäftigten	
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung gefordert werden.

Nr.	6	 Auf	die	mehr-	oder	langjährige	Tätigkeit	als	Über-
setzer	werden	Zeiten	gleicher	Tätigkeit	außerhalb	
des Geltungsbereiches dieses Abschnitts angerech-
net.

Nr.	7	 Eine	Tätigkeit	wird	in	nicht	unerheblichem	Umfan-
ge ausgeübt, wenn sie mindestens ein Viertel der 
gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 8 (1) 1Der Beschäftigte hat nachzuweisen, dass seine 
Leistungen denen eines Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 13 Fallgruppe 6 entsprechen. 2Dieser Nach-
weis ist geführt, wenn der Beschäftigte erfolgreich 
die Prüfung vor der nach § 17 Abs. 1 TVÜ-Bund 
in	Verbindung	mit	der	Protokollerklärung	Nr.	5a	
zum Teil III Abschn. A Unterabschn. II der Anlage 
1a	zum	BAT	gebildeten	Kommission	oder	vor	einer	
entsprechenden	Kommission,	die	von	einem	Land	 
allein oder von mehreren Ländern gemeinsam 
 gebildet worden ist, abgelegt hat. 

(2) 1Besteht der Beschäftigte die Prüfung, wird er 
mit	Ablauf	der	geforderten	Tätigkeitsdauer	höher-
gruppiert, wenn er den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung	vor	Ablauf	der	geforderten	Tätigkeitsdauer	
gestellt und die Prüfung in dem auf die Antragstel-
lung folgenden Prüfungstermin bestanden hat. 2In 
allen anderen Fällen erfolgt die Höhergruppierung 
mit	Wirkung	vom	Ersten	des	Monats,	in	dem	der	
Beschäftigte die Prüfung besteht.

Nr. 9 Ein Text ist als schwierig zu bezeichnen, wenn

a) zu seinem sprachlich und inhaltlich richtigen 
Verständnis eine eingehende Textanalyse sowie 
ein entsprechendes Einfühlungs- und Vorstel-

lungsvermögen auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen oder technischen Fachgebieten 
erforderlich ist und

b) seine originaltreue, sinnwahrende, inhaltlich 
und formal adäquate Übertragung die erforder-
liche	Vertrautheit	mit	den	Ausdrucksmitteln	der	
Zielsprache voraussetzt.

Nr. 10 (1) 1Mit Ablauf der Einarbeitungszeit hat der Ar-
beitgeber dem Beschäftigten durch eine fachliche 
Beurteilung zu eröffnen, ob die Einarbeitungszeit 
erfolgreich abgeschlossen ist. 2Erklärt	der	Arbeit-
geber, dass dies nicht der Fall sei, so ist dem Be-
schäftigten auf seinen innerhalb eines Monats nach 
Eröffnung der fachlichen Beurteilung zu stellenden 
Antrag Gelegenheit zu geben, den Nachweis durch 
Ablegung	einer	Prüfung	gemäß	Nr.	8	der	Protokoll-
erklärungen	zu	erbringen.	

(2) 1Die Prüfung soll innerhalb von sechs Mona-
ten nach Antragstellung erfolgen. 2Besteht der Be-
schäftigte	die	Prüfung,	so	ist	er	rückwirkend	von	
dem Tage an, der auf den letzten Tag der Einar-
beitungszeit folgt, in die Entgeltgruppe 13 einzu-
gruppieren.

(3) Erbringt der Beschäftigte den Nachweis der er-
folgreich abgeschlossenen Einarbeitungszeit nicht, 
so	wird	er	bei	Weiterbeschäftigung	in	die	Entgelt-
gruppe	eingruppiert,	deren	Tätigkeitsmerkmale	er	
erfüllt.

Nr.	11	 (1)	Gründliche	Kenntnisse	auf	mindestens	einem	
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachgebiet liegen vor, wenn der Beschäftigte 
befähigt ist, die wesentlichen fachlichen Zusam-
menhänge aus dem ihm zugewiesenen wissen-
schaftlichen oder wissenschaftlich-technischen 
Teilgebiet zu erfassen und Übersetzungen in der 
wissenschaftlichen oder wissenschaftlich-techni-
schen Fachsprache abzufassen.

(2)	Bei	den	geforderten	Kenntnissen	handelt	es	sich	
nicht	um	Kenntnisse,	die	von	einem	Beschäftigten	
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung gefordert werden.

Nr.	12	Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	dem	
Beschäftigten	im	Hinblick	auf	die	Einarbeitung	die	
Übersetzung schwieriger Texte noch nicht überwie-
gend übertragen ist.

Nr. 13 Die Eingruppierung in diese Fallgruppe setzt den 
Nachweis voraus, dass der Beschäftigte zusammen-
hängende Ausführungen von etwa drei Minuten 
Dauer	übertragen	kann.

8.3  Fremdsprachenassistenten  
(Fremdsprachensekretäre)

Vorbemerkungen

1. 1Beschäftigte, die mit mindestens einem Drittel der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Sinne 
des § 6 Schreibmaschinen mit nichtlateinischen 
Schriftzeichen bedienen und hierbei vollwertige 
Leistungen erbringen, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit	eine	monatliche	Funktionszulage
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in Entgeltgruppe Fallgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt II 

9 
1 Nr. 3

2 Nr. 4

7 und 8 Nr. 5

6 Nr. 6.

2Diese gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes 
(§ 23 Abs. 3) als Bestandteil des Tabellenentgelts. 
3Sie ist nur für Zeiträume zu zahlen, für die ein 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (§ 21 
Satz	1)	besteht;	§	24	Abs.	3	gilt	entsprechend.	4§ 24 
Abs.	2	findet	keine	Anwendung.	

2. Unter diesen Abschnitt fallen auch Beschäftigte, 
die nicht mindestens zur Hälfte in einer fremden 
Sprache oder in mehreren fremden Sprachen nach 
Diktat	schreiben	oder	einfache	Übersetzungen	an-
fertigen, wenn sie den Nachweis erbringen, dass sie 
geläufig	in	einer	fremden	Sprache	oder	in	mehreren	
fremden	Sprachen	nach	Diktat	schreiben	können	
und wenn sie handschriftliche Vorlagen in einer 
fremden Sprache oder in mehreren fremden Spra-
chen abschreiben.

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, die in mehr als zwei fremden Spra-
chen	geläufig	nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	
Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen 
anfertigen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)	

2.	 Beschäftigte,	die	in	zwei	fremden	Sprachen	geläufig	
nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	Übersetzungen	
aus diesen oder in diese Sprache anfertigen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)	

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte,	die	mit	Rücksicht	auf	die	beabsich-
tigte Beschäftigung als Fremdsprachenassistent 
(Fremdsprachensekretär)	bei	der	Einstellung	den	
Nachweis	erbringen,	dass	sie	geläufig	in	zwei	frem-
den	Sprachen	nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	
Übersetzungen aus diesen oder in diese Sprachen 
anfertigen	können.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte,	die	in	einer	fremden	Sprache	geläufig	
nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	Übersetzungen	
aus dieser oder in diese Sprache anfertigen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)	

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte,	die	mit	Rücksicht	auf	die	beabsich-
tigte Beschäftigung als Fremdsprachenassistent 
(Fremdsprachensekretär)	bei	der	Einstellung	den	
Nachweis	erbringen,	dass	sie	geläufig	in	einer	frem-
den	Sprache	nach	Diktat	schreiben	oder	einfache	
Übersetzungen aus dieser oder in diese Sprache 
anfertigen	können.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Einfache Übersetzungen sind Übersetzungen von 
Texten, deren Verständnis in der Ausgangssprache 
weder	inhaltlich	noch	sprachlich	Schwierigkeiten	
bietet,	sowie	von	Texten,	deren	adäquate	Wieder-
gabe	in	der	Zielsprache	keine	besonderen	Anforde-
rungen an das Formulierungsvermögen stellt. 2Die 
Übertragung einfacher Texte schließt auch die Erle-
digung	der	fremdsprachigen	Routinekorrespondenz	
ein.

Nr. 2 Der Anspruch auf Eingruppierung nach der Ent-
geltgruppe 6 bzw. 8 erlischt, wenn nicht spätestens 
nach	Ablauf	von	drei	Jahren	nach	der	Einstellung	
die endgültige Beschäftigung als Fremdsprache-
nassistent	 (Fremdsprachensekretär)	 erfolgt	 und	
während dieser Frist nicht durch alljährlich von der 
beschäftigten Behörde anzuordnende Überprüfun-
gen	die	erforderlichen	fremdsprachlichen	Kenntnis-
se	und	Fähigkeiten	nachgewiesen	werden.

Nr. 3 1Werden	dem	Beschäftigten	aus	zwingenden	dienst-
lichen Gründen bei einer Auslandsvertretung 
	Tätigkeiten	einer	niedrigeren	Entgeltgruppe	dieses	
Unterabschnitts übertragen, bleibt die Eingruppie-
rung	für	die	Dauer	von	höchstens	vier	Jahren	un-
berührt, wenn der Beschäftigte unmittelbar vorher 
mindestens	vier	Jahre	ununterbrochen	aufgrund	
dieser Fallgruppe eingruppiert war. 2Satz	1	kann	
in begründeten Ausnahmefällen entsprechend an-
gewendet werden, wenn der Anteil der unter diesen 
Unterabschnitt	fallenden	Tätigkeiten	bei	einer	Aus-
landsvertretung 50 v. H. der gesamten auszuüben-
den	Tätigkeit	nicht	erreicht.

9. Beschäftigte im Gartenbau, in der Landwirtschaft 
und im Weinbau

9.1 Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte

Entgeltgruppe 13

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	Verantwor-
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 heraus-
hebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	

Entgeltgruppe 12

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss)	und	langjähriger	praktischer	Erfahrung	
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben,	mit	langjähriger	
praktischer	Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierig-
keit	und	Bedeutung	oder	durch	künstlerische	oder	 
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Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	4)	

Entgeltgruppe 11

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss)	als	Leiter	von	Pflanzenbeschaustellen	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

denen	mindestens	16	Pflanzenbeschauer	oder	Be-
schäftigte	mit	Gutachtertätigkeit	in	der	Pflanzen-
beschau	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	aus	
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	5)	

Entgeltgruppe 10

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss)	als	Leiter	von	Pflanzenbeschaustellen	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

denen	mindestens	acht	Pflanzenbeschauer	oder	Be-
schäftigte	mit	Gutachtertätigkeit	in	der	Pflanzen-
beschau	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautech-
nische Beschäftigte aller Fachrichtungen mit 
abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschul-
abschluss)	 und	 entsprechender	 Tätigkeit	 sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	6)	

Entgeltgruppe 9

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen mit abge-
schlossener einschlägiger Hochschulausbildung 
(Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 

gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

als	Leiter	kleinerer	Pflanzenbeschaustellen	oder	

mit	Gutachtertätigkeit	in	der	Pflanzenbeschau.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich	geprüfte	Weinbauer	sowie	Beschäftigte	mit	
abgeschlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Entgeltgruppe	7	Fall-
gruppe 1 heraushebt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7	und	8)	

3. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Entgeltgruppe	7	Fall-
gruppe 2 heraushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7	und	8)	

4. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlosse-
ner Ausbildung an einer Landfrauenschule sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Entgeltgruppe	7	Fall-
gruppe 3 heraushebt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)	

Entgeltgruppe 7

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich	geprüfte	Weinbauer	sowie	Beschäftigte	mit	
abgeschlossener gleichwertiger Ausbildung) sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

in	Tätigkeiten,	die	vielseitige	Fachkenntnisse	und	
in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leis-
tungen erfordern. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7,	9	und	10)	
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2. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

in	Tätigkeiten,	die	vielseitige	Fachkenntnisse	und	
in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leis-
tungen erfordern. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7,	9	und	10)	

3. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlosse-
ner Ausbildung an einer Landfrauenschule sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

in	Tätigkeiten,	die	vielseitige	Fachkenntnisse	und	
in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leis-
tungen erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	9	und	10)	

4.	 Dorfhelferinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit,	

denen mindestens vier Dorfhelferinnen mit staat-
licher	 Anerkennung	 oder	 Beschäftigte	 in	 der		 
Tätigkeit	von	Dorfhelferinnen	durch	ausdrückliche	
Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte (staatlich geprüfte Landwirte und 
staatlich	geprüfte	Weinbauer	sowie	Beschäftigte	mit	
abgeschlossener gleichwertiger Ausbildung) mit 
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)	

2. Beschäftigte mit viersemestriger abgeschlossener 
Ausbildung an einer Landfrauenschule und ent-
sprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

3. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 5 heraushebt, dass die Beschäftigten auf ihrem 
Fachgebiet in der technischen Beratung einfacherer 
Art oder bei der Durchführung von Versuchen und 
sonstigen Arbeiten mit entsprechendem Schwierig-
keitsgrad	tätig	sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	7	und	11)	

4.	 Dorfhelferinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 5

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben, mit 
entsprechender	Tätigkeit,	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)	

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Dorfhelferinnen.

Entgeltgruppe 3

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechni-
sche Beschäftigte aller Fachrichtungen 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)	

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Als Fachrichtungen der gartenbau-, landwirt-
schafts- und weinbautechnischen Beschäftigten 
mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulaus-
bildung (Bachelor- oder entsprechender Hochschul-
abschluss)	gelten	Gartenbau,	Landbau,	Weinbau	
und ländliche Hauswirtschaft mit allen jeweiligen 
Fachgebieten und Untergebieten, z. B.: 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete: 

Baumschulen,	Blumen-	und	Zierpflanzenbau,	Gar-
ten- und Landschaftsgestaltung, Obst- und Gemü-
sebau,	Obst-	und	Gemüseverwertung,	Pflanzen-
schutz, Samenbau u. a. 

oder 

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete:

Betriebswirtschaft,	Obstbau,	Pflanzenbau,	Pflan-
zenschutz, Tierhaltung und -fütterung, Tierzucht 
u. a. 

mit den Untergebieten z. B. in der Betriebswirt-
schaft: 

Arbeitswirtschaft, Betriebsabrechnungswesen, 
Kreditwesen,	 Landesplanung,	 Landtechnik,	
Marktwirtschaft,	Raumordnung	u.	a.

Nr.	2	 Unter	 dieses	 Tätigkeitsmerkmal	 fallen	 auch	
 Beschäftigte, die am 31. Dezember 1990 in einem 
Arbeitsverhältnis	gestanden	haben,	das	am	1.	Ja-
nuar 1991 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden 
hat,	und	die	vor	dem	1.	Januar	1991	die	Abschluss-
prüfung einer sechssemestrigen höheren Fachschu-
le abgelegt haben oder die die Abschlussprüfung 
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einer sechssemestrigen höheren Landfrauenschule 
abgelegt haben und dieser Abschlussprüfung ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben.	

Nr. 3 1Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	13	sind	
z. B.: 

a)	 Entwickeln	arbeitstechnischer	Verfahren	in	der	
Produktion	und	in	der	Aufbereitung	der	Erzeug-
nisse;	

b) Erarbeiten von Leitbildern für die Arbeitswirt-
schaft und für die Mechanisierung von Betrie-
ben	oder	als	Muster	für	die	Bauausführung;	

c) Beratung aufgrund eigener Auswertung von 
Arbeitstagebüchern für schwierige Betriebsum-
stellungen;	

d) Fortbildung oder Spezialberatung von Bera-
tungskräften	der	Entgeltgruppen	9	bis	12	meh-
rerer Dienststellen oder vergleichbarer Bera-
tungskräfte	außerhalb	des	öffentlichen	Dienstes	
oder selbständiges Ausarbeiten von Richtlinien 
für	Einzelaufgaben	dieser	Beratungskräfte;	

e) Ausarbeiten von Gutachten über Anträge für 
Förderungsmaßnahmen für schwierige umfas-
sende	Betriebsumstellungen;	

f) Ausarbeiten von Vorschlägen für regionale 
Strukturprogramme	 aufgrund	 selbständiger	
Auswertung	der	Strukturdaten;	

g) Selbständiges Bestimmen der optimalen Pro-
duktionsverfahren	der	verschiedenen	Produk-
tionszweige	im	Einzelbetrieb;	

h) Ausarbeiten von allgemeinen Grundsätzen und 
Tabellen	für	die	Bewertung	von	Wirtschaftsgü-
tern	(Werttaxen);	

i)	 Ausarbeiten	von	landeskulturellen	Plänen	und	
gutachtlichen landesplanerischen und raum-
ordnerischen Stellungnahmen größeren Um-
fangs;	

j)	 Spezialtätigkeit	mit	besonderer	Bedeutung	und	
besonderer	Schwierigkeit	als	Hilfskraft	bei	wis-
senschaftlichen	Aufgaben;	

k)	 Entwickeln	von	Leitbildern	und	Planungsgrund-
sätzen für Raum- und Einrichtungsprogramme, 
die als Grundlage für übergebietliche Program-
me	dienen;	

l)	 Leiter	größerer	Sachgebiete	(Ämter,	Abteilun-
gen, Abschnitte oder Referate) in Gartenbau-
verwaltungen, wenn ihnen mindestens vier 
Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	mindestens	

der Entgeltgruppe 10 des Abschnitts 22 Unter-
abschnitt 1 

oder

der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I 
und 

mindestens	drei	Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	
mindestens 

der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 
Unterabschnitt 4, 

der Entgeltgruppe 6 des Teils I oder 

der Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1, 2 oder 3 
dieses Unterabschnitts 

durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unter-
stellt	sind;	

m)  Ausarbeiten besonders schwieriger und umfang-
reicher Programme und Folgepläne im Rahmen 
städtebaulicher	und	 landschaftspflegerischer	
Planungen, z. B. als Grundlage für Flächennut-
zungspläne	und	Bebauungspläne;	

n)	 Selbständiges	Planen	und	Leiten	 von	Pflan-
zenschutzaktionen	in	Gebieten	mit	vielfältigen	
Kulturen	unter	schwierigen	geografischen	Be-
dingungen. 

2Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung sind vergleichbar:

– die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe 
A 11,

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 des Teils I der 
Besoldungsgruppe A 10,

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des 
Abschnitts 15 Unterabschnitt 4 der Besoldungs-
gruppe A 9,

– die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 
und 

– die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgrup-
pe A 7.

Nr. 4 1Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	12	sind	
z. B.:

a)	 Entwickeln	von	besonderen	Methoden	für	die	
praktische	Durchführung	von	Versuchen;	

b) Erproben neuer arbeitstechnischer Verfahren 
in	der	Produktion	und	in	der	Aufbereitung	der	
Erzeugnisse;	

c) Selbständige Beratung auf besonders schwieri-
gen Gebieten, z. B. Beratung in Umschuldungs-
fragen, Beratung von Siedlungsträgern oder von 
Fertigbauherstellern über den hauswirtschaft-
lichen Raumbedarf oder die Raumausstattung 
(Einflussnahme	auf	die	Entwicklung	neuer	Bau-
typen	mit	Variationsmöglichkeiten),	übergebiet-
liche	(Regierungsbezirk	oder	Kammerbereich)	
Spezialberatung;	

d) Umfassende Planung und Beratung eines ländli-
chen Haushalts aufgrund einer Haushaltsanaly-
se	(Stufenplan	für	mindestens	zehn	Jahre,	geld-	
und	arbeitswirtschaftliche	Voranschläge);	

e) Beratung aufgrund eigener Auswertung von Ar-
beitstagebüchern;	

f)	 Beurteilen	von	Erfolgsrechnungen	(Jahresab-
schlüssen) und Analysieren von Ergebnissen der 
Betriebs- bzw. Haushaltsrechnungen anhand 
von	errechneten	Kenndaten;	

g)	 Erarbeiten	von	Arbeitsvoranschlägen;	

h) Ausarbeiten von Vorschlägen für umfassende 
Förderungsmaßnahmen	 zur	 Schwerpunkt-
bildung im Einzelbetrieb aufgrund eines Be-
triebsumstellungs-	oder	Entwicklungsplanes;	

i)	 Selbständiges	Auswerten	von	Strukturdaten;	

j)	 Ausarbeiten	von	Vorschlägen	für	Strukturmaß-
nahmen,	z.	B.	Beurteilung	der	topografischen	
Verhältnisse,	Vorschläge	für	Gehöftstandorte;	
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k)	 Ermitteln	der	Werte	von	Pflanzenbeständen	und	
des	Wertes	des	lebenden	und	toten	Inventars	
eines	Gartenbau-,	Landwirtschafts-	oder	Wein-
baubetriebes;	

l)	 Selbständiges	Planen	und	Leiten	von	Pflanzen-
schutzaktionen;	

m)	Besonders	schwierige	Tätigkeiten	als	Hilfskraft	
bei	wissenschaftlichen	Aufgaben;	

n) Ausarbeiten von Programmen und Folgeplänen 
im Rahmen städtebaulicher oder landschafts-
pflegerischer	Planungen,	z.	B.	als	Grundlage	für	
Flächennutzungspläne	und	Bebauungspläne;	

o) Leitung des Abschnitts für Planungs- oder Neu-
bau-	oder	Pflege-	und	Ordnungsmaßnahmen	im	
Grünflächenwesen	oder	in	der	Landschaftspfle-
ge, wenn dem Abschnittsleiter mindestens ein 
Beschäftigter	mit	Tätigkeiten	mindestens	

der Entgeltgruppe 11 des Teils I

oder 

der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Teils I 
und 

mindestens	zwei	Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	
mindestens 

der Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des Abschnitts 15 
Unterabschnitt 4 oder 

der Entgeltgruppe 6 des Teils I 

durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unter-
stellt	sind;	

p) Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen besonders 
schwieriger	Art	(z.	B.	für	Bezirkssportanlagen,	
Ausstellungsparks)	einschließlich	Massen-	und	
Kostenberechnungen	und	von	Verdingungsun-
terlagen, deren Bearbeitung besondere Fach-
kenntnisse	und	besondere	praktische	Erfahrung	
oder	künstlerische	Begabung	voraussetzt;	

q)	 Selbständige	Beratung	im	Pflanzenschutzdienst	
von Spezialbetrieben, die eine betriebsbezoge-
ne Arbeitsplanung zur Durchführung des inte-
grierten	Pflanzenschutzes	erfordert.

2Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung sind vergleichbar:

– die Entgeltgruppe 11 der Besoldungsgruppe  
A 12,

– die Entgeltgruppe 10 der Besoldungsgruppe  
A 11,

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 5 des 
Abschnitts 15 Unterabschnitt 4 der Besoldungs-
gruppe A 9 und

– die Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungs-
gruppe A 7.

Nr. 5 1Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	11	Fall-
gruppe 2 sind z. B.:

a) Selbständiges Planen und Auswerten von Ver-
suchen	 und	 Wertprüfungen	 mit	 besonderer	
Schwierigkeit,	z.	B.	mit	gleichzeitig	mehreren	
Fragestellungen	(Komplexversuche)	oder	z.	B.	
für landtechnische Verfahren der Innen- und 
Außenwirtschaft;	

b)	 Durchführen	von	Versuchen	und	Wertprüfun-
gen in größerem Ausmaß, wenn dem Beschäf-
tigten mehrere gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte mindestens in 
Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	7	Fallgruppen	1	
oder	2	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt	sind;	

c)	 Feststellen	der	Wirkung	von	Pflanzenschutzmit-
teln	für	das	Julius	Kühn-Institut	–	Bundesfor-
schungsinstitut	für	Kulturpflanzen	(JKI);	

d) Selbständige Beratung in schwierigen Berei-
chen des Fachgebiets der Beschäftigten, die 
besondere	Fachkenntnisse	und	besondere	prak-
tische Erfahrung voraussetzt, z. B. Ausarbeiten 
schwieriger	Wirtschaftlichkeitsrechnungen	oder	
schwieriger Finanzierungspläne, Ausarbeiten 
von Arbeitsvoranschlägen nach der vereinfach-
ten	Methode;	

e) Selbständige Beratung über einfachere Gemein-
schaftsmaßnahmen im Rahmen der Verbesse-
rung	der	Agrar-,	Erzeugungs-	oder	Marktstruk-
tur;	

f) Beratung über Maßnahmen für den Fremden-
verkehr	als	Betriebszweig	auf	dem	Bauernhof;	

g) Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträ-
ge;	

h) Durchführen von Erwachsenenfortbildungs-
lehrgängen über Rationalisierung im landwirt-
schaftlichen	Haushalt;	

i) Ausarbeiten von Vorschlägen zur Durchfüh-
rung einzelner Maßnahmen im Rahmen von 
Betriebsumstellungen;	

j) Ausarbeiten von Vorschlägen für Baumaßnah-
men, z. B. zur Grundrissgestaltung (Raumzu-
ordnung und Einrichtung) für grundlegende 
technische Einrichtungen, z. B. zentrale Hei-
zungs-	und	Warmwasserbereitungsanlagen	mit	
Berechnungen der notwendigen Nennheizleis-
tungen,	der	Wärmedämmung	oder	des	Heizma-
terialbedarfs;	

k)	 Selbständige	schwierige	Erhebungen	und	Be-
rechnungen für Teilaufgaben bei der Vorplanung 
von Flurbereinigungen oder sonstigen Maßnah-
men	zur	Verbesserung	der	Agrarstruktur,	z.	B.	
Feststellen	der	künftigen	Acker-,	Grünland-	und	
Sonderkulturflächen	aufgrund	der	natürlichen	
Voraussetzungen, Feststellen von Grenzertrags-
böden;	

l) Selbständiges Erarbeiten der betriebswirtschaft-
lichen	Unterlagen	für	die	Kalkulation	von	Pro-
duktionsverfahren;	

m)	Ermitteln	der	Werte	von	Wirtschaftserschwer-
nissen	bei	Flächenverlusten;	

n) Nachzuchtbeurteilungen für Zuchtwertschät-
zungen von Vatertieren, z. B. Beurteilung von 
Jungtieren	der	Besamungsbullen;	

o) Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen 
im	Saatenanerkennungsverfahren	bei	Vorstu-
fen und Hybridsorten, bei denen verschiedene 
Zuchtkomponenten	zu	berücksichtigen	sind;	

p) Selbständige Planung und Organisation von 
Pflanzenschutz-	oder	Schädlingsbekämpfungs-
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maßnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder 
mehrerer	Gemeinden	erstrecken,	und	das	Über-
wachen	ihrer	Auswirkungen;	

q)	 Herausgabe	von	Warnmeldungen	im	Pflanzen-
schutzdienst	für	den	Beratungsbezirk	aufgrund	
eigener Feststellungen, soweit das Ermitteln der 
biologischen Daten schwierige Methoden er-
fordert;	

r)	 Tätigkeit	als	Hilfskraft	bei	wissenschaftlichen	
Aufgaben mit einem besonderen Maß von Ver-
antwortlichkeit;	

s) Aufstellen oder Prüfen von Entwürfen ein-
schließlich	Massen-	und	Kostenberechnungen	
oder Verdingungsunterlagen, deren Bearbei-
tung	besondere	Fachkenntnisse	und	besondere	
praktische	Erfahrungen	oder	künstlerische	Be-
gabung	voraussetzt;	

t) Beaufsichtigen von Schätzern oder verantwort-
liches	Schätzen	der	Pflanzenbestände	und	des	
Inventarbestandes	von	Kleingartenanlagen	oder	
Kleinsiedlungen	in	schwierigen	Fällen;	

u) Örtliche Leitung schwieriger Gartenbau-, Land-
schaftsbau-,	Obstbau-,	Pflanzenbau-,	Pflanzen-
schutz-	oder	Weinbaumaßnahmen	und	deren	
Abrechnung;	

v)	 Selbständige	Beratung	über	die	Bekämpfung	
von	Schädlingen,	Krankheiten	und	Schadpflan-
zen	im	Pflanzenschutzdienst	einschließlich	der	
selbständigen Beratung über die Anwendung 
von	 Pflanzenschutzmitteln	 und	 -geräten	 für	
hochwertige	Spezialkulturen.	

2Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung sind vergleichbar die 
Entgeltgruppen 6 und 7 der Besoldungsgruppe 
A 7.

Nr.	6	 Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	10	Fall-
gruppe 2 sind z. B.:

a) Selbständiges Planen von Versuchen nach vor-
gegebener Aufgabenstellung und Auswerten der 
Versuche nach variationsstatistischen Metho-
den;	

b) Überwachen von mehreren gartenbau-, land-
wirtschafts- oder weinbautechnischen Beschäf-
tigten	in	Tätigkeiten	der	Entgeltgruppen	5	bis	8	
bei	der	Durchführung	von	Versuchen;	

c)	 Anlage	und	Auswertung	von	Wertprüfungen;	

d)	 Selbständige	produktionstechnische	Beratung	
auf dem Fachgebiet des Beschäftigten, z. B. Aus-
arbeiten	von	Wirtschaftlichkeitsberechnungen,	
schwierigen Einzelplänen und Geldvoranschlä-
gen;	Beratung	über	einzelne	Folgemaßnahmen	
nach	Flurbereinigungen	und	landkulturellen	
Maßnahmen	oder	nach	Betriebsumstellungen;	

e) Tierzuchttechnische Beratung, z. B. Auswahl 
weiblicher	Zuchttiere	im	Einzelbetrieb;	

f) Gruppenberatung durch schwierige Fachvorträ-
ge	auf	dem	Gebiet	des	Beschäftigten;	

g) Beratung in der ländlichen Hauswirtschaft, 
insbesondere in der Haushaltsführung, z. B. 
Ausarbeiten schwieriger Einzelpläne für Orga-
nisationspläne, von Plänen für Haushaltsein-
richtungen einschließlich technischer Anlagen, 

Beratung über Vorratshaltung durch Gefrieren 
und	Kühlen;	

h) Selbständige Beratung in Gesundheits- und Er-
nährungsfragen;	

i) Aufstellen und Prüfen von Entwürfen nicht 
nur einfacher Art einschließlich Massen- und 
Kostenberechnungen	oder	von	Verdingungsun-
terlagen, Bearbeiten der damit zusammenhän-
genden technischen Angelegenheiten – auch im 
technischen	Rechnungswesen;	

j)	 Örtliche	Leitung	oder	Mitwirken	bei	der	Lei-
tung von nicht nur einfachen Gartenbau-, Land-
schaftsbau-,	Obstbau-,	Pflanzenbau-,	Pflanzen-
schutz-	oder	Weinbaumaßnahmen	und	deren	
Abrechnung;	

k)	 Mitwirken	bei	der	Vorplanung	von	Flurberei-
nigungen oder von sonstigen Maßnahmen zur 
Verbesserung	der	Agrarstruktur,	z.	B.	Erheben	
und Berechnen von Daten, Beurteilung des Ist-
Zustandes;	

l)	 Selbständiges	Bearbeiten	von	Kreditfällen,	die	
innerhalb der Beleihungsgrenze liegen, bei 
landwirtschaftlichen	Förderungsmaßnahmen;	

m) Feststellen von betriebswirtschaftlichen Daten 
für	die	Kalkulation	von	Produktionsverfahren;	

n)	 Mitwirken	bei	Strukturanalysen;	

o) Ermitteln von Pachtpreisen für gartenbaulich, 
landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzte 
Grundstücke;	

p)	 Schätzen	des	Wertes	von	Pflanzenbeständen;	

q) Selbständiges Vorbereiten von Entscheidungen 
für	die	Saatenanerkennung	oder	für	die	Körung	
von	Tieren	oder	für	die	Ankörung	von	Obstmut-
tergehölzen;	

r)	 Selbständige	Beratung	über	die	Bekämpfung	
von	Schädlingen,	Krankheiten	und	Schadpflan-
zen	im	Pflanzenschutzdienst	einschließlich	der	
selbständigen Beratung über die Anwendung 
von	Pflanzenschutzmitteln	und	-geräten;	

s)	 Herausgabe	 von	 Warndienstmeldungen	 im	
Pflanzenschutzdienst	für	den	Beratungsbezirk	
aufgrund eigener Feststellungen, soweit das Er-
mitteln	der	biologischen	Daten	keine	schwieri-
gen	Methoden	erfordert;	

t)	 Tätigkeit	als	Hilfskraft	bei	wissenschaftlichen	
Aufgaben. 

Nr. 7 Als Fachrichtung der gartenbau-, landwirtschafts- 
und weinbautechnischen Beschäftigten, die eine 
einschlägige Gehilfenprüfung abgelegt und eine 
einschlägige Fachschule durchlaufen haben, gelten 
Gartenbau,	Landbau,	Weinbau,	ländliche	Hauswirt-
schaft mit den jeweiligen Fachgebieten und Unter-
gebieten, z. B.: 

In der Fachrichtung Gartenbau die Fachgebiete:

Baumschulen,	Blumen-	und	Zierpflanzenbau,	Land-
schaftsgärtnerei, Obst- und Gemüsebau, Obst- und 
Gemüseverwertung,	 Pflanzenschutz,	 Samenbau	
u. a. 

oder

in der Fachrichtung Landbau die Fachgebiete: 
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Obstbau,	Pflanzenbau,	Pflanzenschutz,	Tierhaltung	
und -fütterung, Tierzucht u. a.

mit den Untergebieten z. B. in der Tierzucht:

Geflügelzucht,	Pferdezucht,	Rinderzucht,	Schaf-
zucht, Schweinezucht, Ziegenzucht u. a.

Nr.	8	 Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	9	Fallgrup-
pen 2, 3 und 4 sind z. B.: 

a) Durchführen und Auswerten schwieriger Ver-
suche	und	Gegenüberstellen	der	Ergebnisse;	

b) Überwachen der Leistungsprüfungen an Prüf-
stationen;	

c) Durchführen von Versuchen zur Feststellung 
von Sorten, die zu Gefrierverfahren geeignet 
sind;	

d)	 Produktionstechnische	Beratung,	z.	B.	in	Spezi-
albetriebszweigen beim Aufbau von Erzeuger-
ringen, Erzeugergemeinschaften oder Anbau-
gemeinschaften;	Ausarbeiten	von	Einzelplänen	
wie Anbauplänen, Düngungsplänen, Fruchtfol-
geplänen,	Fütterungsplänen,	Spritzplänen;	

e)	 Mitwirken	bei	Gruppen-	und	Massenberatun-
gen	durch	Fachvorträge;	

f) Beratung bei der Planung von Gemeinschaft-
seinrichtungen für hauswirtschaftliche Zwe-
cke;	

g) Beratung bei der Einrichtung von einzelnen 
Wohn-	und	Wirtschaftsräumen;	

h) Beratung in der Organisation der Vatertierhal-
tung;	

i)	 Mitwirken	bei	Fachlehrgängen	der	landwirt-
schaftlichen Berufsausbildung und -fortbil-
dung;	

j) Selbständiges Durchführen von Feldbegehun-
gen	 unter	 produktionstechnischen	Gesichts-
punkten;	

k)	 Mitwirken	bei	Anerkennungsentscheidungen	
nach	 Feldbeständen	 bei	 der	 Saatenanerken-
nung;	

l) Arbeitszeitfeststellungen in der ländlichen 
Hauswirtschaft;	

m)	Selbständige	pflanzenbauliche	Beurteilungen	
und Schätzungen, z. B. Bonitierungen, Scha-
densfeststellungen	oder	Identifizierungen	von	
Sorten.

Nr.	9	 Tätigkeiten	im	Sinne	der	Entgeltgruppe	7	Fallgrup-
pen 1, 2 und 3 sind z. B.: 

a) Durchführen und Auswerten von einfachen 
Versuchen nach statistischen Methoden und 
Gegenüberstellen	der	Ergebnisse;	

b) Durchführen von landtechnischen Versuchen 
mit Datenermittlung, z. B. Schlupf- und Zugwi-
derstandsmessungen, Feststellen von Ladeleis-
tungen;	

c) Durchführen von schwierigen Leistungsprüfun-
gen, z. B. Zugleistungsprüfungen bei Pferden 
einschließlich Auswerten der Messdiagramme, 
Ultraschallmessungen bei Schweinen, Messun-
gen	am	Schlachtkörper;	

d)	 Einfache	produktionstechnische	oder	verwer-
tungstechnische Beratung oder Absatzberatung 
auf	dem	Fachgebiet	des	Beschäftigten;	

e) Aufnehmen des Betriebszustandes und Prüfen 
der	Betriebsverhältnisse	für	die	produktions-
technische	Beratung;	

f) Laufende Prüfung der Betriebsvorgänge ein-
schließlich	Erstellen	der	Betriebsberechnung;	

g)	 Einfachere	Produktionswertberechnungen;	

h)	 Einfache	Beratung	in	der	Technik	der	ländlichen	
Hauswirtschaft;	

i) Herstellen von Beratungs- und Anschauungs-
material	nach	Weisung;	

j)	 Mitwirken	bei	der	landwirtschaftlichen	Berufs-
ausbildung	und	-fortbildung;	

k)	 Mitwirken	bei	pflanzenbaulichen	Beurteilun-
gen und Schätzungen, z. B. Bonitierungen, 
Schadensfeststellungen	und	Identifizierung	von	
Sorten;	

l) Sortenfeststellung und Güteprüfung nach äuße-
ren	Merkmalen	bei	der	Saatgutverkehrskontrol-
le;	

m)	Handbonitierung	von	Qualitätsproben	nach	Be-
wertungsschlüsseln;	

n)	 Durchführen	von	Qualitätsprüfungen;	

o)	 Mitwirken	bei	amtlichen	Überwachungen	und	
Anerkennungen,	z.	B.	bei	Saatgutanerkennun-
gen	oder	Körungen;	

p)	 Mitwirken	beim	Vollzug	staatlicher	Förderungs-
maßnahmen;	

q)	 Mitwirken	bei	der	Erzeugungs-	und	Marktbe-
richterstattung;	

r)	 Ernteermittlungen;	

s)	 Durchführen	der	Blattlauskontrolle	in	virusge-
fährdeten	Kulturen.	

Nr. 10 1Die selbständigen Leistungen müssen sich auf die 
Tätigkeit,	die	der	Gesamttätigkeit	das	Gepräge	gibt,	
beziehen. 2Der Umfang der selbständigen Leistun-
gen ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein 
Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 11 Technische Beratungen einfacherer Art im Sinne 
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 sind Empfeh-
lungen	und	Hinweise	in	produktionstechnischen	
Fragen nach allgemeinen Richtlinien und dazuge-
hörige technische Berechnungen. 

Zur Durchführung von Versuchen und sonstigen 
Arbeiten	mit	entsprechendem	Schwierigkeitsgrad	
im Sinne der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 gehören 
z.	B.	folgende	Tätigkeiten:	

a)	 Feststellen	von	Produktionsvorgängen	oder	Ent-
wicklungsabläufen	bei	der	Durchführung	von	
einfacheren	Versuchen	aller	Art	nach	Plan;	

b) Beaufsichtigen oder Leiten von Arbeitsgruppen 
oder	Arbeitskolonnen	bei	Versuchen	nach	Wei-
sung;	

c) Fachtechnische Arbeiten für Ausstellungen, 
Schauen,	Vorführungen	oder	Wettbewerben;	

d)	 Mitwirken	bei	Feldbegehungen	und	Besichti-
gungsfahrten. 
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Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

9.2	 Pflanzenbeschauer	und	staatliche	Fischerei
aufseher

Entgeltgruppe 9

1.	 Pflanzenbeschauer,	

denen	mindestens	drei	Pflanzenbeschauer	durch	
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind,

als Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle 

mit	Entscheidungsbefugnis	über	die	Zurückwei-
sung von Sendungen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

2.	 Pflanzenbeschauer,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 Fallgruppe 2 heraushebt, dass ihnen in Seehä-
fen die selbständige Untersuchung von Seeschiffen 
auf Vorratsschädlinge und die selbständige Anord-
nung	und	Überwachung	von	Schädlingsbekämp-
fungsmaßnahmen auf Seeschiffen und sonstigen 
Transportfahrzeugen übertragen sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

3.	 Staatliche	Fischereiaufseher	mit	Tätigkeit	in	der	
Spezialberatung für Fischzucht und in der Spezi-
alberatung von Fischereiorganisationen, wenn sie 
Fischbesatz- und Fischbewirtschaftungspläne selb-
ständig auszuarbeiten haben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

1.	 Pflanzenbeschauer	als

Schichtführer oder Leiter einer Einlassstelle 

mit	Entscheidungsbefugnis	über	die	Zurückwei-
sung von Sendungen.

2.	 Pflanzenbeschauer,	

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 4 heraushebt, 

dass	die	Tätigkeit	gründliche	Fachkenntnisse	er-
fordert und 

dass ihnen in Seehäfen in nicht unerheblichem 
Umfang die selbständige Untersuchung von See-
schiffen auf Vorratsschädlinge und die selbständige 
Anordnung und Überwachung von Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen	auf	Seeschiffen	und	sons-
tigen Transportfahrzeugen übertragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 6

Staatliche Fischereiaufseher.

Entgeltgruppe 4

Pflanzenbeschauer.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	staatlichen	Fische-
reiaufsehern	oder	Pflanzenbeschauern

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	staatlichen	Fische-
reiaufsehern	oder	Pflanzenbeschauern

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)	

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Der Umfang der Aufgaben ist nicht mehr unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 2 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

9.3 Leiter von landwirtschaftlichen Betrieben

Vorbemerkungen

1. Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen 
Betriebe nach Betriebsgrößen gilt Folgendes:

a) Gartenbaubetriebe 

1Die Betriebsgröße ist abhängig von der Nutz-
fläche:

Betriebsgröße Nutzfläche	in	 
Einheitsquadratmeter

kleinere	Betriebe bis zu 20.000
mittelgroße Betriebe bis zu 60.000
große Betriebe mehr als 60.000

2Für die Berechnung der Einheitsquadratmeter 
gilt folgender Umrechnungsschlüssel: 

Nutzungsart Freiland- 
fläche

Unterglas- 
fläche

heizbar nicht 
heizbar

Gemüsebau 1 9 7

Blumen und 
Zierpflanzen

2 18 10

Gehölzbaum-
schulen

1,3 9

Obstbaum-
schulen

0,8 5,6
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b) Landwirtschaftsbetriebe 

1Die Betriebsgröße ist abhängig von der land-
wirtschaftlichen	Nutzfläche:

Betriebsgröße Landwirtschaftliche 
Nutzfläche	in	ha	

kleinere	Betriebe bis zu 60

mittelgroße Betriebe bis zu 180

große Betriebe mehr als 180

2Mitbewirtschaftete forstwirtschaftliche Nutz-
flächen	gelten	zu	einem	Drittel	als	landwirt-
schaftliche	Nutzflächen.		

c) Obstanbaubetriebe 

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe 
der	Kernobstanlage	bzw.	der	Steinobst-	oder	
Beerenobstanlage:

Betriebsgröße Kernobst- 
anlage  
in ha

Steinobst- 
oder  

Beerenobst-
anlage  
in ha

kleinere	 
Betriebe

bis zu 12 bis zu 8

mittelgroße 
Betriebe

bis zu 36 bis zu 24

große Betriebe mehr als 36 mehr als 24

d)	 Weinbaubetriebe	

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe 
der	Rebfläche	bei	gebietsüblichem	Umtrieb;	bei	
Rebveredelungsbetrieben ist sie abhängig von 
der	Zahl	der	Veredelungen	im	Jahr:

Betriebs- 
größe

Rebfläche	in	ha	
bei  

gebietsüblichem  
Umtrieb in ha

Zahl der  
Veredelungen 

im	Jahr

kleinere	 
Betriebe

bis zu 6 bis zu 150.000

mittelgroße  
Betriebe

bis zu 18 bis zu 450.000

große  
Betriebe

mehr als 18 mehr als 
450.000

e)	 Weinkellereien

Die Betriebsgröße ist abhängig von der Größe 
des	Weinlagers	im	Durchschnitt	der	letzten	drei	
Jahre:

Betriebsgröße Weinlager	im	Durch-
schnitt der letzten 
drei	Jahre	in	l	Wein

kleinere	Betriebe bis zu 400.000

mittelgroße Betriebe bis zu 1.200.000

große Betriebe mehr als 1.200.000

2. Für die Unterscheidung der landwirtschaftlichen 
Betriebe	nach	dem	Schwierigkeitsgrad	gilt	Folgen-
des:

a) Schwierig ist der Betrieb, 

1. der mindestens drei Betriebszweige im Sin-
ne	der	Protokollerklärung	umfasst;	

2. in dem unter der Verantwortung des Leiters 
ständig mehrere Auszubildende ausgebildet 
oder in dem ständig Lehrgänge abgehalten 
werden oder in dem durch umfangreiche 
Beratungen und Demonstrationen der Be-
triebsablauf	erheblich	erschwert	wird;	

3. in dem ständig Versuche nicht einfacher Art 
anzustellen sind, die die Betriebsführung er-
heblich	erschweren;	

4.	 in	dem	wegen	extremer	Boden-	oder	Klima-
verhältnisse besondere Erschwernisse auf-
treten;	

5. der überwiegend Strafgefangene oder An-
staltsinsassen zu arbeitstherapeutischen 
Zwecken	im	Sinne	des	§	37	Abs.	5	des	Straf-
vollzugsgesetzes beschäftigt. 

b) Sehr schwierig ist der Betrieb, der die Erschwer-
nisgründe von mindestens zwei der in Buchsta-
be a genannten Nummern aufweist. 

3.	 Für	die	Unterscheidung	der	Tätigkeit	der	Leiter	von	
landwirtschaftlichen Betrieben nach dem Grad der 
Selbständigkeit	gilt	Folgendes:	

a)	 Eingeschränkte	 Selbständigkeit	 hat	 der	 Be-
triebsleiter, der nach den von ihm aufgestellten 
und von der vorgesetzten Stelle genehmigten 
Organisations-,	Wirtschafts-,	Finanz-,	Anbau-,	
Ausbau-, Lager-, Zucht- usw. -plänen selbstän-
dig handelt und der bei der Einstellung und 
Entlassung	der	Beschäftigten	mitwirkt.	

b)	 Volle	 Selbständigkeit	 hat	 der	 Betriebsleiter,	
der die in Buchstabe a genannten Pläne selb-
ständig aufstellt und im Rahmen dieser Pläne 
selbständig handelt sowie für die Einstellung 
und Entlassung der Beschäftigten nach Teil III 
der Entgeltordnung verantwortlich ist und bei 
der Einstellung und Entlassung der übrigen 
Beschäftigten	mitwirkt.	Die	Genehmigung	der	
Organisations-,	Wirtschafts-	und	Finanzpläne	
durch die vorgesetzte Stelle berührt die volle 
Selbständigkeit	nicht.	

Entgeltgruppe 12

Leiter von großen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.

Entgeltgruppe 11

Leiter von

a) großen und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,	

b) großen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit,	

c) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen Betrieben mit voller Selbständig-
keit.
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Entgeltgruppe 10

Leiter von

a) großen und sehr schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,	

b) großen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben	 mit	 eingeschränkter	 Selbständig-
keit,	

c) großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben	mit	voller	Selbständigkeit,	

d) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen	 Betrieben	 mit	 eingeschränkter	
Selbständigkeit,	

e) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit,	

f)	 kleineren	und	sehr	schwierigen	landwirtschaft-
lichen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.	

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von

a) großen und schwierigen landwirtschaftlichen 
Betrieben, die für die Betriebsleitung eingehen-
de	Weisungen	erhalten,	

b) großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben	mit	eingeschränkter	Selbständigkeit,

c) mittelgroßen und sehr schwierigen landwirt-
schaftlichen Betrieben, die für die Betriebslei-
tung	eingehende	Weisungen	erhalten,

d) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaft-
lichen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,

e) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit,

f)	 kleineren	und	sehr	schwierigen	landwirtschaft-
lichen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,

g)	 kleineren	und	schwierigen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.

2. Leiter von

a) großen und einfachen landwirtschaftlichen Be-
trieben, die für die Betriebsleitung eingehende 
Weisungen	erhalten,

b) mittelgroßen und schwierigen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,	

c) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftli-
chen	Betrieben	mit	eingeschränkter	Selbstän-
digkeit,

d)	 kleineren	und	sehr	schwierigen	landwirtschaft-
lichen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,

e)	 kleineren	und	schwierigen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	 mit	 eingeschränkter	 Selbständig-
keit,

f)	 kleineren	und	einfachen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	mit	voller	Selbständigkeit.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Leiter von

a) mittelgroßen und einfachen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die für die Betriebsleitung ein-
gehende	Weisungen	erhalten,

b)	 kleineren	und	schwierigen	landwirtschaftlichen	
Betrieben, die für die Betriebsleitung eingehen-
de	Weisungen	erhalten,

c)	 kleineren	und	einfachen	landwirtschaftlichen	
Betrieben	 mit	 eingeschränkter	 Selbständig-
keit.

Entgeltgruppe 6

Leiter	von	kleineren	und	einfachen	landwirtschaft-
lichen Betrieben, die für die Betriebsleitung einge-
hende	Weisungen	erhalten.	

Protokollerklärung:

1Als Betriebszweige im Sinne der Nr. 2 der Vorbe-
merkungen	gelten:	

–	 Ackerbau,

–	Hackfruchtbau,	wenn	mehr	als	20	v.	H.	der	land-
wirtschaftlichen	Nutzfläche	mit	Hackfrucht	be-
stellt sind,

– Saatzucht,

– Saatgutvermehrung,

– Großviehhaltung einschließlich Futterbau,

– Schweinehaltung,

–	 Kleintierhaltung	einschließlich	Schäferei	und	
Imkerei,

–	 Sonderkultur	wie	Tabakbau,	Hopfenbau,	Feldge-
müsebau,	Obstbau,	Weinbau	usw.,

–	 Zierpflanzenbau,

– gärtnerischer Gemüsebau,

– Staudengärtnerei,

– Baumschule (Gehölzbaumschule, Obstbaum-
schule),

– Landschaftsgärtnerei,

– Friedhofsgärtnerei,

– Blumenverarbeitung,

– Rebenveredelung einschließlich Rebmuttergär-
ten,

–	Weinausbau,

– Obstaufbereitung und Lagerung,

– Obst- oder Gemüseverarbeitung,

– Brennerei,

wenn der Betriebszweig mehr als 15 v. H. des Ge-
samtarbeitsaufwands des Betriebes erfordert. 2Zur 
Tierhaltung zählt auch die Zucht. 
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10. Beschäftigte in Gesundheitsberufen

Vorbemerkung

Die Bezeichnungen umfassen auch

Audiologie-Assistenten Audiometristen

Ergotherapeuten Beschäftigungs- 
therapeuten

Masseure und  
medizinische  
Bademeister

Masseure

Medizinische  
Fachangestellte

Arzthelfer 

Pharmazeutisch- 
kaufmännische	 
Angestellte

Apothekenhelfer

Physiotherapeuten Krankengymnasten

Präparationstechnische 
Assistenten

Dermoplastiker,	 
Moulageure,  
Biologiemodellmacher

Zahnmedizinische  
Fachangestellte

Zahnärztliche Helfer

10.1 Lehrkräfte in Gesundheitsberufen

Entgeltgruppe 10

Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergothe-
rapeuten, Logopäden, Medizinisch-technische As-
sistenten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische 
Assistenten, Physiotherapeuten,

die	als	Erste	Lehrkräfte	an	entsprechenden	Schulen	
eingesetzt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 9

1. Audiologie-Assistenten, Diätassistenten, Ergothe-
rapeuten, Logopäden, Medizinisch-technische As-
sistenten, Orthoptisten, Pharmazeutisch-technische 
Assistenten, Physiotherapeuten,

die	als	Lehrkräfte	an	entsprechenden	Schulen	ein-
gesetzt sind.

2. Masseure und medizinische Bademeister sowie 
Physiotherapeuten,

die	als	Erste	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Masseure	
und medizinische Bademeister eingesetzt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

3. Masseure und medizinische Bademeister sowie 
Physiotherapeuten, 

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Masseure	und	
medizinische Bademeister eingesetzt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Protokollerklärung:

Erste	Lehrkräfte	sind	Lehrkräfte,	denen	auch	die	
Leitungsaufgaben der Schule unter der Verantwor-
tung	des	Leiters	der	Schule	durch	ausdrückliche	
Anordnung übertragen sind.

10.2 Audiologie-Assistenten

Entgeltgruppe 9

1.	 Audiologie-Assistenten	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung 
an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	Aka-
demien,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

2.	 Audiologie-Assistenten	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit mindestens zweijähriger Fachausbildung 
an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	Aka-
demien	und	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Audiologie-Assistenten	mit	 staatlicher	Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung	an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	
Akademien	und	entsprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Audiologie-Assistenten	mit	 staatlicher	Anerken-
nung oder mit mindestens zweijähriger Fachausbil-
dung	an	Universitätskliniken	oder	medizinischen	
Akademien	und	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Audiologie-Assis-
tenten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Fertigung von 
Sprach-,	Spiel-	und	Reflexaudiogrammen,	Gehör-
prüfung	bei	Kleinkindern	und	geistig	behinderten	
Patienten sowie Gehörgeräteanpassung und Gehör-
erziehung	–	Hörtraining	–	bei	Kleinkindern.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tä-
tigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.3 Amtliche Fachassistenten, Desinfektoren, Gesund-
heitsaufseher, Seehafengesundheitsaufseher

Entgeltgruppe 9

1. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesund-
heitskontrolleure)	mit	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit,

die besonders schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Betriebsinspekto-
ren.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)
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3.	 Desinfektoren	mit	Prüfung

als	Leiter	des	technischen	Betriebes	von	Desinfek-
tionsanstalten,

denen	mindestens	18	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher oder 
Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Gesundheitsauf-
sehern	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	6)

6. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesund-
heitskontrolleure)	mit	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit,

die im gesamten Aufgabenbereich eines Seehafen-
gesundheitsaufsehers in nicht unerheblichem Um-
fange besonders schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	7)

Entgeltgruppe 8

1.	 Desinfektoren	mit	Prüfung

als	Leiter	des	technischen	Betriebes	von	Desinfek-
tionsanstalten,

denen	mindestens	neun	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2.	 Desinfektoren	mit	Prüfung	

als	ausdrücklich	bestellte	ständige	Vertreter	von	
Leitern	des	technischen	Betriebes	von	Desinfekti-
onsanstalten,

denen	mindestens	18	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher oder 
Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Gesundheitsauf-

sehern	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben im gesamten Aufgabenbereich eines Ge-
sundheitsaufsehers erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	6	und	7)

5. Seehafengesundheitsaufseher (Seehafengesund-
heitskontrolleure)	mit	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

1.	 Desinfektoren	mit	Prüfung

als	ausdrücklich	bestellte	ständige	Vertreter	von	
Leitern	des	technischen	Betriebes	von	Desinfek-
tionsanstalten,

denen	mindestens	neun	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2.	 Desinfektoren	mit	Prüfung	und	entsprechender	
	Tätigkeit,

denen	mindestens	vier	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

3.	 Desinfektoren	mit	Prüfung,

die in nicht unerheblichem Umfange Aufsichtstä-
tigkeit	bei	Begasungen	mit	hochgiftigen	Stoffen	auf	
Schiffen, schwimmenden Geräten oder an Land in 
Gebäuden,	Silos,	Containern	und	Waggons	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

4. Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechen-
der	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 5

Desinfektoren	mit	 Prüfung	und	 entsprechender	
Tätigkeit,	

denen	mindestens	zwei	Desinfektoren	mit	Prüfung	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

Entgeltgruppe 4

1. Amtliche Fachassistenten.

2.	 Desinfektoren	mit	Prüfung	und	entsprechender	
	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

1.	 Desinfektionshelfer.

(keine	Stufe	6)

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Gesundheitsauf-
sehern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	als	Hilfskraft	im	Sinne	des	bis	zum	
31. Dezember 1992 geltenden § 2 Nr. 1 Buchst. b 
der	 Hilfskräfteverordnung	 –	 Frisches	 Fleisch	 –	
(HKrFrFlV).

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Beschäftigte,	die	die	Tätigkeit	eines	Gesundheits-
aufsehers ausüben und die Prüfung als Gesund-
heitsaufseher deshalb nicht abgelegt haben, weil in 
dem	betreffenden	Land	eine	Prüfungsmöglichkeit	
für Gesundheitsaufseher nicht besteht, werden nach 
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Gesundheitsaufseher	
mit Prüfung eingruppiert. 2Satz 1 gilt sinngemäß 
für Seehafengesundheitsaufseher (Seehafenge-
sundheitskontrolleure).

Nr. 2 Die Eingruppierung der Beschäftigten beim hafen-
ärztlichen Dienst der Freien und Hansestadt Ham-
burg	nach	dem	Tätigkeitsmerkmal	in	Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppe 2 bleibt unberührt. 

Nr. 3 Besonders schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Prüfung und zusammenfassende Darstellung 
epidemiologischer Situationen an Bord eines 
Schiffes,	auf	dem	übertragbare	Krankheiten	auf-
getreten	sind;	

–	Überprüfung	 und	Auswertung	 der	 Bordkran-
kenbücher	aufgrund	gründlicher	allgemein-me-
dizinischer und spezieller seuchenhygienischer 
Kenntnisse;	

–	Mitwirkung	bei	der	Prüfung	und	Begutachtung	
der	Ausrüstung	der	Kauffahrteischiffe	einschließ-
lich ihrer Rettungsboote mit Arznei- und anderen 
Hilfsmitteln	der	Krankenfürsorge	aufgrund	ein-
schlägiger	pharmazeutischer	Kenntnisse;	

–	Mitwirkung	bei	der	Prüfung	des	Bestandes	und	
der erfolgten Anwendung der Betäubungsmittel 
aufgrund	einschlägiger	Kenntnisse	der	gesetzli-
chen	Betäubungsmittelvorschriften;	

–	 Entscheidungsbefugnis	für	dringende	Quarantä-
nemaßnahmen im Rahmen der durch den zustän-
digen Arzt erteilten Ermächtigung.

Nr.	4	 Das	Tätigkeitsmerkmal	gilt	nur	für	Beschäftigte	
beim hafenärztlichen Dienst der Freien und Han-
sestadt Hamburg.

Nr.	5	 Zu	den	Desinfektionsanstalten	rechnen	auch	ent-
sprechende Einrichtungen mit anderer Bezeich-
nung.

Nr. 6 1Schwierige Aufgaben sind z. B. die Begutachtung 
von Flächennutzungsplänen und die Begutachtung 
von großen Bauvorhaben mit noch nicht gesicherter 
Wasserversorgung	und	Abwässerbeseitigung.	2Zur 
Erfüllung der schwierigen Aufgaben gehört auch, 
dass der Gesundheitsaufseher den Sachverhalt be-
wertet, daraus die notwendigen Folgerungen zieht 
und die hiermit zusammenhängenden Berichte, 
Gutachten und sonstigen Schreiben entwirft.

Nr. 7 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.4 Diätassistentinnen

Entgeltgruppe 9

1. Diätassistentinnen

als	Leiterinnen	von	Diätküchen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	400	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Diätassistentinnen

mit zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberate-
rin	und	mit	entsprechender	Tätigkeit.

3. Diätassistentinnen

als	Leiterinnen	von	Diätküchen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	200	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Diätassistentinnen 

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Diätkü-
chen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	400	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5.	 Diätassistentinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 8

1. Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Diätkü-
chen,

die für die Versorgung von durchschnittlich täglich 
mindestens	200	Personen	mit	Diätverpflegung	ver-
antwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Diätassistentinnen	als	Diätküchenleiterinnen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

3.	 Diätassistentinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

Entgeltgruppe 7

Diätassistentinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.
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Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Diätassistentin-
nen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Diätküchen	 können	 auch	 unselbständige	 Teile	
einer	Großküche	sein.	2Zu	den	Diätküchen	zählen	
auch	die	Diätmilchküchen.	3Schonkost	ist	keine	Di-
ätkost.

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Diätberatung von einzelnen Patienten, 
– selbständige Durchführung von Ernährungser-

hebungen, 
– Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbe-
reich	klinische	Ernährungslehre,	

–	Herstellung	und	Berechnung	 spezifischer	Di-
ätformen	bei	dekompensierten	Leberzirrhosen,	
Niereninsuffizienz,	Hyperlipidämien,	

– Stoffwechsel-Bilanz-Studien, 
– Maldigestion und Malabsorption nach Shunt-

Operationen, 
–	 Kalzium-Test-Diäten,	
– spezielle Anfertigung von Sondenernährung für 
Patienten	auf	Intensiv-	und	Wachstationen.

Nr.	3	 In	den	Ländern,	in	denen	eine	staatliche	Anerken-
nung	als	Diätküchenleiterin	nicht	erfolgt,	gilt	das	
Tätigkeitsmerkmal	als	erfüllt,	wenn	sich	die	Diätas-
sistentin	drei	Jahre	als	Diätküchenleiterin	bewährt	
hat.

Nr. 4 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.5 Ergotherapeuten

Entgeltgruppe 9

1.	 Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Ergotherapeuten oder Be-
schäftigte	 in	der	Tätigkeit	 von	Ergotherapeuten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

2.	 Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Ergotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Ergotherapeuten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. Beschäftigungsthe-
rapie	bei	Querschnittslähmungen,	in	Kinderläh-
mungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen 
von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tä-
tigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.	

10.6 Logopäden

Entgeltgruppe 9

1.	 Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

2.	 Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Logopäden	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Logopäden.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von 
Kehlkopflosen,	von	Patienten	nach	Schlaganfällen	
oder Gehirnoperationen, von Patienten mit Intel-
ligenzminderungen, von Aphasiepatienten, von 
 Patienten mit spastischen Lähmungen im Bereich 
des Sprachapparates.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.	

10.7 Masseure und medizinische Bademeister

Entgeltgruppe 9

Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,	

denen mindestens acht Masseure und medizinische 
Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,
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denen mindestens vier Masseure und medizinische 
Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

2. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Masseure und medizini-
sche	Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
von Masseuren und medizinischen Bademeistern 
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind und

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Masseure und medizinische 
Bademeister	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
Masseuren und medizinischen Bademeistern durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

2. Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Masseuren	und	
medizinischen Bademeistern.

(keine	Stufe	6)

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von 
Kohlensäure-	oder	Sauerstoffbädern	bei	Herz-	und	
Kreislaufbeschwerden,	Massage-	oder	Bäderbe-
handlung	nach	Schlaganfällen	oder	bei	Kinderläh-
mung, Massagebehandlung von Frischoperierten.

10.8 Medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische 
Fachangestellte

Entgeltgruppe 8

Zahnmedizinische Fachangestellte mit entspre-
chender	Tätigkeit,	

denen mindestens zehn zahnmedizinische Fach-
angestellte	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	
zahnmedizinischen Fachangestellten durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

Entgeltgruppe 6

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entspre-
chender	Tätigkeit,	

denen mindestens fünf zahnmedizinische Fachan-
gestellte	 oder	 Beschäftigte	 in	 der	 Tätigkeit	 von	
zahnmedizinischen Fachangestellten durch aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

Entgeltgruppe 5

1. Medizinische Fachangestellte mit entsprechender 
Tätigkeit.

2. Zahnmedizinische Fachangestellte mit entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	medizinischen	
Fachangestellten.

2.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	zahnmedizini-
schen Fachangestellten.

Protokollerklärung:

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrech-
nungen im stationären und ambulanten Bereich, 
Durchführung	von	Elektro-Kardiogrammen	mit	
allen Ableitungen, Einfärben von cytologischen 
Präparaten oder gleich schwierige Einfärbungen.

10.9 Präparationstechnische Assistenten, Sektionsge-
hilfen

Entgeltgruppe 9

1. Präparationstechnische Assistenten,

denen mindestens zwei präparationstechnische 
	Assistenten,	davon	mindestens	einer	mit	Tätigkeiten	
der	Entgeltgruppe	8	Fallgruppe	2	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Präparationstechnische Assistenten,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen und

mindestens	zu	einem	Drittel	ihrer	Gesamttätigkeit	
selbständig Demonstrationen im Hörsaal vorberei-
ten	und	bei	der	Durchführung	mitwirken.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 8

1. Präparationstechnische Assistenten,

denen mindestens zwei präparationstechnische 
	Assistenten	durch	ausdrückliche	Anordnung	stän-
dig unterstellt sind.

2. Präparationstechnische Assistenten,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 7

Präparationstechnische Assistenten mit entspre-
chender	Tätigkeit.
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Entgeltgruppe 6

Sektionsgehilfen,	

die in nicht unerheblichem Umfange auch Tätig-
keiten	 von	 präparationstechnischen	Assistenten	
ausüben und

denen	mindestens	zwei	Sektionsgehilfen	durch	aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 3

Sektionsgehilfen.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Herstellung von 
Korrosionspräparaten,	Darstellung	feinerer	Gefäße	
und Nerven.

10.10 Medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-
nischtechnische	Gehilfinnen

Entgeltgruppe 10

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen,

denen mindestens 16 medizinisch-technische 
 Assistentinnen, medizinisch-technische Gehil-
finnen	oder	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1. Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei medizinisch-technische 
 Assistentinnen, medizinisch-technische Gehil-
finnen	oder	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	 durch	 aus-
drückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

2. Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange eine oder meh-
rere der folgenden Aufgaben erfüllen:

–	Wartung	und	Justierung	von	hochwertigen	und	
schwierig zu bedienenden Messgeräten (z. B. 
 Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehören-
den	Eichkurven,	Bedienung	eines	Elektronenmi-

kroskops	sowie	Vorbereitung	der	Präparate	für	
Elektronenmikroskopie;

–	 Quantitative	Bestimmung	von	Kupfer	und		Eisen,	
Bestimmung	 der	 Eisenbindungskapazität,	
schwierige Hormonbestimmungen, schwierige 
Fermentaktivitätsbestimmungen,	schwierige	ge-
rinnungsphysiologische	Untersuchungen;

– Virusisolierungen oder ähnliche schwierige 
mikrobiologische	Verfahren,	Gewebezüchtun-
gen,	schwierige	Antikörperbestimmungen	(z.	B.	
Coombs-Test,	Blutgruppen-Serologie);	

– Vorbereitung und Durchführung von röntgeno-
logischen Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, 
Brust-	oder	Bauchhöhle;

–	Mitwirkung	bei	Herzkatheterisierungen,	Schicht-
aufnahmen in den drei Dimensionen mit Spezi-
algeräten,	Enzephalografien,	Ventrikulografien,	
schwierigen intraoperativen Röntgenaufnah-
men.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 8

Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Entgeltgruppe 7

Medizinisch-technische Assistentinnen mit ent-
sprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 6

Medizinisch-technische	Gehilfinnen	mit	staatlicher	
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung mit ent-
sprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen, soweit diese nicht den medi-
zinisch-technischen Assistentinnen vorbehalten 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Entgeltgruppe 4

Medizinisch-technische	Gehilfinnen	mit	staatlicher	
Prüfung nach zweisemestriger Ausbildung und mit 
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Leitende medizinisch-technische Assistentinnen im 
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	Assistentin-
nen, denen unter der Verantwortung eines Arztes 
für eine Laboratoriumsabteilung oder für eine radio-
logische Abteilung insbesondere die Arbeitseintei-
lung, die Überwachung des Arbeitsablaufs und der 
Arbeitsausführung	durch	ausdrückliche	Anordnung	
übertragen sind.
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Nr. 2 Medizinisch-technische Assistentinnen, die im 
Rahmen	ihrer	Tätigkeit	als	Hilfskräfte	bei	wissen-
schaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders	hohen	Maß	von	Verantwortlichkeit	tätig	sind,	
werden auch dann als solche eingruppiert, wenn 
sie	im	Rahmen	dieser	Tätigkeit	Aufgaben	erfüllen,	
die	im	Tätigkeitsmerkmal	der	Entgeltgruppe	9	Fall-
gruppe 3 genannt sind.

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr.	4	 Schwierige	Aufgaben	sind	z.	B.	der	Diagnostik	vor-
ausgehende technische Arbeiten bei überwiegend 
selbständiger Verfahrenswahl auf histologischem, 
mikrobiologischem,	serologischem	und	quantita-
tiv	klinisch-chemischem	Gebiet;	ferner	schwierige	
röntgenologische Untersuchungsverfahren, insbe-
sondere	zur	röntgenologischen	Funktionsdiagnos-
tik,	messtechnische	Aufgaben	und	Hilfeleistung	
bei	der	Verwendung	von	radioaktiven	Stoffen	sowie	
schwierige	medizinisch-fotografische	Verfahren.

10.11 Orthoptistinnen

Entgeltgruppe 9

1.	 Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei Orthoptistinnen oder Be-
schäftigte	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Orthoptistinnen	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

2.	 Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

3.	 Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Orthoptistinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Orthoptistinnen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung ein-
gefahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer 
Fixationen	und	Kleinstanomalien.

Nr. 2 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der Tä-
tigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	etwa	
ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

10.12 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

Entgeltgruppe 6

1.	 Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte	mit	
entsprechender	Tätigkeit

in Arzneimittelausgabestellen, 

denen	mindestens	drei	pharmazeutisch-kaufmänni-
sche	Angestellte	oder	Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	
von	pharmazeutisch-kaufmännischen	Angestellten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.	 Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte	mit	
entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 5

Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	pharmazeutisch-
kaufmännischen	Angestellten.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Den	pharmazeutisch-kaufmännischen	Angestellten	
stehen Drogisten gleich.

Nr.	2	 Apotheken	sind	keine	Arzneimittelausgabestellen	
im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals.

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. Taxieren, Mitwir-
kung	bei	der	Herstellung	von	sterilen	Lösungen	
oder sonstigen Arzneimitteln unter Verantwortung 
eines	Apothekers.

10.13 Pharmazeutisch-technische Assistenten

Entgeltgruppe 9

1. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische 
Assistenten	oder	pharmazeutisch-kaufmännische	
Angestellte	mit	Tätigkeiten	mindestens	der	Entgelt-
gruppe	6	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit,	die	als	Hilfskräfte	bei	wis-
senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders	hohen	Maß	von	Verantwortlichkeit	tätig	
sind.

Entgeltgruppe 8

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit,

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)
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Entgeltgruppe 6

Pharmazeutisch-technische Assistenten mit ent-
sprechender	Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr.	1		 Den	pharmazeutisch-kaufmännischen	Angestellten	
stehen Drogisten gleich.

Nr.	2	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr. 3  Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 4  Schwierige Aufgaben sind z. B.:

In	der	chemisch-physikalischen	Analyse:	gravime-
trische, titrimetrische und fotometrische Bestim-
mungen	einschl.	Komplexometrie,	Leitfähigkeits-
messungen	und	chromatografische	Analysen.

In	der	Pflanzenanalyse:	Anfertigung	mikroskopi-
scher Schnitte. Schwierige Identitäts- und Rein-
heitsprüfungen nach dem Deutschen Arzneibuch 
(Chemikalien,	Drogen).

Herstellung	und	Kontrolle	steriler	Lösungen	der	
verschiedensten Zusammensetzungen in größe-
rem Umfang unter Verwendung moderner Appa-
raturen.

Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größe-
rem Umfang unter Verwendung moderner in der 
Galenik	gebräuchlicher	Apparaturen	(Suppositori-
en, Salben, Pulvergemische, Ampullen, Tabletten 
u. a.).

Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept 
oder Einzelvorschrift.

10.14 Physiotherapeuten

Entgeltgruppe 10

Leitende Physiotherapeuten, 

denen mindestens 16 Physiotherapeuten oder Be-
schäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Physiotherapeuten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

denen mindestens zwei Physiotherapeuten oder Be-
schäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Physiotherapeuten	
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind. 

2.	 Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 8

Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

Physiotherapeuten	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Physiotherapeu-
ten.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Leitende Physiotherapeuten sind Physiotherapeu-
ten, denen unter der Verantwortung eines Arztes 
für eine physiotherapeutische Abteilung insbeson-
dere die Arbeitseinteilung, die Überwachung des 
Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch 
ausdrückliche	Anordnung	übertragen	sind.

Nr.	2	 Schwierige	Aufgaben	sind	z.	B.	Krankengymnastik	
nach Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzin-
farkten,	bei	Querschnittslähmungen,	in	Kinderläh-
mungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen 
von Dysmelien, nach Verbrennungen, in der Psy-
chiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von Endopro-
thesen.

Nr. 3 Der Umfang der schwierigen Aufgaben bzw. der 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.	

10.15 Zahntechniker

Entgeltgruppe 10

Zahntechnikermeister,

denen	mindestens	16	Zahntechnikermeister	oder	
Zahntechniker	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Zahntechnikermeister	oder	Zahntechniker	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit,

denen	mindestens	zwei	Beschäftigte	mit	Tätigkeiten	
mindestens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Zahntechnikermeister	oder	Zahntechniker	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit,

die	 als	 Hilfskräfte	 bei	 wissenschaftlichen	 For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß 
von	Verantwortlichkeit	tätig	sind.

3.	 Zahntechnikermeister	mit	entsprechenden	Tätig-
keiten,

die	Kenntnisse	in	der	kieferchirurgischen	Prothetik	
erfordern, oder die Epithesen herstellen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4.	 Zahntechnikermeister	oder	Zahntechniker,

denen	an	Universitätskliniken	die	handwerkliche	
Unterweisung von Studenten in zahntechnischen 
Arbeiten obliegt.
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(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1.	 Zahntechnikermeister	mit	entsprechender	Tätig-
keit.

2.	 Zahntechniker	mit	entsprechenden	Tätigkeiten,

die	Kenntnisse	in	der	kieferchirurgischen	Prothetik	
erfordern, oder die Epithesen herstellen.

3.	 Zahntechniker	mit	entsprechender	Tätigkeit,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 6

Zahntechniker	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8.

Nr.	2	 Schwierige	Aufgaben	sind	z.	B.	Tätigkeiten	in	der	
zahnärztlichen	Keramik,	in	der	Kiefer-Orthopädie,	
in	der	Parallelometertechnik,	in	der	Vermessungs-
technik	für	Einstückgussprothesen,	in	der	Geschie-
betechnik.

11. Beschäftigte in der Informationstechnik

12. Beschäftigte im Justizdienst

12.1 Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften

Entgeltgruppe 9

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie schwierig ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie schwierig ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 8

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	
der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Drittel schwierig ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	
aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass sie mindestens zu einem Drittel schwierig ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	
der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Fünftel schwierig ist. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

2. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	
aus der Fallgruppe 4 heraushebt, dass sie mindes-
tens zu einem Fünftel schwierig ist.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2,	3	und	4)

3.	 Protokollführer	bei	Gerichten,	die	in	Strafsachen	
Inhaltsprotokolle	selbständig	fertigen.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

4. Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

1. Geschäftsstellenverwalter bei Gerichten oder Staats-
anwaltschaften.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Protokollführer	bei	Gerichten	oder	Staatsanwalt-
schaften.

3. Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grund-
buch oder die Register mit Unterschriftsleistung ob-
liegen.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, denen die Eintragungen in das Grund-
buch oder die Register ohne Unterschriftsleistung 
obliegen.

Entgeltgruppe 3

Justizhelfer.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Geschäftsstellenverwalter sind Beschäftigte, die 
Schriftgut verwalten und mindestens zu einem 
Drittel	ihrer	Gesamttätigkeit	die	sonstigen,	in	den	
Geschäftsordnungen für die Gerichte und Staats-
anwaltschaften für ihr Arbeitsgebiet dem mittleren 
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Dienst	bzw.	der	entsprechenden	Qualifikationsebe-
ne	zugewiesenen	Tätigkeiten	wahrnehmen.

Nr. 2 Beschäftigte in Serviceeinheiten bei Gerichten oder 
Staatsanwaltschaften sind Beschäftigte, die die 
Ausbildung nach der Verordnung über die Berufs- 
ausbildung	zum	Justizfachangestellten/zur	Justiz-
fachangestellten	 vom	26.	 Januar	 1998	 (BGBl.	 I.	 
S. 195) erfolgreich abgeschlossen haben und Auf-
gaben	des	mittleren	Justizdienstes	bzw.	der	ent-
sprechenden	Qualifikationsebene	und	der	Justiz-
fachangestellten	 (z.	B.	 Geschäftsstellentätigkeit,	
Protokollführung,	 Assistenztätigkeiten)	 ganz-
heitlich bearbeiten, sowie sonstige Beschäftig-
te,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	 
ihrer	Erfah	rungen	entsprechende	Tätigkeiten	in	 
Serviceeinheiten ausüben.

Nr.	3	 Schwierige	Tätigkeiten	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.:

a) die Anordnung von Zustellungen, die Ladung 
von Amts wegen und die Vermittlung von Zu-
stellungen im Parteibetrieb, die Heranziehung 
und die Ladung der ehrenamtlichen Richter, 
die Besorgung der öffentlichen Zustellung und 
 Ladung,

b)	 die	Erteilung	von	Rechtskraft-	und	Notfristzeug-
nissen	sowie	die	Erteilung	von	Vollstreckungs-
klauseln,	die	Vollstreckbarkeitsbescheinigung	
in Strafsachen,

c) die Aufgaben nach den Anordnungen über die 
Erhebung von statistischen Daten und der Mit-
teilung an das Bundeszentralregister, das Ge-
werbezentralregister	und	das	Kraftfahrtbundes-
amt,

d)	 die	dem	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	

– nach der Grundbuchordnung übertragenen 
Geschäfte einschließlich des Entwerfens von 
Hypotheken-,	 Grundschuld-	 und	 Renten-
schuldbriefen und des Entwerfens von Berich-
tigungen und Ergänzungen derselben sowie 

– Führung des Tagebuchs, 

– die entsprechenden Geschäfte nach §§ 28–31 
der Handelsregisterverordnung, § 26 der Ver-
ordnung über das Genossenschaftsregister, 
§ 3 der Bestimmung über das Vereins- und 
Güterrechtsregister	 vom	 24.	 Januar	 1924	
(RMinBl. 22) bzw. der ergänzenden oder 
ersetzenden landesrechtlichen Vorschriften 
über die Führung des Güterrechtsregisters 
und § 10 der Vereinsregisterverordnung,

e)	 die	Aufgaben	des	Kostenbeamten,	die	Aufgaben	
der Geschäftsstelle bei der Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe	mit	Zahlungsbestimmung,	die	
Festsetzung und Anweisung der den Zeugen, 
Sachverständigen und ehrenamtlichen Richter 
sowie den Beteiligten zu gewährenden Entschä-
digungen (einschl. etwaiger Vorschüsse),

f)	 die	Mitwirkung	bei	der	Überwachung	von	Auf-
lagen	und	Weisungen	nach	§	153a	Abs.	1	Straf-
prozessordnung	und	dem	Jugendgerichtsgesetz	
sowie der Lebensführung des Verurteilten nach 
§ 453b Strafprozessordnung und der Gnaden-
ordnung sowie der Überwachung von Zahlun-
gen	bei	der	Vollstreckung	von	Geldstrafen,

g) die unterschriftsreife Vorbereitung von Beschlüs-
sen und Verfügungen sowie die Anordnungen 
für	Richter,	Staatsanwälte	und	Rechtspfleger,	die	
Vorprüfung	von	Klagen	und	Anschuldigungs-
schriften, Anträgen sowie Rechtsmitteln und 
Rechtsbehelfen in Gerichtsverfahren (Spruch-
körperzuständigkeit,	Ermittlung	des	Bericht-
erstatters, Fristwahrung, Beweisangebote in 
patentgerichtlichen	Verfahren	u.	Ä.),	die	Über-
prüfung fristgebundener Gebührenzahlungen 
in patentgerichtlichen Verfahren,

h) die Beantwortung von Sachstandsanfragen 
und	Auskunftsersuchen	formeller	Art	sowie	die	
Überwachung	von	Akteneinsichten	in	patentge-
richtlichen Verfahren.

Nr.	4	 Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	die	
schwierigen	Tätigkeiten	zusammen	mit	der	selb-
ständigen	 Fertigung	 von	 Inhaltsprotokollen	 in	
Strafsachen mindestens 35 vom Hundert der Ge-
samttätigkeit	ausmachen.

Nr.	5	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	für	Protokollfüh-
rer,	die	in	Verfahren	bei	den	Wehrdienstgerichten	
in	gleicher	Weise	wie	die	Protokollführer	in	Straf-
sachen	Inhaltsprotokolle	selbständig	fertigen.

Nr.	6	 Justizhelfer	sind	Arbeitnehmer	bei	den	Gerichten	
und Staatsanwaltschaften, die die Aufgaben eines 
Justizwachtmeisters	erfüllen	(insbesondere	auch	
Sitzungs- und Vorführdienst).

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

12.2 Beschäftigte im allgemeinen Justizvollzugs-
dienst

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte im geschlossenen Vollzugsdienst, de-
ren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgruppe	6	
Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besondere Erfah-
rung	und	Zuverlässigkeit	erfordert.	

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte im offenen Vollzugsdienst, deren Tätig-
keit	sich	dadurch	aus	der	Fallgruppe	2	heraushebt,	
dass	sie	besondere	Erfahrung	und	Zuverlässigkeit	
erfordert. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Voll-
zugsdienst	mit	selbständiger	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte im offenen oder geschlossenen Voll-
zugsdienst, soweit nicht anderweitig eingruppiert.
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Protokollerklärung:

Besondere	Erfahrung	und	Zuverlässigkeit	liegen	
vor, wenn die fachliche Aufsicht auf ein Mindest-
maß	beschränkt	werden	kann.

13. Beschäftigte im Kanzleidienst

Entgeltgruppe 9

Vorsteher	von	Kanzleien	mit	mindestens	40	Kanz-
leikräften.

Entgeltgruppe 8

1.	 Vorsteher	von	Kanzleien	mit	mindestens	25	Kanz-
leikräften.

2.	 Ständige	Vertreter	von	Vorstehern	von	Kanzleien	
mit	mindestens	60	Kanzleikräften.

Entgeltgruppe 6

Vorsteher	von	Kanzleien	mit	mindestens	15	Kanz-
leikräften.

Entgeltgruppe 5

Vorsteher	von	Kanzleien.	

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Als	Vorsteher	von	Kanzleien	gelten	nur	Beschäftig-
te,	die	einer	Kanzlei	mit	mindestens	fünf	Kanzlei-
kräften	vorstehen.	

14. Beschäftigte im Kassendienst

Entgeltgruppe 10

1.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	30	Kassenbe-
schäftigten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	15	Kassenbe-
schäftigten, wenn sie zugleich Leiter der Vollstre-
ckungsstelle	sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	fünf	Kassenbe-
schäftigten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Leiter	von	Kassen,	die	zugleich	Leiter	der	Vollstre-
ckungsstelle	sind,	soweit	nicht	in	die	Entgeltgrup-
pe 10 eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3.	 Ständige	Vertreter	der	Leiter	von	Kassen	mit	min-
destens	zwölf	Kassenbeschäftigten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4.	 Beschäftigte	in	staatlichen	Oberkassen	oder	Zent-
ralkassen,	denen	mindestens	drei	Beschäftigte	mit	
buchhalterischen	Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	8	
Fallgruppe 3 oder Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4 
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten	führen	oder	verwalten,	in	staatlichen	
Zentralkassen	mit	besonders	schwierigen	Arbei-
ten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

6.	 Kassierer	in	Kassen,	die	das	Ergebnis	mehrerer	
	Kassierer	zusammenfassen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7.	 Kassierer	in	Kassen	mit	schwierigem	Zahlungsver-
kehr	und	ständig	außergewöhnlich	hohen	Barum-
sätzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

1.	 Beschäftigte	in	Kassen,	die	verantwortlich	Perso-
nen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten,	wenn	
ihnen	schwierige	buchhalterische	Tätigkeiten	über-
tragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	4	und	5)

2.	 Beschäftigte	in	Kassen,	denen	mindestens	drei	Be-
schäftigte	mit	buchhalterischen	Tätigkeiten	mindes-
tens der Entgeltgruppe 5 ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4	und	6)

3. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten	führen	oder	verwalten,	in	staatlichen	
Kassen,	in	denen	die	Ergebnisse	mehrerer	Kassen	
zusammengefasst werden, wenn ihnen schwierige 
buchhalterische	Tätigkeiten	übertragen	sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	5)

4.	 Beschäftigte	 in	 Finanzkassen	mit	 vollautomati-
schem Steuererhebungsverfahren, die an Hand der 
Buchungsbelege	Auskünfte	erteilen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5.	 Kassierer	in	Kassen	an	Arbeitsplätzen	mit	ständig	
überdurchschnittlich hohen Postenzahlen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	7)

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach 
Art und Umfang besonders schwierige Zahlungs-
geschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei 
Beschäftigte ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7.		 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	drei	Kassenbe-
schäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	6)

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte	in	Kassen,	die	verantwortlich	Perso-
nen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten,	wenn	
ihnen in nicht unerheblichem Umfang schwierige 
buchhalterische	Tätigkeiten	übertragen	sind.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 1,	 2,	 4,	 5	
und 8)

2.	 Beschäftigte	in	Finanzkassen,	die	verantwortlich	
Personen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten,	
wenn	sie	sich	durch	besondere	Zuverlässigkeit	aus	
der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 herausheben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	9)
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3.	 Beschäftigte	in	Kassen,	denen	mindestens	drei	Be-
schäftigte	mit	buchhalterischen	Tätigkeiten	mindes-
tens der Entgeltgruppe 4 ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	4	und	6)

4. Beschäftigte, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten	führen	oder	verwalten,	in	staatlichen	
Kassen,	in	denen	die	Ergebnisse	mehrerer	Kassen	
zusammengefasst werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

5.	 Kassierer	 in	 Kassen,	 soweit	 nicht	 anderweitig	
 eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	7)

6. Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach 
Art und Umfang besonders schwierige Zahlungs-
geschäfte anfallen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7.	 Leiter	von	Kassen	mit	mindestens	einem	Kassenbe-
schäftigten mindestens der Entgeltgruppe 4.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	6)

Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	in	Kassen,	die	verantwortlich	Perso-
nen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwalten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	4)

2.	 Beschäftigte	 in	 Finanzkassen,	 deren	 Tätigkeit	
gründliche	Fachkenntnisse	erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	10)

3.	 Kassierer	in	kleineren	Kassen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	7)

4. Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

5.	 Verwalter	von	Einmannkassen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	 im	 Kassendienst	 mit	 schwierigen	
	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	11)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Kassendienst	

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Kassendienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	12)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Kassen	 und	Zahlstellen	 im	Sinne	 dieses	 Tätig-
keitsmerkmals	sind	nur	die	in	den	jeweiligen	Lan-
desregelungen	zur	Organisation	von	Kassen	und	

Zahlstellen (z. B. Landeshaushaltsordnungen, Ver-
waltungsvorschriften) als solche bestimmten.

Nr. 2 Beschäftigte führen oder verwalten verantwortlich 
Personen-	oder	Sachkonten,	wenn	sie	die	Belege	
vor	der	Buchung	auf	ihre	Ordnungsmäßigkeit	nach	
den	Kassenvorschriften	zu	prüfen	und	für	die	Rich-
tigkeit	der	Buchungen	die	Verantwortung	zu	tragen	
haben.

Nr. 3 Besonders schwierige Arbeiten sind z. B. Zahlungs- 
und	Abrechnungsverkehr;	Nachweis	der	zentralen	
Kredite,	 Rücklagen,	 Geldanlagen;	 Gesamtrech-
nungslegung.

Nr.	4	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	für	Beschäftigte,	
die in Zahlstellen oder Buchungsstellen verantwort-
lich	Personen-	oder	Sachkonten	führen	oder	verwal-
ten.

Nr.	5	 Schwierige	buchhalterische	Tätigkeiten	sind	z.	B.:

a)	 selbständiger	Verkehr	mit	den	bewirtschafteten	
Stellen;

b) Führen oder Verwalten von Darlehens- oder 
Schuldendienstkonten,	wenn	die	Zins-	und	Til-
gungsleistungen selbständig errechnet werden 
müssen;

c)	 selbständiges	Bearbeiten	von	Vollstreckungsan-
gelegenheiten (mit Ausnahme des Ausstellens 
von Pfändungsaufträgen und von Amtshilfeer-
suchen);

d)	 Bearbeiten	schwierig	aufzuklärender	Verwahr-
posten;

e)	 selbständiges	Bearbeiten	von	Werthinterlegun-
gen	einschließlich	der	Kontenführung;

f)	 Führen	 oder	 Verwalten	 von	 Sachkonten	 für	
Haushaltsausgaben, wenn damit das Überwa-
chen zahlreicher Abschlagszahlungen verbun-
den	ist;

g)	 Führen	oder	Verwalten	von	Sachkonten,	bei	de-
nen	Deckungsvorschriften	nicht	nur	einfacher	
Art zu beachten sind 

(Deckungsvorschriften	nur	einfacher	Art	sind	
z. B.:

in Sammelnachweisen zusammengefasste Aus-
gaben;

gegenseitige	oder	einseitige	Deckungsfähigkeit	
bei	den	Personalausgaben	oder	Deckungsver-
merke,	die	sich	auf	der	Ausgabenseite	auf	nur	
zwei	Haushaltsstellen	beschränken);

h)	 Führen	oder	Verwalten	von	Konten	für	den	Ab-
rechnungsverkehr	mit	Kassen	oder	Zahlstel-
len;

i) selbständiges Bearbeiten der Abrechnung mit 
Gerichtsvollziehern;

j)	 Führen	oder	Verwalten	schwieriger	Konten	der	
Vermögensrechnung bei gleichzeitigem selb-
ständigem Berechnen von Abschreibungen 
aufgrund allgemeiner – betraglich nicht festge-
legter	–	Kassen-	oder	Buchungsanweisungen.
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Nr.	6	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

– die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 
und 

– die Entgeltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5.

Nr.	7	 Unter	dieses	Tätigkeitsmerkmal	fallen	auch	Kassie-
rer	für	unbaren	Zahlungsverkehr.

Nr. 8 Der Umfang der schwierigen buchhalterischen 
	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	unerheblich,	wenn	er	
etwa	ein	Viertel	der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr.	9	 Besondere	Zuverlässigkeit	liegt	vor,	wenn	die	fach-
liche	Aufsicht	auf	ein	Mindestmaß	beschränkt	wer-
den	kann.

Nr.	10	Erforderlich	sind	nähere	Kenntnisse	von	Gesetzen	
und Verwaltungsvorschriften usw. des Aufgaben-
kreises.

Nr.	11	 Schwierige	Tätigkeiten	sind	solche,	die	mehr	als	
eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine 
fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 er-
fordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-
danklicher	Arbeit.

Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

15. Meister, technische Beschäftigte mit besonderen 
Aufgaben, Grubenkontrolleure

15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, 
Grubenkontrolleure

Entgeltgruppe 9

1. Technische Beschäftigte mit besonders verantwor-
tungsvoller	Tätigkeit

a)		 als	Schichtführer	in	großen	thermischen	Kraft-
werken,	großen	Heizkraftwerken	oder	großen	
Müllverbrennungsanlagen, die außerhalb der 
regulären Tagesarbeitszeit für den gesamten 
Betrieb allein verantwortlich sind, 

b)  in großen E-Lastverteileranlagen, die in der 
Schicht für die Netzbetriebsführung allein ver-
antwortlich sind, 

c)		 als	Leiter	von	großen	und	vielschichtig	struktu-
rierten Instandsetzungsbereichen 

sowie 

sonstige technische Beschäftigte mit vergleichbarer 
Tätigkeit,	die	wegen	der	Schwierigkeit	der	Aufga-
ben und der Größe der Verantwortung ebenso zu 
bewerten	ist,	wie	die	Tätigkeiten	nach	Buchstaben	a	
bis c. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 1.)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Grubenkontrolleure.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Protokollerklärung:

1Ein	vielschichtig	strukturierter	Bereich	liegt	vor,	
wenn in diesem Bereich die Arbeit von mindestens 
drei	Gewerken	zu	koordinieren	ist	und	mindestens	
drei	Gewerken	jeweils	Meister	vorstehen.	2Gewerke	
sind	Fachrichtungen	im	Sinne	anerkannter	Ausbil-
dungsberufe, in denen die Meisterprüfung abgelegt 
werden	kann.	3Im Mehrschichtbetrieb ist es un-
schädlich,	wenn	in	den	mindestens	drei	Gewerken	
nicht in allen Schichten jeweils Meister im Sinne 
des Satzes 1 eingesetzt sind.

15.2 Handwerksmeister, Industriemeister und Meister 
mit Sonderausbildung

Vorbemerkungen

1. 1Meister	im	Sinne	dieser	Tätigkeitsmerkmale	sind	
Beschäftigte,	die	auf	handwerklichem	Gebiet	tätig	
sind. 2Diese	Tätigkeitsmerkmale	gelten	nicht	für	
Meister,	die	außerhalb	der	handwerklichen	Berufs-
arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, 
Hausmeister,	Verkehrsmeister).	3Wasserbauwerk-
meister	mit	entsprechender	Tätigkeit	werden	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Handwerksmeister	
eingruppiert.

2.	 Aufgabenspezifische	Sonderausbildungen	sind	Aus-
bildungen	von	Handwerkern	oder	Facharbeitern	
zum	geprüften	Kraftwerksmeister,	zum	geprüften	
Gasmeister, zum geprüften Fernwärmemeister oder 
im militärfachlichen Meisterlehrgang der Bundes-
wehr in der Materialerhaltung von Luftfahrtgerät 
sowie Ausbildungen in gleichwertigen Ausbildungs-
gängen	für	Handwerker	oder	Facharbeiter.	

Entgeltgruppe 9

1.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	3	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

2.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	4	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

3.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

sofern	sie	große	Arbeitsstätten	(Bereiche,	Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben,	in	denen	Handwerker	oder	Facharbeiter	be-
schäftigt sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass die Beschäftigung an einer 
besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höhe-
ren	Maß	von	Verantwortlichkeit	erfolgt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Handwerksmeister,	Industriemeister	und	Meister	
mit	erfolgreich	abgeschlossener	aufgabenspezifi-
scher Sonderausbildung.

15.3 Maschinenmeister

Vorbemerkung

1Meister	im	Sinne	dieser	Tätigkeitsmerkmale	sind	
Beschäftigte,	die	auf	handwerklichem	Gebiet	tätig	
sind. 2Diese	Tätigkeitsmerkmale	gelten	nicht	für	
Meister,	die	außerhalb	der	handwerklichen	Berufs-
arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, 
Hausmeister,	Verkehrsmeister).	3Wasserbauwerk-
meister	mit	entsprechender	Tätigkeit	werden	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Handwerksmeister	
eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

1. Maschinenmeister, 

denen mindestens zwei Maschinenmeister der 
Entgeltgruppe 7 oder einer höheren Entgeltgruppe 
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 4.)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Maschinenmeister, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	3	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 4.)

3. Maschinenmeister an großen und wichtigen 
 Maschinenanlagen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Maschinenmeister, soweit nicht anderweitig ein-
gruppiert.

Entgeltgruppe 6

Maschinenmeister	 an	 kleinen	 und	 einfachen	
 Maschinenanlagen.

Protokollerklärung:

Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 7 der Besoldungsgruppe A 7.

15.4 Gärtnermeister, Meister im gärtnerischen oder 
landwirtschaftlichen Betrieb

Vorbemerkung

Gärtnermeister und Meister im Sinne dieser Tätig-
keitsmerkmale	sind	Beschäftigte,	die	eine	Tätigkeit	
in folgenden Fachgebieten ausüben: 

Blumen-	und	Zierpflanzenbau,	Obstbau,	gärtne-
rischer Gemüsebau, Baumschulen, gärtnerischer 
Samenbau, Landschaftsgärtnerei, Friedhofsgärt-
nerei.

Entgeltgruppe 9

1. Gärtnermeister, 

denen mehrere Gärtnermeister oder Meister, davon 
mindestens	einer	mit	Tätigkeiten	mindestens	der	
Entgeltgruppe 8 oder der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pen	4	oder	5,	durch	ausdrückliche	Anordnung	stän-
dig unterstellt sind oder die regelmäßig vergleich-
bare	Arbeitskräfte	von	Unternehmern	einzusetzen	
und zu beaufsichtigen haben. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Gärtnermeister, 

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit	einem	höheren	Maß	von	Verantwortlichkeit	be-
schäftigt sind und 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	4	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Gärtnermeister, 

die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich 
mit	einem	höheren	Maß	von	Verantwortlichkeit	be-
schäftigt sind und 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	
Bedeutung des Aufgabengebietes und große Selb-
ständigkeit	wesentlich	aus	der	Fallgruppe	5	her-
aushebt. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Gärtnermeister, 

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

5. Gärtnermeister, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass sie in einem besonders  
bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren 
Maß	von	Verantwortlichkeit	beschäftigt	sind.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

6.		 Meister	mit	langjähriger	Tätigkeit	in	der	Entgelt-
gruppe	7	oder	einer	entsprechenden	Tätigkeit	au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, 

sofern sie besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtnergehilfen 
oder Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirt-
schaftlichem Facharbeiterbrief beschäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 7

1. Gärtnermeister.

2.	 Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Meister	in	
der Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden 
Tätigkeit	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	
Tarifvertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von Gärt-
nergehilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem 
oder landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief füh-
ren. 

Entgeltgruppe 6

Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Gärtnerge-
hilfe, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Gärtnerge-
hilfen oder Beschäftigten mit gärtnerischem oder 
landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief führen.

Protokollerklärungen:

Nr.	1		 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

– die Entgeltgruppe 8 der Besoldungsgruppe A 8 
und 

– die Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 und 5 der Be-
soldungsgruppe A 9.

Nr.	2		 Arbeitsbereiche	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerk-
mals	sind	z.	B.	Reviere	(Bezirke),	Betriebsstätten,	
Friedhöfe.

 Nr. 3  Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne die-
ses	Tätigkeitsmerkmals	sind	solche,	die	erheblich	
über	den	normalen	Schwierigkeitsgrad	hinausge-
hen.

15.5 Meister

Vorbemerkung

1Meister	im	Sinne	dieser	Tätigkeitsmerkmale	sind	
Beschäftigte,	die	auf	handwerklichem	Gebiet	tätig	
sind. 2Diese	Tätigkeitsmerkmale	gelten	nicht	für	
Meister,	die	außerhalb	der	handwerklichen	Berufs-
arbeit tätig sind (z. B. Platzmeister, Lagermeister, 
Hausmeister,	Verkehrsmeister).	3Wasserbauwerk-
meister	mit	entsprechender	Tätigkeit	werden	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	für	Handwerksmeister	
eingruppiert.

Entgeltgruppe 9

Meister	mit	langjähriger	Tätigkeit	in	der	Entgelt-
gruppe	7	oder	einer	entsprechenden	Tätigkeit	au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieses Tarifvertra-
ges, 

sofern	sie	große	Arbeitsstätten	(Bereiche,	Werkstät-
ten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben,	in	denen	Handwerker	oder	Facharbeiter	be-
schäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Meister	in	
Entgeltgruppe 6 oder einer entsprechenden Tätig-
keit	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Tarif-
vertrages, 

die die Aufsicht über eine größere Gruppe von 
Handwerkern,	Facharbeitern	oder	sonstigen	hand-
werklich	tätigen	Beschäftigten	führen.

Entgeltgruppe 6

Meister	mit	mehrjähriger	Tätigkeit	als	Handwerker	
oder Facharbeiter, 

die die Aufsicht über eine Gruppe von Handwer-
kern,	Facharbeitern	oder	sonstigen	handwerklich	
tätigen Beschäftigten führen. 
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16. Beschäftigte in Registraturen

Entgeltgruppe 9

1. Leiter von Registraturen, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	die	besondere	Bedeutung	
der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fallgrup-
pen 1 oder 2 heraushebt.

2.	 Leiter	einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	ge-
gliederten Registratur, 

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, 
davon zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3.	 Leiter	 einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	
gegliederten Registratur in obersten Landesbehör-
den, 

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, 
davon zwei mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 8

1.	 Leiter	einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	ge-
gliederten Registratur, 

denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, 
davon einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2.	 Leiter	 einer	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	
gegliederten Registratur in obersten Landesbehör-
den, 

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, 
davon einer mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 3, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, da-
von drei mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgrup-
pe 1, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

4. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens acht Registraturbeschäftigte 
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Entgeltgruppe 6

1. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, 
davon einer mindestens der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1, ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

2. Leiter von Registraturen, 

denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte 
ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

3. Registraturbeschäftigte in einer nach Sachge-
sichtspunkten	vielfach	gegliederten	Registratur	in	
Tätigkeiten,	die	gründliche,	umfangreiche	Fach-
kenntnisse	des	Registraturwesens	und	eingehen-
de	Kenntnisse	des	verwalteten	Schriftgutes	erfor-
dern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

1.	 Registraturbeschäftigte	mit	gründlichen	Fachkennt-
nissen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Leiter von Registraturen.

Entgeltgruppe 4

Registraturbeschäftigte	mit	schwierigen	Tätigkei-
ten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 3

Registraturbeschäftigte 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Registraturbeschäftigte 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar 

– die Entgeltgruppe 5 der Besoldungsgruppe A 6 
und 

– die Entgeltgruppe 6 der Besoldungsgruppe A 7.

Nr.	2	 Eine	nach	Sachgesichtspunkten	vielfach	geglieder-
te Registratur liegt vor, wenn das Schriftgut auf der 
Grundlage eines eingehenden, systematisch nach 
Sachgebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und 
Stichworten	weit	gefächerten	Aktenplans	unterzu-
bringen	ist;	nur	in	alphabetischer	oder	numerischer	
Reihenfolge geordnetes Schriftgut erfüllt diese Vo-
raussetzungen nicht.

Nr. 3 Leiter von Registraturen, denen weniger Registra-
turbeschäftigte	als	im	Tätigkeitsmerkmal	gefordert	
ständig	unterstellt	sind,	sind	nach	den	Tätigkeits-
merkmalen	für	Registraturbeschäftigte	einzugrup-
pieren, wenn dies für sie günstiger ist.

Nr. 4 Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals	gehören	auch	die	Beschäftigten	
im Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4.

Nr.	5	 Erforderlich	sind	eingehende	Kenntnisse	im	Ge-
schäftsbereich,	in	der	Weiterführung	und	im	Aus-
bau einer Registratur.
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Nr.	6	 Schwierige	Tätigkeiten	sind	solche,	die	mehr	als	
eine eingehende Einarbeitung bzw. mehr als eine 
fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 er-
fordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an ge-
danklicher	Arbeit.

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

17. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
und Konservierungsarbeiten

Vorbemerkungen

1. 1Dieser Abschnitt gilt für Beschäftigte mit Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	und	Konservierungsarbeiten	
an	kunstgeschichtlichen,	kulturgeschichtlichen	und	
naturkundlichen	Sammlungen	und	Forschungsein-
richtungen,	an	Archiven	und	bei	der	Denkmalpfle-
ge. 2Dieser Abschnitt gilt nicht für staatlich geprüfte 
technische	Assistenten	für	naturkundliche	Museen	
und Forschungsinstitute mit entsprechender Tätig-
keit.

2.	 (1)	Restaurierungs-,	Präparierungs-	und	Konser-
vierungsarbeiten im Sinne dieses Abschnitts sind 
Arbeiten,	die	zum	Ziel	haben,	Objekte	von	künstle-
rischer,	kulturhistorischer,	wissenschaftlicher	oder	
dokumentarischer	 Bedeutung	 oder	 von	 didakti-
schem	Wert	ohne	Rücksicht	auf	ihren	materiellen	
oder	kommerziellen	Wert	zu	bergen,	zu	erhalten,	
wiederherzustellen und herzurichten. 

(2)	Restaurierungs-,	Präparierungs-	und	Konser-
vierungsarbeiten sind auch die Nachbildung vom 
Original,	die	freie	Nachbildung,	die	Rekonstrukti-
on und der Modellbau, die zum Ziel haben, einen 
erhaltenswerten	Befund	der	Wissenschaft	und	der	
Lehre nutzbar zu machen, sowie die grabungstech-
nischen Arbeiten. 

(3) Zu den Restaurierungs-, Präparierungs- und 
Konservierungsarbeiten	gehören	auch	Tätigkeiten	
wie:	konservatorisch	richtige	Lagerung	der	Samm-
lungsobjekte;	Klimatisierung	der	Ausstellungs-	und	
Depoträume;	Ein-	und	Auspacken,	Transport	und	
Montage	der	Sammlungsobjekte;	Mitwirkung	bei	
Ausstellungen;	 Führen	 von	 Zustands-	 und	 Ar-
beitsprotokollen.	

Entgeltgruppe 13

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten,	

deren	Tätigkeiten	wegen	der	Schwierigkeit	der	Auf-
gaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso 
zu	bewerten	sind	wie	die	Tätigkeiten	der	an	kunst-
geschichtlichen	und	kulturgeschichtlichen	Samm-
lungen und Forschungseinrichtungen Beschäftigten 
mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung	und	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten,

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte mit Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten	

mit	langjähriger	Erfahrung	in	Tätigkeiten	mindes-
tens der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
sowie dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pe	1	heraushebt,	dass	sie	besondere	Fachkenntnisse	
erfordert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2.	 Beschäftigte,	deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie 
besondere	Fachkenntnisse	erfordert,

und denen mindestens drei Beschäftigte mit Restau-
rierungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsar-
beiten	 durch	 ausdrückliche	Anordnung	 ständig	
unterstellt sind, 

davon	mindestens	ein	Beschäftigter	mit	Tätigkeiten,	
die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pe	1	herausheben,	dass	sie	besondere	Fachkennt-
nisse erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsarbei-
ten selbständig ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Prä-
parierungs-	oder	Konservierungsarbeiten	selbstän-
dig ausführen und 

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs-	oder	Konservierungsarbeiten,	davon	
mindestens	ein	Beschäftigter	mit	Tätigkeiten	min-
destens der Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 2, 
durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte, die besonders schwierige Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsarbei-
ten unter Anleitung ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Beschäftigte, die schwierige und mindestens zu 
einem	 Viertel	 ihrer	 Gesamttätigkeit	 besonders	
schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- oder 
Konservierungsarbeiten	selbständig	ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

3. Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten	ausführen	und	

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs-	oder	Konservierungsarbeiten,	davon	
mindestens	ein	Beschäftigter	mit	Tätigkeiten	min-
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destens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte,	 deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	
der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass mindestens 
zu	einem	Viertel	der	Gesamttätigkeit	schwierige	
	Restaurierungs-,	Präparierungs-	oder	Konservie-
rungsarbeiten zur selbständigen Bearbeitung über-
tragen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2. Beschäftigte, die Restaurierungs-, Präparierungs- 
oder	Konservierungsarbeiten	ausführen	und	

denen mehrere Beschäftigte mit Restaurierungs-, 
Präparierungs-	oder	Konservierungsarbeiten	min-
destens	der	Entgeltgruppe	4	durch	ausdrückliche	
Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte, die nicht mehr einfache Restaurie-
rungs-,	Präparierungs-	oder	Konservierungsarbei-
ten ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Beschäftigte, die schwierige Restaurierungs-, Prä-
parierungs-	 oder	 Konservierungsarbeiten	 unter	
Anleitung ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die einfache Restaurierungs-, Präpa-
rierungs-	oder	Konservierungsarbeiten	ausführen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte heben sich durch das Maß ihrer Ver-
antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe	1	z.	B.	durch	folgende	Tätigkeiten	her-
aus: 

a) Selbständige schwierige technische Untersu-
chungen zur Feststellung von bisher nicht be-
kannten	 alten	Herstellungstechniken,	 deren	
Beschreibung	und	ggf.	Anwendung;	

b) Selbständige technische Untersuchungen von 
Objekten	auf	ihre	Echtheit,	die	spezielle	tech-
nologische	Kenntnisse	erfordern;

c) Leitung großer und schwieriger Restaurierungs-
vorhaben	von	Wandmalereien,	z.	B.	im	Zusam-
menhang mit der Sanierung und Restaurierung 
eines	Bauwerks;

d) Außergewöhnlich schwierige Restaurierung 
oder Übertragung von technisch besonders 
komplizierten	Wandmalereien;

e)	 Kompliziertes	Zusammensetzen	und	Ergänzen	
großflächiger	Wandmalereien,	die	nur	noch	in	
zahlreichen	kleinen	Bruchstücken	vorhanden	
sind;

f) Festlegen sich hebender Farbschichten an 
	Gouache-Blättern	oder	Buchmalereien;

g) Regenerieren von geschwärztem Bleiweiß oder 
geschwärzten	Silberauflagen	auf	Handzeich-
nungen	oder	mittelalterlichen	Buchmalereien;

h)	 Konservieren	von	verkohltem	Papier	oder	Per-
gament einschließlich Sichtbarmachen der 
Schrift;

i) Restaurieren von außerordentlich wertvollen 
und	außerordentlich	empfindlichen	Papyri;

j)	 Mit	besonderem	konservatorischen	Risiko	ver-
bundenes Abnehmen von Firnissen und Über-
malungen	an	Gemälden;

k)	 Übertragen	 von	 Gemälden	 auf	 neue	 Bild-
träger;

l)	 Restaurieren	von	Steinskulpturen	mit	wesent-
lich	gestörter	struktureller	Festigkeit;

m) Außergewöhnlich schwieriges Freilegen origi-
naler	Fassungen	von	Skulpturen;

n) Außergewöhnlich schwieriges Restaurieren von 
wertvollen	historischen	Musikinstrumenten	zur	
Wiedergewinnung	ihres	originalen	Klanges;

o) Technische Leitung großer und schwieriger Gra-
bungen	(wie	z.	B.	komplizierte	Kirchen-,	Burgen-	
oder	Stadtkerngrabungen)	und	Ausarbeiten	der	
publikationsreifen	Grabungsberichte;

p)	 Restaurieren	eines	vielseitigen	Fundkomplexes,	
dessen Erhaltung für die Forschung von einma-
liger	Bedeutung	ist	(z.	B.	Fürstengrab	von	Klein-
Aspergle);

q) Präparieren von zoologischen, botanischen und 
paläontologischen Unica und von Typus-Mate-
rial	(d.	h.	von	Einzelobjekten,	die	Richtmaß	für	
die systematischen Einheiten in Zoologie, Bota-
nik	und	Paläontologie	sind);

r) Präparieren von paläontologischen Einzelstü-
cken,	die	besondere	Bedeutung	für	die	Beurtei-
lung	der	Entwicklungsgeschichte	der	Tiere	und	
Pflanzen	haben	(z.	B.	Archaeopteryx).

Nr.	2	 Tätigkeiten,	die	besondere	Fachkenntnisse	erfor-
dern, sind z. B.:

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	 Rekonstruktion	nur	fragmentarisch	erhal-
tener	figürlicher	oder	plastisch	verzierter	
Keramik;	

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

–	 Rekonstruktion	 nur	 fragmentarisch	 er-
haltener Gläser schwer zu ermittelnder 
Form;	

–	 Behandlung	sehr	komplizierter	Glasab-
blätterungen;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

–	 Rekonstruktion	schlecht	und	nur	fragmen-
tarisch erhaltener Edelmetallgegenstände 
schwer	zu	ermittelnder	Form;	
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–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

–	 Rekonstruktion	schlecht	und	nur	fragmen-
tarisch erhaltener Gegenstände schwer 
zu	ermittelnder	Form	aus	Kupfer,	Bronze,	
Messing oder sonstigen Nichteisenmetal-
len;	

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

–	 Rekonstruktion	sehr	schlecht	erhaltener	
und aus dem ursprünglichen Verband 
geratener Eisengegenstände, auch nach 
Röntgenaufnahmen;	

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Re-
staurierungs-	und	Konservierungsverfah-
ren	bei	vorgegebener	Aufgabenstellung;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	 
stark	 zerstörter	 sehr	 wertvoller	 alter	
	Textilien;	

–	 Auflegen	(Aufnähen)	stark	zerstörter	sehr	
wertvoller alter Textilien auf stützende Un-
terlagen;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Rekonstruktion	schlecht	und	nur	fragmen-
tarisch	erhaltener	Ledergegenstände	kom-
plizierter	Form;	

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	
stark	zerstörter	komplizierter	Gegenstände	
aus	Federn	oder	aus	vergleichbar	empfind-
lichem	Material;	

–	 Entwicklung	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	 Sehr	komplizierte	und	umfangreiche	Er-
gänzungen	von	Mosaiken;	

–	 Schwieriges	Übertragen	von	Wandmale-
reien auf neue Träger, z. B. bei erheblicher 
Zerstörung	der	Malschichten;

–	 Schwieriges	Ergänzen	von	Wandmalerei-
en;

– Abnehmen von Übermalungen oder Sin-
terschichten	auf	Wandmalereien	in	außer-
gewöhnlich	schwierigen	Fällen;

– Feststellen der Ursachen von Verfallser-
scheinungen	an	Wandmalereien;

–	 Technische	Untersuchung	von	Wandmale-
reien	und	Putzschichten	bei	eigener	Wahl	
des Verfahrens als Grundlage für die wis-
senschaftliche	Auswertung;	

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Restaurieren	sehr	wertvoller	und	empfind-
licher	grafischer	Blätter	aufgrund	eigener	
Farb-	und	Fleckenanalysen;	

– Reinigen von Aquarellen und von Hand-
zeichnungen mit wasserlöslichen Farbstof-
fen	durch	Bäder	und	Chemikalien;

– Schließen von Rissen und Löchern in sehr 
wertvollen	grafischen	Blättern,	wenn	die	
bildliche Darstellung wesentlich betroffen 
ist;	

– Restaurieren angesengter oder verhärteter 
Pergamente;

–	 Trennen	 und	 Konservieren	 der	 Blätter	
stark	eingedrückter	und	verklebter	Papy-
rusrollen	oder	Codices;

–	 Restaurieren	seltener	und	hoch	empfind-
licher Beschreibstoffe (z. B. Textilien oder 
Palmblätter);

–	 Restaurieren	sehr	wertvoller	und	empfind-
licher Bucheinbände (z. B. mittelalterli-
che	Buchbeutel,	Ledermosaikeinbände,	
 Lederschnittbände oder Ledereinbände 
von		Colines	oder	Krause);	

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	foto-	und	kinematogra-
fische	Archivalien:

– Leitung der technischen Arbeiten in einem 
großen	Filmarchiv;	

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

– Feststellen der Ursachen von Verfallser-
scheinungen	an	Gemälden;	

–	 Reinigen	empfindlicher	Gemälde;
– Herstellen schwieriger Retuschen an Ge-
mälden;

–	 Doublieren	empfindlicher	Gemälde;
– Technische Untersuchung von Gemäl-
den	bei	eigener	Wahl	des	Verfahrens	als	
Grundlage für die wissenschaftliche Aus-
wertung;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:
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Feststellen der Ursachen von Verfallser-
scheinungen	an	Skulpturen;

– Schwierige plastische Ergänzungen und 
Retuschen	an	Skulpturen;

– Schwieriges Freilegen originaler Fassun-
gen	von	Skulpturen;

– Herstellen von Treppenschnitten und 
Querschnitten	an	gefassten	Skulpturen	
in	schwierigen	Fällen;

–	 Konservieren	hoch	empfindlicher	Holz-
skulpturen	bei	sehr	erheblichen	Verfalls-
erscheinungen;

– Entsalzen und Festigen bemalter Steins-
kulpturen;

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	Wiederherstellen	vollständiger	Mechani-
ken	von	historischen	Cembali,	Hammer-
klavieren	und	Kleinorgeln	zur	Spielbar-
keit;	

– Berechnen und Aufziehen des Saitenbe-
zuges	von	Musikinstrumenten	und	seine	
mitteltönige oder temperierte Einstim-
mung;

–	Mensurgerechtes	Wiederherstellen	 von	
Orgelpfeifen;

–	Wiederherstellen	der	inneren	Teile	histo-
rischer	Streich-	und	Zupfinstrumente	zur	
Wiedergewinnung	ihres	originalen	Klan-
ges;

–	Halsrekonstruktionen	 an	 Streich-	 und	
Zupfinstrumenten;

– Spielbarmachen historischer Holzblasin-
strumente	durch	mensurgerechtes	Wie-
derherstellen	stark	verzogener	Röhrenteile	
und Anfertigen und Anpassen der einfa-
chen	oder	der	Doppelrohrblätter;	

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
	Restaurierungs-	 und	 Konservierungs-
verfahren bei vorgegebener Aufgaben-
stellung;

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

–	 Entwickeln	 und	 Erproben	 neuartiger	
Nachbildungsverfahren bei vorgegebener 
Aufgabenstellung;	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

–	 Schwierige	zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse auf der Grundlage eigener Er-
mittlungen;	

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	 Schwierige	topografische	Vermessungen	von	
komplizierten	Burgwällen,	Grabhügeln	und	

anderen	komplizierten	Geländedenkmälern	
einschließlich Anfertigen von Höhenschicht-
plänen;	

– Sehr schwierige bautechnische Aufmessun-
gen;

–	 Technische	Leitung	großer	Grabungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung;	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Demoplastik	und	Dioramen:

– Entwerfen und Herstellen schwieriger 
zoologischer, botanischer, paläontolo-
gischer	oder	ethnografischer	Dioramen	
ohne	grafische	und	Kunstmalerarbeiten.	
(Die	Schwierigkeit	muss	sich	sowohl	auf	
den Lebensraum als auch auf die Ausstel-
lungsobjekte	beziehen.);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

–	 Präparieren	und	Aufstellen	komplizierter	
Skelette	seltener	Tiere,	für	die	unmittel-
bares Vergleichsmaterial nicht und Fach-
literatur nur in unzureichendem Maße 
herangezogen	werden	können;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung;	

–	 Ergänzen	und	Aufstellen	 komplizierter	
Skelette	fossiler	Tiere,	für	die	unmittelba-
res Vergleichsmaterial nicht und Fachlite-
ratur nur in unzureichendem Maße heran-
gezogen	werden	können;	

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

–	 Entwickeln	und	Erproben	neuartiger	Prä-
parierungs-,	Konservierungs-	und	Nach-
bildungsverfahren bei vorgegebener Auf-
gabenstellung. 

Nr. 3  Besonders schwierige Restaurierungs-, Präparie-
rungs-	und	Konservierungsarbeiten	sind	z.	B.:

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

– Mechanisches oder chemisches Reinigen, 
Sortieren, Festigen, Zusammensetzen und 
Ergänzen von im Scherben sehr brüchiger 
oder	inkrustierter	Keramik	oder	von	Kera-
mik	mit	schlecht	haftender	Bemalung;	
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–	 Rekonstruktion	nur	fragmentarisch	erhal-
tener	Keramik	(z.	B.	mittels	Drehscheibe	
und	Schablone);

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

– Mechanisches oder chemisches Reinigen, 
Zusammensetzen und Ergänzen schlecht 
erhaltener	(z.	B.	„durchkorrodierter“)	Glä-
ser;	

–	 Behandlung	von	Glasabblätterungen;

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

– Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen 
und Sichern schlecht erhaltener oder fein 
verzierter	Edelmetallgegenstände;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

– Ausbeulen, Zusammensetzen, Ergänzen 
und Sichern schlecht erhaltener oder fein 
verzierter	Gegenstände	aus	Kupfer,	Bron-
ze, Messing oder sonstigen Nichteisenme-
tallen;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

– Festigen und Freischleifen schlecht erhal-
tener Tauschierungen auf Eisengegenstän-
den;	

–	 Sichern	und	Konservieren	der	an	Eisen-
gegenständen haftenden organischen 
	Reste;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	
brüchiger	oder	sehr	empfindlicher	Texti-
lien;	

–	 Auflegen	(Aufnähen)	brüchiger	oder	sehr	
empfindlicher	 Textilien	 auf	 stützende	
	Unterlagen;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Konservieren	 feuchter	Hölzer	 nach	der	
Methode	Müller-Beck	und	Haas	oder	nach	
anderen	gleich	schwierigen	Verfahren;	

–	 Reinigen	 und	 Konservieren	 brüchiger	
	Ledergegenstände;

–	 Reinigen,	 Konservieren	 und	 Ergänzen	
stark	beschädigter	oder	sehr	empfindli-
cher Gegenstände aus Federn oder aus 
vergleichbar	empfindlichem	Material;	

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	 Kompliziertes	und	umfangreiches	Über-
tragen	oder	Wiederverlegen	sowie	Ergän-
zen	von	Mosaiken	mit	erheblichen	Zerstö-
rungen;	

–	 Übertragen	von	Wandmalereien	auf	neue	
Träger;

–	 Fixieren	der	Pigmente	pudernder	Wand-
malereien;

– Abnehmen von Übermalungen und schwer 
entfernbaren	Sinterschichten	auf	Wand-
malereien;

–	Wiederherstellen	von	Wandmalereien	aus	
Bruchstücken	mit	komplizierten	Bruchflä-
chen;

–	 Technische	Untersuchung	von	Wandma-
lerei- und Putzschichten zur Herstellung 
von	Putzschichtplänen;

–	 Einfaches	Ergänzen	von	Wandmalerei-
en;

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Behandeln	von	Flecken	aller	Art	auf	sehr	
wertvollen	und	empfindlichen	grafischen	
Blättern oder Glätten solcher Blätter (z. B. 
durch	Spannen);	

–	 Ablösen	sehr	wertvoller	und	empfindlicher	
grafischer	Blätter,	die	mit	schwer	lösbaren	
Stoffen	aufgeklebt	sind;

– Schließen von Rissen und Löchern in sehr 
wertvollen	und	empfindlichen	grafischen	
Blättern, wenn die bildliche Darstellung 
betroffen	ist;	

–	 Strecken	von	Pergament	in	schwierigen	
Fällen	(z.	B.	bei	Wachs-	oder	Fettverfle-
ckung,	bei	Verhornung	oder	bei	Schrump-
fung	durch	Hitzeeinwirkung);	

– Manuelles Entfernen von Schimmelpilz 
auf	Pastellen;

–	 Zusammensetzen,	Ergänzen	und	Konser-
vieren	von	in	der	Substanz	stark	beschä-
digten entweder brüchigen oder in vielen 
Teilen vorhandenen Archivalien- und 
Buchblättern;	

– Aufrollen schlecht erhaltener großer Papy-
rusrollen,	Lösen	von	Papyruskartonage	
sowie	Trennen	und	Konservieren	der	ein-
zelnen	Blätter;	

– Restaurieren deformierter Gegenstände 
auf	Papyruskartonage	mit	Bemalung;

–	 Restaurieren	brüchiger	oder	sehr	empfind-
licher	Seidenrollbilder;

–	 Konservieren	von	Siegeln	komplizierter	
Form,	deren	Festigkeit	durch	Fremdstoff-
zusätze	stark	beeinträchtigt	ist;

– Lederergänzungen an mittelalterlichen 
Einbänden;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	foto-	und	kinematogra-
fische	Archivalien:

–	 Prüfen	der	foto-	und	kinematografischen	
Archivalien auf das Erfordernis von Res-
taurierungen einschließlich Bestimmen 
der anzuwendenden Restaurierungsver-
fahren;	

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

–	 Reinigen	wenig	empfindlicher	Gemälde;	

– Festlegen von Farbabhebungen an Gemäl-
den;
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– Herstellen einfacher Retuschen an Gemäl-
den;

–	 Doublieren	wenig	empfindlicher	Gemäl-
de;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	 Kompliziertes	 Reinigen	 empfindlicher	
Skulpturen;	

– Lösen oder Absprengen von späteren Fas-
sungen	an	Skulpturen	unter	dem	Stereo-
mikroskop;

– Herstellen von Treppenschnitten und 
Querschnitten	an	gefassten	Skulpturen	
in	einfachen	Fällen;

–	 Zusammensetzen,	Zusammenkleben	und	
Montieren	hoch	empfindlicher	Skulptu-
ren;

– Einfache plastische Ergänzungen und Re-
tuschen	an	Skulpturen;

–	 Konservieren	von	Skulpturen	bei	starkem	
Schädlingsbefall;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

– Schwierige Corpusrestaurierungen von 
Musikinstrumenten	 als	 Voraussetzung	
für	ihre	Spielbarmachung;	

–	 Nacharbeiten	fehlender	Teile	komplizier-
ter	Form	von	Musikinstrumenten;

– Erneuern von Verbrauchsmaterialien wie 
Klappenpolstern	und	-federn,	Zapfenwick-
lungen, Saiten, Hammerledern, Dämpfer-
filzen,	Kielen	usw.	an	historischen	Musik-
instrumenten	zur	Spielbarkeit;	

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von sehr 
empfindlichen	Originalen	 sehr	kompli-
zierter Form und Herstellen der Abgüs-
se;	

–	Herstellen	 von	 Galvanoplastiken	 nach	
Originalen	sehr	komplizierter	Form;

– Originalgetreues Nachformen von Origi-
nalen	sehr	komplizierter	Form;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen schwieriger Modelle von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen 
Objekten	von	wissenschaftlichem	Inter-
esse nach eigenen Entwürfen aufgrund 
wissenschaftlicher	Unterlagen;	

–	 Schwierige	zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse auf der Grundlage eigener Aus-
deutung	von	gegebenen	Unterlagen;	

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

– Durchführen schwieriger Grabungen 
(dazu gehören z. B. Planen und Vermessen 
von Probeschnitten, Anfertigen schwieri-

ger Grabungszeichnungen und schwieri-
ger Grabungs- oder Fundberichte, Foto-
grafische	Dokumentation);	

–	 Topografische	Vermessung	von	Gelände-
denkmälern	nach	Lage	und	Höhe;

–	 Bautechnische	Aufmessungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Erproben neuartiger, schwieriger Präpa-
rierungsverfahren;	

– Präparieren von Tieren nach schwierigen 
Verfahren	bei	selbständiger	Wahl	des	Ver-
fahrens;

–	 Präparieren	kleinster	zoologischer	Objek-
te	(z.	B.	Genitalien	kleiner	Insekten)	unter	
dem	Mikroskop;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

–	Herstellen	 schwieriger	Dermoplastiken	
(z.	B.	solche,	die	das	Muskelspiel	wieder-
geben,	oder	solche	sehr	großer	Tiere);	

– Herstellen zoologischer, botanischer, pa-
läontologischer	oder	ethnografischer	Dio-
ramen	–	ohne	grafische	und	Kunstmaler-
arbeiten	–	nach	skizzenhaften	Angaben;	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

–	 Präparieren	und	Aufstellen	komplizierter	
Skelette	seltener	Tiere	unter	Verwendung	
selbst	zusammengestellter	Fachliteratur;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

– Erproben neuartiger schwieriger Präparie-
rungsverfahren;	

–	 Präparieren	kleinster	Pflanzen	und	Pflan-
zenteile	unter	dem	Mikroskop;

–	 Präparieren	von	Pflanzen	nach	schwieri-
gen	Verfahren	bei	selbständiger	Wahl	des	
Verfahrens;

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

– Erproben neuartiger schwieriger Präparie-
rungsverfahren;	

– Feinpräparieren sehr schlecht erhaltener 
oder schlecht präparierbarer Fossilien 
(z. B. weicher oder spröder Fossilien in 
hartem	Gestein),	auch	mit	komplizierten	
Geräten;	

– Herstellen sehr schwieriger paläobotani-
scher	Präparate	(z.	B.	Kutikula-Präparate,	
Präparate	für	Pollenanalysen);

– Herstellen schwieriger Serienschliffe und 
schwieriger orientierter Dünnschliffe von 
Fossilien;

– Übertragen schlecht erhaltener großer 
Fossilien	auf	Lackfilme;

– Sehr schwieriges Herausätzen von emp-
findlichen	Fossilien	oder	Fossilienteilen;

–	 Präparieren	von	Mikrofossilien	unter	dem	
Mikroskop;
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–	 Ergänzen	und	Aufstellen	 komplizierter	
Skelette	fossiler	Tiere	für	Schauzwecke;

– Sicherung des Fossil-Materials einschließ-
lich	 topografischer	 und	 zeichnerischer	
Fundaufnahme bei großen paläontologi-
schen	Fundkomplexen;	

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

– Herstellen von Mineralschnitten und von 
orientierten	Gesteinsdünnschliffen;	

– Herstellen zweiseitig polierter Mineral- 
und	Gesteinsdünnschliffe;

– Herstellen von Mineral- und Gesteinsprä-
paraten	für	Untersuchungen	mit	der	Mik-
rosonde;

–	 Handauslesen	extrem	reiner	Mineralfrak-
tionen	für	die	Spektralanalyse;

–	Herauslösen	bestimmter	Mineralkörner	
aus	Gesteinsdünnschliffen	(Mikropräpa-
ration);

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossi-
lien:

– Herstellen originalgetreuer Nachbildun-
gen (einschließlich Negativform und Ab-
guss)	sehr	kompliziert	gestalteter	Tiere,	
Pflanzen	und	Fossilien;	

–	 Herstellen	von	Rekonstruktionen	und	Mo-
dellen	kompliziert	gestalteter	Tiere	oder	
Pflanzen.

Nr. 4 Schwierige Restaurierungs-, Präparierungs- und 
Konservierungsarbeiten	sind	z.	B.:

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	Waschen,	Sortieren,	Festigen,	Zusammen-
setzen und Ergänzen von im Scherben 
brüchiger	Keramik;	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

– Zusammensetzen und Ergänzen gut erhal-
tener dünnwandiger Gläser oder Porzel-
langegenstände;	

– Chemisches Entfernen fest anhaftender 
Auflagen	(z.	B.	Sinter)	von	gut	erhaltenen	
Gläsern oder von Porzellangegenständen 
mit	Aufglasurmalerei;	

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

– Mechanisches und chemisches Entfernen 
von	 Sinter-	 und	 Umsetzungsprodukten	
(z.	B.	Salze	oder	Oxyde)	auf	empfindlichen	
Edelmetallgegenständen;	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

– Mechanisches Entfernen der Patina, Er-
gänzen	und	Festigen	von	stark	korrodier-
ten	 Gegenständen	 aus	 Kupfer,	 Bronze,	
Messing oder sonstigen Nichteisenmetal-
len;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

–	 Freischleifen,	Entchloren,	Zusammenkle-
ben	und	Ergänzen	stark	korrodierter	oder	
völlig	durchkorrodierter	Eisengegenstän-
de,	auch	nach	Röntgenaufnahmen;	

– Freischleifen gut erhaltener Tauschierun-
gen	auf	Eisengegenständen;

– Restaurieren metallisch gut erhaltener 
	Eisengegenstände	komplizierter	Form;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen	und	Konservieren	empfindlicher	
oder	im	Verband	gestörter	Textilien;	

–	 Auflegen	(Aufnähen)	empfindlicher	Texti-
lien auf stützende Unterlagen sowie Unter-
legen	von	Fehlstellen;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Reinigen	und	Konservieren	grabungsfri-
scher	Ledergegenstände;	

–	 Reinigen	und	Konservieren	schlecht	erhal-
tener	Ledergegenstände;

–	 Reinigen	und	Konservieren	beschädigter	
Gegenstände aus Federn oder vergleich-
bar	empfindlichem	Material;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	Übertragen	 oder	 Wiederverlegen	 von	
Mosai	ken	kleineren	Formats	und	guten	
Erhaltungszustandes;	

– Befestigen loser Farbschollen und Putz-
stücke	von	Wandmalereien	sowie	Verput-
zen	von	Fehlstellen;

–	 Putzfestigung	unter	Wandmalereien	und	
Mosaiken;

–	Wiederherstellen	von	Wandmalereien	aus	
Bruchstücken	 mit	 einfachen	 Bruchflä-
chen;

–	Wiederherstellen	von	Mosaiken	aus	Bruch-
stücken;

– Abnehmen schwer entfernbarer Über-
tünchungen	 auf	 Wandmalereien	 und	
Mosai	ken	und	schwer	entfernbarer	Sinter-
schichten	auf	Mosaiken;

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Behandeln	von	Griffstellen,	Wasserrän-
dern	oder	Stockflecken	auf	Handzeich-
nungen	in	gutem	Zustand,	empfindlichen	
handschriftlichen	 Blättern,	 kolorierten	
druckgrafischen	Blättern	sowie	solchen	
auf	empfindlichen	Papieren	oder	Perga-
menten oder Glätten solcher Blätter (z. B. 
durch	Spannen);	

–	 Sehr	schwieriges	Entfernen	von	Flecken	
(z.	B.	Öl,	Firnis,	Kopierstift,	Stempelfarbe,	
Tesaklebstoff)	auf	grafischen	Blättern;

– Schließen von Rissen und Löchern in gra-
fischen	Blättern,	wenn	die	bildliche	Dar-
stellung	betroffen	ist;
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–	 Ausflicken	und	Einbetten	sehr	empfind-
licher Archivalien- und Buchblätter in 
Kunststofffolien	oder	Japanpapier;

–	 Lösen	zusammengeklebter	empfindlicher	
Archivalien- oder Buchblätter in schwieri-
gen	Fällen	(z.	B.	bei	starker	Verschimme-
lung);

– Aufziehen beschädigter handgezeichneter 
Karten	großen	Formats	oder	von	Seiden-
rollbildern;

–	 Ablösen	 und	 Reinigen	 fest	 verklebter	 
Pergamente	von	Bucheinbänden;

– Glätten und Festigen von Papyri in mittel-
mäßigem	Erhaltungszustand;

–	 Ergänzen	 von	 Siegeln	 komplizierter	
Form;

–	Heften	auf	echte	Bünde;

–	Herstellen	von	handgestochenen	Kapita-
len	an	Bucheinbänden;

–	Herstellen	von	Buchbeschlägen	kompli-
zierter	Art;

– Festigen, Erneuern und Ergänzen von 
Bucheinbänden in schwierigen Fällen 
(z.	B.	reich	ornamentierte	Holzdeckel);

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	foto-	und	kinematogra-
fische	Archivalien:

– Schwierige Retuschen an beschädigten 
foto-	 und	 kinematografischen	 Archiva-
lien;	

–	 Sensitometrische	 Kontrolle	 von	 Kopien	
kinematografischer	Archivalien;

–	 Überprüfen	von	zweistreifigem	Nitrofilm-
bild- und -tonmaterial auf Zusammenge-
hörigkeit	 einschließlich	 Synchronlegen	
und	Anbringen	der	Startzeichen;	

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

–	 Kitten	von	Farbausbrüchen	an	Gemälden	
und	Wiederbefestigen	loser	Farbteile;	

–	 Entfernen	des	Oberflächenschmutzes	auf	
gefirnissten	Gemälden;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	empfindli-
cher	Skulpturen;	

–	 Reinigen	von	Skulpturen	mit	Lösungs-	
und	Abbeizmitteln;

–	 Abnehmen	lockerer	Übermalungsschich-
ten	auf	Skulpturen;

– Instand setzen reich ornamentierter oder 
reich intarsierter Möbel oder Gemälderah-
men;

– Durchspülen unbemalter Steingegen-
stände;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	 Nacharbeiten	fehlender	Außenteile,	kom-
plizierte Verleimungen und entsprechend 
schwierige	Arbeiten	an	Musikinstrumen-

ten	zur	äußeren	Wiederherstellung	bis	zur	
Ausstellungsfähigkeit;	

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von emp-
findlichen	Originalen	und	Herstellen	der	
Abgüsse;	

–	Herstellen	 von	 Galvanoplastiken	 nach	
Originalen;

– Originalgetreues Nachformen von Origi-
nalen	komplizierter	Form;

–	Originalgetreues	Kolorieren	 von	Nach-
bildungen;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen schwieriger Modelle von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen 
Objekten	von	wissenschaftlichem	Interes-
se	nach	skizzenhaften	Angaben;	

–	 Schwierige	zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse;

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	Durchführen	 kleinerer	 Grabungen	 (dazu	
 gehören z. B. 

 Vermessungsarbeiten nach einfachen Metho-
den,

	 Fotografische	Dokumentation,

	 Fundkonservierung	von	empfindlichen	Ob-
jekten	auf	dem	Grabungsgelände,

 Anfertigen einfacher maßstäblicher Grabungs-
zeichnungen und einfacher Grabungs- oder 
Fundberichte,

	 Beaufsichtigung	der	Grabungsarbeiter);

– Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen  
und schwieriger Grabungs- oder Fundbe-
richte;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Herstellen schwieriger anatomischer Prä-
parate (z. B. Nerven- oder Gefäßpräpa-
rate);	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

–	Herstellen	 einfacher	 Dermoplastiken	
(anato misch genaues Nachbilden des Tier-
körpers,	Zubereiten	der	Haut,	Überziehen	
des	nachgebildeten	Körpers	mit	der	Haut,	
Färben	von	nackten	Hautteilen,	Auswäh-
len	und	Einsetzen	der	Augen);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

– Präparieren schwierig zu bearbeitender 
Wirbeltierskelette;	
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–	Herrichten	 und	 Aufstellen	 von	Wirbel-
tierskeletten	für	Schauzwecke	(Bleichen	
der	präparierten	Skelette,	Aufstellen	und	
Montieren der Stützgerüste und Montie-
ren	der	Skelette);	

–	 Präparieren	von	Bänderskeletten	(Abflei-
schen	und	Mazerieren	der	Knochen	unter	
Erhaltung der Sehnenbänder zwischen 
den	 Gelenken;	 Bleichen,	 Stützen	 und	
Montieren	der	Skelette);	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

– Herstellen schwieriger Präparate von 
	Blüten	(z.	B.	sehr	kleine	oder	stark	um-
gebildete Blüten wie die der Gräser und 
Sauer	gräser);	

–	Herstellen	 schwieriger	 pflanzenanato-
mischer Präparate (z. B. embryologische 
Schnitte	oder	Chromosomenpräparate);

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

–	 Konservieren	von	sehr	brüchigen	Fossilien	
und von Fossilien aus sich veränderndem 
Material	(z.	B.	Markasit);	

–	 Beseitigen	 alter	 Konservierungsmittel	
aus präparierten Fossilien und erneutes 
	Konservieren;

– Feinpräparieren von weichen Fossilien in 
weichem Gestein und von harten Fossi-
lien in hartem Gestein, auch mit einfachen  
Geräten	(z.	B.	Vibrotool);	

– Herstellen von orientierten Anschliffen, 
von geätzten Dünnschliffen einschließlich 
Lackfilmabzügen,	selektives	Anfärben	auf	
bestimmte Mineralien bei Fossilien und 
fossilhaltigem	Gestein;	

– Herstellen von Dünn- oder Serienschliffen 
von	Fossilien;

–	Herstellen	von	Lackfilmen	und	Folienab-
zügen	großer	geologischer	Objekte	(z.	B.	
Bodenprofile)	und	gut	erhaltener	großer	
Fossilien;

–	Herausätzen	von	Fossilien	aus	Gestein;

–	 Auslesen	 von	 Mikrofossilien	 und	 Vor-
sortieren	nach	Familien;

–	 Ergänzen	und	Aufstellen	einfacher	Skelet-
te	fossiler	Tiere	für	Schauzwecke;

– Sicherung des Fossil-Materials einschließ-
lich	 topografischer	 und	 zeichnerischer	
Fundaufnahme	bei	kleinen	paläontologi-
schen	Fundkomplexen;	

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

– Herstellen von Großdünnschliffen von  
Mineralien	und	Gesteinen;	

–	Herstellen	von	Körnerdünnschliffen,	von	
Dünnschliffen von Salzgestein und von 
polierten	Anschliffen	kohliger	Gesteine;

–	 Ätzen	von	Erzanschliffen	und	selektives	
Anfärben auf bestimmte Mineralien bei 
mineralogischen	 oder	 petrografischen	
Dünnschliffen;

– Aufbereiten und Trennen der Minera-
lien aus Gesteinen anhand vorgegebener 
Trennungsstammbäume (z. B. mit Schwe-
relösungen, Zentrifuge, Magnetscheider, 
Stoßherd);	

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossili-
en:

– Herstellen originalgetreuer Nachbildun-
gen (einschließlich Negativform und 
	Abguss)	 kompliziert	 gestalteter	 Tiere,	
Pflanzen	und	Fossilien;	

–	Herstellen	 von	 Rekonstruktionen	 und	 
Modellen	von	Tieren	und	Pflanzen.

Nr. 5 Nicht mehr einfache Restaurierungs-, Präparie-
rungs-	und	Konservierungsarbeiten	sind	Arbeiten,	
die	handwerkliche	Fertigkeiten	und	die	Beherr-
schung	besonderer	Arbeitstechniken	voraussetzen,	
wie z. B. 

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	Waschen,	Sortieren,	Zusammensetzen	und	
Ergänzen von im Scherben fester verzier-
ter,	kompliziert	geformter	oder	sehr	zerbro-
chener	Keramik;	

– Entfernen von Sinter und Auswässern von 
Salzen oder Bodensäuren bei im Scherben 
fester	Keramik;

–	 Kolorieren	von	Keramik;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

– Zusammensetzen und Ergänzen gut erhal-
tener	dickwandiger	Gläser	oder	Porzellan-
gegenstände	komplizierter	Form;	

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

(unbesetzt)

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

– Mechanisches Entfernen der Patina, Ent-
chloren	 oder	Tränken	 von	korrodierten	
Gegenständen	aus	Kupfer,	Bronze	oder	
Messing;	

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

– Restaurieren metallisch gut erhaltener 
	Eisengegenstände;	

–	 Chemisches	und	elektrolytisches	Entros-
ten	von	Eisengegenständen;

–	 Tränken	 von	 korrodierten	 Eisengegen-
ständen	im	Vakuum;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Reinigen,	 z.	B.	Waschen	 und	 Trocknen	
sowie	Auflegen	(Aufnähen)	beschädigter	
Textilien;	

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Kontrolliertes	Austrocknen	feuchter	Höl-
zer;	
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–	 Reinigen	 und	 Konservieren	 gut	 erhal-
tener Gegenstände aus Federn oder aus 
vergleichbar	empfindlichem	Material;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

– Mechanisches Abnehmen leicht entfern-
barer Sinterschichten und Übertünchun-
gen	auf	Wandmalereien	und	Mosaiken	
mit	guter	Oberflächenerhaltung	und	fester	
Haftung	an	ihrem	Untergrund;	

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Auflegen	empfindlicher	grafischer	Blät-
ter;

–	 Behandeln	von	Griffstellen,	Wasserrän- 
dern	 oder	 Stockflecken	 (z.	B.	 durch	
	Wasserbäder	 ohne	 scharfe	 Chemikali-
en)	auf	schwarz-weißen	druckgrafischen	
 Blättern, auf handschriftlichen und 
 anderen Archivalien-Blättern sowie auf 
gut erhaltenen Papyri oder Glätten solcher 
Blätter	(z.	B.	durch	Spannen);	

– Schließen von nicht in die bildliche 
 Darstellung hineingehenden Rissen in 
grafischen	Blättern;

–	 Lösen	zusammengeklebter	empfindlicher	
Archivalien-	oder	Buchblätter;

–	 Nachleimen	von	Papieren;

–	 Aufziehen	 beschädigter	Urkunden	 und	
gedruckter	Karten;

–	 Ausflicken	und	Einbetten	von	Archivalien-	
und	Buchblättern	in	Kunststofffolien	oder	
Japanpapier;

–	 Neutralisieren	alter	Tinten;

–	 Reinigen	und	Konservieren	empfindlicher	
Siegel;

–	 Ergänzen	von	Siegeln;

–	 Reinigen	 und	 Konservieren	 von	 Blei-
bullen;

–	Herstellen	von	Pergamenteinbänden;

–	Heften	auf	echte	Bünde	einfacher	Art;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 foto-	 und	 kinemato-
grafische	Archivalien:

– Chemisches Behandeln chemisch oder 
bakteriell	 geschädigter	 foto-	 und	 kine-
matografischer	Archivalien;	

–	 Herstellen	von	Reproduktionen	beschädig-
ter	fotografischer	Archivalien	einschließ-
lich	Retuschen;

–	 Vergleichen	und	Kennzeichnen	von	posi-
tivem	und	negativem	kinematografischem	
Archivmaterial zur Herstellung vollständi-
ger	Kopien;

–	 Prüfen	von	foto-	und	kinematografischen	
Archivalien	auf	Chemikalienrückstände;

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

– Durchführen provisorischer restauratori-
scher Sicherungsmaßnahmen an Gemäl-
den	(z.	B.	Sichern	von	Farbabhebungen);	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	unempfind-
licher	Skulpturen;	

–	 Reinigen	gefasster	Skulpturen	mit	einfa-
chen	Mitteln;

– Einfaches Ergänzen ornamentaler Holz- 
und Metallteile an Möbeln oder an 
	Gemälderahmen;

– Mechanisches Abnehmen von Sinter auf 
unempfindlichen	Steingegenständen;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	 Reinigen	empfindlicher	Teile	und	Mecha-
niken	von	Musikinstrumenten;	

– Verleimen einfacher Bruchstellen und 
	Risse	an	äußeren	Holzteilen	von	Musik-
instrumenten und entsprechende Repara-
turen	an	Metallblasinstrumenten;

– Stimmen von Cembali mit Hilfe eines 
Stimmgerätes;

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von wenig 
empfindlichen	Originalen	komplizierter	
Form	und	Herstellen	der	Abgüsse;	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen schwieriger Modelle von 
Sammlungsgegenständen und sonstigen 
Objekten	von	wissenschaftlichem	Interes-
se	nach	Vorlagen;	

–	 Einfache	 zeichnerische	Rekonstruktion	
von Sammlungsgegenständen und sons-
tigen	Objekten	von	wissenschaftlichem	
Interesse;

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	 Freilegen	und	Bergen	von	Bodenfunden;	

–	Herrichten	von	Erdprofilen	und	Grabungs-
flächen	zum	Zeichnen	und	Messen;

–	 Anfertigen	von	Grabungsskizzen	oder	ein-
fachen maßstäblichen Grabungszeichnungen 
und einfachen Grabungs- oder Fundberich-
ten;

– Beaufsichtigen von Teilabschnitten bei größe-
ren	Grabungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Methodisches Sammeln von Tieren ein-
schließlich	Etikettieren,	Messen,	Führen	
des	Feldtagebuches	und	Feldpräparation;	

–	 Reinigen	von	Fellen	mit	Chemikalien;
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–	 Schädlingsbekämpfung	an	Sammlungs-
objekten;

– Herstellen schwieriger Nasspräparate von 
Tieren	 einschließlich	 Vorkonservieren	
(z.	B.	Injizieren	von	Konservierungsflüs-
sigkeiten,	 Überführen,	 Konzentrations-
wechsel);	

– Herstellen einfacher anatomischer Präpa- 
rate (z. B. Übersichtspräparate von Mus-
keln	oder	Organen);

–	 Trockenpräparieren	von	Fischen,	Amphi-
bien	und	Reptilien;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

– Herstellen schwieriger Stopfpräparate 
von	Vögeln	und	Säugetieren	(z.	B.	Kolibri,	
Zwergmaus);	

– Herrichten und Aufstellen von Frisch- oder 
Stopfpräparaten von Vögeln und Säugetie-
ren	(nicht	Dermoplastik)	für	Schauzwecke	
in naturgetreuer Haltung (Nachbilden des 
Körpers;	Auswählen,	Einführen	und	Ver-
ankern	der	Drähte;	Stellung	geben	und	
Ordnen	des	Gefieders	oder	des	Fells);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

– Präparieren schwierig zu bearbeitender 
Rohskelette;	

– Präparieren einfach zu bearbeitender 
Wirbeltierskelette	 (Abkochen	 der	 vor-
mazerierten	 Rohskelette;	 Säubern	 mit	
Bürsten,	Schabwerkzeugen	und	chemi-
sches	Reinigen	und	Entfetten);	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

–	Methodisches	Sammeln	von	Pflanzen	ein-
schließlich	Etikettieren,	Führen	des	Feld-
tagebuches	und	Feldpräparation;	

– Schwierige Arbeiten für Herbarien (z. B. 
Trocknen	von	dickfleischigen	Pflanzen,	
von	 Flechten,	Orchideen	 und	Pflanzen	
mit	ähnlicher	Struktur	unter	Benutzung	
	komplizierter	Apparate	oder	mit	chemi-
schen	Methoden);	

– Herstellen einfacher Präparate von 
	Blüten;

–	Herstellen	 einfacher	 pflanzenanatomi-
scher	Präparate;

– Herstellen schwieriger Nasspräparate von 
Pflanzen	(ggf.	einschließlich	Vorkonser-
vieren, z. B. zur Erhaltung des Chloro-
phylls);

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

– Methodisches Sammeln von Fossilien bei 
einfachen geologischen Verhältnissen 
einschließlich	 Etikettieren,	 Anfertigen	
geologischer	Fundpunktskizzen	und	Vor-
konservieren	an	der	Fundstätte;	

– Sortieren von Geländeaufsammlungen 
nach Fundorten, Fundschichten und 
Fossilgruppen;	

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	stark	zer-
brochener	Fossilien;

– Reinigen und Festigen von brüchigem 
Fossil-Material;

– Grobpräparieren von in Gestein einge-
schlossenen	Fossilien;

– Feinpräparieren von harten Fossilien in 
weichem	Gestein;

–	 Konservieren	präparierter	Fossilien;

–	Herstellen	von	Lackfilmen	und	Folienab-
zügen bei Anschliffen von Gesteinen und 
einfach	gebauten	Fossilien;

– Aufbereiten von Gesteinsproben durch 
Schlämmen	oder	Auffrieren;

– Herstellen von Anschliffen von Gesteinen 
und	Fossilien;

–	 Auslesen	von	leicht	erkennbaren	Mikro-
fossilien;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

– Chemisches Reinigen von Mineralstu-
fen;	

– Herstellen von Anschliffen und polierten 
Anschliffen von Mineralien, Gesteinen 
und	Erzen;

– Herstellen von Mineral- und Gesteins-
dünnschliffen in normalem Format  
(2×3	cm);

–	Herstellen	von	Körnerstreupräparaten	für	
mineralogische	oder	petrografische	Unter-
suchungen;

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossi-
lien:

– Herstellen originalgetreuer Nachbildun-
gen (einschließlich Negativform und 
 Abguss) einfach gestalteter Tiere,  
Pflanzen	und	Fossilien.	

Nr. 6 Einfache Restaurierungs-, Präparierungs- und 
	Konservierungsarbeiten	sind	z.	B.

1.	 im	Bereich	Prähistorische	Objekte	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Gebrauchsgegen-
stände

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Keramik:

–	Waschen,	Sortieren	und	Zusammensetzen	
von	im	Scherben	fester	Keramik	sowie	Er-
gänzen	und	Einfärben	kleinerer	Fehlstel-
len;	

b) Fach-(arbeits-)gebiet Glas und Porzellan:

–	 Zusammensetzen	gut	erhaltener	dickwan-
diger Gläser oder Porzellangegenstände 
unkomplizierter	Form;	

c) Fach-(arbeits-)gebiet Edelmetalle:

(unbesetzt)

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Kupfer,	Bronze,	Mes-
sing, sonstige Nichteisenmetalle:

(unbesetzt)

e) Fach-(arbeits-)gebiet Eisen:

(unbesetzt)
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f) Fach-(arbeits-)gebiet Textilien:

–	 Knüpfarbeiten	 an	 sonst	 gut	 erhaltenen	
Teppichen;	

–	 Reinigen,	z.	B.	Waschen	und	Trocknen,	
	sowie	Auflegen	(Aufnähen)	gut	erhaltener	
Textilien;

g) Fach-(arbeits-)gebiet organ. Materialien 
(Holz, Leder, Federn usw.):

–	 Tränken	und	Festigen	trockener	Hölzer;	

– Geschmeidigmachen von Ledergegenstän-
den;

h)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Wandmalereien,	Mosai-
ken:

–	 Reinigen	 der	 Oberfläche	 unempfindli-
cher	Wandmalereien	oder	empfindlicher	
Mosai	ken	ohne	scharfe	Instrumente	oder	
Chemikalien;	

2.	 im	Bereich	Grafik,	Bucheinbände,	Archivgut

a)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Grafiken,	Bibliotheks-	
und Archivgut:

–	 Auflegen	 unempfindlicher	 grafischer	
	Blätter;	

– Ausbessern leicht beschädigter Archiva-
lien-	und	Buchblätter	mit	Dokumentenlack	
oder	Japanpapier;

–	 Reinigen	und	Konservieren	unempfindli-
cher	Siegel;

–	 Reinigen	und	Pflegen	von	Ledereinbänden	
mit	Blind-	oder	Goldpressung;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 foto-	 und	 kinemato-
grafische	Archivalien:

–	 Kleb-	und	Umrollarbeiten	an	stark	beschä-
digten	kinematografischen	Archivalien;	

– Synchronlegen von Bild und Ton bei 
	kinematografischen	 Archivalien	 mit	 
Start	zeichen;

3.	 im	Bereich	Gemälde,	Skulpturen	und	entspre-
chende	kunsthandwerkliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Gemälde:

–	 Ein-	und	Ausrahmen	von	Gemälden;	

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	 Plastik,	 Kunsthand-
werk,	Stein:

–	Montieren	von	Skulpturen	und	sonstigen	
Ausstellungsgegenständen;	

– Zusammensetzen und -leimen von Mö-
beln;

–	 Reinigen	empfindlicher	Steingegenstände	
ohne	scharfe	Instrumente	oder	Chemika-
lien;

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Musikinstrumente:

–	 Reinigen	wenig	empfindlicher	Teile	und	
Mechaniken	von	Musikinstrumenten;	

4.	 im	Bereich	Rekonstruktionen,	Abformungen,	
Modellbau

a) Fach-(arbeits-)gebiet Abgüsse, Nachbildun-
gen usw.:

– Herstellen von Negativformen von wenig 
empfindlichen	Originalen	einfacher	Form	
und	Herstellen	der	Abgüsse;

b)	 Fach-(arbeits-)gebiet	zeichnerische	Rekons-
truktion	und	Modellbau:

– Herstellen einfacher Modelle von Samm-
lungsgegenständen	und	sonstigen	Objek-
ten von wissenschaftlichem Interesse nach 
Vorlagen;	

5. im Fach-(arbeits-)gebiet Ausgrabungen

–	 Freilegen	 wenig	 empfindlicher	 Boden-
funde;	

–	 Fundregistrierung	bei	Grabungen;

6.	 im	Bereich	naturkundliche	Objekte

a) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – allgemeine 
und Nasspräparation:

– Einfaches methodisches Sammeln für zoo-
logische	Zwecke;	

–	Waschen	 und	 mechanisches	 Reinigen	
von Fellen und älteren Präparaten (z. B. 
Dermo	plastiken,	Stopfpräparate,	Mollus-
kenschalen	und	sonstige	einfache	Hart-
teile	von	Wirbeltieren	und	Wirbellosen);	

–	 Überprüfen	und	Nachfüllen	der	Konser-
vierungsflüssigkeiten	in	Nasssammlun-
gen;

– Herstellen einfacher Nasspräparate von 
Tieren;

b) Fach-(arbeits-)gebiet Zoologie – Balgpräpa-
ration,	Dermoplastik	und	Dioramen:

– Herstellen einfacher Stopfpräparate von 
Vögeln und Säugetieren (Abbalgen, Reini-
gen	der	Gefieder	und	Felle,	Vergiften	der	
Haut gegen Schädlingsbefall, Verarbeiten 
zu	Bälgen);	

c)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Zoologie	–	Skelette:

– Präparieren einfach zu bearbeitender 
Rohskelette	von	Vögeln	und	Säugetieren	
(Entfleischen,	 Wässern,	 Trocknen	 und	
Vorkonservieren	der	Knochen);	

d)	 Fach-(arbeits-)gebiet	Botanik:

– Einfaches methodisches Sammeln für 
	botanische	Zwecke;	

– Einfache Arbeiten für Herbarien (z. B. 
Trocknen,	 Vergiften,	 Befestigen	 und	
	Etikettieren	von	Pflanzen	der	verschiede-
nen systematischen Gruppen, auch unter 
Benutzung	einfacher	Apparate);	

– Herstellen einfacher Nasspräparate von 
Pflanzen;

e) Fach-(arbeits-)gebiet Geologie und Paläon-
tologie:

– Einfaches methodisches Sammeln für geo-
logische	und	paläontologische	Zwecke;	

–	 Auspacken	und	Ordnen	von	Geländeauf-
sammlungen (Fossil-Material und Ge-
steinsproben);

–	Waschen	und	mechanisches	Reinigen	von	
Fossil-Material	und	Gesteinsproben;
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–	 Vorpräparieren	fossilhaltigen	Gesteins;

–	 Zusammensetzen	und	-kleben	unempfind-
licher	Fossilien	bei	einfachen	Brüchen;

f) Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie:

–	 Auspacken	und	Ordnen	von	Geländeauf-
sammlungen	(Mineralien	und	Gesteine);	

–	Waschen	und	mechanisches	Reinigen	un-
empfindlicher	Mineralstufen;

– Vorrichten mineralogischer oder petrogra-
fischer	Proben	für	Dünnschliffe,	Anschlif-
fe	oder	für	die	Mineraltrennung;

– Formatisieren mineralogischer oder pet-
rografischer	Handstücke;

g) Fach-(arbeits-)gebiet Nachbildungen und 
Modelle	von	Tieren,	Pflanzen	und	Fossi-
lien:

– Herstellen von Nachbildungen (Negativ-
form	und	Abguss)	von	Tieren,	Pflanzen	
und Fossilien. 

18. Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe 9

1. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungsleitstelle bestellt und 

denen mindestens 16 in der Rettungsleitstelle tätige  
Beschäftigte	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	
 ständig unterstellt sind.

2. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungsleitstelle bestellt und 

denen mindestens zehn in der Rettungsleitstelle 
	tätige	Beschäftigte	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungsleitstelle bestellt sind.

Entgeltgruppe 7

1. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungswache bestellt und 

denen mindestens 16 in der Rettungswache tätige  
Beschäftigte	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	
 ständig unterstellt sind.

2. Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig 
sind.

Entgeltgruppe 6

1. Rettungsassistenten, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Leiter	einer	
Rettungswache bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 11.)

2.	 Rettungsassistenten	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Rettungssanitäter	 mit	 entsprechender	 Tätigkeit	
 sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	
	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

19. Beschäftigte in der Schifffahrt

Vorbemerkung

(1) Die Einteilung der Befähigungszeugnisse richtet 
sich nach der Verordnung über die Ausbildung 
und	Befähigung	von	Kapitänen	und	Schiffsoffi-
zieren des nautischen und technischen Schiffs-
dienstes	 (Schiffsoffizier-Ausbildungsverord-
nung – SchOffzAusbV) in der jeweils gültigen 
 Fassung.

(2) Hierbei wird unterschieden in Befähigungs-
zeugnisse	ohne	Einschränkungen	(§	3	Abs.	1,	
§ 4 Nrn. 1a und 2a, § 5 Abs. 1 sowie § 30 Abs. 3 
Nrn. 1 a und b und 2 SchOffzAusbV) und Be-
fähigungszeugnisse	 mit	 Einschränkungen	
(§ 3 Abs. 2, § 4 Nrn. 1b und c, 2b, § 5 Abs. 2 
sowie § 30 Abs. 3 Nrn. 1c und d und § 30 Abs. 5 
SchOffzAusbV).

Entgeltgruppe 10

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	ohne	Einschränkungen,	die	an	Land	
koordinierende	und	leitende	Tätigkeiten	ausüben,	
für die ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrie-
ben oder notwendige Voraussetzung ist.

2. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
ohne	Einschränkungen,	die	Schiffe	führen,	für	die	
ein solches Befähigungszeugnis vorgeschrieben 
oder notwendige Voraussetzung ist.

Entgeltgruppe 9

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	ohne	oder	mit	Einschränkungen,	die	
an	Land	koordinierende	und	leitende	Tätigkeiten	
ausüben.

2.	 Schiffsbetriebstechniker	mit	technischem	Befähi-
gungszeugnis	ohne	Einschränkungen,	die	Tätigkei-
ten ausüben, für die ein solches Befähigungszeug-
nis vorgeschrieben oder notwendige Voraussetzung 
ist.

3. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	und	Schleppern	
über	515	kW	(700	PS)	sowie	Schiffsführer	und	lei-
tende Maschinisten oder Alleinmaschinisten auf 
Unterelbebooten	der	Wasserschutzpolizei	Hamburg	
über	1472	kW	(2000	PS).	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	über	73	kW	(100	
PS), die zusätzlich über eine vermessungstechni-
sche Ausbildung verfügen und entsprechende Tä-
tigkeiten	ausüben.	
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(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

5. Schiffsführer mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	über	295	kW	
(400 PS) und auf Schiffen zur Versorgung der In-
seln	Neuwerk	und	Scharhörn	sowie	auf	Lotsenver-
setzschiffen sowie Schiffsführer auf Hafenbooten 
der	Wasserschutzpolizei	Hamburg	über	736	kW	
(1000 PS). 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

6. Schiffs- oder Geräteführer auf Schiffen oder 
schwimmenden	Geräten	über	73	kW	(100	PS)	mit	
nautischem Befähigungszeugnis mit Einschrän-
kungen.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

7. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	
(Steuerleute), die zusätzlich über eine vermessungs-
technische Ausbildung verfügen und entsprechende 
Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

8. Leiter der Maschinenanlage mit technischem Be-
fähigungszeugnis	ohne	Einschränkungen,	die	an	
Bord	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

1. Nautische Beschäftigte mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	mit	Einschränkungen	auf	Schiffen	
(Steuerleute),	die	an	Bord	entsprechende	Tätigkei-
ten ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Maschinisten mit technischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen,	die	an	Bord	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3.	 Schiffsführer	auf	Hafenbooten	der	Wasserschutzpo-
lizei, soweit nicht anderweitig eingruppiert, sowie  
solche mit nautischem Befähigungszeugnis mit  
Einschränkungen	 auf	 Schleppern	 bis	 295	 kW	
(400	PS),	Vermessungsschiffen,	gewässerkundli-
chen Messschiffen und Bereisungsschiffen. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Schiffs- oder Geräteführer mit nautischem Befähi-
gungszeugnis	mit	Einschränkungen,	soweit	nicht	
anderweitig eingruppiert.

Entgeltgruppe 6

Schiffsbetriebsmechaniker	 (Matrosen,	 Maschi-
nisten oder Motorenwärter) mit abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	die	Dienst	auf	Geräten	oder	
Schiffen	verrichten,	in	der	Funktion	als	Bootsmann	
(Vorarbeiter	der	Decksmannschaft).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 5

1.	 Schiffsbetriebsmechaniker	 (Matrosen,	 Maschi-
nisten oder Motorenwärter) mit abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	die	Dienst	auf	Geräten	oder	
Schiffen verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2.	 Köche	mit	abgeschlossener	Ausbildung	in	einem	
einschlägig	anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	ei-
ner	Ausbildungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren	
auf Geräten oder Schiffen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3. Beschäftigte mit Fahrprüfung bei der Schifffahrt 
auf	dem	Königssee	oder	dem	Tegernsee	während	
der Dauer ihrer Verwendung im Fahrdienst. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 3

Bordarbeiter,	Werkhelfer	oder	Decksleute	(unge-
lerntes Boots-, Geräte- und Schiffspersonal).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 2

Bordarbeiter,	Werkhelfer	oder	Decksleute	(unge-
lerntes Boots-, Geräte- und Schiffspersonal)

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Das	Tätigkeitsmerkmal	gilt	nur	in	der	Freien	und	
Hansestadt Hamburg.

Nr.	2	 Das	Tätigkeitsmerkmal	gilt	nicht	in	der	Freien	und	
Hansestadt Hamburg.

Nr.	3	 Beschäftigte	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	
gelten als Beschäftigte im Sinne des Tarifvertrags 
über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb bzw. 
des Tarifvertrags über die Lohnzuschläge gemäß 
§ 29 MTArb-O für die Arbeiter der Länder.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

20. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Vorbemerkung
1Die – im Unterschied zu dem Teil II Abschnitt G 
der Anlage 1a zum BAT erfolgte – Untergliederung 
dieses Abschnitts dient ausschließlich der besseren 
Übersichtlichkeit	und	nicht	einer	Veränderung	des	
rechtlichen	Verhältnisses	der	Tätigkeitsmerkmale	
zueinander. 2Insbesondere	stellen	die	Tätigkeits-
merkmale	dieses	Abschnitts	insgesamt,	nicht	aber	
die	Zusammenfassung	von	Tätigkeitsmerkmalen	
in den jeweiligen Unterabschnitten für sich eine 
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abschließende spezielle Eingruppierungsregelung 
im Sinne der Rechtsprechung des BAG (z. B. Urt. 
vom	5.	Juli	2006	–	4	AZR	555/05)	dar.	3So	können	
z.	B.	Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
bei	 Erfüllen	 der	 Voraussetzungen	 als	 „sonstige	
Beschäftigte“ nach den in Unterabschnitt 4 auf-
geführten	Tätigkeitsmerkmalen	eingruppiert	sein,	
obwohl	Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
nur	in	Tätigkeitsmerkmalen	des	Unterabschnitts	6	
benannt sind.

20.1 Leiter von Erziehungsheimen

Vorbemerkungen

1. 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert	sind,	erhalten	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	
in	 einem	 Erziehungsheim,	 einem	 Kinder-	 oder	
	einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 
Euro, wenn in dem Heim überwiegend behin-
derte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	
Erziehungsschwierigkeiten	 zum	Zwecke	 der	
Erziehung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	un-
tergebracht	sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen stän-
dig untergebracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in de-
nen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu be-
rücksichtigen.

2. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwie-
gend	behinderte	Kinder	und/oder	Jugendliche	im	
Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	Kinder	und/oder	Jugend-
liche	mit	wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	
ständig untergebracht sind.

3. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	
der	vom	1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 12

Leiter von Erziehungsheimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.

Entgeltgruppe 11

1. Leiter von Erziehungsheimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen.

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als ständige Vertreter von Leitern von Erziehungs-
heimen

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 10

1. Leiter von Erziehungsheimen.

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als ständige Vertreter von Leitern von Erziehungs-
heimen 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als ständige Vertreter von Leitern von Erziehungs-
heimen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

20.2 Leiter von Kindertagesstätten

Vorbemerkungen

1.	 Kindertagesstätten	im	Sinne	der	Tätigkeitsmerk-
male	dieses	Unterabschnitts	sind	Krippen,	Kinder-
gärten,	Horte,	Kinderbetreuungsstuben	und	Kin-
derhäuser.

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	
der	vom	1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter	von	Kindertagesstätten

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

3.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen.

4.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.
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(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

3.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.

4.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 8

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 6.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten 

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 6.)

20.3 Leiter von Kindertagesstätten für behinderte 
Menschen

Vorbemerkungen

1.	 Kindertagesstätten	im	Sinne	der	Tätigkeitsmerk-
male	dieses	Unterabschnitts	sind	Krippen,	Kinder-
gärten,	Horte,	Kinderbetreuungsstuben	und	Kin-
derhäuser.

2. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für 
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	
der	vom	1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgeltgruppe 11

Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/
oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen.

Entgeltgruppe 10

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/

oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 3.)

3.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/
oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.

4.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind.

Entgeltgruppe 9

1.	 Leiter	von	Kindertagesstätten	für	behinderte	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und/
oder	 Jugendliche	mit	wesentlichen	Erziehungs-
schwierigkeiten.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

2.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	

mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

3.	 Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
als	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Kindertages-
stätten für behinderte Menschen im Sinne des § 2 
SGB	IX	oder	für	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	bestellt	
sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 7.)
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20.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapeuten/Psychagogen, 
Bewährungshelfer, Heilpädagogen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt 
eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätig-
keit	in	einem	Erziehungsheim,	einem	Kinder-	oder	
einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 
Euro, wenn in dem Heim überwiegend behin-
derte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	
Erziehungsschwierigkeiten	 zum	Zwecke	 der	
Erziehung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	un-
tergebracht	sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen stän-
dig untergebracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in de-
nen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu be-
rücksichtigen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 1 sowie Beschäftigte der Ent-
geltgruppe 10 Fallgruppe 2. 

Entgeltgruppe 12

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	das	Maß	der	damit	ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

Entgeltgruppe 11

1.	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeuten/	
Psychagogen	mit	 staatlicher	Anerkennung	 oder	
staatlich	anerkannter	Prüfung	und	entsprechender	
Tätigkeit.

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 Fallgrup-
pe 1 heraushebt.

Entgeltgruppe 10

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	mindestens	zu	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	aus	
der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt.

2. Bewährungshelfer.

Entgeltgruppe 9

1. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	

mit	schwierigen	Tätigkeiten.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

(Hierzu	Protokollerklärung)	

2. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

3.	 Heilpädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Sozialarbeitern/
Sozialpädagogen	mit	staatlicher	Anerkennung.

Protokollerklärung:

Schwierige	Tätigkeiten	sind	z.	B.	die

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b)	 Beratung	von	HIV-Infizierten	oder	an	AIDS	er-
krankten	Personen,	

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und 
nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbe-
wohner, 

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und 
nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafge-
fangene, 

e)	 Koordinierung	der	Arbeiten	mehrerer	Beschäf-
tigter mindestens der Entgeltgruppe 9. 

20.5 Beschäftigte im handwerklichen Erziehungs-
dienst

Vorbemerkung

1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt ein-
gruppiert	sind,	erhalten	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	
in	 einem	 Erziehungsheim,	 einem	 Kinder-	 oder	
	einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) eine monatliche Zulage in Höhe 
von 40,90 Euro, wenn in dem Heim überwiegend 
behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	Er-
ziehungsschwierigkeiten	zum	Zwecke	der	Erzie-
hung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	untergebracht	
sind. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) 
zu	berücksichtigen.
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Entgeltgruppe 9

1.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Men-
schen, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	und	die	Be-
deutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der 
Fallgruppe 2 heraushebt. 

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 5.)

2.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	

als Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten	oder	Werkstätten	für	behinder-
te Menschen.

3.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Men-
schen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4.	 Handwerksmeister,	Industriemeister	oder	Gärtner-
meister	im	handwerklichen	Erziehungsdienst,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter von Leitern von Ausbildungs- oder Berufs-
förderungswerkstätten	oder	Werkstätten	für	behin-
derte Menschen der Fallgruppe 1 bestellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1.	 Beschäftigte	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	
mit abgeschlossener Berufsausbildung 

als Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten	oder	Werkstätten	für	behinderte	Men-
schen.

2.	 Beschäftigte	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	
mit abgeschlossener Berufsausbildung, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter von Leitern von großen Ausbildungs- oder 
Berufsförderungswerkstätten	oder	Werkstätten	für	
behinderte Menschen bestellt sind.

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte	im	handwerklichen	Erziehungsdienst	
mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	 im	 handwerklichen	 Erziehungs-
dienst

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	 im	 handwerklichen	 Erziehungs-
dienst

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

20.6	 Erzieherinnen,	Kinderpflegerinnen

Vorbemerkung

(1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt 
eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Tätig-
keit	in	einem	Erziehungsheim,	einem	Kinder-	oder	
einem	Jugendwohnheim	oder	einer	vergleichbaren	
Einrichtung (Heim) 

a) eine monatliche Zulage in Höhe von 61,36 Euro, 
wenn in dem Heim überwiegend behinderte  
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder 
	Kinder	und/oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	 
Er	ziehungsschwierigkeiten	 zum	Zwecke	 der	
Erziehung,	 Ausbildung	 oder	 Pflege	 ständig	
	untergebracht	sind;

b) eine monatliche Zulage in Höhe von 30,68 Euro, 
wenn nicht überwiegend solche Personen stän-
dig untergebracht sind. 

2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in de-
nen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu be-
rücksichtigen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 9

1.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben, 

mit	fachlich	koordinierenden	Aufgaben	für	min-
destens drei Beschäftigte mindestens der Fallgrup-
pe 2. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 7.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

2.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben, 
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mit	besonders	schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	

Entgeltgruppe 8

1.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben, 

in	Schulkindergärten,	Vorklassen	oder	Vermitt-
lungsgruppen	für	nicht	schulpflichtige	Kinder.	

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 10.)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)	

2.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäf-
tigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	
ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)	

Entgeltgruppe 6

Kinderpflegerinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

mit	schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Erzieherinnen	mit	
staatlicher	Anerkennung.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

2.	 Kinderpflegerinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Kinderpflegerin-
nen	mit	staatlicher	Anerkennung.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Als	entsprechende	Tätigkeit	von	Erzieherinnen	gilt	
auch die Betreuung von über 18-jährigen Personen 
(z. B. in Einrichtungen für behinderte Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 

Nr.	2	 Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	eingruppiert	sind	
auch

a)	 Kindergärtnerinnen	 und	 Hortnerinnen	 mit	
staatlicher	Anerkennung	oder	staatlicher	Prü-
fung, 

b)	 Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen,	
die	in	Kinderkrippen	tätig	sind.	

Nr.	3	 Besonders	schwierige	fachliche	Tätigkeiten	sind	
z. B. die

a)	 Tätigkeiten	 in	 Integrationsgruppen	 (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht	behinderter	Kinder	zugewiesen	sind)	mit	
einem Anteil von mindestens einem Drittel von 
behinderten	Kindern	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	
in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,

b)	 Tätigkeiten	in	Gruppen	von	behinderten	Men-
schen	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	von	Kin-
dern	und/oder	Jugendlichen	mit	wesentlichen	
Erziehungsschwierigkeiten,

c)	 Tätigkeiten	in	Jugendzentren/Häusern	der	offe-
nen Tür,

d)	 Tätigkeiten	 in	 geschlossenen	 (gesicherten)	
Gruppen,

e)	 fachlichen	Koordinierungstätigkeiten	für	min-
destens vier Beschäftigte mindestens der Ent-
geltgruppe 6,

f)	 Tätigkeiten	einer	Facherzieherin	mit	einrich-
tungsübergreifenden Aufgaben. 

Nr.	4	 Die	Tätigkeit	setzt	voraus,	dass	überwiegend	Kinder,	
die	im	nächsten	Schuljahr	schulpflichtig	werden,	
nach	einem	speziellen	pädagogischen	Konzept	ge-
zielt auf die Schule vorbereitet werden.

Nr.	5	 Schwierige	fachliche	Tätigkeiten	sind	z.	B.

a)	 Tätigkeiten	 in	Einrichtungen	 für	 behinderte	
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in psy-
chiatrischen	Kliniken,	

b) allein verantwortliche Betreuung von Gruppen 
z. B. in Randzeiten, 

c)	 Tätigkeiten	 in	 Integrationsgruppen	 (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht	behinderter	Kinder	zugewiesen	sind)	mit	
einem Anteil von mindestens einem Drittel von 
behinderten	Kindern	im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	
in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,	

d)	 Tätigkeiten	in	Gruppen	von	behinderten	Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen 
von	Kindern	und/oder	Jugendlichen	mit	wesent-
lichen	Erziehungsschwierigkeiten,	

e)	 Tätigkeiten	 in	 geschlossenen	 (gesicherten)	
Gruppen. 

21. Beschäftigte in der Steuerverwaltung

Vorbemerkung

Für Beschäftigte, die in diesem Abschnitt nicht 
aufgeführt	sind,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	
Teils I und der anderen Abschnitte dieses Teils. 

Entgeltgruppe 13

1.	 Leitende	Konzernprüfer.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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2. Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierigste 
Großbetriebe	oder	prüfungsmäßig	schwierige	Kon-
zerne prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 12

1. Leiter von Sachgebieten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2. Betriebsprüfer, die prüfungsmäßig schwierige Groß-
betriebe	oder	die	Konzerne	prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 11

1. Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum in Finanzämtern 
mit	mindestens	200	Arbeitskräften.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	6)

2. Betriebsprüfer, die Großbetriebe prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 10

1. Sachbearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Sachbearbeiter von Arbeitsgebieten mit überwie-
gend	Kapitalgesellschaften	im	Sinne	des	Körper-
schaftsteuergesetzes oder Betrieben gewerblicher 
Art	von	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	oder	
Personengesellschaften des Handelsrechts.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Sachbearbeiter, die zugleich Hauptsachbearbeiter 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

4. Erste oder alleinige Sachbearbeiter in der Verbin-
dungsstelle zum Rechenzentrum in Finanzämtern 
mit	mindestens	120	Arbeitskräften.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	6)

5. Betriebsprüfer, die Mittelbetriebe prüfen, davon 
mindestens zu einem Drittel ihrer gesamten Tätig-
keit	prüfungsmäßig	schwierige	Mittelbetriebe.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

6. Umsatzsteuersonderprüfer, die Betriebe mit steuer-
freien Umsätzen, die nach § 15 Abs. 3 UStG den 
Vorsteuerabzug nicht ausschließen, oder mit nicht 
steuerbaren Auslandsumsätzen prüfen, wenn die 
Betriebe jährlich Vorsteuerabzüge von mehr als 
1.022.000 Euro geltend machen.

7. Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durch-
schnittlich mehr als 2.000 Arbeitnehmern prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

8. Sachbearbeiter für Straf- und Bußgeldsachen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

9. Sachbearbeiter, denen zugleich die Bearbeitung der 
Allgemeinsachen in der Arbeitgeberstelle, der Be-
wertungsstelle	oder	der	Vollstreckungsstelle	über-
tragen ist, wenn mehrere Sachbearbeiter vorhan-
den sind und ein Hauptsachbearbeiter nicht bestellt 
ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 9

1.	 Betriebsprüfer,	die	Mittel-	oder	Kleinbetriebe	prü-
fen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Sachbearbeiter, soweit nicht anderweitig eingrup-
piert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Umsatzsteuersonderprüfer, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert.

4. Lohnsteueraußenprüfer, die Betriebe mit durch-
schnittlich mehr als 50 Arbeitnehmern prüfen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

5.	 Beschäftigte	der	Finanzämter,	die	zum	Zwecke	der	
steuerlichen	 Gewinnermittlung	 Kleinstbetriebe	
prüfen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

6. Lohnsteueraußenprüfer, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

7. Sachbearbeiter von einfacheren Arbeitsgebieten.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	8)

8. Mitarbeiter, die einfachere Veranlagungen durch-
führen	oder	gleichwertige	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	9)

9. Mitarbeiter, die in nicht unerheblichem Umfang 
schwierigere Veranlagungen durchführen oder 
gleichwertige	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	10)

10.	 Erste	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwicklung	des	ge-
samten Innendienstes der Betriebsprüfungsstellen 
mit mehr als 50 Betriebsprüfern oder der Steuer-
fahndungsstellen mit mehr als 40 Steuerfahndern 
verantwortlich sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

11. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	mindes-
tens	vier	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koordinato-
ren).

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

12. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
stelle,	wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	
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mindestens	vier	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koor-
dinatoren).

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 8

1. Mitarbeiter, die mindestens zu einem Drittel ih-
rer	gesamten	Tätigkeit	einfachere	Veranlagungen	
durchführen	oder	gleichwertige	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	9)	

2.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als 25 Betriebsprüfern oder 
der Steuerfahndungsstellen mit mehr als 20 Steu-
erfahndern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)	

3.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der zentralen 
Lohnsteueraußenprüfungsstellen mit mehr als 20 
Lohnsteueraußenprüfern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)	

4. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	mindes-
tens	zwei	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koordinato-
ren).

5. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
stelle,	wenn	ihnen	Weisungsbefugnis	gegenüber	
mindestens	zwei	Bearbeitern	übertragen	ist	(Koor-
dinatoren).

6. Mitarbeiter in Arbeitnehmerstellen, die Lohnsteu-
erermäßigungsanträge und Antragsveranlagungen 
aller	Schwierigkeitsgrade	selbständig	bearbeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Entgeltgruppe 6

1. Mitarbeiter, die mindestens zu einem Fünftel ih-
rer	gesamten	Tätigkeit	einfachere	Veranlagungen	
durchführen	oder	gleichwertige	Tätigkeiten	aus-
üben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	9)	

2. Erste Mitarbeiter in der Verbindungsstelle zum Re-
chenzentrum.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

3.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der Betriebsprü-
fungsstellen mit mehr als zwölf Betriebsprüfern 
oder der Steuerfahndungsstellen mit mehr als zehn 
Steuerfahndern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

4.	 Erste	oder	alleinige	Mitarbeiter,	die	für	die	Abwick-
lung des gesamten Innendienstes der zentralen 
Lohnsteueraußenprüfungsstellen mit mehr als zehn 
Lohnsteueraußenprüfern verantwortlich sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5	und	11)

5.		 Beschäftigte	im	Vollstreckungsaußendienst.

6. Bearbeiter in der Veranlagungs-Verwaltungsstelle, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)	

7. Bearbeiter in der Umsatzsteuer-Voranmeldungsstel-
le, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	13)	

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Leitende	 Konzernprüfer	 im	 Sinne	 dieses	 Tätig-
keitsmerkmals	sind	Betriebsprüfer,	denen	durch	
ausdrückliche	Anordnung	die	Leitung	und	Koor-
dinierung	der	Tätigkeit	von	Betriebsprüfern,	die	
prüfungsmäßig	schwierige	Konzerne	prüfen,	über-
tragen ist. 

Nr. 2 (1) 1Die Abgrenzung der für die Eingruppierung der 
Betriebsprüfer maßgebenden Betriebsgrößen ergibt 
sich aus § 3 BpO 2000 und den zu seiner Durchfüh-
rung ergangenen Erlassen. 2Werden	die	seit	dem	
15.	März	2000	geltenden	Abgrenzungsmerkmale	
wesentlich geändert, werden die Tarifvertragspar-
teien	–	ohne	dass	es	einer	Kündigung	bedarf	–	ge-
meinsam	prüfen,	ob	diese	Änderung	eine	Ände	rung	
der	Tätigkeitsmerkmale	für	Betriebsprüfer	erfor-
dert. 

(2)	Ob	es	sich	um	Konzernprüfungen	handelt,	be-
stimmt sich nach den §§ 13 bis 19 BpO 2000 in der 
jeweiligen Fassung.

Nr.	3	 (1)	Der	prüfungsmäßige	Schwierigkeitsgrad	eines	
Betriebes	kann	sich	insbesondere	ergeben	aus

a)	 der	Kompliziertheit	des	Buchhaltungssystems,	

b) der Organisation des Betriebes (z. B. größerer 
gewerblicher	Fabrikationsbetrieb,	vielfältige,	
schwer überschaubare Beteiligungsverhältnisse, 
Betriebsaufspaltungen,	ausländische	Verflech-
tungen	und	Konzernverflechtungen,	erhebliche	
Investitionen im Ausland), 

c)	 der	Rechtsform	(z.	B.	AG,	GmbH	&	Co.	KG),	

d) dem Vorliegen erheblicher materiell-rechtlicher 
Zweifelsfragen. 

(2)	Ist	der	Schwierigkeitsgrad	der	Prüfung	erst	nach	
deren Abschluss feststellbar, erfolgt die Zuordnung 
eines Betriebes zu dem entsprechenden Schwierig-
keitsgrad	nach	Abschluss	der	Prüfung.	

Nr.	4	 Ist	für	die	Tätigkeit	eines	Sachgebietsleiters	eine	ab-
geschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
(Protokollerklärung	Nr.	1	zu	Teil	I)	erforderlich,	gel-
ten abweichend von Nr. 1 Abs. 2 Satz 2 der Vorbe-
merkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgeltordnung	die	
Tätigkeitsmerkmale	der	Entgeltgruppen	13	bis	15	
des Teils I. 

Nr. 5 (1) 1Sachbearbeiter und Mitarbeiter im Sinne die-
ses	Tätigkeitsmerkmals	sind	nur	die	betreffenden	
Beschäftigten bei den Finanzämtern und den aus-
gegliederten Prüfungs- und Fahndungsstellen, so-
weit sie Aufgaben nach § 5 des Finanzverwaltungs-
gesetzes oder nach steuerrechtlichen Vorschriften 
erfüllen. 2Dazu gehören nicht die Beschäftigten mit 
allgemeinen Verwaltungsaufgaben, die Beschäf-
tigten	in	den	Kassen	sowie	die	Beschäftigten	im	
Außendienst mit Ausnahme der Steuerermittler, 
Fahndungshelfer und Betriebsprüfungshelfer. 

(2) 1Für Mitarbeiter, die in Abschnitt 21 nicht auf-
geführt	sind,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	
Teils I. 2Für die Mitarbeiter der Amtlichen Land-
wirtschaftlichen	Sachverständigen	in	der	Tätigkeit	
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von	Vermessungstechnikern	gelten	die	Tätigkeits-
merkmale	für	Vermessungstechniker	in	Abschnitt	
22 Unterabschnitt 8. 

Nr.	6	 Für	die	Ermittlung	der	Zahl	der	Arbeitskräfte	bleibt	
das Personal im Schreib- und Vervielfältigungs-
dienst,	Fotokopier-,	Post-	und	Botendienst,	in	der	
Hausverwaltung und im Fernsprech- und Fahr-
dienst	unberücksichtigt.

Nr. 7  Maßgebend für die Eingruppierung der Lohnsteu-
eraußenprüfer ist nicht die Gesamtzahl der Arbeit-
nehmer eines Arbeitgebers, sondern die Zahl der 
Arbeitnehmer, die lohnsteuerlich in dem geprüften 
Betrieb oder in der geprüften Betriebsstätte geführt 
werden. 

Nr. 8 Einfachere Arbeitsgebiete sind z. B. 

– Arbeitsgebiete in der Umsatzsteuer-Voranmel-
dungsstelle, 

–	 Veranlagungsbezirke	für	Reise-/Wandergewer-
betreibende bzw. für Grenzgänger,

–	 Arbeitsgebiete	in	der	Kraftfahrzeugsteuerstelle	
mit Ausnahme der Arbeitsgebiete, in denen über-
wiegend Allgemeinsachen bearbeitet werden, so-
wie 

–	 Arbeitsgebiete	in	der	Lohnsteuerstelle	für	Woh-
nungsbauprämien und Sparprämien.

Nr.	9	 Gleichwertige	Tätigkeiten	sind	z.	B.

– die Bearbeitung von Stundungs- und Erlassan-
trägen,

– die Festsetzung von Vorauszahlungen bei Neu-
aufnahme	von	Steuerpflichtigen,

– die Androhung und Festsetzung von Erzwin-
gungsgeldern,

– die Einheitswertfeststellungen im Ertragswert-
verfahren,

–	 die	Art-	und	Wertfortschreibung,

– die Freistellungen von der Grunderwerbsteuer,

– die Bearbeitung von Forderungspfändungen

sowie 

– die Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der 
Vollziehung.

Nr. 10 1Der Umfang der schwierigeren Veranlagungen 
oder	gleichwertigen	Tätigkeiten	ist	nicht	mehr	un-
erheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten 
Tätigkeit	ausmacht.	2Eine	gleichwertige	Tätigkeit	
ist z. B. die Einheitswertfeststellung im Sachwert-
verfahren.

Nr. 11 Erste Mitarbeiter sind die in Arbeitsgebieten mit 
mehr	als	einem	Mitarbeiter	ausdrücklich	als	solche	
bestellten Mitarbeiter.

Nr. 12 1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertra-
gen:

a) Aufnahme und Übernahme von Steuerfällen 
bei	Aktenüberweisungen,	Abgabe	von	Steuer-
akten;	

b)	 Zuteilung	und	Löschung	von	Kennbuchstaben,	
Anweisung	und	Änderung	von	anderen	Grund-
daten;	

c) Bearbeitung der Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen;	

d)	 Fallgruppenzuordnung;	

e) erstmalige Festsetzung der Vorauszahlungen – 
außer für Gesellschaften und deren Gesellschaf-
ter	–;	

f)	 Sichtung	von	Kontrollmaterial	wie	Lohnzettel,	
Veräußerungsmitteilungen	usw.;	

g)	 Sichtung	der	ESt-4-	und	EW-11-Mitteilungen;	

h)	 Erteilung	von	Auskünften	einfacher	Art.	
2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn 
eine oder mehrere der genannten Aufgaben nicht 
übertragen sind.

Nr. 13 1Dem Bearbeiter sind folgende Aufgaben übertra-
gen:

a) Überprüfung und Beanstandung der Voranmel-
dung;	

b)	 Bearbeitung	der	Prüf-	und	Hinweisfälle;	

c) Festsetzung von Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 
wegen Nichtabgabe der Voranmeldung oder 
wegen fehlerhafter Angaben in der Voranmel-
dung;	

d) Festsetzung von Zuschlägen nach § 152 AO we-
gen verspäteter Abgabe oder Nichtabgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen;	

e) Abrechnung und Ausstellung der Umsatzsteu-
erhefte	für	Reisegewerbetreibende;	

f) Bearbeitung der Anträge auf Einzel- oder Dauer-
fristverlängerung für die Abgabe der Voranmel-
dungen;	

g) Bearbeitung der nach § 168 Satz 2 AO zustim-
mungsbedürftigen Voranmeldungen. 

2Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn 
eine oder mehrere der genannten Aufgaben nicht 
übertragen sind.

22. Ingenieure, Beschäftigte in technischen Berufen

22.1 Ingenieure

Vorbemerkung

Unter	„technischer	Ausbildung“	ist	der	erfolgreiche	
Besuch einer Schule zu verstehen, deren Abschluss-
zeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobe-
nen technischen Dienstes bzw. zur entsprechenden 
Qualifikationsebene	berechtigen.

Entgeltgruppe 13

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt.

2.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung sowie 
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sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 3 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 12

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung	und	langjähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	
Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und	Bedeutung	oder	durch	künstlerische	oder	Spe-
zialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
heraushebt.

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung	und	langjähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	
Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	oder	
durch	künstlerische	oder	Spezialaufgaben	aus	der	
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

3.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	sonstige	Be-
schäftigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	
und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	
ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Schwierigkeit	
und Bedeutung oder durch schöpferische oder Spe-
zialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 
heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

4.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und lang-
jähriger	praktischer	Erfahrung	sowie	sonstige	Be-
schäftigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	
und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	
ausüben,	mit	langjähriger	praktischer	Erfahrung,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch	besondere	Schwierigkeit	und	Bedeutung	oder	
durch schöpferische oder Spezialaufgaben aus der 
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 11

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	aus	
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 1 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selb-
ständiger	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte	in	
selbständiger	Tätigkeit,	die	aufgrund	gleichwertiger	
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	aus	
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung in selb-
ständiger	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte	in	
selbständiger	Tätigkeit,	die	aufgrund	gleichwertiger	
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	zu	mindestens	einem	Drittel	
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 
10 Fallgruppe 2 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 10

1. Technische Beschäftigte mit technischer Ausbil-
dung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Beschäftigte,	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkei-
ten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkei-
ten ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2.	 Vermessungstechnische	und	landkartentechnische	
Beschäftigte mit technischer Ausbildung und ent-
sprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1  (1) 1Vermessungstechnische	und	landkartentechni-
sche	Beschäftigte,	die	vor	dem	1.	Juli	1972	eine	der	
technischen	Ausbildung	nach	der	Vorbemerkung	zu	
diesem Unterabschnitt gleichwertige behördliche 
Prüfung abgelegt haben, werden den vermessungs-
technischen	und	landkartentechnischen	Beschäf-
tigten mit technischer Ausbildung nach der Vorbe-
merkung	zu	diesem	Unterabschnitt	gleichgestellt.	
2Das gleiche gilt, wenn die behördliche Prüfung 
nach	dem	30.	Juni	1972	abgelegt	worden	ist,	die	
Ausbildung	jedoch	vor	dem	1.	Juli	1972	begonnen	
hat.

(2) 1Den vermessungstechnischen Angestellten mit 
einer	vor	dem	1.	Juli	1972	abgelegten	gleichwer-
tigen behördlichen Prüfung stehen die behördlich 
geprüften	Kulturbautechniker	gleich,	die	vor	dem	
1.	Juli	1972	die	behördliche	Prüfung	nach	der	hes-
sischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
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kulturbautechnische	Angestellte	der	Wasserwirt-
schaftsverwaltung	vom	21.	Januar	1958	(Staats-
Anzeiger für das Land Hessen S. 134) erfolgreich 
abgelegt haben. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Nr.	2		 Besonders	schwierige	Tätigkeiten	und	bedeutende	
Aufgaben	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	
z. B.:

a) Ausführung von umfangreichen Vermessun-
gen zur Fortführung oder Neueinrichtung des 
Liegenschaftskatasters	 (Katastervermessun-
gen) mit widersprüchlichen Unterlagen oder 
von	umfangreichen	Katastervermessungen	mit	
gleichem	Schwierigkeitsgrad	(z.	B.	in	Gruben-
senkungsgebieten);

b)	 Absteckungen	für	umfangreiche	Ingenieurbau-
ten,	z.	B.	Brücken-,	Hochstraßen-,	Tunnelabste-
ckungen	oder	Absteckungen	anderer	vergleich-
barer	Verkehrsbauten,	ggf.	einschließlich	der	
Vor-	und	Folgearbeiten;

c)	 Lagefestpunktvermessungen	(Erkundung	bzw.	
Erkundung	und	Messung)	in	engbebauten	Ge-
bieten oder unter gleich schwierigen Verhält-
nissen	(Lagefestpunkte	sind	trigonometrische	
Polygon-	und	gleichwertige	Punkte);

d) Ausführung oder Auswertung von Präzisions-
vermessungen in übergeordneten Netzen des 
Lage-	oder	Höhenfestpunktfeldes;

e)	 Aufsichts-	und	Prüftätigkeit	bei	der	Auswertung	
von	Katastervermessungen	mit	widersprüchli-
chen	Unterlagen	oder	bei	kartografischen,	nivel-
litischen,	fotogrammetrischen,	typografischen	
oder trigonometrischen Arbeiten oder bei Bo-
denordnungsverfahren mit gleichem Schwie-
rigkeitsgrad.	(Das	Fehlen	der	Aufsichtstätigkeit	
ist unerheblich, wenn dem Beschäftigten beson-
ders schwierige Prüfungen übertragen sind, z. B. 
Prüftätigkeit	zur	Übernahme	von	Messungs-
schriften bei umfangreichen Fortführungs- oder 
Neuvermessungen auf Grund neuer Aufnahme-
netze);

f)	 Aufsichts-	und	Prüftätigkeit	bei	der	Prüfung	
fertiger Arbeitsergebnisse der Flurbereinigung, 
ggf. einschließlich der Herstellung der Unterla-
gen für die Berichtigung des Grundbuches und 
der vermessungstechnischen Unterlagen für die 
Berichtigung	des	Liegenschaftskatasters,	oder	
beim Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen 
in allen Verfahren eines Flurbereinigungsam-
tes.	(Bei	größeren	Flurbereinigungsämtern	kann	
dieses	Merkmal	auch	von	mehreren	Beschäftig-
ten	erfüllt	werden);

g) Verantwortliche Ausführung der vermessungs-
technischen Ingenieurarbeiten eines Flurbe-
reinigungsverfahrens (ausführender vermes-
sungstechnischer Sachbearbeiter oder erster 
technischer	Sachbearbeiter);

h) Vermessungstechnische Auswertung von 
Bauleitplänen unter besonderen technischen 
Schwierigkeiten.

Nr. 3 Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder 
Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung beson-
dere	Fachkenntnisse	und	besondere	praktische	Er-
fahrung	oder	künstlerische	Begabung	voraussetzt,	

sowie	örtliche	Leitung	bzw.	Mitwirkung	bei	der	Lei-
tung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten 
sowie deren Abrechnung.

Nr.	4	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.:

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht 
nur	einfacher	Art	einschließlich	Massen-,	Kos-
ten- und statischen Berechnungen und Ver-
dingungsunterlagen, Bearbeitung der damit 
zusammenhängenden laufenden technischen 
Angelegenheiten – auch im technischen Rech-
nungswesen –, örtliche Leitung oder Mitwir-
kung	bei	der	Leitung	von	Bauten	und	Bauab-
schnitten	sowie	deren	Abrechnung;

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen, 
Schiedsanalysen oder selbständige Erledigung 
neuartiger	Versuche	nach	kurzer	Weisung	in	
Versuchslaboratorien, Versuchsanstalten und 
Versuchswerkstätten.

Nr.	5	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.:	

– Ausführung oder Auswertung von trigonometri-
schen	oder	topografischen	Messungen	nach	Lage	
und	Höhe	nicht	nur	einfacher	Art,	von	Kataster-
messungen oder von bautechnischen Messungen 
nicht	nur	einfacher	Art;	fotogrammetrische	Aus-
wertungen und Entzerrungen,  

–	 kartografische	Entwurfs-	und	Fortführungsarbei-
ten.

22.2 Techniker

Vorbemerkungen

1.	 (1)	Die	Tätigkeitsmerkmale	dieses	Unterabschnitts	
gelten	auch	für	Kerntechniker,	Reaktortechniker,	
Rechenmaschinentechniker,	Synchrotrontechniker,	
Tieftemperaturtechniker	und	Vakuumtechniker	in	
Kernforschungseinrichtungen.	

(2)	Kernforschungseinrichtungen	sind	Reaktoren	
sowie Hochenergiebeschleuniger- und Plasmafor-
schungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder 
funktionell	verbundenen	Institute	und	Einrichtun-
gen. 

(3) Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne 
dieser Regelung sind solche, deren Endenergie 
bei	der	Beschleunigung	von	Elektronen	100	Mill.	
Elektronenvolt	(MeV),	bei	Protonen,	Deuteronen	
und sonstigen schweren Teilchen 20 MeV über-
schreitet. 

(4) Plasmaforschungsanlagen im Sinne dieser Re-
gelung sind solche Anlagen, deren Energiespeicher 
mindestens	1	Million	Joule	aufnimmt	und	mindes-
tens 1 Million VA als Impulsleistung abgibt oder 
die für länger als 1 msec mit Magnetfeldern von 
mindestens 50.000 Gauß arbeiten und in denen eine 
kontrollierte	Kernfusion	angestrebt	wird.

2.	 Die	 Tätigkeitsmerkmale	 dieses	 Unterabschnitts	
gelten	auch	für	Beschäftigte,	die	diese	Tätigkeiten	
unter	der	Bezeichnung	„Baustellenaufseher	(Bau-
aufseher)“	oder	unter	der	Bezeichnung	„Zeichner“	
ausüben. 

3. Für Beschäftigte mit einer Ausbildung als Chemo-
techniker	im	Sinne	der	Rahmenordnung	der	staat-
lichen	Prüfung	für	Chemotechniker	vom	14./15.	
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Mai	1964	bzw.	vom	31.	Juli	1970	gelten	die	Tätig-
keitsmerkmale	des	Unterabschnitts	3	(Technische	
Assistenten).

Entgeltgruppe 9

1.	 Staatlich	geprüfte	Techniker	sowie	sonstige	Be-
schäftigte	die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	
und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	
ausüben,

in	einer	Tätigkeit	der	Fallgruppe	2,	die	schwierige	
Aufgaben erfüllen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 9.)

2.	 Staatlich	geprüfte	Techniker	mit	entsprechender	
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

die selbständig tätig sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Staatlich	geprüfte	Techniker	mit	entsprechender	
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	aufgrund	
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

22.3 Technische Assistenten

Vorbemerkung

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	im	Sinne	der	Tätigkeitsmerkmale	dieses	Un-
terabschnitts sind z. B. chemisch-technische Assis-
tenten,	physikalisch-technische	Assistenten	oder	
landwirtschaftlich-technische Assistenten jeweils 
mit	staatlicher	Anerkennung.

Entgeltgruppe 10

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die	als	Lehrkräfte	an	staatlich	anerkannten	Schulen	
für technische Assistenten eingesetzt sind und 

deren	Tätigkeit	besondere	Kenntnisse	und	Erfah-
rungen erfordert.

Entgeltgruppe 9

1.	 Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die	als	Lehrkräfte	an	staatlich	anerkannten	Schulen	
für technische Assistenten eingesetzt sind.

2.	 Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders 
hohes	Maß	an	Verantwortlichkeit	erfordern.

3.	 Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit,	

die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht un-
erheblichem	Umfang	verantwortlichere	Tätigkeiten	
verrichten, sowie

Laboranten mit Abschlussprüfung, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 7

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tä-
tigkeiten	ausüben,

die schwierige Aufgaben erfüllen.

Entgeltgruppe 6

Technische	Assistenten	mit	staatlicher	Anerken-
nung	mit	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sonstige	
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tä-
tigkeiten	ausüben.

Protokollerklärung:

Der	Umfang	der	verantwortlicheren	Tätigkeiten	ist	
nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel 
der	gesamten	Tätigkeit	ausmacht.

22.4 Laboranten

Entgeltgruppe 7

Laboranten	und	Werkstoffprüfer	mit	Abschlussprü-
fung, 

die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewährt ha-
ben,	und	deren	Tätigkeit	sich	durch	selbständige	
Leistungen aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt.

Entgeltgruppe 6

Laboranten	und	Werkstoffprüfer	mit	Abschlussprü-
fung, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

Entgeltgruppe 5

Laboranten	und	Werkstoffprüfer	mit	Abschlussprü-
fung	und	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Laboranten	oder	
Werkstoffprüfern,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 3 heraushebt, dass sie schwierig ist.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Laboranten	oder	
Werkstoffprüfern.

(keine	Stufe	6)
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22.5 Zeichner

Entgeltgruppe 6

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung 
(z. B. als Bauzeichner oder technischer System-
planer) sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	
entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

die	Tätigkeiten	ausüben,	die	besondere	Leistungen	
erfordern.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 5

Zeichner mit entsprechender Abschlussprüfung 
(z. B. als Bauzeichner oder technischer System-
planer)	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben.

Entgeltgruppe 2

Zeichner	mit	einfacher	Tätigkeit.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1  Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung 
schwieriger Zeichnungen und Pläne nach nur 
groben Angaben oder nach Unterlagen ohne An-
leitung sowie Erstellung der sich daraus ergeben-
den  Detailzeichnungen, Ausführung der hiermit 
zusammenhängenden technischen Berechnungen 
wie Massenermittlungen bzw. Aufstellung von 
Stücklisten,	selbständige	Ermittlung	technischer	
Daten	und	Werte	und	 ihre	Auswertung	bei	 der	
 Anfertigung von Plänen. 

Nr.	2	 Einfache	Tätigkeiten	sind	z.	B.:	Pausarbeiten,	Aus-
ziehen und Anlegen von Zeichnungen einfacherer 
Art, Übertragung von Zeichnungen einfacher Art 
im gleichen Maßstab oder mittels des Pantografen, 
Herstellung	 von	 Schaltungsskizzen	 usw.	 einfa-
cherer Art nach Entwürfen oder nach besonderer 
 Anleitung.

22.6 Baustellenaufseher (Bauaufseher)

Entgeltgruppe 6

Baustellenaufseher (Bauaufseher), 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	4	heraushebt,	dass	schwierige	Kontrollarbeiten	
zu verrichten sind.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die die vorgeschriebene Ausführung 
von Bauarbeiten und das Baumaterial nach Menge 
und	Güte	kontrollieren	(Baustellenaufseher,	Bau-
aufseher).

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Baustellen- bzw. Bauaufsicht 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die	mehr	als	eine	über	eine	sehr	kurze	Einweisung	

oder Anlernphase hinausgehende Einarbeitung 
erfordert.

Protokollerklärung:

Schwierige	Kontrollarbeiten	sind	z.	B.:	

– Festhalten von Zwischenaufmaßen, die während 
der	Bauausführung	erforderlich	werden;	

–	 Fertigen	von	einfacheren	Aufmaßskizzen	sowie	
einfacheren Flächen- und Massenberechnun-
gen;	

– Überwachen von Erdarbeiten in schwierigem 
	Gelände;	

–	 Kontrolle	des	Gefälles	bei	Gräben	und	Rohrlei-
tungen;	

–	 Kontrolle	 der	Materialeinbringung	 für	 Stahl-
betonarbeiten;	

– Überwachen der Arbeiten zahlreicher Baugewer-
ke	auf	größeren	Baustellen.

22.7 Modelleure

Vorbemerkung

Modelleure sind Beschäftigte, die zeichnerisch dar-
gestellte Planaussagen – ggf. ergänzt durch eigene 
Feststellungen	–	unter	Berücksichtigung	der	topo-
grafischen	Verhältnisse	in	maßstäblich-wirklich-
keitsgetreue	dreidimensionale	Anschauungsobjekte	
umsetzen,	wenn	für	diese	Tätigkeit	eine	besondere	
technische	und	künstlerische	Befähigung	erforder-
lich ist.

Entgeltgruppe 9

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswe-
sens, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie hochwertige Leistungen 
erfordert.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

Entgeltgruppe 7

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungswe-
sens, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie besondere Leistungen 
erfordert.

Entgeltgruppe 6

Modelleure im Bereich des Bau- und Planungs-
wesens.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und 
 Planungswesen)

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.
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Entgeltgruppe 2

Beschäftigte im Modellbau (Bereich Bau- und 
 Planungswesen)

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

22.8 Vermessungstechniker, Landkartentechniker, 
Planungstechniker

Vorbemerkung

Den	Vermessungstechnikern	mit	Abschlussprüfung	
werden die nach der hessischen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung	für	kulturbautechnische	Ange-
stellte	der	Wasserwirtschaftsverwaltung	vom	21.	Ja-
nuar 1958 (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 
S.	134)	ausgebildeten	Kulturbautechniker	mit	ver-
waltungseigener Lehrabschlussprüfung gleichge-
stellt.

Entgeltgruppe 9

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Er-
fahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu er-
füllen sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass mindestens zu einem Drittel 
schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 7

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 

aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass in nicht unerheblichem Um-
fang schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Er-
fahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

Entgeltgruppe 5

Vermessungstechniker	und	Geomatiker	mit	Ab-
schlussprüfung	sowie	Landkartentechniker,	Flur-
bereinigungstechniker,	 Katastertechniker	 und	
Planungstechniker	 mit	 verwaltungseigener	 Ab-
schlussprüfung	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.	

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Schwierige	Aufgaben	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.:

a) Schwierige Einmessungen der Grenzen von 
Nutzungsarten	oder	Bodenklassen;	

b) Führung von Schätzungsrissen in Flurbereini-
gungsverfahren;	

c) Anpassen der Schätzungsgrenzen an die neuen 
Grenzen der Flurbereinigung sowie schwieri-
ges Ausarbeiten der Schätzungsunterlagen (z. B. 
Rahmenkarten);	

d)	 Herstellen	der	Betriebskarte	der	Bewertungs-
stützpunkte	bei	schwierigen	Verhältnissen	(z.	B.	
Teilzupachtungen);	

e) Gebäudeeinmessungen oder Lageplanvermes-
sungen in bebauten Ortslagen, wenn die Mes-
sung behindert ist, oder bei gleich schwierigen 
Verhältnissen;	

f)	 einfachere	Lagepasspunktbestimmungen;	

g) Nivellements zur Bestimmung von Höhenpass-
punkten;	

h) Bearbeiten von schwierigeren Vermessungssa-
chen im Innendienst (wie Bearbeiten von Fort-
führungsvermessungen bei einer größeren Zahl 
von	Nachweisen);	

i) in der Luftbildvermessung: 

Vorbereiten	der	Kartenunterlagen	für	den	Bild-
flug;	Passpunktbestimmung;	schwierige	Ein-
passungen	von	Luftbildern	in	Kartengrundrisse	
unter	gleichzeitiger	topografischer	Auswertung;	
selbständige fotogrammetrische Auswertungen 
an Geräten niederer Ordnung (z. B. Stereotop, 
Luftbildumzeichner);	 Radialschlitztriangula-
tionen;	Entzerrungen	einfacherer	Art;	
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j)	 schwierige	Kartierungen	zur	Kartenneuherstel-
lung	und	Kartenfortführung	(wie	Kartierung	
von Altstadtgebieten, von schwierigen Straßen- 
und	Wasserlaufvermessungen);	

k)	 schwieriges	Einpassen	vor	Kartenteilen;

l) Generalisierung von Situation (ohne Ortsteile) 
und	Gelände	(Höhenlinien);	

m) besonders schwierige Herstellung und Fortfüh-
rung	von	Kartenoriginalen	nach	Entwurfsvorla-
gen – einschließlich Randbearbeitung und Aus-
führung	von	Korrekturen	–	in	der	Kartografie	
oder	für	das	Liegenschaftskataster;	

n) besonders schwierige Montagen bei inhaltsrei-
chen	Karten	im	Maßstab	1:25.000	und	kleiner;	

o) schwierige Übertragung und Generalisierung 
von	Fachplanungen	für	das	Raumordnungska-
taster (z. B. Neueintragung von Fachplanungen 
mit	Maßstabsumstellung	und	Neudarstellung);	

p)	 Ausarbeitung	von	Raumordnungsskizzen	 im	
Maßstab 1:25.000 für landesplanerische Rah-
menprogramme;	

q)	 besonders	schwierige	Fortführung	der	Karteno-
riginale	des	Raumordnungskatasters;

r)	 besonders	schwierige	Ausarbeitungen	in	Kata-
ster-	und	Umlegungsverfahren;

s)	 Führen	von	Fischwasser-	und	Jagdkataster.	

Nr. 2  Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der ge-
samten	Tätigkeit	ausmacht.

22.9 Reproduktionstechnische Beschäftigte

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

die schwierige Aufgaben besonderer Art erfüllen. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu 
 erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass in nicht unerheblichem Um-
fang schwierige Aufgaben zu erfüllen sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	3	und	4)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen Beruf sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 5

Beschäftigte	im	Vermessungs-	und	Kartenwesen	
mit	Abschlussprüfung	in	einem	reproduktionstech-
nischen	Beruf	und	entsprechender	Tätigkeit	sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte an Bürooffsetmaschinen.

2.	 Beschäftigte	in	Druckereien	als	Maschinenhelfer	
im	Buch-	oder	Flachdruck	oder	als	Anleger	für	groß-
formatigen	Mehrfarbendruck	oder	als	Anleger	beim	
Druck	mehrfarbiger	Landkarten.	

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte an Bürovervielfältigungsmaschinen 
und	in	der	Mikroverfilmung.	

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	eines	reproduktions-
technischen Berufs 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	5)

Protokollerklärungen:

Nr.	1		 Reproduktionstechnische	Berufe	sind:

Fotograf, 

Mediengestalter Digital und Print.

Nr. 2  Schwierige Aufgaben besonderer Art im Sinne die-
ses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.:

–	 schwieriges	Einpassen	von	Kartenteilen;	
– besonders schwierige Montagen bei inhaltsrei-
chen	Karten	im	Maßstab	1:25.000	und	kleiner.

Nr.	3		 Schwierige	Aufgaben	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.:

– Strichaufnahmen oder Halbtonaufnahmen nach 
Sollmaß	und	jeden	Formats;	Maßausgleich	auf	
gegebenes	Sollmaß;	Herstellen	von	Rasterfilmen	
ein- und mehrfarbig, von Schummerungsvorlagen 
über	Halbtonaufnahmen;	selbständige	Versuchs-	
und	Entwicklungsarbeiten	bei	der	Einführung	
neuer	technischer	Verfahren;	

–	 Zusammenkopie	von	einzelnen	Kartenteilen	mit	
Kartenrahmen	 bei	 der	 Neuherstellung	 sowie	
Einkopierung	von	Fortführungen	in	vorhandene	
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Originale	auf	Folie	und	Glas	mit	kartografischer	
Passgenauigkeit.	

Nr. 4  Der Umfang der schwierigen Aufgaben ist nicht 
mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der ge-
samten	Tätigkeit	ausmacht.

Nr. 5  1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

22.10 Operateure, Strahlenschutztechniker und Strah-
lenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtun-
gen

Entgeltgruppe 9

1. Operateure, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 8 oder der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie 
aufgrund schwieriger Arbeitsabläufe besonders 
hohe Anforderungen stellt.

2.	 Strahlenschutztechniker,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	ein	hohes	Maß	an	Ver-
antwortung oder dadurch aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass schwierige Aufgaben zu erfüllen 
sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 8

Operateure, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	6	heraushebt,	dass	sie	besondere	Zuverlässigkeit	
erfordert. 

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte	im	Strahlenschutz,	die	Kontrollberei-
che selbständig überwachen oder Abschirmungs- 
und Dosisberechnungen durchführen (Strahlen-
schutztechniker).

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte	an	Reaktoren,	Beschleunigeranlagen,	
Tieftemperaturanlagen, heißen Zellen und ver-
gleichbaren Experimentieranlagen, die eine oder 
mehrere der nachstehenden Aufgaben erfüllen:

a)	 Bedienung	des	Steuerpults	eines	Reaktors	oder	
Beschleunigers	und	der	Betriebskreisläufe,

b)	 Kontrolle	und	Bedienung	von	Experimentieran-
lagen	und	-kreisläufen,

c)	 Kontrolle	und	Bedienung	der	 zu	den	 in	den	
Buchstaben a und b genannten Anlagen gehö-
renden Maschinenanlagen und Behebung von 
Störungen

(Operateure).

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte während der Ausbildungszeit zum 
Operateur.

2. Beschäftigte, die einfache Operateuraufgaben selb-
ständig erledigen.

3. Strahlenschutzlaboranten, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 3 heraushebt, dass sie Strahlungsmessun-
gen beurteilen und Empfehlungen für strahlen-
schutzgerechtes Verhalten geben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte, die Strahlungsmessungen durchfüh-
ren	 und	 protokollieren	 (Strahlenschutzlaboran-
ten). 

(keine	Stufe	6)

Protokollerklärung:

Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	sind	auch	die	Be-
schäftigten bei den Strahlenschutzmessstellen ein-
zugruppieren.

22.11 Fotografen

Entgeltgruppe 9

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige  
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Fallgruppe	4	
heraushebt, dass in nicht unerheblichem Umfang 
selbständig	neue	Arbeitsverfahren	zu	entwickeln	
und zu erproben sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

denen mindestens acht Beschäftigte dieses Unter-
abschnitts	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

3. Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unter-
abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 8 durch 
ausdrückliche	Anordnung	ständig	unterstellt	sind.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

4. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige 
 Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	 und	 ihrer	 Erfahrungen	 entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in 
 Forschungseinrichtungen auszuüben ist und  
hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende 
Arbeitsergebnisse zu erbringen sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)
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Entgeltgruppe 8

1. Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätig-
keiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 6 heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	
	Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	

denen mindestens vier Beschäftigte dieses Unter-
abschnitts	durch	ausdrückliche	Anordnung	ständig	
unterstellt sind.

Entgeltgruppe 6

Fotografen mit Abschlussprüfung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tätig-
keiten	ausüben,	

mit	schwieriger	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 5

Fotografen mit Abschlussprüfung und entspre-
chender		Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte,	die	
aufgrund	 gleichwertiger	 Fähigkeiten	 und	 ihrer	 
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	mit	fotografischen	Tätigkeiten,	für	die	
eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche 
Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbei-
tung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	mit	einfachen	fotografischen	Tätigkei-
ten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr.	2	 Besonders	schwierige	Tätigkeit	ist	das	selbständige	
Herstellen	objektgerechter	fotografischer	Aufnah-
men	unter	Berücksichtigung	der	jeweiligen	fach-
lichen Anforderungen bei besonders erschwerten 
fototechnischen Aufnahmebedingungen, z. B. 

– Aufnahmen von schlecht sichtbaren Spuren im 
Polizeidienst;	

–	 Intraoralaufnahmen,	Aufnahme	eines	Lehrfilmes	
bei einer Shuntoperation im medizinischen Be-
reich;	

– Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung 
bestimmter für die wissenschaftliche Bearbei-
tung	notwendiger	Merkmale	erfordern,	in	der	
Forschung und in der Materialprüfung.

Nr.	3	 Schwierige	Tätigkeit	ist	das	selbständige	Herstel-
len	objektgerechter	fotografischer	Aufnahmen	unter	

Berücksichtigung	der	jeweiligen	fachlichen	Anfor-
derungen, z. B. 

– Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und 
	Unfallorten	im	Polizeidienst;	

– Operationsaufnahmen im medizinischen Be-
reich;	

– Aufnahmen bei der Durchführung von For-
schungsaufgaben,	für	Lehrzwecke	oder	bei	Ver-
suchen zur Materialprüfung in den Bereichen der 
Forschung, der wissenschaftlichen Lehre und der 
Materialprüfung.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

22.12 Fotolaboranten

Entgeltgruppe 6

Fotolaboranebt,	dass	bei	Colorentwicklungsarbei-
ten selbständig Filterbestimmungen zur Erzielung 
höchster	Farbgenauigkeit	oder	besonderer	Farbdar-
stellung vorzunehmen sind.

Entgeltgruppe 4

Fotolaboranten mit Abschlussprüfung und entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	der	Tätigkeit	von	Fotolaboranten	mit	
Abschlussprüfung.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in Fotolaboren 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

23. Technische Beschäftigte im Eichdienst

Entgeltgruppe 11

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit tech-
nischer	Ausbildung	und	entsprechender	Tätigkeit	
und	 langjähriger	 praktischer	 Erfahrung	 sowie	
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	durch	die	besondere	Bedeu-
tung	des	Aufgabenkreises	aus	der	Entgeltgruppe	10	
 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)
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Entgeltgruppe 10

Technische Beschäftigte im Eichdienst mit tech-
nischer	Ausbildung	und	entsprechender	Tätigkeit	
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben,

deren	Tätigkeit	sich	durch	die	besondere	Schwie-
rigkeit	der	Aufgaben	aus	der	Entgeltgruppe	9	Fall-
gruppe 1 heraushebt. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

Entgeltgruppe 9

1. Technische Beschäftigte im Eichdienst mit tech-
nischer	Ausbildung	und	entsprechender	Tätigkeit	
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	ent-
sprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	4)

2. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meister-
prüfung	 (Handwerks-	 oder	 Industriemeister)	 in	
einer einschlägigen Fachrichtung sowie sonstige 
Beschäftigte	mit	einschlägiger	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwer-
tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	ausüben,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 8 heraushebt, dass sie besonders schwierig ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5,	6	und	7)

Entgeltgruppe 8

Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meister-
prüfung	 (Handwerks-	 oder	 Industriemeister)	 in	
einer einschlägigen Fachrichtung sowie sonstige 
Beschäftigte	mit	einschlägiger	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwer-
tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	ausüben,	

mit	schwieriger	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)

Entgeltgruppe 6

1. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meisterprü-
fung	(Handwerks-	oder	Industriemeister)	in	einer	
einschlägigen Fachrichtung und entsprechender 
Tätigkeit	sowie	sonstige	Beschäftigte	mit	einschlä-
giger	Handwerker-	oder	Facharbeiterausbildung,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5,	6	und	9)

2. Eichtechnische Beschäftigte mit einschlägiger 
staatlicher Abschlussprüfung oder mit Meister-
prüfung	 (Handwerks-	 oder	 Industriemeister)	 in	
einer einschlägigen Fachrichtung sowie sonstige 
Beschäftigte	mit	einschlägiger	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung, die aufgrund gleichwer-

tiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entspre-
chende	Tätigkeiten	ausüben,

als	Gruppenführer	in	der	Vor-,	Haupt-	und	Kont-
rollprüfung von Aräometern, Industrie- und Labo-
ratoriumsthermometern, medizinischen Spritzen 
oder	Messwerkzeugen	für	wissenschaftliche	und	
technische Untersuchungen, 

denen	mindestens	vier	Eichhelfer	mit	Tätigkeiten	
der	Entgeltgruppe	4	Fallgruppe	1	durch	ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	5,	6	und	10)

Entgeltgruppe 5

1. Eichhelfer 

als	Gruppenführer	in	der	Vor-,	Haupt-	und	Kontroll-
prüfung von Glasmessgeräten, denen mindestens 
drei	Eichhelfer	durch	ausdrückliche	Anordnung	
ständig unterstellt sind.

2.	 Eichhelfer	mit	 einschlägiger	Handwerker-	 oder	
Facharbeiterausbildung	mit	schwieriger	Tätigkeit.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	11)

Entgeltgruppe 4

1. Eichhelfer, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 3 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie in der Vor-, 
Haupt-	und	Kontrollprüfung	von	Aräometern,	In-
dustrie- und Laboratoriumsthermometern, medi-
zinischen	Spritzen	oder	Messwerkzeugen	für	wis-
senschaftliche und technische Untersuchungen 
auszuüben ist.

2.	 Eichhelfer	mit	 einschlägiger	Handwerker-	 oder	
Facharbeiterausbildung.

Entgeltgruppe 3

1. Eichhelfer in der Vor- und Hauptprüfung von Glas-
messgeräten.

(keine	Stufe	6)

2.	 Eichhelfer	ohne	einschlägige	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Eichhelfer	ohne	einschlägige	Handwerker-	oder	
Facharbeiterausbildung

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Unter	„technischer	Ausbildung“	ist	der	erfolgreiche	
Besuch einer Schule zu verstehen, deren Abschluss-
zeugnisse zum Eintritt in die Laufbahn des gehobe-
nen technischen Dienstes bzw. zur entsprechenden 
Qualifikationsebene	berechtigen.

Nr.	2	 Besonders	bedeutende	Tätigkeiten	sind	z.	B.	

–	 Eichen	von	Gaskalorimetern	und	Messgeräten	
zur	kontinuierlichen	Dichtemessung;	

–	 selbständige	Entwicklung	neuer	Prüfverfahren;	
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–	 Überwachen	von	Hauptprüfstellen	für	Elektrizi-
tätsmessgeräte.

Nr. 3 Besonders schwierige Aufgaben sind z. B. 

– Eichen von Abfüllmaschinen, Maßfüllmaschinen, 
Mengenumwertern, Zeitmessgeräten, Flüssiggas-
messanlagen,	temperaturkompensierenden	Flüs-
sigkeitszählern,	Verkehrsradargeräten;	

–	 Überwachen	von	Prüfstellen	für	Gas-	und	Was-
sermessgeräte sowie Außen- oder Nebenprüfstel-
len	für	Elektrizitätsmessgeräte.

Nr.	4	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.	

– Eichen von abrollenden und legenden Messma-
schinen, Präzisionsmaßstäben und -messbändern, 
Geschwindigkeitsmessern,	Fahrtschreibern,	Pla-
nimetern, Flächenmessmaschinen, Lagerbehäl-
tern über 100 cbm Inhalt, Messanlagen für Flüs-
sigkeiten	mit	mehr	als	32	mm	Anschlussweite,	
Messkammertankwagen,	Gleis-	oder	Fahrzeug-
waagen, Präzisionswaagen in Sonderausführung, 
Feinwaagen,	hydrostatischen	Waagen,	selbsttäti-
gen	Waagen,	Eiersortiermaschinen,	Messgeräten	
zur	Bestimmung	des	Feuchtigkeitsgehalts	von	
Getreide;	Prüfen	von	Gebrauchsnormalen	und	
Prüfungshilfsmitteln;	

– Überwachen von Betrieben zur Herstellung von 
Packungen,	Flaschen	und	Schankgefäßen.

Nr. 5 Als einschlägige staatliche Abschlussprüfung ist die 
Abschlussprüfung	als	„staatlich	geprüfter	Techni-
ker“	in	einer	Fachrichtung	der	Metallverarbeitung	
oder	der	Elektrotechnik	anzusehen.	

Nr.	6	 Handwerksmeister	und	Industriemeister	mit	ein-
schlägiger	Fachrichtung	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	Beschäftigte,	die	die	Meisterprü-
fung in einem Beruf der Metallverarbeitung oder 
des	Elektrohandwerks	bzw.	der	Elektroindustrie	
abgelegt haben. 

Nr.	7	 Besonders	schwierige	Tätigkeiten	sind	z.	B.	das	

–	Neueichen	von	Messanlagen	für	Flüssigkeiten	
bis 32 mm Anschlussweite, Eiersortierwaagen, 
Getreideprobern;	

– Prüfen von Gebrauchsnormalen für Präzisionsge-
wichte;	

–	 Eichen	von	Druckmessgeräten	und	Lagerbehäl-
tern bis 100 cbm Inhalt.

Nr.	8	 Schwierige	Tätigkeiten	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.	

–	 Eichen	von	Kolbenmesspumpen,	Herbstgefäßen,	
Maisch- oder Gärbottichen, Brau- oder Sudpfan-
nen, Feingewichten, Handelswaagen mit einer 
Einspielungslage	von	mehr	als	3	000	kg	Höchst-
last,	Blutdruckmessgeräten;	

– Eichen von Präzisionsmessgeräten aus Glas, die 
im	Bereich	der	diagnostischen	Heilkunde	und	
bei	der	Kontrolle	von	Arzneimitteln	angewendet	
werden, z. B. Hämoglobinpipetten, Zellenzähl-
kammern,	Pyknometern,	Dilatometern;	

–	Nacheichen	von	Messanlagen	für	Flüssigkeiten	
bis	32	mm	Anschlussweite;	

– Prüfen von Gebrauchsnormalen für Handelsge-
wichte	(außer	Gewichtsgerätschaften);	

–	 Vorprüfen	von	Waagebalken	für	Gleis-	oder	Fahr-
zeugwaagen.

Nr.	9	 Entsprechende	Tätigkeiten	sind	z.	B.	Eichen	von	
Wegstreckenzählern	und	Fahrpreisanzeigern	an	
Kraftfahrzeugen,	 Präzisionsgewichten,	 Präzisi-
onswaagen einfacher Ausführung, Handelswaagen 
mit	einer	Einspielungslage	bis	3	000	kg	Höchstlast,	
Neigungswaagen	bis	200	kg	Höchstlast,	Reifen-
druckmessgeräten.

Nr.	10	 Im	Sinne	der	Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 4 der Besoldungsgruppe A 5.

Nr.	11	 Schwierige	Tätigkeiten	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.	

–	 Eichen	von	Maßstäben,	Flüssigkeitsmaßen	und	
Handelsgewichten;	

–	Nacheichen	 von	 Messwerkzeugen	 mit	 festen	
Messwänden,	Bier-	oder	Weinfässern,	Handels-
waagen	mit	einer	Einspielungslage	bis	500	kg	
Höchstlast.

Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24. Beschäftigte an Theatern und Bühnen

Vorbemerkung:

Dieser Abschnitt gilt nicht für Beleuchtungsmeis-
ter, Beleuchtungsobermeister, Theatermeister (Büh-
nenmeister) und Theaterobermeister (Bühnenober-
meister) an Theatern oder Bühnen ohne eigenes 
Ensemble, es sei denn, es handelt sich um Theater 
oder Bühnen, die hinsichtlich der technischen Aus-
stattung und der Spielfrequenz einem Theater oder 
einer Bühne mit eigenem Ensemble vergleichbar 
sind.

24.1 Beschäftigte im Kartenverkauf

Entgeltgruppe 9

Leiter	der	Stammkartenbüros,	die	zugleich	in	nicht	
unerheblichem	Umfang	selbständig	Werbeaufgaben	
erfüllen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

1.		 Eintrittskartenkassierer	und	Stammkartenkassie-
rer, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	den	Umfang	des	Zah-
lungsverkehrs	und	die	Schwierigkeit	des	Abrech-
nungsverfahrens aus der Entgeltgruppe 5 Fallgrup-
pe 2 heraushebt.

2.		 Leiter	der	Stammkartenbüros.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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Entgeltgruppe 5

1.  Bearbeiter der Stammmieten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2.		 Eintrittskartenkassierer	und	Stammkartenkassie-
rer.

Entgeltgruppe 4

Eintrittskartenkassierer	und	Stammkartenkassie-
rer	mit	geringem	Zahlungsverkehr	bei	einfacheren	
Abrechnungsverfahren.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Kartenverkauf

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Kartenverkauf

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Leiter	der	Stammkartenbüros	sind	Beschäftigte,	die	
mit einem oder mehreren ihnen unterstellten Mitar-
beitern	(einschließlich	der	Stammkartenkassierer)	
die Abonnementsangelegenheiten des Theaters er-
ledigen. 

Nr.	2	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 3 Bearbeiter der Stammmieten sind Beschäftigte, die 
mit Interessenten über Stammmieten verhandeln.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24.2 Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, 
Technik und Ton

Entgeltgruppe 9

1.	 Technische	Oberinspektoren.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 1.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Technische	Inspektoren.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Beleuchtungsobermeister, 

denen mindestens zwei Beleuchtungsmeister an 
einer Bühne im technischen Sinne ständig unter-
stellt sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4. Beleuchtungsobermeister.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

5. Beleuchtungsmeister 

an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenan-
lage oder an Bühnen mit technisch einfacherer 
Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnenaufbauten, De-
korationszüge	und	Versenkungen)	sowie	der	Be-
leuchtungsanlage und mit der Bereitstellung von 
Requisiten	und	von	Dekorations-,	Polster-	und	Tape-
zierwerkstücken	zu	den	Proben	und	Aufführungen	
beschäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

6. Theaterobermeister (Bühnenobermeister), 

denen mindestens zwei Theatermeister an einer 
Bühne im technischen Sinne ständig unterstellt 
sind. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

7. Theaterobermeister (Bühnenobermeister). 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

8. Theatermeister (Bühnenmeister) 

an Bühnen mit technisch schwieriger Bühnenan-
lage oder an Bühnen mit technisch einfacherer 
Bühnenanlage, an denen ständig mindestens 30 
Arbeitnehmer mit der Bedienung der technischen 
Anlage (insbesondere der Bühnenaufbauten, De-
korationszüge	und	Versenkungen)	sowie	der	Be-
leuchtungsanlage und mit der Bereitstellung von 
Requisiten	und	von	Dekorations-,	Polster-	und	Tape-
zierwerkstücken	zu	den	Proben	und	Aufführungen	
beschäftigt sind.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

9.	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker)	mit	Meis-
terprüfung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	sowie	sonstige	Beschäftigte,	
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die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	
Erfahrungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,

mit	langjährigen	Erfahrungen	in	dieser	Tätigkeit	
und mit einem höheren Maß von Verantwortlich-
keit.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Entgeltgruppe 8

1. Beleuchtungsmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2.	 Hausinspektoren,	

denen mehr als 75 Arbeitnehmer ständig unterstellt 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	8	und	9)

3. Theatermeister (Bühnenmeister).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

4.	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker)	mit	Meis-
terprüfung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	sowie	

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Entgeltgruppe 7

1. Schnürmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

2. Seitenmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

3.	 Stellwerksbeleuchter	in	selbständiger	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	11)

4.	 Versenkungsmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

Entgeltgruppe 6

Hausinspektoren,	

denen mehr als 50 Arbeitnehmer ständig unterstellt 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	8	und	9)

Entgeltgruppe 5

1.	 Hausinspektoren.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	8	und	9)

2.	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-
nik	und	Ton

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte in den Bereichen Beleuchtung, Tech-
nik	und	Ton

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	12)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Technische	Oberinspektoren	sind	Technische	In-
spektoren	als	ständige	Vertreter	des	Technischen	
Direktors	bzw.	des	Technischen	Leiters	an	Theatern	
oder Bühnen mit mindestens einem weiteren Tech-
nischen	Inspektor.	

Nr.	2	 Technische	Inspektoren	sind	Beschäftigte,	die	un-
ter	der	Leitung	des	Technischen	Direktors	bzw.	des	
Technischen Leiters an Theatern oder Bühnen für 
den gesamten technischen Betrieb, gegebenen-
falls	einschließlich	der	Werkstätten,	verantwortlich	
sind. 

Nr. 3 Beleuchtungsobermeister sind Beleuchtungsmeister, 
denen gegenüber mindestens zwei Beleuchtungs-
meistern an einer Bühne im technischen Sinne die 
Diensteinteilung obliegt. 

Nr. 4 Beleuchtungsmeister sind Beschäftigte, die während 
der Proben und Aufführungen, zu denen sie einge-
teilt sind, nach den ihnen gegebenen Anweisungen 
(des Regisseurs, des Bühnenbildners, des Leiters 
des Beleuchtungswesens usw.) die Beleuchtung ver-
antwortlich leiten und durchführen und denen auch 
die Einrichtung der szenischen Beleuchtung nach 
den Vorstellungen des Regisseurs usw. obliegt. 

Nr. 5 Theaterobermeister (Bühnenobermeister) sind Thea-
termeister (Bühnenmeister), denen gegenüber min-
destens zwei Theatermeistern an einer Bühne im 
technischen Sinne die Diensteinteilung obliegt. 

Nr. 6 Theatermeister (Bühnenmeister) sind Beschäftig-
te, die während der Proben und Aufführungen, zu 
denen sie eingeteilt sind, für die technische Ein-
richtung	(insbesondere	Bühnenaufbauten,	Deko-
rationszüge	und	Versenkungen)	mit	Ausnahme	der	
Beleuchtungstechnik	verantwortlich	sind.	

Nr.	7	 Theatertontechniker	(Elektroakustiker)	sind	Be-
schäftigte,	die	unter	der	künstlerischen	Verantwor-
tung	des	Theatertonmeisters	oder	eines	Künstleri-
schen	Vorstandes	die	elektroakustischen	Anlagen	
bedienen und warten. 

Nr.	8	 (1)	Hausinspektoren	sind	Hausmeister,	denen	auch	
die	Kontrolle	der	ordnungsgemäßen	Abwicklung	
des	 Publikumsdienstes,	 die	 Durchführung	 der	
Hausordnung und die Abrechnung von Gardero-
bengebühren, Programmheften usw. obliegen. 

(2)	Soweit	die	Eingruppierung	der	Hausinspektoren	
von der Zahl der ständig unterstellten Arbeitnehmer 
abhängig ist, werden nur die Arbeitnehmer gerech-
net, die in einem unmittelbaren Arbeitsverhältnis 
zu dem Arbeitgeber stehen. 

Nr. 9 Hausmeister sind Beschäftigte, die die Reinigung 
des	Hauses	und	Hausgrundstückes	überwachen,	
kleine	Reparaturen	selbst	durchführen	und	größe-
re Reparaturen veranlassen, die allgemeine Haus-
einrichtung und das Hausinventar betreuen, das 
Haus öffnen und schließen und die Aufsicht über 
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das Hauspersonal (Garderoben- und Reinigungs-
personal, Pförtner, Schließer usw.) führen. 

Nr.	10	Beschäftigte	im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	
haben unter den Voraussetzungen der Nr. 8 der Vor-
bemerkungen	zu	Teil	III	einen	Anspruch	auf	eine	
entsprechende	Zulage;	Nr.	8	Abs.	4	der	Vorbemer-
kungen	zu	Teil	III	findet	keine	Anwendung.

Nr.	11	Das	Tätigkeitsmerkmal	ist	nur	dann	erfüllt,	wenn	
das	Stellwerk	nicht	überwiegend	von	einem	Be-
leuchtungsmeister bedient wird.

Nr. 12 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24.3 Beschäftigte in den Bereichen Kostüme, Maske 
und Requisite

Entgeltgruppe 9

1. Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeis-
ter- oder gleichwertiger Fachausbildung 

mit größerem Aufgabenbereich. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 2.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Gewandmeister mit abgeschlossener Gewandmeis-
ter- oder gleichwertiger Fachausbildung, 

denen	auch	die	Aufstellung	von	Kostenvoranschlä-
gen und die Führung von Fundusbüchern oblie-
gen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Requisitenmeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der Herstellung von Requisiten, 

denen eine Gruppe von mindestens drei Arbeit-
nehmern ständig unterstellt ist, wenn diese neben 
Handrequisiten	(Kleinrequisiten)	in	erheblichem	
Umfang auch andere Requisiten herstellt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Rüstmeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der	Herstellung	von	Rüstungen	und	Waffen,	

denen mindestens ein Facharbeiter ständig unter-
stellt ist.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

5. Theaterschuhmachermeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der	Herstellung	von	Theaterschuhwerk,	

wenn	ihnen	mindestens	zwei	Arbeitskräfte	ständig	
unterstellt sind, von denen mindestens einer Fach-
arbeiter sein muss. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

6. Theatertapeziermeister 

mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	bei	
der	Herstellung	von	Dekorations-,	Polster-	und	Ta-
pezierwerkstücken,	

denen eine Gruppe von mindestens drei Theater-
tapezierern ständig unterstellt ist, wenn diese in 
erheblichem	Umfang	Dekorations-,	Polster-	und	
Tapezierwerkstücke	herstellt.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 8

1. Gewandmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Theatermaler, 

die für die Einteilung und den Ablauf der Arbeit von 
mindestens	zehn	Theater-	und	Kostümmalern	und	
Kascheuren	verantwortlich	sind.

(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 8.)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

3. Theaterschuhmachermeister.

Entgeltgruppe 7

1. Requisitenmeister, 

denen mindestens zwei Arbeitnehmer ständig un-
terstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Requisitenmeister, 

die	mit	einem	besonderen	Maß	von	Selbständigkeit	
neben	Handrequisiten	(Kleinrequisiten)	auch	ande-
re Requisiten herstellen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Rüstmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4. Theatertapeziermeister, 

denen mindestens zwei Theatertapezierer ständig 
unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

5. Erste Zuschneider.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)
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Entgeltgruppe 6

1.	 Maskenbildner,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreter	des	Chefmaskenbildners	bestellt	sind.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

2. Modellbauer, 

deren	Tätigkeit	sich	durch	besondere	Leistungen	
aus der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 4 heraushebt.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)

3. Requisitenmeister.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4.	 Theater-	und	Kostümmaler	mit	abgeschlossener	
Ausbildung	an	einer	Kunstfachschule	sowie	

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	
Tätigkeiten	ausüben.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

5. Theatertapeziermeister. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 5

1.	 Kascheure	(Theaterplastiker).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	9)

2.	 Magazinmeister	(Dekorationsmeister),	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 4 heraushebt, dass mindestens sechs Arbeitneh-
mer zu beaufsichtigen sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

3.	 Maskenbildner.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

4. Modellbauer.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	8)

5.	 Theater-	und	Kostümmaler.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 4

Magazinmeister	(Dekorationsmeister).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	10)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	in	den	Bereichen	Kostüme,	Maske	und	
Requisite

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	in	den	Bereichen	Kostüme,	Maske	und	
Requisite

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	11)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Gewandmeister sind Beschäftigte, die nach den 
Entwürfen	des	Bühnen-	oder	Kostümbildners	die	
Kostüme	beschaffen	oder	zuschneiden	oder	deren	
Anfertigung leiten und überwachen. 

Nr. 2 Requisitenmeister sind Beschäftigte, die gegebe-
nenfalls mit ihnen unterstellten Requisiteuren nach 
näherer	Anordnung	der	Künstlerischen	oder	Tech-
nischen Vorstände Requisiten beschaffen oder her-
stellen, die Requisiten verwalten und warten und 
die Requisiten für die Proben und Aufführungen 
bereithalten. 

Nr. 3 Rüstmeister sind Beschäftigte, die nach näherer 
Anordnung	der	Künstlerischen	oder	Technischen	
Vorstände	Rüstungen,	Waffen	und	andere	metallene	
Gegenstände	sowie	Feuerwerkskörper,	Schmuck	
usw. beschaffen oder herstellen und für Proben und 
Aufführungen bereithalten und gegebenenfalls ver-
walten und warten. 

Nr. 4 (1) Theatertapeziermeister sind Beschäftigte, die 
mit	ihnen	unterstellten	Theatertapezierern	Deko-
rations-, Polster- und Tapezierarbeiten durchführen 
und	die	hergestellten	Werkstücke	verwalten,	warten	
und zu den Proben und Aufführungen bereithal-
ten. 

(2) Soweit die Eingruppierung der Theatertape-
ziermeister von der Zahl der ständig unterstellten 
Theatertapezierer abhängt, werden die ihnen etwa 
unterstellten Näherinnen nicht mitgezählt. 

Nr.	5	 Theater-	und	Kostümmaler	sind	Beschäftigte,	die	
nach	Entwürfen	des	Bühnen-	oder	Kostümbildners	
in eigener Verantwortung bildliche Darstellungen 
zum Bühnengebrauch anfertigen. 

Nr. 6 Die Bezeichnung erster Zuschneider schließt nicht 
aus, dass auch alleinige Zuschneider unter dieses 
Tätigkeitsmerkmal	fallen	können.

Nr.	7	 Maskenbildner	sind	Beschäftigte,	die	nach	Anwei-
sung	des	Bühnenbildners,	eines	anderen	Künstle-
rischen	Vorstandes	oder	des	Chefmaskenbildners	
Masken	schminken	sowie	Bärte,	Frisuren,	Perü-
cken	usw.	herstellen.	

Nr. 8 Modellbauer sind Beschäftigte, die nach Bühnen-
bildentwürfen Modelle anfertigen.

Nr.	9	 Kascheure	 (Theaterplastiker)	 sind	Beschäftigte,	
die nach Anweisung des Bühnenbildners oder ei-
nes	anderen	Künstlerischen	Vorstandes	in	eigener	
Verantwortung	Plastiken	herstellen.	

Nr.	10	 (1)	Magazinmeister	(Dekorationsmeister)	sind	Be-
schäftigte,	 die	 das	 Dekorationslager	 verwalten.	
Vielfach ist ihnen auch die Leitung der Transport-
kolonne	(Fahrmeister)	übertragen.	

(2) 1Für die Eingruppierung der Magazinmeister 
(Dekorationsmeister)	in	der	Entgeltgruppe	5	ist	es	
nicht erforderlich, dass die Arbeitnehmer dem Ma-
gazinmeister	(Dekorationsmeister)	ständig	unter-
stellt sind. 2Es zählen auch Arbeitnehmer mit, die 
ihm aus anderen Abteilungen zugeteilt werden. 

Nr. 11 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
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tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

24.4 Beschäftigte in Theaterbibliotheken, Orchester-
warte

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte,	die	durch	ausdrückliche	Anordnung	
zu	Leitern	der	Musik-	oder	Schauspielbibliotheken	
bestellt sind.

Entgeltgruppe 5

1. Orchesterwarte, 

die zugleich den gesamten Notenfundus verwalten 
oder in nicht unerheblichem Umfang Orchesterstim-
men ausschreiben oder Notenmaterial ergänzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2. Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial (im 
Theatersprachgebrauch	„Beschäftigte	in	Theater-
bibliotheken“	genannt),	die	dieses	Material	auch	
für den Bühnengebrauch einrichten.

Entgeltgruppe 4

1. Orchesterwarte.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2. Verwalter von Rollen- und Stimmenmaterial.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Der	Umfang	der	Tätigkeit	ist	nicht	mehr	unerheb-
lich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätig-
keit	ausmacht.

Nr. 2 1Orchesterwarte sind Beschäftigte, denen die Be-
reitstellung und das Einsammeln der Noten und 
Pulte sowie der größeren Instrumente bei Proben 
und Aufführungen verantwortlich übertragen sind. 
2Vielfach sind ihnen auch die Verwaltung und die 
Pflege	der	Materialien,	an	einigen	kleineren	Büh-
nen auch die Verwaltung des gesamten Notenfun-
dus, übertragen. 

25. Wirtschaftspersonal

25.1 Beschäftigte im Küchenwirtschaftsdienst in  
Einrichtungen im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 10

1.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	
eine	Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

Entgeltgruppe 9

1.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.500 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.		 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

3.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	
eine	Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

4.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

5.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 1.000 
Vollportionen hergestellt werden. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

6.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

7.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	 durch	 ausdrückliche	 Anordnung	 bestellte	
	ständige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	
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(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

8.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

9.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	die	Arbeits-
vorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablaufes 
und	die	Einteilung	des	Personals	in	einer	Küche	
übertragen ist, 

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.500 Voll-
portionen hergestellt werden. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 8

1.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.	

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 7

1.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen,	

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

2.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 500 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

3.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	die	Arbeits-
vorbereitung, die Überwachung des Arbeitsablaufes 
und	die	Einteilung	des	Personals	in	einer	Küche	
übertragen ist, 

in der durchschnittlich täglich mehr als 1.000 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 6

1.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen 

als	Leiter	von	Küchen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

2.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich bis zu 250 Voll-
portionen	hergestellt	werden,	wenn	der	Küche	eine	
Diätküche	eingegliedert	ist.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3.	 Küchenmeister,	Hauswirtschaftsleiterinnen	oder	
Diätassistentinnen

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige	Vertreter	von	Leitern	von	Küchen,

in denen durchschnittlich täglich mehr als 250 Voll-
portionen hergestellt werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen	 (Hauswirtschafterinnen)	 mit	
entsprechender	Tätigkeit,	soweit	nicht	anderweitig	
eingruppiert.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte, die als ständige Vertreter von Leitern 
von	Küchen	durch	ausdrückliche	Anordnung	be-
stellt sind, soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Küchenwirtschaftsdienst	mit	Tätig-
keiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbeitung	bzw.	
eine fachliche Anlernung erforderlich ist, die über 
eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 
hinausgeht.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Küchenwirtschaftsdienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)
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Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) 1Hängt die Eingruppierung von der Zahl der 
Vollportionen	ab,	so	ist	Teilverpflegung	mit	folgen-
den Anteilen in Vollportionen umzurechnen:

–	 Frühstück	mit	 21,66	Prozent,
– Mittagessen mit 39,17 Prozent und 
– Abendessen mit 39,17 Prozent.
2Wird	in	einer	Küche	nur	Mittagessen	zubereitet,	
so werden die Mittagessenportionen zur Hälfte als 
Vollportionen angerechnet.

(2) 1Bei der Zahl der Vollportionen bleibt die Zahl 
der	Diätportionen	unberücksichtigt.	2Werden	von	
der	Hauptküche	an	die	Diätküche	die	Grundnah-
rungsmittel	(z.	B.	Kartoffeln,	Fleisch,	Gemüse)	ge-
liefert, gilt folgender Umrechnungsschlüssel: 

a) Bei Lieferung der Grundnahrungsmittel für alle 
Mahlzeiten gelten drei Diätportionen als zwei 
Vollportionen. 

b)	 Werden	die	Grundnahrungsmittel	nicht	für	alle	
Mahlzeiten geliefert, gelten drei Diätportionen 
als eine Vollportion. 

Nr.	2	 (1)	Küchenmeister	sind	Beschäftigte,	die	bei	der	
Industrie-	und	Handelskammer	die	Prüfung	als	
Küchenmeister	bestanden	haben.

(2)	Dem	Küchenmeister	werden	gleichgestellt:

a)	 Köche	mit	Abschlussprüfung	nach	sechsjähriger	
Berufsausübung	als	Koch,	

b)	 Metzger	 (Fleischer,	Schlachter),	Bäcker	oder	
Konditoren	mit	Abschlussprüfung	nach	acht-
jähriger	Berufsausübung	als	Koch,	

beim Nachweis der Meisterprüfung bereits nach 
dreijähriger	Berufsausübung	als	Koch.	

Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	als	Hauswirtschaftsleiterin,	als	Wirtschaftslei-
terin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.

Nr.	4	 (1)	Eine	Diätküche	ist	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	in	eine	Küche	eingegliedert,	wenn	der	
Leiter	der	Hauptküche	folgende	Zuständigkeiten	
hat: 

a)		 Personalausgleich	für	die	Hauptküche	und	Diät-
küche,	Personalzuweisung	für	die	Diätküche,	

b)		 Dienstplangestaltung	für	beide	Küchen,	

c)		 Verantwortung	für	die	technische	Abwicklung	
des	Essentransportes	beider	Küchen.	

(2) Eine räumlich getrennte Unterbringung der 
Diät	küche	steht	ihrer	Eingliederung	in	die	Haupt-
küche	bei	Erfüllung	der	vorstehenden	Buchstaben	a	
bis	c	nicht	entgegen,	wenn	diese	Diätküche	mit	den	
Grundnahrungsmitteln	(z.	B.	Kartoffeln,	Fleisch,	
Gemüse)	durch	die	Hauptküche	versorgt	wird.	

(3)	Durch	die	Eingliederung	der	Diätküche	wird	die	
Verantwortung	des	Diätküchenleiters	für	die	herge-
stellten Diätportionen nicht berührt. 

Nr.	5	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	abge-
schlossener Berufsausbildung und staatlicher Prü-
fung	als	Wirtschafterin,	die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	über	Pflege	und	Reinigen	des	Hau-
ses,

–	 Beschaffen	der	Pflege-	und	Reinigungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages	mindestens	fünf	Jahre	die	Tätigkeit	von	
Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	die	staatli-
che Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	
Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 6 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

25.2 Beschäftigte im Wäschereidienst in Einrichtungen 
im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 10

Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 9

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.500 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)
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3.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.000 t Schmutzwäsche. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.500 t Schmutzwäsche. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 8

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 500 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 1.000 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Nähereileiter, 

denen	mehr	als	36	Arbeitnehmer	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Leiter von Teilbetriebsbereichen 

in	Zentralwäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	
mehr als 2.500 t Schmutzwäsche. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	3)

5. Hauswirtschaftsleiterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 1.200 planmäßi-
gen	Betten	die	Anforderung,	Pflege	und	Verwaltung	
(einschließlich	Annahme	und	Ausgabe)	der	Wäsche	
obliegen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

Entgeltgruppe 6

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 175 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 500 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Nähereileiter, 

denen	mehr	als	27	Arbeitnehmer	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4. Hauswirtschaftsleiterinnen, 

denen in Anstalten mit mindestens 750 planmäßi-
gen	Betten	die	Anforderung,	Pflege	und	Verwaltung	
(einschließlich	Annahme	und	Ausgabe)	der	Wäsche	
obliegen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	4)

Entgeltgruppe 5

1.	 Wäschereileiter	

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 80 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Beschäftigte	als	durch	ausdrückliche	Anordnung	
bestellte	ständige	Vertreter	von	Wäschereileitern

in	Wäschereien	mit	einer	Jahresleistung	von	mehr	
als 175 t Schmutzwäsche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3. Nähereileiter, 

denen	mehr	als	18	Arbeitnehmer	durch	ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4.	 Beschäftigte	 im	Wirtschaftsdienst	als	Leiter	der	
Wäschetauschstelle	in	Krankenanstalten	mit	min-
destens 1.000 planmäßigen Betten. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

5.	 Wirtschafterinnen,	

denen in Anstalten mit mindestens 300 planmäßi-
gen	Betten	die	Anforderung,	Pflege	und	Verwaltung	
(einschließlich	Annahme	und	Ausgabe)	der	Wäsche	
obliegen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Wäschereidienst	

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Wäschereidienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Wäschereileiter	sind	Beschäftigte,	die	dem	Wäsche-
reibetrieb	(Waschen,	Trocknen,	Plätten)	vorstehen.

Nr.	2	 Wirtschafter	mit	staatlicher	Prüfung	werden	nach	
diesem	Tätigkeitsmerkmal	eingruppiert,	wenn	sie	
die	in	dem	Tätigkeitsmerkmal	geforderte	Tätigkeit	
ausüben.
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Nr.	3	 Als	Teilbetriebsbereiche	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	gelten	nicht	die	Annahme	und	Ausgabe	
der	Wäsche	und	die	Näherei.

Nr. 4 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	 als	 Hauswirtschaftsleiterinnen,	 als	 Wirt-
schaftsleiterinnen oder als hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterinnen. 

Nr.	5	 Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	sind	Arbeitneh-
mer,	die	im	Wirtschaftsdienst	Teilaufgaben	wahr-
zunehmen	haben,	für	die	keine	staatliche	Prüfung	
als	Wirtschafter,	sondern	lediglich	eine	abgeschlos-
sene, mindestens zweijährige, einschlägige Berufs-
ausbildung erforderlich ist. 

Nr.	6	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	staatli-
cher	Prüfung	als	Wirtschafterin,	die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	 über	 Pflege	 und	 Reinigen	 des	
 Hauses,

–	 Beschaffen	 der	 Pflege-	 und	 Reinigungs-
mittel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages	mindestens	fünf	Jahre	die	Tätigkeit	von	
Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	die	staatli-
che Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	
Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

25.3 Leiter der Hauswirtschaft und Beschäftigte im 
Wirtschaftsdienst mit Teilaufgaben in Einrichtun-
gen im Sinne des § 43

Entgeltgruppe 8

Wirtschafterinnen	 oder	 Beschäftigte	 im	 Wirt-
schaftsdienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Textili-
en,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf	in	Anstalten	mit	
mehr als 1.500 planmäßigen Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 6

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

2.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Texti-
lien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf

in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen 
 Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

3.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für 
Textilien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf

in Anstalten mit mehr als 1.500 planmäßigen 
 Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 5

1.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel, Texti-
lien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf,	soweit	nicht	
anderweitig eingruppiert. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	5)

2.	 Wirtschafterinnen	oder	Beschäftigte	im	Wirtschafts-
dienst

als Magazinvorsteher für Nahrungsmittel oder für 
Textilien,	Hausrat	und	Wirtschaftsbedarf

in Anstalten mit mehr als 750 planmäßigen 
 Betten.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	mit	Teilaufga-
ben 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	mit	Teilaufga-
ben 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)
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Protokollerklärungen:

Nr.	1	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	staatli-
cher	Prüfung	als	Wirtschafterin,	die

a)  mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b)  mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	über	Pflege	und	Reinigen	des	Hau-
ses,

–	 Beschaffen	der	Pflege-	und	Reinigungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses Ta-
rifvertrages	mindestens	fünf	Jahre	die	Tätigkeit	von	
Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	die	staatli-
che Prüfung abgelegt zu haben, werden für diesen 
Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	
Prüfung gleichgestellt. 

Nr.	2	 Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	sind	Arbeitneh-
mer,	die	im	Wirtschaftsdienst	Teilaufgaben	wahr-
zunehmen	haben,	für	die	keine	staatliche	Prüfung	
als	Wirtschafterin,	sondern	 lediglich	eine	abge-
schlossene, mindestens zweijährige, einschlägige 
Berufsausbildung erforderlich ist. 

Nr. 3 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	als	Hauswirtschaftsleiterin,	als	Wirtschaftslei-
terin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 4 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entspre-
chende	Tätigkeit	aus,	wenn	sie	der	Hauswirtschaft	
(Küchenwirtschaft,	Wäschereinigung	und	-pflege	
und Reinigungsdienst) vorstehen und ihnen der 
Einkauf	oder	die	Anforderung	von	Lebensmitteln	
oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls 
einschließlich	der	Kostenberechnung	und	der	Wirt-
schaftsbuchführung, obliegen. 

(2)	 Die	 entsprechende	 Tätigkeit	 der	 Hauswirt-
schaftsleiterin gilt auch dann als erfüllt, wenn we-
gen	der	Versorgung	durch	eine	auswärtige	Küche	
oder	wegen	der	Wäschereinigung	durch	eine	aus-
wärtige	Wäscherei	oder	wegen	der	Hausreinigung	
durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilge-

biete nicht von der Hauswirtschaftsleiterin selbst 
wahrgenommen wird. 

(3)	Küchenmeister	werden	nach	diesem	Tätigkeits-
merkmal	eingruppiert,	wenn	sie	die	in	dem	Tätig-
keitsmerkmal	geforderte	Tätigkeit	ausüben.	

Nr.	5	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	ist	auch	erfüllt,	wenn	
von	den	Teilgebieten	Textilien,	Hausrat	und	Wirt-
schaftsbedarf ein Teilgebiet im Magazin nicht ent-
halten ist.

Nr. 6 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

25.4 Beschäftigte in Einrichtungen, die nicht unter § 43 
fallen

Entgeltgruppe 9

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit	

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 200 Plätzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit	

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 100 Plätzen. 

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

3. Hauswirtschaftsleiterinnen 

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 200 Plätzen.

(Stufe	3	nach	5	Jahren	in	Stufe	2,	Stufe	4	nach	9	
Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	und	6)

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 1,	 2,	 3,	 4	
und 5)

Entgeltgruppe 8

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit	

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 50 Plätzen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2,	3	und	4)

2. Hauswirtschaftsleiterinnen 

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 100 Plätzen.

(Hierzu	 Protokollerklärungen	 Nrn.	 1,	 2,	 3,	 4	
und 5)
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Entgeltgruppe 6

1. Hauswirtschaftsleiterinnen mit entsprechender 
	Tätigkeit

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.	 Wirtschafterinnen	

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen

in Heimen mit einer Durchschnittsbelegung von 
mehr als 50 Plätzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 5

Wirtschafterinnen	

als	durch	ausdrückliche	Anordnung	bestellte	stän-
dige Vertreterinnen von Hauswirtschaftsleiterin-
nen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	6)

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich ist, 
die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 hinausgeht.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte	im	Wirtschaftsdienst	

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	7)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Hauswirtschaftsleiterinnen sind Beschäftigte mit 
staatlicher	Prüfung	oder	mit	staatlicher	Anerken-
nung	als	Hauswirtschaftsleiterin,	als	Wirtschaftslei-
terin oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. 

Nr. 2 (1) Hauswirtschaftsleiterinnen üben eine entspre-
chende	Tätigkeit	aus,	wenn	sie	der	Hauswirtschaft	
(Küchenwirtschaft,	Wäschereinigung	und	-pflege	
und Reinigungsdienst) vorstehen und ihnen der 
Einkauf	oder	die	Anforderung	von	Lebensmitteln	
oder sonstigen Verbrauchsmitteln, gegebenenfalls 
einschließlich	der	Kostenberechnung	und	der	Wirt-
schaftsbuchführung, obliegen. 

(2)	 Die	 entsprechende	 Tätigkeit	 der	 Hauswirt-
schaftsleiterin gilt auch dann als erfüllt, wenn we-
gen	der	Versorgung	durch	eine	auswärtige	Küche	
oder	wegen	der	Wäschereinigung	durch	eine	aus-
wärtige	Wäscherei	oder	wegen	der	Hausreinigung	
durch ein Reinigungsinstitut eines dieser Teilge-
biete nicht von der Hauswirtschaftsleiterin selbst 
wahrgenommen wird. 

(3)	Küchenmeister	werden	nach	diesem	Tätigkeits-
merkmal	eingruppiert,	wenn	sie	die	in	dem	Tätig-
keitsmerkmal	geforderte	Tätigkeit	ausüben.	

Nr. 3 Zu den Einrichtungen im Sinne dieses Unterab-
schnitts	rechnen	nicht	die	Kindertagesstätten	(Kin-
dertagesheime).

Nr. 4 (1) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
die Zahl der tatsächlich belegten, nicht jedoch die 

Zahl der vorhandenen Plätze zugrunde zu legen. 
2Vorübergehend	oder	für	kurze	Zeit,	z.	B.	wegen	
Erkrankung	des	Kindes	oder	Jugendlichen,	nicht	
belegte Plätze sind mitzurechnen. 

(2) 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist 
ein	Zeitraum	von	einem	Kalenderjahr	zugrunde	
zu legen. Zeiten, in denen die Einrichtung, z. B. 
wegen der Ferien, nicht oder nur gering belegt ist, 
sind außer Betracht zu lassen. 2Bei der Feststellung 
der Durchschnittsbelegung ist von der täglichen 
Höchstbelegung auszugehen.

Nr.	5	 Wirtschafterinnen	mit	staatlicher	Prüfung	werden	
nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	eingruppiert,	wenn	
sie	die	in	dem	Tätigkeitsmerkmal	geforderte	Tätig-
keit	ausüben.	

Nr.	6	 (1)	Wirtschafterinnen	sind	Beschäftigte	mit	staatli-
cher	Prüfung	als	Wirtschafter,	die

a) mit der selbständigen Führung der gesamten 
Hauswirtschaft oder 

b) mit der selbständigen Erledigung 

von Teilgebieten der Hauswirtschaft 

oder	 in	 Teilgebieten	 der	 Küchenwirtschaft,	
z. B. 

– Aufstellen des Speiseplans,

– Zubereitung der Nahrung oder Beaufsichtigen 
des	Küchenpersonals,

– Bestellen und Berechnen der Nahrungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Hauspflege,	z.	B.	

–	 Aufsicht	über	Pflege	und	Reinigen	des	Hau-
ses,

–	 Beschaffen	der	Pflege-	und	Reinigungsmit-
tel,

oder	in	Teilgebieten	der	Wäschereinigung	und	
-pflege,	z.	B.	

– Aufsicht über Reinigen und Instandhalten der 
Wäsche,

–	 Beschaffen	und	Kontrollieren	der	Wäsche,

oder in Teilgebieten der Materialverwaltung, 
z. B. 

–	 Beschaffen,	Ausgeben,	Abrechnen	und	Kont-
rollieren von Material

beauftragt sind.

(2) Beschäftigte, die im Geltungsbereich dieses 
	Tarifvertrages	mindestens	 fünf	 Jahre	die	Tätig-
keit	von	Wirtschafterinnen	ausgeübt	haben,	ohne	
die staatliche Prüfung abgelegt zu haben, werden 
für	diesen	Tarifvertrag	den	Wirtschafterinnen	mit	
staatlicher Prüfung gleichgestellt. 

Nr. 7 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.
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Teil III 
Beschäftigte mit körperlich / handwerklich  

geprägten Tätigkeiten

Vorbemerkungen zu Teil III der Entgeltordnung

1. 1Die Fallgruppen des Abschnitts 1 (Allgemeine 
Tätigkeitsmerkmale)	gelten,	 sofern	die	Tätigkeit	
nicht	in	besonderen	Tätigkeitsmerkmalen	der	Ab-
schnitte 2 und 3 aufgeführt ist. 2Dies gilt nicht für 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 2, die überwiegend 
Arbeiten	zu	verrichten	haben,	die	die	Körperkräfte	
außerordentlich beanspruchen.

2. (1) 1Die	besonderen	Tätigkeitsmerkmale	des	Ab-
schnitts	3,	die	für	bestimmte	Verwaltungen,	Äm-
ter und Betriebe (z. B. für die Polizeiverwaltung) 
vorgesehen sind, gelten nur für die Beschäftigten 
in	diesen	Verwaltungen,	Ämtern	und	Betrieben.	
2Das schließt nicht aus, dass Beschäftigte außer-
halb	dieser	Verwaltungen,	Ämter	und	Betriebe,	die	
gleichartige	Tätigkeiten	zu	verrichten	haben,	bei	
Erfüllung	der	allgemeinen	Tätigkeitsmerkmale	in	
dieselbe Entgeltgruppe eingruppiert sind. 

(2)	Die	Tätigkeitsmerkmale,	die	für	ein	bestimmtes	
Fachgebiet (z. B. für das Vermessungswesen) vorge-
sehen sind, gelten für alle Beschäftigten in diesem 
Fachgebiet	ohne	Rücksicht	darauf,	in	welcher	Ver-
waltung, welchem Amt oder Betrieb sie tätig sind.

3. Erfolgt eine Eingruppierung nach einem besonde-
ren	Tätigkeitsmerkmal,	kommt	es	auf	die	berufliche	
Vorbildung	nicht	an,	es	sei	denn,	das	Tätigkeits-
merkmal	fordert	eine	bestimmte	Ausbildung	oder	
eine	andere	berufliche	Qualifikation.

4. (1) 1Anerkannte	Ausbildungsberufe	sind	die	nach	
dem	Berufsbildungsgesetz	staatlich	anerkannten	
oder	als	staatlich	anerkannt	geltenden	Ausbildungs-
berufe. 2In	besonderen	Tätigkeitsmerkmalen	ge-
nannte Ausbildungsberufe umfassen auch die ent-
sprechenden früheren Ausbildungsberufe.

(2)	Der	Besitz	eines	Handwerksmeisterbriefs,	eines	
Industriemeisterbriefs oder eines Meisterbriefs in 
einem	anderen	anerkannten	Ausbildungsberuf	hat	
keinen	Einfluss	auf	die	Eingruppierung,	soweit	die-
ser	nicht	ausdrücklich	in	einem	Tätigkeitsmerkmal	
gefordert ist. 

(3) Zu den Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägigen aner-
kannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Ausbildungs-
dauer	von	mindestens	drei	Jahren	gehören	auch	die	
Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 mit 
verwaltungseigener Prüfung.

5.	 Die	Besatzungen	von	Wasserfahrzeugen	der	Poli-
zeiverwaltungen sind wie die entsprechenden 
Beschäftigten in der Binnen- bzw. Seeschifffahrt 
(Teil II Abschnitt 19) eingruppiert.

6. Für die Beschäftigten der Häfen des Landes Nieder-
sachsen	gelten	auch	die	Tätigkeitsmerkmale	für	die	
Beschäftigten	im	Wasserbau.

7. Die Richtlinien für die verwaltungseigenen Prü-
fungen, deren Ablegung die Voraussetzung für die 

 Eingruppierung in bestimmte Entgeltgruppen 
 bildet, sind im Anhang zu Teil III festgelegt.

8. (1) 1Beschäftigte, die zu Vorarbeitern von Beschäf-
tigten der Entgeltgruppen 1 bis 4 bestellt worden 
sind,	erhalten	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	als	sol-
che eine monatliche Zulage gemäß Anlage F Ab-
schnitt III Nr. 1. 2Beschäftigte, die zu Vorarbeitern 
von Beschäftigten mindestens der Entgeltgruppe 5 
bestellt worden sind, erhalten für die Dauer der 
	Tätigkeit	als	solche	eine	monatliche	Zulage	gemäß	
Anlage F Abschnitt III Nr. 2. 3Die Vorarbeiterzulage 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-
lige	Entgeltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	
Sockelbeträge,	Mindestbeträge	und	vergleichbare	
nichtlineare	Steigerungen	bleiben	unberücksich-
tigt.

(2) 1Sofern ein Anspruch auf die Vorarbeiterzulage 
nicht	für	alle	Tage	eines	Kalendermonats	besteht,	
gilt § 24 Abs. 3. 2Wird	die	Bestellung	zum	Vorarbei-
ter widerrufen, so wird die Vorarbeiterzulage für 
die	Dauer	von	zwei	Wochen	weitergezahlt,	es	sei	
denn, dass die Bestellung von vornherein für eine 
bestimmte Zeit erfolgt ist.

(3) 1Vorarbeiter sind Beschäftigte, die durch schrift-
liche Verfügung zu Gruppenführern von Beschäf-
tigten bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 
2Die Gruppe muss außer dem Vorarbeiter aus min-
destens zwei Beschäftigten bestehen. 3Zur Arbeit 
zugeteilte	Insassen	von	psychiatrischen	Kranken-
anstalten,	Justizvollzugsanstalten,	Landesblinden-
anstalten, Landesjugendheimen und Beschäftigte 
von Firmen rechnen wie entsprechende Beschäftig-
te. 4Auszubildende nach dem Tarifvertrag für Aus-
zubildende der Länder nach dem Berufsbildungs-
gesetz	(TVA-L	BBiG)	vom	12.	Oktober	2006	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung	können	ab	dem	dritten	
Ausbildungsjahr als Beschäftigte der Entgeltgrup-
pe 5 Fallgruppe 1 gerechnet werden.

(4)	Beschäftigte,	bei	denen	die	Aufsichtsfunktion	
zum	Inhalt	ihrer	Tätigkeit	gehört,	sind	nicht	Vorar-
beiter im Sinne dieser Vorschrift.

(5) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach der 
	Protokollerklärung	 zum	 3.	 Abschnitt	 des	 TVÜ-
Länder gilt die Vorarbeiterzulage als Bestandteil 
des Monatstabellenlohnes.

1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2, 

die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)
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Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	

mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf 
beschäftigt werden.

2. Beschäftigte, 

die nach einer mindestens dreijährigen ununter-
brochenen	Beschäftigung	in	einem	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	eine	verwaltungseigene	
Prüfung erfolgreich abgelegt haben und 

eine	entsprechende	Tätigkeit	ausüben.

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	

mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei 
Jahren,	

die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf 
beschäftigt werden.

Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte 

mit	Tätigkeiten,	für	die	eine	eingehende	Einarbei-
tung erforderlich ist.

(Keine	Stufe	6)

2. Angelernte Beschäftigte. 

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

3. Beschäftigte 

mit	Tätigkeiten	der	Entgeltgruppe	2,	

die	die	Körperkräfte	außerordentlich	beanspruchen	
oder mit besonderer Verantwortung verbunden 
sind.

Entgeltgruppe 2

Beschäftigte 

mit	einfachen	Tätigkeiten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 1

Beschäftigte 

mit	einfachsten	Tätigkeiten.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die 
neben	vielseitigem	hochwertigem	fachlichen	Kön-
nen	besondere	Umsicht	und	Zuverlässigkeit	erfor-
dern.

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das 
Überlegungsvermögen	und	das	fachliche	Geschick	
des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über 
das Maß dessen hinausgehen, das von einem sol-
chen Beschäftigten üblicherweise verlangt werden 
kann.

Nr.	3	 Das	 sind	Beschäftigte	mit	 Tätigkeiten,	 die	 eine	
handwerkliche	 oder	 fachliche	 Anlernung	 erfor-
dern.

Nr. 4 1Einfache	Tätigkeiten	sind	Tätigkeiten,	die	weder	
eine Vor- noch eine Ausbildung, aber eine Einar-
beitung	erfordern,	die	über	eine	sehr	kurze	Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbei-
tung	dient	dem	Erwerb	derjenigen	Kenntnisse	und	
Fertigkeiten,	die	für	die	Beherrschung	der	Arbeits-
abläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 5 1Einfachste	Tätigkeiten	üben	z.	B.	aus

–	 Essens-	und	Getränkeausgeber,

– Garderobenpersonal,

– Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder 
sonstige	Tätigkeiten	im	Haus-	und	Küchenbe-
reich ausüben,

–	 Reiniger	in	Außenbereichen	wie	Höfen,	Wegen,	
Grünanlagen,	Parks,

–	Wärter	von	Bedürfnisanstalten,

– Servierer,

– Hausarbeiter und 

– Hausgehilfen. 

2Ergänzungen	können	durch	landesbezirklichen	
Tarifvertrag geregelt werden.

2. Besondere Tätigkeitsmerkmale für sämtliche 
Bereiche

2.1 Facharbeiter

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit	einer	Ausbildungsdauer	von	dreieinhalb	Jah-
ren, 

die als Bediener von CNC-gesteuerten Maschinen 
komplizierte	 Werkstücke	 aus	 unterschiedlichen	
Materialien herstellen und dafür selbständig nach 
Fertigungsunterlagen Arbeitsablaufprogramme 
ergänzen, Maschinenprogramme eingeben, testen 
und fahren sowie Programmfehler feststellen und 
beseitigen. 

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit	einer	Ausbildungsdauer	von	dreieinhalb	Jah-
ren, 

die	bei	Einsatz	von	Laserschneidtechnik	und	Laser-
graviertechnik	selbständig	Arbeitsablaufprogram-
me ergänzen, eingeben, testen und fahren sowie 
Programmfehler feststellen und beseitigen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)
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3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren	

mit Meisterbrief, 

die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und 
Betriebstechnik	komplizierte	Anlagen	warten,	in-
stand setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten 
und in der Lage sind, die Regelung und Steuerung 
der	Anlagen	technischen	Änderungen	anzupas-
sen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 8

Aufzugsmonteure 

mit einschlägiger Ausbildung nach Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die	elektrisch	gesteuerte	Aufzüge	oder	 sonstige	
komplizierte	Aufzugsanlagen	mit	Befehlsspeiche-
rung unter Einbeziehung des eigentlichen Steuer-
teils warten und instand setzen.

Entgeltgruppe 7

Aufzugsmonteure.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Elektroniker	für	Betriebstechnik,	
Mechatroniker	für	Kältetechnik,	Anlagenmecha-
niker	für	Sanitär-,	Heizungs-	und	Klimatechnik,	
Elektroniker	für	Automatisierungstechnik.

Nr.	2	 Komplizierte	Anlagen	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	sind	z.	B.	zentrale	Mess-,	Steuer-	und	
	Regelanlagen	für	Heiz-,	Klima-,	Sanitär-	und	Elek-
trotechnik.

2.2 Fahrer, Maschinenführer, Tankwarte und Wagen-
pfleger

Entgeltgruppe 5

1. Führer von Baugeräten und Erdbewegungsmaschi-
nen	(z.	B.	Bagger,	Krane,	Planierraupen,	Straßen-
hobel,	Walzen).

2.	 Fahrer	von	Lastkraftwagen	oder	Lastkraftwagen-
zügen

mit einem Ladegewicht von mehr als 5 t.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

3.	 Fahrer	von	Mehrzweckfahrzeugen	(Unimog	u.a.)	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

4. Fahrer von Omnibussen 

mit mindestens 14 Fahrgastsitzen.

Entgeltgruppe 4

1.	 Fahrer	von	Elektrofahrzeugen	oder	Elektrokarren,	

die	nach	der	Straßenverkehrszulassungsordnung	
mit	amtlichen	Kennzeichen	zum	Verkehr	zugelas-
sen	sind	und	überwiegend	im	öffentlichen	Verkehr	
eingesetzt sind.

2. Fahrer von Gabelstaplern, 

die	nach	der	Straßenverkehrszulassungsordnung	
mit	amtlichen	Kennzeichen	zum	Verkehr	zugelas-
sen	sind	und	überwiegend	im	öffentlichen	Verkehr	
eingesetzt sind.

3. Fahrer von Gabelstaplern 

mit	einer	Hubkraft	von	mehr	als	1	t,	die	nicht	zum	
öffentlichen	Verkehr	zugelassen	sind.

4.	 Kraftwagenfahrer.

Entgeltgruppe 3

1.	 Fahrer	von	Elektrofahrzeugen	oder	Elektrokarren.

2. Fahrer von Gabelstaplern, 

die	 nicht	 zum	 öffentlichen	 Verkehr	 zugelassen	
sind.

3.	 Tankwarte	ohne	abgeschlossene	Ausbildung	als	
Tankwart.

4.	 Wagenpfleger.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Bei Verringerung des Ladegewichts durch Anbrin-
gen von Ladegeräten oder anderen Geräten ist vom 
Ladegewicht ohne Geräte auszugehen.

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d), Nrn. A 25 bis 28 und A 82 
sowie Nrn. M 7 und 8 TVZ zum MTL II – im Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Anbaugeräte 
abgegolten.

2.3 Hausmeister, Sportplatzmeister, Pförtner, Reini-
gungs- und Wachpersonal

Vorbemerkung

Abweichend	von	der	Protokollerklärung	zu	Nr.	2	
der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgelt-
ordnung sind in diesem Unterabschnitt auch Be-
schäftigte eingruppiert, die bei Fortgeltung des 
alten Rechts

– in Vergütungsgruppe IXb Fallgruppe 1 oder in 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 2 des Teils II 
Abschnitt H (Hausmeister an Theatern und Büh-
nen) oder

– in Teil II Abschnitt O (Schulhausmeister und 
Hausmeister in Verwaltungsgebäuden)

der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O eingruppiert ge-
wesen wären.

Entgeltgruppe 5

1. Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
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bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren.

2. Sportplatzwarte (Sportplatzmeister) mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägi-
gen	anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Aus-
bildungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren.

Entgeltgruppe 4

1. Hausmeister.

2. Sportplatzwarte (Sportplatzmeister). 

Entgeltgruppe 3

1. Pförtner

a)	 an	verkehrsreichen	Eingängen,

b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst,

c) die in nicht unerheblichem Umfang mit schrift-
lichen Arbeiten beschäftigt werden oder

d) mit Fernsprechvermittlungsdienst mit mehr als 
einem Amtsanschluss.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Wächter	mit	Dienstwaffen,	Begleithunden	oder	im	
Freien.

3. Pförtner.

(keine	Stufe	6)

4.	 Reiniger	von	Werkstätten	und	Maschinenhallen.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe 2

1. Reiniger auf selbst fahrenden Reinigungsmaschi-
nen, die diese Maschinen auch warten.

2.	 Wächter.

3. Reiniger, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingrup-
piert. 

(keine	Stufe	6)

Protokollerklärung:

Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Aus-
füllen von Besucherzetteln.

2.4 Beschäftigte in der Entsorgung

Entgeltgruppe 4

1.	 Tierkörperverwerter	ohne	abgeschlossene	Ausbil-
dung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	in	
Tierkörperbeseitigungsanstalten.

2.	 Geprüfte	Klärwärter.

Entgeltgruppe 3

Klärarbeiter.

2.5 Kesselwärter (Heizer), Maschinisten, Turbinen-
maschinisten und Schichtführer an Hochdruck-
kesselanlagen

Entgeltgruppe 8

1.	 Kesselwärter	(Heizer)	

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-

ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	29,308	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben, 

wenn	ihnen	mindestens	drei	Kesselwärter	(Heizer)	
mit Ausbildung nach Buchstabe a) oder Buchstabe 
b) unterstellt sind.

2.	 Kesselwärter	(Heizer)

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass besonders schwierige In-
standsetzungen oder Instandhaltungen neben der 
Beaufsichtigung	oder	Wartung	von	Regelanlagen	
zur Steuerung angeschlossener Unterzentralen zu 
erledigen sind.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass besonders schwierige In-
standsetzungsarbeiten	an	komplizierten	elektri-
schen Mess- und Regelanlagen selbständig und 
verantwortlich auszuführen sind.

4.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung

an	Hochdruckkesselanlagen,	

die zugleich Schalttafelwärter sind.

5.	 Kesselwärter	(Heizer)

a)  mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung

an	Hochdruckkesselanlagen,	

die zugleich Schichtführer sind.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)
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6.	 Schichtführer	an	Hochdruckkesselanlagen.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

7. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlosse-
ner	Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdau-
er	von	mindestens	drei	Jahren,	die	zugleich	auch	
Schalttafelwärter sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 7

1.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	12,560	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben, 

wenn	ihnen	mindestens	drei	Kesselwärter	(Heizer)	
unterstellt sind.

2.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 29,308 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	29,308	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben.

3.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung

an	Hochdruckkesselanlagen.

4. Schalttafelwärter 

in	Heizkraftwerken.

5. Turbinenmaschinisten mit erfolgreich abgeschlosse-
ner	Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer 
von	mindestens	drei	Jahren	

in	Heizkraftwerken.

Entgeltgruppe 6

1.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 12,560 
Mio.	kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zu-
sammen	mindestens	12,560	Mio.	kJ/h	verantwort-
lich betreiben.

2.	 Kesselwärter	(Heizer)

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung als 
Anlagenmechaniker	 für	 Sanitär-,	Heizungs-	
und	Klimatechnik	oder	in	einem	artverwand-
ten	anerkannten	metallverarbeitenden	oder	in	
einem	anerkannten	 elektrotechnischen	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	oder

b)	 mit	Kesselwärterprüfung,

die eine Heizungsanlage mit mindestens 8,374 Mio. 
kJ/h	oder	mehrere	Heizungsanlagen	mit	zusammen	
mindestens	8,374	Mio.	kJ/h	verantwortlich	betrei-
ben, 

wenn	ihnen	mindestens	zwei	Kesselwärter	(Heizer)	
unterstellt sind.

3. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	für	die	Wärmeverteilung.

Entgeltgruppe 5

1.	 Kesselwärter	(Heizer)	mit	erfolgreich	abgeschlos-
sener	Ausbildung	als	Anlagenmechaniker	für	Sa-
nitär-,	Heizungs-	und	Klimatechnik	oder	in	einem	
artverwandten	anerkannten	metallverarbeitenden	
oder	 in	 einem	 anerkannten	 elektrotechnischen	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	an

a) Anlagen, die der amtlichen Überwachung un-
terliegen, 

b)	 einer	Warmwasserheizungsanlage	mit	mindes-
tens	2,093	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Warmwas-
serheizungsanlagen mit zusammen mindestens 
2,093	Mio.	kJ/h	oder

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 
1,465	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Dampfheizungs-
anlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. 
kJ/h.

2. Maschinisten mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	

an	Bekohlungs-	und	Entaschungsanlagen,	an	Ent-
gasungs-,	 Speisepumpen-	 und	 Wasseraufberei-
tungsanlagen	von	Hochdruckkesselanlagen.
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3.	 Maschinisten	für	die	Wärmeverteilung.

Entgeltgruppe 4

1.	 Kesselwärter	 (Heizer)	mit	 Kesselwärterprüfung	
an

a)  Anlagen, die der amtlichen Überwachung un-
terliegen, 

b)	 einer	Warmwasserheizungsanlage	mit	mindes-
tens	2,093	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Warmwas-
serheizungsanlagen mit zusammen mindestens 
2,093	Mio.	kJ/h	oder

c) einer Dampfheizungsanlage mit mindestens 
1,465	Mio.	kJ/h	oder	mehreren	Dampfheizungs-
anlagen mit zusammen mindestens 1,465 Mio. 
kJ/h.

2. Beschäftigte als Maschinisten ohne abgeschlossene 
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf 

an	Bekohlungs-	und	Entaschungsanlagen,	an	Ent-
gasungs-,	 Speisepumpen-	 und	 Wasseraufberei-
tungsanlagen	von	Hochdruckkesselanlagen.

Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte als Helfer an Heizungsanlagen.

2.	 Kesselwärter	(Heizer).

3.	 Beschäftigte	als	Bekohler	oder	Entschlacker	an	
Hochdruckkesselanlagen.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Schichtführer	an	Hochdruckkesselanlagen	sind	die	
für	die	Kesselanlagen	neben	dem	aufsichtführenden	
Schichtmeister verantwortlichen Beschäftigten.

Nr.	2	 Nr.	8	Abs.	4	der	Vorbemerkungen	zu	Teil	III	gilt	
nicht.

Nr.	3	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	gilt	auch	für	das	Kraft-
werk	am	Sylvensteinsee.

2.6 Taucher

Entgeltgruppe 8

Tauchermeister,

a)  die selbst hochwertige Arbeiten ausführen, 
oder gleichwertige Taucheraufseher, die selbst 
hochwertige Arbeiten verrichten oder denen 
mindestens	ein	Handwerker	unterstellt	ist,	der	
hochwertige Arbeiten verrichtet, oder

b) von denen die Tauchermeisterprüfung der In-
dustrie-	und	Handelskammer	verlangt	wird.

Entgeltgruppe 7

Taucher mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
in	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren.

Entgeltgruppe 6

Taucher.

2.7 Tierwärter

Entgeltgruppe 5

Tierwärter 

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Ver-
suchsanstalten, Untersuchungsanstalten, 

wenn	sie	kranke	oder	zu	medizinischen	Zwecken	
infizierte	Tiere	pflegen.

Entgeltgruppe 3

Tierwärter 

in wissenschaftlichen Anstalten, Lehr- und Ver-
suchsanstalten, Untersuchungsanstalten und Tier-
gärten.

3. Besondere Tätigkeitsmerkmale für einzelne 
Bereiche

3.1 Beschäftigte in Galerien, Museen, Schlösser

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie hochwertigste Arbeiten 
an	wertvollen	Kunstgegenständen	oder	an	kunst-
geschichtlich bedeutenden Gebäudeteilen verrich-
ten.

Entgeltgruppe 6

1. Schlossführer, 

die Führungen in mehr als einer Fremdsprache 
durchführen.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2. Schlossverwalter.

Entgeltgruppe 5

Schlossführer, 

die Führungen in einer Fremdsprache durchfüh-
ren.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 4

Galerieaufseher, Museumsaufseher, Schlossaufse-
her, Schlossführer,

zu	deren	Tätigkeit	Führungen,	der	Verkauf	von	
Eintrittskarten	sowie	von	vielfältigem	Druck-	und	
Bildmaterial gehören.

Entgeltgruppe 3

1.	 Galerieaufseher,	Museumsaufseher,	Parkaufseher,	
Schlossaufseher.

2. Schlossarbeiter, 

zu	 deren	 Tätigkeit	 im	 Bedarfsfall	 regelmäßig	
Schlossführungen und das Erheben von Eintritts-
geld gehören.

3. Schlossführer.
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Protokollerklärung:

Die Muttersprache des Schlossführers gilt nicht als 
Fremdsprache.

3.2 Beschäftigte im Gartenbau

Entgeltgruppe 8

1. Reviergärtner in Botanischen Gärten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Spezialisten	für	Sonderkulturen,	

z.	B.	für	Orchideen	oder	ähnlich	schwierige	Kultu-
ren.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

2.	 Beschäftigte	mit	Waldfacharbeiterbrief.

3.	 Fahrer	von	Traktoren	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. 
Mähdrescher,	Hackfrucht-Vollernter),	die	vom	Trak-
tor aus bedient werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	2	und	3)

Entgeltgruppe 4

1.	 Fahrer	von	Traktoren,	

die	einer	Zulassung	zum	Straßenverkehr	bedür-
fen.

2. Gartenarbeiter, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschi-
nen (mit Ausnahme von einfachen Maschinen) 
führen	 und	warten	 sowie	 kleinere	 Reparaturen	
selbständig ausführen.

Entgeltgruppe 3

1. Gartenarbeiter, 

die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das 
Überlegungsvermögen	und	das	fachliche	Geschick	
Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem angelernten Arbeiter 
verlangt	werden	kann.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

2. Gartenarbeiter, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschi-
nen (mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) 
führen.

3.	 Fahrer	von	Traktoren.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Nr.	8	Abs.	4	der	Vorbemerkungen	zu	Teil	III	gilt	
nicht.

Nr. 2 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 3 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 

und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

Nr.	4	 Z.	B.	Formschneiden	von	Bäumen,	Hecken	und	
Sträuchern,	 selbständige	 Bepflanzung	 von	 Par-
terreanlagen, selbständige Versuchsarbeiten nach 
besonderer	Weisung.

3.3 Beschäftigte im Gesundheitswesen

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren	

mit Meisterbrief oder mit einer zusätzlichen fachli-
chen Fortbildung, 

die verschiedene Spezialeinrichtungen bzw. Spe-
zialanlagen warten, instand setzen, die Betriebsbe-
reitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die 
Regelung und Steuerung der Anlagen technischen 
Änderungen	anzupassen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

2.	 Orthopädiemechaniker	und	Bandagisten	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
 Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie regelmäßig schwierigste 
Arbeiten	beim	Anfertigen,	Anpassen	und	Korrigie-
ren	von	komplizierten	orthopädischen	Heil-	und	
Hilfsmitteln selbständig ausführen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie besonders schwierige 
Instandsetzungsarbeiten	an	komplizierten	medi-
zinischen Geräten selbständig ausführen und die 
Verantwortung	 für	die	Funktionstüchtigkeit	der	
Geräte tragen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	4)

Entgeltgruppe 7

Orthopädiemechaniker	und	Bandagisten	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsver-
mögen	und	das	fachliche	Geschick	des	Beschäftig-
ten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem Orthopädiemechani-
ker	und	Bandagisten	üblicherweise	verlangt	werden	
kann.
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Entgeltgruppe 6

Orthopädiemechaniker	und	Bandagisten	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1.

Entgeltgruppe 5

Fahrer von Röntgenschirmbildzügen.

Entgeltgruppe 3

1. Anatomiehelfer.

2.	 Beschäftigte,	die	an	Einlassen	der	Strand-	oder	Kur-
bezirke	Eintrittskarten	oder	Kurkarten	kontrollie-
ren,	verkaufen	und	abrechnen.

3. Beschäftigte an Verbrennungsanlagen.

4.	 Krankenträger.

5.	 Parkaufseher.

6.	 Strandkorbwärter.

7. Badewärter (Badegehilfen) in medizinischen Bä-
dern. 

(keine	Stufe	6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Entgeltgruppe 2

Badewärter (Badegehilfen).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)	

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Mecha-
troniker,	Energieelektroniker,	Kälteanlagenbauer,	
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Mess- und 
Regelmechaniker.

Nr. 2 Spezialeinrichtungen bzw. Spezialanlagen im Sinne 
dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	zentrale	Sau-
erstoffanlagen,	zentrale	Vakuumanlagen,	zentrale	
Lachgasanlagen,	zentrale	Druckluftanlagen,	zent-
rale Sterilisationsanlagen, zentrale Destillieranla-
gen, zentrale Mess-, Steuer- und Regelanlagen für 
Klima-	und	Kälteanlagen	in	Krankenhäusern	der	
Maximalversorgung.

Nr. 3 Schwierigste Arbeiten sind z. B. 

a)	 selbständige	und	gestaltende	Mitwirkung	bei	
der	Neukonstruktion	und	Entwicklung	bisher	
nicht	gebräuchlicher	Hilfsmittel	und	Körperer-
satzstücke	oder	deren	Teile,	

b) Anfertigung 

–	 von	schwierigen	Kraftzugbandagen	und	Steu-
erungssystemen	bei	der	Herstellung	willkür-
lich	funktionierender	Prothesen,	

–	 von	Bandagen	und	korrigierenden	Apparaten	
zur	Behandlung	schwieriger	Skoliosen,	

–	 von	Hals-	und	Kopfstützen	aus	Kunststoffma-
terial, 

– von Bandagen zur Rentension habitueller Ge-
lenkluxationen	und	

– von Bandagen für Darm- und Vaginalprolapse 
oder	künstlichem	After,	

c)	 Anfertigung	von	Redressionskorsetts	für	hoch-
gradige	Verkrümmungen	der	Wirbelsäule,	be-
sonders schwierige Prothesenversorgungen, 

etwa	bei	Exartikulationen,	Gelenkversteifungen	
und Gliedmaßenfehlstellung, 

d)	 Versorgung	von	Kindern	mit	angeborenen	Fehl-
bildungen der Gliedmaßen (Dysmelien) mit Pro-
thesen und Orthesen, 

e)	 Konstruktion	und	Anfertigung	von	aktiv	be-
weglichen	Kunstarmen	und	Kunsthänden	mit	
hochentwickelten	technischen	Systemen.

Nr.	4	 Komplizierte	medizinische	Geräte	im	Sinne	dieses	
Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	

a)	 elektrische	Überwachungsanlagen	auf	Intensiv-
stationen oder in Operationsräumen zur Mes-
sung	von	Temperatur,	Blutdruck,	Atmung	–	sog.	
elektronische	Krankenschwestern	–,	

b)	 komplizierte	Elektrokardiografen,	

c) Gas-Chromatografen, 

d) Geräte zur Erstellung von Blutanalysen, 

e)	 Pulswellengeschwindigkeitsmesser,	

f)	 Schockgeräte

und ähnliche Geräte.

Nr. 5 Beschäftigte mit entsprechenden einschlägigen 
Arbeiten	in	Kurmittelhäusern	(z.	B.	Inhalatorien,	
Moorbädern) stehen den Badewärtern (Badegehil-
fen) in medizinischen Bädern gleich.

3.4 Beschäftigte in der Landwirtschaft

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.

2.	 Beschäftigte	mit	Waldfacharbeiterbrief.

3.	 Fahrer	von	Traktoren	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener  
Anbaugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte 
(z.	B.	Mähdrescher,	Hackfrucht-Vollernter),	die	vom	
Traktor	aus	bedient	werden.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 4

Fahrer	von	Traktoren,	

die	einer	Zulassung	zum	Straßenverkehr	bedür-
fen.

Entgeltgruppe 3

1.	 Fahrer	von	Traktoren.

2. Landwirtschaftliche Beschäftigte als 

–	 Geflügelzüchter	ohne	Prüfung,

– Gespannführer,

–	Melker	ohne	Prüfung,

– Schäfer ohne Prüfung,

– Schweinewarte ohne Prüfung,

nach mindestens dreijähriger Berufserfahrung. 

3. Landwirtschaftliche Beschäftigte, 

die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschi-
nen (mit Ausnahme von einfachen Rasenmähern) 
führen.
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4. Landwirtschaftliche Beschäftigte, 

die	in	Versuchsanlagen	nach	besonderer	Weisung	
selbständig Versuchsarbeiten durchführen. 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 2 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 
und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

3.5 Beschäftigte in Lehr-, Forschungs- und Material-
prüfungseinrichtungen

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	elektrisch	und	mechanisch	komplizierten	Funk-	
oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder 
gleichschwierige Messungen selbst eingrenzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1,

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung 
in	Entwicklungs-,	Forschungs-	oder	Materialprü-
fungsstätten haben und 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse	der	Werkstoffe	und	deren	Verarbeitung	
besitzen	und	bei	Entwicklungs-	und	Versuchsarbei-
ten	selbständig	und	gestaltend	mitwirken.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
Lehr- oder Forschungseinrichtungen für Gartenbau, 
Landwirtschaft,	Obst-	und	Weinbau	haben	und	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie überdurchschnittliche 
Kenntnisse	auf	dem	betreffenden	Gebiet	besitzen	
und bei Versuchsarbeiten im Rahmen der gege-
benen	Weisungen	verantwortlich	und	selbständig	
mitwirken.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 7

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren,	

die die für die Forschung, Lehre und Materialprü-
fung benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder 
Prüfkörper	anfertigen,	instand	setzen	oder	bedie-
nen und instand setzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe 6

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die die für die Forschungs-, Lehr- und Material-
prüfung benötigten Apparaturen, Hilfsgeräte oder 
Prüfkörper	anfertigen,	instand	setzen	oder	bedie-
nen und instand setzen.

Entgeltgruppe 5

Versuchsgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung 
in wasserbaulichen Versuchsanstalten.

Entgeltgruppe 3

Messhelfer ohne abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
bei den Materialprüfungsanstalten.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Mechatroniker,	Elektroniker.

Nr.	2	 Die	Berufserfahrung	kann	auch	in	Entwicklungs-,	
Forschungs- und Materialprüfungsstätten und -ein-
richtungen außerhalb des öffentlichen Dienstes er-
worben sein.

3.6 Beschäftigte in der Polizeiverwaltung

Entgeltgruppe 9

1. Freigabeberechtigtes Personal im Hubschrauber-
instandhaltungsbetrieb mit Freigabeberechtigung 
mindestens nach Cat. A der VO (EG) 2042/2003 
Anhang III.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

2.	 Kraftfahrzeughandwerker	 mit	 Meisterbrief	 des	
Kraftfahrzeughandwerks,	

die	verantwortlich	Kraftfahrzeuge	nach	§	29	StVZO	
abnehmen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	elektrisch	und	mechanisch	komplizierten	Funk-	
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oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder 
gleich schwierige Messungen selbst eingrenzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die	selbständig	und	gestaltend	Kraftfahrzeuge	für	
den Einbau von Radar- und Fotogeräten zur Ge-
schwindigkeitsmessung	umbauen	und	diese	Geräte	
einbauen und justieren.

3.	 Fluggerätemechaniker	mit	Ausbildung	nach	Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

4.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	7	heraushebt,	dass	sie	hochqualifizierte	Mess-,	
Prüf-	und	Justierarbeiten	mit	Messuhren,	Spezial-
testgeräten,	Bremsprüfgeräten	oder	Prüf-	und	Jus-
tiergeräten für Achsen und Fahrgestelle an Polizei-
einsatzfahrzeugen ausführen.

5.	 Metallhandwerker	mit	einschlägiger	Ausbildung	
nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 
als	Waffenmechaniker,	

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe 7 heraushebt, dass sie besonders schwierige 
Instandsetzungsarbeiten oder Spezialarbeiten an 
hochempfindlichen	oder	komplizierten	Waffen	oder	
Geräten selbständig ausführen.

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	(z.	B.	Technische	Modellbauer,	
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

2.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

3.	 Metallhandwerker	mit	einschlägiger	Ausbildung	
nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 
als	Waffenmechaniker,	

denen die schwierigen Instandsetzungs- und Prüf-
arbeiten übertragen werden.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsbe-
ruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren	in	der	Fernmeldetechnik.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	(z.	B.	Sattler)	als	Kraftfahr-
zeugsattler oder (z. B. Technische Modellbauer, 
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3.	 Kraftfahrzeugmechatroniker,	Karosserie-	und	Fahr-
zeugbaumechaniker,	Fahrzeuglackierer	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

4.	 Metallhandwerker	mit	erfolgreich	abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	als	Waffenmechaniker.

Entgeltgruppe 4

1.	 Kammerarbeiter	oder	Lagerarbeiter,	

die	wertvolle	Geräte	pflegen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2. Lehrmittelwarte an Polizeischulen.

Entgeltgruppe 3

1.	 Bootspfleger.

2.	 Hundepfleger.

3. Lagerarbeiter in Fernmeldelagern, 

deren	Tätigkeit	umfassende	Fachkenntnisse	erfor-
dert.

4.	 Pferdepfleger.

5. Schießstandwarte.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Mechatroniker,	Elektroniker.

Nr.	2	 Im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	können	Be-
schäftigte hochwertige Arbeiten verrichten z. B. 
bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spe-
zialein- oder Spezialaufbauten oder beim Instand-
setzen von Getrieben und Motoren.

Nr.	3	 Die	Pflege	von	wertvollen	Geräten	erfasst	nicht	die	
Pflege	von	Waffen.

3.7 Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst und  
Straßenbau

Entgeltgruppe 9

Kraftfahrzeughandwerker	 mit	 Meisterbrief	 des	
Kraftfahrzeughandwerks,	

die	verantwortlich	Kraftfahrzeuge	nach	§	29	StVZO	
abnehmen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

1. Bauaufseher.
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2.	 Kolonnenführer.

3.	 Streckenwarte	(motorisierte	Straßenaufseher,	Ver-
kehrssicherheitswarte).

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren,	

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	elektrisch	und	mechanisch	komplizierten	Funk-	
oder sonstigen Spezialgeräten ausführen, wobei sie 
Fehler durch eigene hochfrequenztechnische oder 
gleich schwierige Messungen selbst eingrenzen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

die	für	die	Einsatzbereitschaft	des	gesamten	Kraft-
fahrzeug-	und	Maschinenparks	

– eines Straßenbauamtes bzw. einer Straßenmeis-
terei,	bei	denen	der	gesamte	Kraftfahrzeug-	und	
Maschinenpark	 mehrerer	 Straßenmeistereien	
zusammengefasst ist, oder 

– bei einer Autobahnmeisterei 

verantwortlich sind und die schwierigste Repara-
turen	selbständig	ausführen,	solange	ihnen	keine	
Vorarbeiterzulage zusteht.

6. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1,  

die eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in 
der	Bauaufsicht	und	Montage	von	Brückenbauten	
und in der Prüfung und Feststellung von Schäden 
an	Brückenkonstruktionen	(vorwiegend	aus	Stahl,	
Stahl- und Spannbeton) haben und 

deren	Tätigkeit	sich	aus	der	Entgeltgruppe	7	da-
durch heraushebt, dass sie darüber hinaus beson-
dere	Kenntnisse	und	Erfahrungen	für	die	Feststel-
lung	von	Schäden	an	den	verschiedenen	Werkstoffen	
und	Konstruktionsteilen	besitzen	und	in	der	Lage	
sind, auch schwierige Instandsetzungsarbeiten 
selbständig auszuführen oder die Ausführung zu 
beaufsichtigen.

7. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1

mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung, 

deren	Tätigkeit	sich	aus	der	Entgeltgruppe	7	da-
durch	heraushebt,	dass	sie	komplizierte	Brückenbe-
sichtigungswagen	und	Brückenprüfgeräte	bedienen	
und führen.

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und	2	des	Abschnitts	1	als	Brückenschlosser	oder	
Betonsanierer, 

die	Brücken	überwachen	und	schwierige	Reparatu-
ren	an	Brücken	selbständig	ausführen.

2. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-

bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	(z.	B.	Technische	Modellbauer,	
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

3.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1 als Landschaftsgärtner, 

die die Baumaßnahmen im Landschaftsbau allein-
verantwortlich überwachen.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1 als Verwalter des Geräte-
hofes einer Straßenmeisterei.

3. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	(z.	B.	Sattler)	als	Kraftfahr-
zeugsattler oder (z. B. Technische Modellbauer, 
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

4.	 Kraftfahrzeugmechatroniker,	Karosserie-	und	Fahr-
zeugbaumechaniker,	Fahrzeuglackierer	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

5. Sprengmeister.

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 und 4 als Fahrer 
von Schneeräumgeräten (mit Ausnahme der hand-
geführten) für die Dauer der Verwendung als sol-
che.

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	4	und	5)

2.	 Fahrer	von	selbstaufnehmenden	Großkehrmaschi-
nen für die Dauer der Verwendung als solche.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

Entgeltgruppe 4

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3 für die Dauer der 
Verwendung	als	Fahrer	von	Fahrbahnmarkierungs-
maschinen.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	5)

2. Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung 
in	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf.
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Entgeltgruppe 3

1. Beschäftigte im Straßenbau, 

die	sich	in	mindestens	dreijähriger	Tätigkeit	in	der	
Straßenbauverwaltung in der Entgeltgruppe 2 oder 
mindestens dreijähriger gleichartiger oder berufs-
verwandter	Tätigkeit	ausreichende	Fachkenntnisse	
erworben haben.

2. Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in 
einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf 

an	Kompressoren,	Pumpen	oder	Seilbahngeräten.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Streckenwarte	sind	Straßenwärter	oder	Beschäftig-
te mit einer entsprechenden Prüfung nach Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 2 des Abschnitts 1, die nach 
Wegfall	der	Wärterstrecke	infolge	Einführung	der	
Kolonnen	neuer	Art	 einen	größeren	Straßenab-
schnitt im motorisierten Einsatz beaufsichtigen.

Nr.	2	 Einschlägige	anerkannte	Ausbildungsberufe	 im	
Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	sind	z.	B.	Syste-
melektroniker,	Mechatroniker,	Elektroniker.

Nr.	3	 Im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	können	Be-
schäftigte hochwertige Arbeiten verrichten z. B. 
bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spe-
zialein- oder Spezialaufbauten oder beim Instand-
setzen von Getrieben und Motoren.

Nr. 4 Zu den Schneeräumgeräten gehören auch Schnee-
fräsen und Schneeschleudern.

Nr. 5 1Bei	einer	Herabgruppierung	aus	diesem	Tätigkeits-
merkmal	wird	der	Beschäftigte	abweichend	von	§	17	
Abs. 4 Satz 4 in der niedrigeren Entgeltgruppe der 
Stufe zugeordnet, die er vor der Höhergruppierung 
erreicht hatte. 2Die zuvor in dieser Stufe verbrachte 
Zeit	wird	angerechnet;	für	die	Zeiten	in	der	höhe-
ren Entgeltgruppe gilt § 17 Abs. 3 Satz 1 Buchst. f 
entsprechend.

3.8 Beschäftigte im Vermessungswesen

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	als	Maschinensetzer.

2.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1

mit besonders schwierigen mehrfarbigen großfor-
matigen	Druckarbeiten	an	Offsetschnellpressen	
oder	Offsetdruckmaschinen.

3.	 Feinwerkmechaniker	mit	Ausbildung	nach	Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die besonders schwierige Instandsetzungsarbeiten 
an	komplizierten	Messinstrumenten	ausführen	und	
diese justieren.

4.	 Kopierarbeiter	 mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	

die besonders schwierige großformatige Unterlagen 
für	mehrfarbige	Druckerzeugnisse	herstellen.

Entgeltgruppe 7

1.	 Medientechnologen	Druckverarbeitung	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1

mit	besonders	schwierigen	Arbeiten,	wie	Kaschie-
ren	von	Kartenoriginalen	und	Landkarten,	Herstel-
len besonderer Mustervorlagen.

2.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1

mit	besonders	schwierigen	Druckarbeiten.

3.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Lichtsetzer 

mit	schwieriger	Tätigkeit	im	Landkartendruck.

4.	 Feinwerkmechaniker	mit	Ausbildung	nach	Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die hochwertige Messinstrumente instand setzen.

5.	 Kopierarbeiter	

mit	besonders	schwierigen	Kopierarbeiten	auf	Bild-
trägern aller Art.

Entgeltgruppe 6

1.	 Medientechnologen	Druck	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

2.	 Feinwerkmechaniker	mit	Ausbildung	nach	Entgelt-
gruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1.

3.	 Kopierarbeiter	

mit	Kopierarbeiten	auf	Kunststofffolien,	Glas	und	
Metall im Negativ- und Positivverfahren, Nutzen-
montage- und Retuschierarbeiten.

4. Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung, 

die als Beobachter an Instrumenten (einschließlich 
Protokollieren)	oder	als	Beobachter	an	Instrumenten	
mit automatischer Registrierung eingesetzt sind.

Entgeltgruppe 5

Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung.

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte	mit	Druckplatten-Kopierarbeiten	im	
Negativ- und Positivverfahren.

2. Messgehilfen ohne verwaltungseigene Prüfung.

3.9 Beschäftigte im Wasserbau in den Ländern 
Baden-Württemberg und Bayern

Entgeltgruppe 8

1. Bauaufseher.

2.	 Kolonnenführer.

Entgeltgruppe 6

1.	 Beschäftigte	im	Wasserbau	der	Entgeltgruppe	5	
Fallgruppen 1 und 2 des Abschnitts 1 bzw. Fluss-
wärter 

als Verwalter des Gerätehofes einer Flussmeiste-
rei.

2. Sprengmeister.
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Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	im	Wasserbau	mit	verwaltungseigener	
Prüfung. 

2. Flusswärter mit verwaltungseigener Prüfung mit 
eigener	Strecke	(gilt	nur	für	das	Land	Baden-Würt-
temberg).

3.	 Schiffer	(Beschäftigte	im	Wasserbau	mit	verwal-
tungseigener	Prüfung	als	Fahrer	von	Wasserfahr-
zeugen).

Entgeltgruppe 4

1.	 Baulokführer.

2. Bohrtruppführer ohne abgeschlossene Ausbildung 
in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf.

3. Flusswärter.

Entgeltgruppe 3

1.	 Wasserbauarbeiter.

2. Maschinisten ohne abgeschlossene Ausbildung in 
einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsbe-
ruf	an	Kompressoren,	Pumpen	oder	Seilbahngerä-
ten.

3.	 Schiffer	(Fahrer	von	Wasserfahrzeugen).

3.10 Beschäftigte im Wasserbau in den übrigen  
Ländern (gilt nicht für die Freie und Hansestadt 
Hamburg) 

Entgeltgruppe 8

1. Bauaufseher.

2.	 Geprüfte	Wasserbauwerkmeister	mit	entsprechen-
der	Tätigkeit.

3.	 Schachtmeister	in	der	Wasserwirtschaft.

Entgeltgruppe 7

1.	 Brückenwärter,	mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	

die die Aufsicht verantwortlich führen.

2. Seeschleusenmaschinisten mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Ausbil-
dungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren,	

die selbständig Instandhaltungsarbeiten ausfüh-
ren.

Entgeltgruppe 6

1. Baggerführer auf Raupenbaggern im Tidegebiet, 

die auch Reparaturen ausführen.

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, die folgende oder gleich-
wertige Arbeiten verrichten:

a) Anbringen von Berghölzern, Aufnahme von Peil-
profilen,	Bergungsarbeiten,	Ein-	und	Ausdocken	
von Schiffen und schwimmenden Geräten, Ein-
richten	von	Wohn-	und	Aufenthaltsräumen	auf	
Schiffen,	Packwerksarbeiten,	Reparaturen	an	
den mechanischen Teilen der Schleusen- und 

Wehrverschlüsse,	schwierige	Instandsetzungen	
von	Kraft-	und	Arbeitsmaschinen	einschließlich	
der	Stark-	und	Schwachstromanlagen,	schwieri-
ge Reparaturen an Schiffen und schwimmenden 
Geräten,	 schwierige	 Taklerarbeiten,	Verzim-
mern	von	Dalben	und	Leitwerken	sowie

b)	 sonstige	handwerkliche	Arbeiten,	die	im	allge-
meinen nur aufgrund der besonderen, im Be-
reich	 der	Wasserbauverwaltung	 erworbenen	
Erfahrungen	geleistet	werden	können,	sofern	
bei der Ausführung der Arbeiten an das Über-
legungsvermögen	und	das	fachliche	Geschick	
des Beschäftigten Anforderungen gestellt wer-
den, die über das Maß dessen hinausgehen, das 
von einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 üblicherweise 
verlangt	werden	kann.

3.	 Brückenwärter	an	verkehrsreichen	beweglichen	
Brücken	mit	erfolgreich	abgeschlossener	Ausbil-
dung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren.

4.	 Brückenwärter,	Gruppenmaschinenführer	mit	er-
folgreich abgeschlossener Ausbildung in einem ein-
schlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	
Ausbildungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren,	

die selbständig Instandsetzungsarbeiten ausfüh-
ren.

5.	 Brückenwärter,	

die die Aufsicht verantwortlich führen.

6. Messgehilfen mit verwaltungseigener Prüfung auf 
Vermessungsschiffen oder Vermessungsbooten,

a)	 die	funktechnische	Ortungsaufgaben	wahrzu-
nehmen haben,

b)	 die	hochwertige	elektronische	Messgeräte	selb-
ständig zu bedienen haben,

wenn	sie	sich	besondere	Fachkenntnisse	und	Fä-
higkeiten	erworben	haben.	

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

7. Schleusenbeschäftigte mit erfolgreich abgeschlosse-
ner	Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer 
von	mindestens	drei	Jahren	

als ständige Vertreter der Schleusenbeamten oder 
leitenden Schleusenbeschäftigten, die für mehrere 
Schleusen zuständig sind.

8.	 Seeschleusendecksleute	mit	seemännischer	Aus-
bildung nach dreijähriger Fahrtzeit auf Fahrzeugen 
der Binnen- oder Seeschifffahrt, 

die schichtweise ständig Vertreter von Schleusen-
beamten oder leitenden Schleusenbeschäftigten 
sind.

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

Entgeltgruppe 5

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
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bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	als	Schwenkschaufelfahrer,	

die auch Reparaturen selbständig ausführen. 

2.	 Brückenwärter,	Schleusenmaschinisten,	Wasser-
bauarbeiter	(Küstenschutz-,	Landgewinnungs-	und	
Streckenunterhaltungsarbeiter)	mit	erfolgreich	ab-
geschlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten	Ausbildungsberuf	mit	einer	Ausbil-
dungsdauer	von	mindestens	drei	Jahren.

3.	 Fahrer	von	Traktoren	im	Deichgebiet	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte sowie verschiedener Anhängegeräte (z. B. 
Kreiselmäher,	Frontlader,	Graswender,	Hochdruck-
presse,	Hydrolader,	Teekrechen),	die	vom	Traktor	
aus bedient werden. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	3	und	4)

4. Greifbaggerführer oder Gruppenmaschinenfüh-
rer.

5.	 Schiffsmechaniker	als	Takler.

6.	 Schleusenbeschäftigte	und	Wehrbeschäftigte	

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ei-
nem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren,	

denen	die	Bedienung	und	Wartung	von	elektrischen	
und maschinellen Einrichtungen obliegt.

7.	 Seeschleusendecksleute	mit	seemännischer	Aus-
bildung nach dreijähriger Fahrtzeit auf Fahrzeugen 
der Binnen- oder Seeschifffahrt.

Entgeltgruppe 4

1.	 Brückenwärter,	Schwenkschaufelfahrer.	

2. Schleusenbeschäftigte,

a)	 denen	die	Leitung	des	Betriebes	auf	einer	klei-
nen	verkehrsarmen	Schleuse	obliegt,

b) die außer mit dem Verholen und Festmachen der 
Fahrzeuge bei der Schleusenbedienung einge-
setzt sind,

c) die ständige Vertreter der Schleusenbeamten 
oder leitenden Schleusenbeschäftigten sind 
oder

d) denen die Leitung des Schleusendienstes ob-
liegt.

3.	 Wehrbeschäftigte,	

denen	die	Leitung	des	Betriebes	auf	einer	kleinen	
verkehrsarmen	Wehranlage	obliegt.

Entgeltgruppe 3

Schleusenbeschäftigte,	 Wehrbeschäftigte	 und	
	Wasserbauarbeiter	 (Küstenschutz-,	 Landgewin-
nungs-	und	Streckenunterhaltungsarbeiter).

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Zu	hochwertigen	elektronischen	Messgeräten	zäh-
len	z.	B.	elektronische	Tachymeter,	elektronische	
Wellen-	und	Strömungsmessgeräte.

Nr. 2 Die bei den Seeschleusen als Leinenverfahrer 
bezeichneten Beschäftigten gehören zu den See-
schleusendecksleuten.

Nr. 3 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden.

Nr. 4 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 
und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

3.11 Beschäftigte im Weinbau

Entgeltgruppe 5

1.	 Beschäftigte	mit	Facharbeiterbrief	im	Weinbau.

2. Beschäftigte mit gärtnerischem oder landwirtschaft-
lichem Facharbeiterbrief.  

3.	 Beschäftigte	bei	der	staatlichen	Reblausbekämp-
fung 

a) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	im	Wein-
bau mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei	Jahren,

b) mit verwaltungseigener Prüfung in einem Aus-
bildungsberuf nach Buchstabe a,

c)	 mit	Facharbeiterbrief	im	Weinbau.

4.	 Fahrer	von	Traktoren	

bei regelmäßiger Verwendung verschiedener An-
baugeräte. 

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe 4

1.	 Fahrer	von	Traktoren.

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte	bei	der	staatlichen	Reblausbekämp-
fung.

2. Rebarbeiter, die motorgetriebene Landmaschinen 
führen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine regelmäßige Verwendung verschiedener An-
baugeräte liegt vor, wenn verschiedene Anbauge-
räte	in	ständiger	Wiederkehr,	jedoch	nicht	nur	ge-
legentlich verwendet werden. 

Nr. 2 Durch die Eingruppierung sind die Zuschläge nach 
§ 29 MTArb – ausgenommen die Zuschläge nach 
Nr. A 20 Buchst. c) und d) sowie Nrn. A 25 bis 28 
und A 82 TVZ zum MTL II – im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Anbau- und Anhängege-
räte abgegolten.

3.12 Beschäftigte in Gestüten

Entgeltgruppe 5

Gestütswärter.

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe 3

Pferdewärter	(Pferdepfleger).
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Protokollerklärung:

Gestütswärter sind Beschäftigte, die eine verwal-
tungseigene Prüfung abgelegt haben und wie be-
amtete Gestütswärter tätig sind.

3.13 Beschäftigte in Münzen

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1 

mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
	einem	einschlägigen	anerkannten	Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb 
Jahren,	

die	als	Münzwerkzeugmacher	an	CNC	gesteuerten	
Dreh-, Fräs-, Erodier- oder Rundschleifmaschinen 
selbständig schwierige Arbeitsablaufprogramme 
zur	Herstellung	von	Prägewerkzeugen	für	Münzen	
und Medaillen ergänzen, Maschinenprogramme 
eingeben, testen und fahren sowie Programmfehler 
feststellen und beseitigen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

deren	 Tätigkeit	 sich	 dadurch	 aus	 der	 Entgelt-
gruppe 7 heraushebt, dass sie besonders schwieri-
ge Einrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
Maschinen und Anlagen durchführen.

2.	 Metallhandwerker	 mit	 einschlägiger	 Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

die	 selbständig	 Spezialmaschinen	 entwickeln,	
weiterentwickeln	oder	herstellen	oder	Matrizen	
und Patrizen zur Herstellung von Prägestempeln 
anfertigen. 

3.	 Metallhandwerker	 mit	 einschlägiger	 Ausbil- 
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1 als Graveure.

(Hierzu	Protokollerklärung)

4.	 Oberflächenbeschichter	(Galvaniseure)	als	Hart-
verchromer.

Entgeltgruppe 7

Metallhandwerker	 mit	 einschlägiger	 Ausbil-
dung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

die	Präzisionswerkzeuge	für	die	Prägung	von	Mün-
zen und Medaillen herstellen und instand setzen, 
Maschinen einrichten und instand setzen.

Entgeltgruppe 6

1. Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung als 
Präger von Medaillen, 

die	die	Maschinen	selbst	einrichten	und	die	Werk-
zeugbehandlung durchführen, wenn besonders 
hohe	Anforderungen	an	die	Prägetechnik	gestellt	
werden.

2. Tresorverwalter, 

die	für	das	Wiegen/Zählen	der	Münzen,	Medaillen	
und Rohlinge verantwortlich sind. 

Entgeltgruppe 5

Münzarbeiter mit verwaltungseigener Prüfung.

Entgeltgruppe 4

1. Münzarbeiter, mit Ausnahme der Beschäftigten als 
Präger.

2. Münzarbeiter, 

die als Geldzähler eingesetzt sind und für die täg-
liche Abrechnung verantwortlich sind. 

3. Präger von Spezialmünzen und Medaillen, 

die	die	Maschinen	selbst	einrichten	und	die	Werk-
zeugbehandlung durchführen. 

Entgeltgruppe 3

1.	 Beschäftigte,	die	Münzen	verpacken	und	versen-
den.

2. Präger.

Protokollerklärung:

Die	 Tätigkeit	 des	 Graveurs	 umfasst	 auch	 das	
 Reduzieren.

3.14 Beschäftigte in der Wilhelma

Entgeltgruppe 8

1.	 Tierpfleger	 mit	 einschlägiger	 Ausbildung	 nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1 als 
Revierpfleger.

2.	 Tierpfleger	mit	einschlägiger	Ausbildung	nach	Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

die	verantwortlich	Menschenaffen	oder	Korallen-
fische	pflegen,	sowie	

Tierpfleger	mit	einschlägiger	Ausbildung	nach	Ent-
geltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	wegen	der	Schwierigkeit	der	Auf-
gaben und der Größe der Verantwortung ebenso 
zu	bewerten	ist	wie	die	verantwortliche	Pflege	von	
Menschenaffen	oder	Korallenfischen.

3.15 Beschäftigte in Häfen im Land Niedersachsen

Entgeltgruppe 8

1.	 Elektroniker	 mit	 erfolgreich	 abgeschlossener	
Ausbildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren,	die	elektronisch	gesteu-
erte	 Krananlagen	 (Portaldrehwippkrane,	 Verla-
debrücken)	unter	Einbeziehung	des	eigentlichen	
Steuerteils warten und instand setzen.

2. Führer von großen Schwimmrammen.

3. Beschäftigte der Entgeltgruppen 5 Fallgruppen 1 
und 2 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	7	heraushebt,	dass	schwierigste	Wartungsar-
beiten,	 Reparaturen	 und	 Justierungen	 an	 hyd-
raulischen	und	pneumatischen	Regelkreisen	von	
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Krananlagen	unter	Einbeziehung	der	angeschlos-
senen Geräte und Instrumente einschließlich aller 
Sicherungsorgane (z. B. pneumatisch gesteuerte 
Kran-Überlassungssicherungen)	selbständig	und	
verantwortlich auszuführen sind.

Entgeltgruppe 6

1. Hafenwärter mit nautischem Befähigungszeugnis 
mit	Einschränkungen	und	dreijähriger	Fahrtzeit.	

2. Hafenwärter mit erfolgreich abgeschlossener 
	Berufsausbildung	als	Schiffsbetriebsmechaniker	
(Matrose, Maschinist oder Motorenwärter) oder 
einem	anderen	einschlägigen	anerkannten	Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	und	einer	dreijährigen	Fahrt-
zeit.

3.16 Beschäftigte bei der Feuerwehr Bremen

Entgeltgruppe 9

Kraftfahrzeughandwerker	 mit	 Meisterbrief	 des	
Kraftfahrzeughandwerks,	

die	verantwortlich	Kraftfahrzeuge	nach	§	29	StVZO	
abnehmen.

(Stufe	4	nach	7	Jahren	in	Stufe	3,	keine	Stufen	5	
und 6)

Entgeltgruppe 8

Kraftfahrzeugmechatroniker	mit	Ausbildung	nach	
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Abschnitts 1, 

deren	Tätigkeit	sich	dadurch	aus	der	Entgeltgrup-
pe	7	heraushebt,	dass	sie	hochqualifizierte	Mess-,	
Prüf-	und	Justierarbeiten	mit	Messuhren,	Spezial-
testgeräten,	Bremsprüfgeräten	oder	Prüf-	und	Jus-
tiergeräten für Achsen und Fahrgestelle an Feuer-
wehreinsatzfahrzeugen ausführen.

Entgeltgruppe 7

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von min-
destens	drei	Jahren	(z.	B.	Technische	Modellbauer,	
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.

2.	 Kraftfahrzeugmechatroniker	 mit	 Ausbildung	
nach der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Ab-
schnitts 1, 

denen die besonders schwierigen Ausstattungs-, In-
standsetzungs- oder Prüfarbeiten übertragen wer-
den, zu deren Erledigung vielseitiges, hochwertiges 
fachliches	Können	erforderlich	ist.	

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung	in	einem	einschlägigen	anerkannten	Aus-
bildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens	drei	Jahren	(z.	B.	Sattler)	als	Kraftfahr-

zeugsattler oder (z. B. Technische Modellbauer, 
Tischler)	als	Kraftfahrzeugschreiner,	

die hochwertige Arbeiten verrichten.

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Kraftfahrzeugmechatroniker,	Karosserie-	und	Fahr-
zeugbaumechaniker,	Fahrzeuglackierer	mit	Aus-
bildung nach Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des 
Abschnitts 1, 

die hochwertige Arbeiten verrichten. 

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:

Im	Sinne	dieses	Tätigkeitsmerkmals	können	Be-
schäftigte hochwertige Arbeiten verrichten z. B. 
bei der Herstellung oder Instandsetzung von Spe-
zialein- oder Spezialaufbauten oder beim Instand-
setzen von Getrieben und Motoren.

Anhang zu Teil III der Entgeltordnung

Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen

Bis	zu	einer	Neuregelung	findet	die	Anlage	2	des	Tarifver-
trages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum 
MTArb entsprechende Anwendung.

Teil IV 
Beschäftigte	im	Pflegedienst

Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung

1.	 (1)	Die	Bezeichnung	„Gesundheits-	und	Kranken-
pflegerin“	umfasst	auch	die	Bezeichnung	„Gesund-
heits-	und	Kinderkrankenpflegerin“.

(2)	Die	Bezeichnung	„Gesundheits-	und	Kranken-
pflegehelferin“	umfasst	auch	vergleichbare	landes-
rechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesund-
heits-	und	Krankenpflegehilfe.

2.	 Die	Bezeichnungen	„Hebamme“	bzw.	„Lehrheb-
amme“ umfassen auch die männlichen Bezeichnun-
gen	„Entbindungspfleger“	bzw.	„Lehrentbindungs-
pfleger“.

3.	 (1)	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	die	
Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	Kinderkranken-
pflegerinnen	bzw.	Altenpflegerinnen	ausüben,	sind	
als	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen	
bzw.	Altenpflegerinnen	eingruppiert.	

(2)	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen,	
die	Tätigkeiten	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen	bzw.	Altenpflegerinnen	ausüben,	sind	als	
Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	bzw.	Alten-
pflegerinnen	eingruppiert.	

(3)	Altenpflegerinnen,	die	Tätigkeiten	von	Gesund-
heits-	und	Krankenpflegerinnen	ausüben,	sind	als	
Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	eingrup-
piert. 
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4.	 Nr.	6	der	Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Ent-
geltordnung gilt mit folgenden Maßgaben:

a) Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit 
unterstellt oder zu einem Teil ihrer Arbeitszeit 
in einem Bereich beschäftigt sind, zählen ent-
sprechend dem Verhältnis dieses Anteils zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollbeschäftigten.

b) 1Schülerinnen	in	der	Gesundheits-	und	Kran-
kenpflege,	Gesundheits-	und	Kinderkranken-
pflege,	Gesundheits-	und	Krankenpflegehilfe	
und	 Entbindungspflege	 sowie	 Personen,	 die	
sich	in	einer	Ausbildung	in	der	Altenpflege	be-
finden,	bleiben	außer	Betracht.	2Für	die	Berück-
sichtigung von Stellen, auf die Schülerinnen 
angerechnet werden, gilt Satz 3 der Nr. 6 der 
Vorbemerkungen	zu	allen	Teilen	der	Entgeltord-
nung. 

5. (1) 1Pflegepersonen	der	Entgeltgruppen	KR	3a	bis	
KR	9c,	die	die	Grund-	und	Behandlungspflege	zeit-
lich überwiegend bei

a)	 an	schweren	Infektionskrankheiten	erkrank-
ten	Patienten	(z.	B.	Tuberkulose-Patienten),	die	
wegen	der	Ansteckungsgefahr	in	besonderen	
Infektionsabteilungen	oder	Infektionsstationen	
untergebracht sind, 

b)	 Kranken	in	geschlossenen	oder	halb	geschlos-
senen (Open-door-system) psychiatrischen Ab-
teilungen oder Stationen, 

c)	 Kranken	in	geriatrischen	Abteilungen	oder	Sta-
tionen, 

d)	 gelähmten	oder	an	multipler	Sklerose	erkrank-
ten Patienten, 

e) Patienten nach Transplantationen innerer Orga-
ne	oder	von	Knochenmark,	

f)	 an	AIDS	(Vollbild)	erkrankten	Patienten,	

g) Patienten, bei denen Chemotherapien durchge-
führt	oder	die	mit	Strahlen	oder	mit	inkorporier-
ten	radioaktiven	Stoffen	behandelt	werden,	

ausüben,	erhalten	für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	
eine monatliche Zulage. 2Sie beträgt 

–	 90,00	Euro	für	Pflegepersonen,	soweit	sie	nicht	
nach Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder 
nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert 
sind,

–	 46,02	 Euro	 für	 Pflegepersonen,	 die	 nach	
 Abschnitt 1 Unterabschnitt 7 oder 8 oder nach 
Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 eingruppiert sind.

3Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tat-
bestände nur einmal zu. 

(2) 1Pflegepersonen	der	Entgeltgruppen	KR	3a	bis	
KR	9c,	die	zeitlich	überwiegend	in	Einheiten	für	
Intensivmedizin	Patienten	pflegen,	erhalten	für	die	
Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	monatliche	Zulage	von	
90,00 Euro. 2Die Zulage steht nicht neben einer Zu-
lage nach Abs. 1 zu. 

(3) 1Gesundheits-	und	Krankenpflegern	bzw.	Alten-
pflegern	

–	 der	Entgeltgruppen	KR	8a	bis	KR	9c	sowie	

–	 der	Entgeltgruppe	KR	7a	in	Abschnitt	1	Unter-
abschnitt 7 oder 8 oder Abschnitt 3 Unterab-
schnitt 5, 

die als

–	 Stationsleiter,	 Gruppenleiter,	 Stationspfleger	
oder 

–	Gesundheits-	und	Krankenpfleger	bzw.	Alten-
pfleger	in	anderen	Tätigkeiten	mit	unterstellten	
Pflegepersonen	

eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Abs. 1 
oder	2,	wenn	alle	ihnen	durch	ausdrückliche	An-
ordnung	ständig	unterstellten	Pflegepersonen	An-
spruch auf eine Zulage nach Abs. 1 oder 2 haben. 
2Die	Zulage	steht	auch	Gesundheits-	und	Kran-
kenpflegern	bzw.	Altenpflegern	zu,	die	durch	aus-
drückliche	Anordnung	als	ständige	Vertreter	eines	
in Satz 1 genannten Anspruchsberechtigten bestellt 
sind. 

(4) 1Pflegepersonen	der	Entgeltgruppen	KR	3a	bis	
KR	9c,	welche	die	Grund-	und	Behandlungspflege	
bei schwer brandverletzten Patienten ausüben in 
Einheiten für schwer Brandverletzte, denen durch 
die Zentrale Anlaufstelle für die Vermittlung von 
Betten für Schwerbrandverletzte in der Bundesrepu-
blik	Deutschland	bei	der	Einsatzzentrale/Rettungs-
leitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrand-
verletzte vermittelt werden, erhalten eine Zulage 
gemäß Anlage F Abschnitt IV Nr. 1 für jede volle 
Arbeitsstunde	dieser	Pflegetätigkeit.	2Die Zulage 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-
lige	Entgeltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	
Sockelbeträge,	Mindestbeträge	und	vergleichbare	
nichtlineare	Steigerungen	bleiben	unberücksich-
tigt. 3Eine nach Abs. 1, 2 oder 3 zustehende Zulage 
vermindert sich um den Betrag, der in demselben 
Kalendermonat	nach	Satz	1	zusteht.

1.	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	sowie	Pfle-
gehelferinnen

1.1	 Leitende	Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkungen

1. 1Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	
sind	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	die	
die	 Gesamtverantwortung	 für	 den	 Pflegedienst	
des	Krankenhauses	bzw.	des	zugeteilten	Pflegebe-
reiches haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen ge-
genüber	keine	weitere	Leitende	Gesundheits-	und	
Krankenpflegerin	und	keine	Leitende	Hebamme	
hinsichtlich	 des	 Pflegedienstes	 weisungsbefugt	
sind. 

2. (1) 1Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerin-
nen,	die	durch	ausdrückliche	schriftliche	Anord-
nung	zu	Mitgliedern	der	Krankenhausbetriebslei-
tung bestellt worden sind, erhalten für die Dauer 
dieser	Tätigkeit	eine	Zulage	
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in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt IV 

KR 12a Nr. 2
KR 11b Nr. 3
KR 11a Nr. 4
KR 10a Nr. 5
KR 9d Nr. 6
KR 9c Nr. 7

2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgel-
tanpassungen um den von den Tarifvertragspar-
teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,	Mindestbeträge	
und vergleichbare nichtlineare Steigerungen blei-
ben	unberücksichtigt.

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) 
zu	berücksichtigen.	

Entgeltgruppe KR 12a 

Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	900	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 11b

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	600	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1,	2,	3	und	6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	900	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1,	2,	3	und	6)

Entgeltgruppe KR 11a

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	300	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	 
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	 
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	600	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10a

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	300	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Leitende	Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind,

in	Krankenhäusern	bzw.	Pflegebereichen,	

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.
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(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

1.2	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	als	 
Stations- oder Gruppenleiterinnen in  
Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkungen

1. 1Die	Tätigkeitsmerkmale,	die	auf	das	Gruppenpfle-
gesystem	abgestellt	sind,	gelten	nur	in	den	Kran-
kenhäusern,	in	denen	der	Krankenhausträger	das	
Gruppenpflegesystem	eingeführt	hat.	2Unter Grup-
penleiterinnen	sind	die	Pflegepersonen	zu	verste-
hen,	die	dem	Pflegedienst	einer	Gruppe	vorstehen.	
3Es handelt sich um das sachliche Vorstehen. 

2.	 Wenn	in	den	Funktionsbereichen	außer	Pflegeper-
sonen auch sonstige Beschäftigte unterstellt sind, 
werden	sie	bei	der	Zahl	der	unterstellten	Pflege-
kräfte	berücksichtigt.

Entgeltgruppe KR 11a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	192	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	96	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	48	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	24	Pflegepersonen	stän-
dig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 9b

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mehrere	
Stationen,	Pflegegruppen	oder	abgegrenzte	Funk-
tionsbereiche 

mit	insgesamt	mindestens	zwölf	Pflegepersonen	
ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

als Stationsleiterinnen oder Gruppenleiterinnen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Stationsleiterinnen oder Grup-
penleiterinnen bestellt sind, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 8a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
leiterinnen oder Gruppenleiterinnen bestellt sind. 

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Stationsleiterinnen oder Grup-
penleiterinnen bestellt sind, 
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denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Protokollerklärung:
1Unter	Stationsleiterinnen	sind	Pflegepersonen	zu	
verstehen,	die	dem	Pflegedienst	auf	der	Station	
vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche Vor-
stehen. 3In	psychiatrischen	Krankenhäusern	ent-
spricht im Allgemeinen eine Abteilung der Station 
in	allgemeinen	Krankenhäusern.	

1.3	 Lehrkräfte	für	Gesundheits	und	Krankenpflege	
in Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 11a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschu-
len	oder	Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 10a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschu-
len	oder	Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treter	von	Leitenden	Lehrkräften	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Fortbildungsstätten	für	Leiten-
de	Gesundheits-	und	Krankenpfleger,	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege	und	Stations-
pfleger	tätig	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschu-
len	oder	Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treter	von	Leitenden	Lehrkräften	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	tätig	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und
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durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treter	von	Leitenden	Lehrkräften	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

die	als	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	tätig	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Protokollerklärung:

Leitende	Lehrkräfte	an	Krankenpflegeschulen	oder	
Schulen	für	Krankenpflegehilfe	sind	Lehrkräfte	an	
Krankenpflegeschulen	oder	Schulen	für	Kranken-
pflegehilfe,	 die	 eine	 Krankenpflegeschule	 oder	
Schule	für	Krankenpflegehilfe	allein	oder	gemein-
sam	mit	einer	Ärztin/einem	Arzt	oder	einer	Leiten-
den	Gesundheits-	und	Krankenpflegerin	leiten.

1.4	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	die	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43 dem Opera-
tions- oder Anästhesiedienst, Dialyseeinheiten, 
Einheiten für Intensivmedizin, Milchküchen oder 
Frauenmilchsammelstellen oder zentralen Sterili-
sationsdiensten vorstehen

Entgeltgruppe KR 10a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	40	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	48	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder 

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	24	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	40	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind, oder

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	48	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder

b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindes-
tens	zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
48	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind, oder
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b)  die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	24	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	 
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	 
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9b

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)  die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind oder 

b)		 die	in	der	Intensivpflege/-medizin	einer	Einheit	
für Intensivmedizin vorstehen.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die einer Dialyseeinheit vorstehen und

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
24	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
36 Beschäftigte ständig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

4.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

a) die dem Operationsdienst oder Anästhesiedienst 
vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	min-
destens	zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind, oder

b) die einer Einheit für Intensivmedizin vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindes-
tens	zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
acht Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die einer Dialyseeinheit vorstehen und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	1)

Entgeltgruppe KR 7a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	in	Kinderkrankenhäusern	oder	Kinderfachab-
teilungen	der	Milchküche	oder	der	Frauenmilch-
sammelstelle vorstehen.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	2)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen 
und 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
36 Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufe	1)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für 
Intensivbehandlung und Intensivüberwachung. 
2Dazu	gehören	auch	Wachstationen,	die	für	Inten-
sivbehandlung und Intensivüberwachung einge-
richtet sind. 

Nr.	2	 Dieses	Tätigkeitsmerkmal	setzt	nicht	voraus,	dass	
den	vorstehenden	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen weitere Personen unterstellt sind.

1.5	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen im Sinne von § 43, denen Beschäftigte 
unterstellt sind

Entgeltgruppe KR 9b

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in Blutzentralen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.



FMBl Nr. 3/2012156

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

in	Polikliniken	(Ambulanzbereichen)	oder	Ambu-
lanzen/Nothilfen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
20	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
30	im	Krankentransportdienst	tätige	Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 
während der Operation zur Bedienung der Maschi-
ne herangezogen werden, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

in Blutzentralen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die in besonderen Behandlungs- und Untersu-
chungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der 
Endoskopie	tätig	sind,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

4.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

in	Polikliniken	(Ambulanzbereichen)	oder	Ambu-
lanzen/Nothilfen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
sechs	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

5.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

6.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	im	Krankentransportdienst	tätige	Pflegeper-
sonen ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 7a 

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	im	Krankentransportdienst	tätige	Pflegeperso-
nen ständig unterstellt sind. 

(keine	Stufe	1)

Protokollerklärung:

Als Blutzentralen gelten Einrichtungen, in denen 
Blut	abgenommen,	konserviert	und	verteilt	wird.

1.6	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 9a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit	erfolgreich	abgeschlossener	Weiterbildung	für	
den Operationsdienst bzw. für den Anästhesie-
dienst, 

die	im	Operationsdienst	als	Operationskrankenpfle-
gerinnen	oder	als	Anästhesiekrankenpflegerinnen	
tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)	

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen

a)	 mit	erfolgreich	abgeschlossener	Weiterbildung	
in	der	Intensivpflege/-medizin	in	Einheiten	für	
Intensivmedizin, 

b)	 mit	erfolgreich	abgeschlossener	Weiterbildung	
in der Psychiatrie oder

c) mit erfolgreich abgeschlossener sozial-psychia-
trischer Zusatzausbildung

mit	entsprechender	Tätigkeit.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1,	2	und	3)	
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Entgeltgruppe KR 8a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)	 die	im	Operationsdienst	als	Operationskranken-
pfleger	oder	als	Anästhesiekrankenpfleger	tätig	
sind,

b) die in der großen Chirurgie für die fachgerechte 
Lagerung verantwortlich sind,

c) die die Herz-Lungen-Maschine vorbereiten und 
während der Operation zur Bedienung der Ma-
schine herangezogen werden,

d) die in Einheiten für Intensivmedizin tätig sind 
oder

e) die dem Arzt in erheblichem Umfang bei Herz-
katheterisierungen,	Dilatationen	oder	Angiogra-
fien	unmittelbar	assistieren.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)	

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	

mit erfolgreich abgeschlossener Fortbildung in der 
Krankenhaushygiene	mit	 entsprechender	Tätig-
keit,	

die stationsübergreifend und verantwortlich einge-
setzt sind. 

(keine	Stufe	1)

Entgeltgruppe KR 7a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit

a) in Blutzentralen,

b)	 in	Polikliniken	(Ambulanzbereichen)	oder	Am-
bulanzen/Nothilfen oder

c) in besonderen Behandlungs- und Untersu-
chungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten 
der	Endoskopie.

(keine	Stufe	1)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)	 die	in	Dialyseeinheiten	Kranke	pflegen	sowie	
die Geräte bedienen und überwachen,

b) die im EEG-Dienst tätig sind oder

c) die Gipsverbände in Gipsräumen anlegen.

(keine	Stufe	1)

3.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

a)	 die	Pflegeaufgaben	an	Patienten	von	psychiatri-
schen	oder	neurologischen	Krankenhäusern,	die	
nicht	in	diesen	Krankenhäusern	untergebracht	
sind, erfüllen oder

b) die in psychiatrischen oder neurologischen 
Krankenhäusern	psychisch	kranke	Patienten	
bei der Arbeitstherapie betreuen.

(keine	Stufe	1)

4.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 4a

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen	mit	
entsprechender	Tätigkeit	

a) im Anästhesiedienst,

b) in Dialyseeinheiten, 

c) in mindestens zwei Teilgebieten der Endo-
skopie,	

d) in Gipsräumen,

e) in Einheiten für Intensivmedizin,

f) an der Herz-Lungen-Maschine,

g) im Operationsdienst oder

h)		 in	 Polikliniken	 (Ambulanzbereichen)	 oder	
Ambu lanzen/Nothilfen.

(keine	Stufe	1)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	3)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3a 

Pflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Protokollerklärungen:

Nr.	1	 Die	Weiterbildung	setzt	voraus,	dass	mindestens	
720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsmi-
nuten	theoretischer	und	praktischer	Unterricht	bei	
Vollzeitausbildung	innerhalb	eines	Jahres	und	bei	
berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von zwei 
Jahren	vermittelt	werden.	

Nr.	2	 Eine	Zusatzausbildung	im	Sinne	dieses	Tätigkeits-
merkmals	liegt	nur	dann	vor,	wenn	sie	durch	einen	
mindestens einjährigen Lehrgang oder in mindes-
tens	zwei	Jahren	berufsbegleitend	vermittelt	wird.

Nr. 3 1Einheiten für Intensivmedizin sind Stationen für 
Intensivbehandlung und Intensivüberwachung. 
2Dazu	gehören	auch	Wachstationen,	die	für	Inten-
sivbehandlung und Intensivüberwachung einge-
richtet sind. 

1.7	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen	in	Ein-
richtungen, die nicht von § 43 erfasst sind, denen 
Beschäftigte unterstellt sind

Vorbemerkung

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	sind	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	der	Entgeltgruppe	KR	8a	
oder einer höheren Entgeltgruppe der Unterab-
schnitte 1 bis 6 eingruppiert, wenn sie eine diesen 
Tätigkeitsmerkmalen	entsprechende	Tätigkeit	aus-
üben	und	der	Unterabschnitt	7	ein	Tätigkeitsmerk-
mal	für	diese	Tätigkeit	nicht	enthält.	

Entgeltgruppe KR 11a

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
200	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 10a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
100	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.
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(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
200	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
50	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
100	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
25	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Gesundheits-	und	Krankenpfle-
gerinnen bestellt sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
50	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b

Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

1.8	 Gesundheits	und	Krankenpflegerinnen,	Gesund-
heits	und	Krankenpflegehelferinnen	und	Pflege-
helferinnen in Einrichtungen, die nicht von § 43 
erfasst sind

Entgeltgruppe KR 7a 

1.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegerinnen	mit	ent-
sprechender	Tätigkeit.	

2.	 Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe KR 4a

Gesundheits-	und	Krankenpflegehelferinnen	mit	
entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3a 

Pflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

2. Hebammen in Einrichtungen im Sinne von § 43

2.1 Leitende Hebammen

Vorbemerkungen

1. 1Leitende Hebammen sind Hebammen, die die Ge-
samtverantwortung	für	den	Pflegedienst	des	Kran-
kenhauses	bzw.	des	zugeteilten	Pflegebereiches	
haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber 
keine	weitere	Leitende	Hebamme	und	keine	Leiten-
de	Gesundheits-	und	Krankenpflegerin	hinsichtlich	
des	Pflegedienstes	weisungsbefugt	ist.	

2.	 (1)	Leitende	Hebammen,	die	durch	ausdrückliche	
schriftliche	Anordnung	zu	Mitgliedern	der	Kran-
kenhausbetriebsleitung	bestellt	worden	sind,	erhal-
ten	für	die	Dauer	dieser	Tätigkeit	eine	Zulage

in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt IV 

KR 10a Nr. 5
KR 9d Nr. 6
KR 9c Nr. 7

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 2Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) 
zu	berücksichtigen.	3Die Zulage verändert sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 
Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgrup-
pe	festgelegten	Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,	
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare 
Steigerungen	bleiben	unberücksichtigt.

Entgeltgruppe KR 10a 

Leitende Hebammen

in	Frauenkliniken	mit	Hebammenschule,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
150	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)
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Entgeltgruppe KR 9d

1. Leitende Hebammen

in	Frauenkliniken	mit	Hebammenschule,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
75	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2. Hebammen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frau-
enkliniken	mit	Hebammenschule	bestellt	sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
150	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c

1. Leitende Hebammen

in	Frauenkliniken	mit	Hebammenschule.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.  Hebammen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frau-
enkliniken	mit	Hebammenschule	bestellt	sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
75	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b

Hebammen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen in Frau-
enkliniken	mit	Hebammenschule	bestellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.2 Lehrkräfte für Hebammen

Entgeltgruppe KR 9d

Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men,

die als Erste Lehrhebamme an Hebammenschu-
len 

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe KR 9c

1. Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men,

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig 
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2. Hebammen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebam-
men,

die	als	Lehrkräfte	an	Hebammenschulen	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treterinnen von Ersten Lehrhebammen bestellt 
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe KR 9b

Hebammen,

die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig 
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindes-
tens 900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichts-
minuten theoretischer Unterricht innerhalb von 18 
Monaten vermittelt werden. 

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte	in	der	Gesundheits-	und	Krankenpflege	
gilt als einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrhebammen.

Nr. 2 Erste Lehrhebammen sind Lehrhebammen, die eine 
Hebammenschule allein oder gemeinsam mit einer 
Ärztin/einem	Arzt	leiten	(§	6	Abs.	2	Nr.	1	des	Heb-
ammengesetzes).

2.3 Hebammen

Entgeltgruppe KR 9c 

Hebammen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn Hebammen ständig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)
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Entgeltgruppe KR 9b

Hebammen, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf Hebammen ständig unterstellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 7a 

1. Hebammen, 

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	zur	Vorstehe-
rin	des	Kreißsaals	bestellt	sind.

(keine	Stufe	1,	Stufe	3	nach	1	Jahr	in	Stufe	2)

2.	 Hebammen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

3.	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen

3.1	 Leitende	Altenpflegerinnen	in	Einrichtungen	im	
Sinne von § 43

Vorbemerkung

1Leitende	Altenpflegerinnen	sind	Altenpflegerin-
nen,	die	die	Gesamtverantwortung	für	den	Pflege-
dienst der Einrichtung haben. 2Dies setzt voraus, 
dass	ihnen	gegenüber	keine	weitere	Leitende	Al-
tenpflegerin	und	keine	Leitende	Gesundheits-	und	
Krankenpflegerin	weisungsbefugt	sind.	

Entgeltgruppe KR 10a 

Leitende	Altenpflegerinnen

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9d 

1.	 Leitende	Altenpflegerinnen

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Leitenden	Altenpflegerinnen	
bestellt sind,

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	150	Pflegepersonen	beschäf-
tigt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9c 

1.	 Leitende	Altenpflegerinnen.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Leitenden	Altenpflegerinnen	
bestellt sind,

in Einrichtungen, 

in	denen	mindestens	75	Pflegepersonen	beschäftigt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Leitenden	Altenpflegerinnen	
bestellt sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

3.2	 Lehrkräfte	für	Altenpflege	in	Einrichtungen	im	
Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 10a 

Altenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Alten-
pflege	

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	2	Jahren	in	
	Stufe	3,	Stufe	5	nach	3	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)

Entgeltgruppe KR 9d 

1.	 Altenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Leitende	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Alten-
pflege	

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärungen	Nrn.	1	und	2)
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2.	 Altenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege

mit durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treterinnen	 von	 Leitenden	 Lehrkräften	 bestellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	4	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	2	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9c

1.	 Altenpflegerinnen	

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege	tätig	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

2.	 Altenpflegerinnen

mit mindestens einjähriger erfolgreich abgeschlos-
sener	Fachausbildung	an	Schulen	für	Lehrkräfte	in	
der	Altenpflege,

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege

mit durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteil-
nehmern tätig und

durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	Ver-
treterinnen	 von	 Leitenden	 Lehrkräften	 bestellt	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

(Hierzu	Protokollerklärung	Nr.	1)

Entgeltgruppe KR 9b 

Altenpflegerinnen,	

die	als	Lehrkräfte	an	Schulen	für	Altenpflege	tätig	
sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) Die Fachausbildung setzt voraus, dass mindes-
tens 900 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichts-
minuten theoretischer Unterricht innerhalb von 18 
Monaten vermittelt werden.

(2) Eine einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte	in	der	Gesundheits-	und	Krankenpflege	
gilt als einjährige Fachausbildung an Schulen für 
Lehrkräfte	in	der	Altenpflege.

Nr.	2	 Leitende	Lehrkräfte	in	der	Altenpflege	sind	Lehr-
kräfte	in	der	Altenpflege,	die	eine	Schule	für	Al-
tenpflege	allein	oder	als	Mitglied	der	Schulleitung	
leiten.

3.3	 Altenpflegerinnen	als	Stationspflegerinnen	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43

Vorbemerkung

1Unter	Stationspflegerinnen	sind	Pflegepersonen	
zu	verstehen,	die	dem	Pflegedienst	auf	der	Station/
Abteilung vorstehen. 2Es handelt sich um das sach-
liche Vorstehen. 

Entgeltgruppe KR 9c 

Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
pflegerinnen	bestellt	sind	und

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 9b 

1.	 Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
pflegerinnen	bestellt	sind,	und

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

2.	 Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Stationspflegerinnen	bestellt	
sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zwölf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8a 

Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Stationspflegerinnen	bestellt	
sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
fünf	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	1)

Entgeltgruppe KR 7a 

Altenpflegerinnen,

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	Stations-
pflegerinnen	bestellt	sind.

(keine	Stufe	1,	Stufe	3	nach	1	Jahr	in	Stufe	2)
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3.4	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	
Einrichtungen im Sinne von § 43

Entgeltgruppe KR 7a 

Altenpflegerinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 4a

Altenpflegehelferinnen	mit	mindestens	einjähriger	
Ausbildung und Abschlussprüfung mit entspre-
chender	Tätigkeit.

Entgeltgruppe KR 3a 

Altenpflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätig-
keit.

3.5	 Altenpflegerinnen	und	Altenpflegehelferinnen	in	
Einrichtungen, die nicht von § 43 erfasst sind

Vorbemerkung

Altenpflegerinnen	sind	nach	den	Tätigkeitsmerk-
malen	der	Entgeltgruppe	KR	8a	oder	einer	höheren	
Entgeltgruppe der Unterabschnitte 1 bis 4 eingrup-
piert,	wenn	sie	eine	diesen	Tätigkeitsmerkmalen	
entsprechende	Tätigkeit	ausüben	und	der	Unterab-
schnitt	5	ein	Tätigkeitsmerkmal	für	diese	Tätigkeit	
nicht enthält. 

Entgeltgruppe KR 9b

Altenpflegerinnen,	

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufen	1	und	2,	Stufe	4	nach	5	Jahren	in	
Stufe	3,	Stufe	5	nach	5	Jahren	in	Stufe	4,	keine	
Stufe 6)

Entgeltgruppe KR 8a 

Altenpflegerinnen,	

die	durch	ausdrückliche	Anordnung	als	ständige	
Vertreterinnen	von	Altenpflegern	bestellt	sind,

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
zehn	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.

(keine	Stufe	1)	

Entgeltgruppe KR 7a 

1.	 Altenpflegerinnen	mit	entsprechender	Tätigkeit.

2.	 Altenpflegehelferinnen	mit	mindestens	einjähriger	
Ausbildung und Abschlussprüfung, 

denen	durch	ausdrückliche	Anordnung	mindestens	
vier	Pflegepersonen	ständig	unterstellt	sind.	

(keine	Stufe	6)

Entgeltgruppe KR 4a

Altenpflegehelferinnen	mit	mindestens	einjähriger	
Ausbildung und Abschlussprüfung mit entspre-
chender	Tätigkeit.	

Entgeltgruppe KR 3a 

Altenpflegehelferinnen	mit	entsprechender	Tätig-
keit.	
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Anlage 2 
zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L 

 

 

 
Anlage C zum TV-L      
       
       

Entgelttabelle für Pflegekräfte 

– Gültig ab 1. Januar 2012 –  

              
         
         
Entgelt- Grundentgelt Entwicklungsstufen 
gruppe KR             
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a    3.612,45 4.000,57 4.501,88  

11b     3.612,45 4.097,60  

11a    3.278,25 3.612,45 4.097,60  

10a    3.170,43 3.391,45 3.811,91  

9d    3.089,58 3.369,89 3.590,89  

9c    3.003,33 3.213,56 3.413,00  

9b    2.733,81 3.089,58 3.213,56  

9a    2.733,81 2.830,84 3.003,33  

8a 2.281,00 2.426,55 2.545,13 2.647,56 2.830,84 3.003,33

7a 2.113,90 2.281,00 2.426,55 2.647,56 2.760,76 2.873,95

4a 1.892,90 2.038,44 2.173,19 2.453,50 2.523,58 2.658,34

3a 1.812,03 2.006,09 2.059,99 2.146,24 2.216,32 2.372,64
       
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in 
Stufe 5 um 221,87 Euro 
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Anlage 3 
zum	Änderungstarifvertrag	Nr.	4	zum	TV-L

Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung  
(Anlage A zum TV-L) 
geregelten Zulagen

–	Gültig	ab	1.	Januar	2012	–

I. Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgelt-
ordnung

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltord-
nung verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,	
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerun-
gen	bleiben	unberücksichtigt.	2Sie	betragen	ab	1.	Januar	
2012

Nr. der  
Entgeltgruppenzulage Euro/Monat

1 134,06

2 126,45

3 117,30

4 110,63

5 107,26

6 104,59

7  94,85

8  94,14

9  82,98

10  71,72

11  49,52

II.  Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 
8 der Entgeltordnung

1Die	Funktionszulagen

– für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß 
Nr.	3	der	Protokollerklärungen	zu	Abschnitt	5	Unterab-
schnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie

–	 für	Fremdsprachenassistenten	(Fremdsprachensekretäre)	
gemäß	Nr.	1	der	Vorbemerkungen	zu	Abschnitt	8	Unter-
abschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz;	Sockelbeträge,		
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerun-
gen	bleiben	unberücksichtigt.	2Sie	betragen	ab	1.	Januar	
2012

Nr. der  
Funktionszulage Euro/Monat

1 94,53

2 81,98

3 128,91

4 113,98

5 107,75

6 102,03

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr.8 der Vorbemerkun-
gen zu Teil III der Entgeltordnung 

Die	Vorarbeiterzulagen	gemäß	Nr.	8	der	Vorbemerkungen	
zu	Teil	III	der	Entgeltordnung	betragen	ab	1.	Januar	2012

Nr. der  
Vorarbeiterzulage Euro/Monat

1 138,47

2 237,03

IV.	 Zulagen	für	Beschäftigte	im	Pflegedienst	gemäß	
Teil IV der Entgeltordnung

Die	Zulagen	für	Beschäftigte	im	Pflegedienst	

–	 gemäß	Nr.	5	Abs.	4	der	Vorbemerkungen	zu	Teil	IV	der	
Entgeltordnung,

–	 gemäß	Nr.	2	der	Vorbemerkungen	zu	Abschnitt	1	Unter-
abschnitt 1 des Teils IV der Entgeltordnung sowie 

–	 gemäß	Nr.	2	der	Vorbemerkungen	zu	Abschnitt	2	Unter-
abschnitt 1 des Teils IV der Entgeltordnung

betragen	ab	1.	Januar	2012

Nr. der  
Zulage Euro/Monat Euro/Stunde

1 1,30

2 443,95

3 411,95

4 382,02

5 354,25

6 328,69

7 305,03
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Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L und 
zum TVÜ-Länder, zuletzt geändert am 10. März 2011

1. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

a) Nr. 8 wird aufgehoben.

b)  Nr. 9 Buchstabe a wird wie folgt geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„bestimmt	
sich“	die	Wörter	„bis	zum	31.	Dezember	2011“	
eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Für	Beschäftigte,	die	gemäß	Teil	II	Abschnitt	B	
der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O eingruppiert 
sind, sowie für Beschäftigte, die unter § 17 
Abs. 10 TVÜ-Länder fallen, gilt Satz 1 auch über 
den 31. Dezember 2011 hinaus fort.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

c)  Nr. 12 wird wie folgt gefasst:

„12. Zu § 19 Absatz 6:

 Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass 
die Pauschalzahlung nach § 19 Absatz 6 TV-L 
nur für diejenigen Monate gezahlt wird, für 
die der/dem Beschäftigten Erschwerniszu-
schläge aufgrund tatsächlicher Arbeitsleis-
tung	oder	im	Wege	der	Entgeltfortzahlung	
nach § 21 TV-L zustehen.“

d)  Nach Nr. 22 wird folgende Nr. 22a eingefügt:

„22a. Zu § 43 Nr. 8:

 Die Tarifparteien sind sich darin einig, dass 
durch	die	Änderung	des	§	43	Nr.	8	im	Hinblick	
auf die zwischen den Tarifvertragsparteien 
strittige und beim BAG anhängige Frage des  
Geltungsbereichs des § 43 Nr. 8 Absatz 2  
Satz	2	 keine	 Änderung	 der	 vom	 BAG	
 abschließend zu beurteilenden Rechtslage 
herbeigeführt wird.“

e) Die bisherige Nr. 22a wird Nr. 22b. 

2.  Abschnitt II wird wie folgt geändert:

a)  Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 8a eingefügt:

„8a. Zu § 17 Absatz 1:

 Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, die 
bisherigen	Tätigkeitsmerkmale	in	Teil	II	Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
spätestens bis zum 31. März 2012 entspre-
chend den Grundsätzen der Tarifeinigung 
vom 10. März 2011 zu überarbeiten und 
rückwirkend	zum	1.	Januar	2012	in	Kraft	zu	
setzen.“

b) Die bisherige Nr. 8a wird Nr. 9a.

c)  Nach Nr. 9a werden folgende Nrn. 9b, 9c und 9d 
eingefügt:

„9b. Zu § 29a:

	 Die	Tarifvertragsparteien	erkennen	die	Kom-
plexität der Verhandlungsmaterie an. Sie 
werden	gegebenenfalls	nicht	erkannte	Rege-
lungsmaterie auf der Basis der bisherigen 

Verhandlungsgrundlage	(keine	strukturellen	
Veränderungen) lösen.

9c. Zu § 29a Absatz 3 Satz 4:

 Die Tarifvertragsparteien stimmen darin 
überein, dass die Frage, inwieweit sich über-
tariflich	gewährte	Leistungen	vermindern,	
von der arbeitsvertraglichen Regelung ab-
hängt. 

9d. Zu § 29a Absatz 6:

 Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, die 
bisherigen	Tätigkeitsmerkmale	in	Teil	II	Ab-
schnitt B der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
spätestens bis zum 31. März 2012 entspre-
chend den Grundsätzen der Tarifeinigung 
vom 10. März 2011 zu überarbeiten und 
rückwirkend	zum	1.	Januar	2012	in	Kraft	zu	
setzen.“

Niederschriftserklärungen zur Entgeltordnung  
zum TV-L

1. Zu Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltord-
nung

Soweit	in	der	Entgeltordnung	Berufs-	und	Tätigkeits-
bezeichnungen usw. in der weiblichen oder in der 
männlichen Form verwendet werden, entspricht dies 
der	Bezeichnung	in	den	früheren	Tätigkeitsmerkmalen.	
Die Tarifvertragsparteien sind sich selbstverständlich 
einig, dass sie auch für das jeweils andere Geschlecht 
gelten.

2. Zu Nr. 1 Abs. 3 der Vorbemerkungen zu allen Teilen 
der Entgeltordnung, 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die 
allgemeinen	Merkmale	 für	 den	Verwaltungsdienst	
(Teil	I	der	Entgeltordnung)	eine	Auffangfunktion	in	
dem  gleichen Umfang besitzen wie – bestätigt durch 
die st. Rspr. des BAG – die bisherigen ersten Fall-
gruppen des allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum  
BAT / BAT-O.

3. Zu Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der 
 Entgeltordnung

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass bei 
	etwaigen	Veränderungen	in	der	Ämterstruktur	durch	
Landesbeamtenrecht die Zuordnung geprüft und 
 gegebenenfalls geändert wird.

4. Zu Teil I und II

In einzelnen Abschnitten des alten Rechts unter-
schiedlich	 gefasste	 Tätigkeitsmerkmale,	 insbeson-
dere	Merkmale	mit	 „sonstigen	Beschäftigten“	 und	
tätigkeitsbe	zogenen	Heraushebungen,	werden	in	der	
Entgeltordnung zum TV-L in einem nunmehr einheitli-
chen Aufbau aufgeführt. Die Tarifvertragsparteien sind 
sich darin einig, dass durch diese Vereinheitlichung 
keine	materiellen	Änderungen	beabsichtigt	sind.

5. Zu Teil I, Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1:

Die Tarifvertragsparteien haben sich in der Entgeltgrup-
pe	4	Fallgruppe	1	auf	das	neue	Heraushebungsmerkmal	
„schwierige“	Tätigkeiten	verständigt.	Im	Hinblick	auf	
die	Neustrukturierung	der	Tätigkeitsmerkmale	in	den	
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Entgeltgruppen 3 und 4 (Allgemeiner Teil) im Rahmen 
der neuen Entgeltordnung waren sie sich darüber ei-
nig,	dass	die	bisher	unter	das	Heraushebungsmerkmal	
„schwierigere“	Tätigkeiten	(ehemals	Vergütungsgrup-
pe VIII Fallgruppe 1a in Teil I der  Anlage 1a zum BAT / 
BAT-O	und	Beispielkatalog	hierzu)	fallenden	Tätigkei-
ten	in	Abhängigkeit	ihrer	jeweiligen	konkreten	Anfor-
derungen der Entgeltgruppe 3 oder der Entgeltgruppe 4 
zugeordnet werden sollen.

Unter	Bezugnahme	auf	den	o.	g.	Beispielkatalog	werden	
die	Tätigkeiten	„Mitwirkung	bei	der	Bearbeitung	lau-
fender oder gleichartiger Geschäfte nach Anleitung“, 
„Entwerfen	von	dabei	zu	erledigenden	Schreiben	nach	
skizzierten	Angaben“,	„Erledigung	ständig	wiederkeh-
render Arbeiten in Anlehnung an ähnliche Vorgänge 
– auch ohne Anleitung –“ der Entgeltgruppe 3 zuge-
ordnet.	Die	Tätigkeiten	„Führung	von	Karteien	oder	
elektronischen	Dateien,	die	nach	technischen	oder	wis-
senschaftlichen	Merkmalen	geordnet	sind	oder	deren	
Führung	die	Kenntnis	fremder	Sprachen	voraussetzt“,	
werden der Entgeltgruppe 4 zugeordnet.

6. Zu Teil II Abschnitt 2 

Soweit	für	Ärztinnen	und	Ärzte	im	Sinne	des	§	42	ge-
mäß § 41 Nr. 1 Abs. 2 die Geltung des § 41 insgesamt 
vereinbart	ist,	gelten	die	Tätigkeitsmerkmale	des	§	41	
Nr. 7.

7. Zu Teil II Abschnitt 14, Entgeltgruppe 4 sowie Ab-
schnitt 16, Entgeltgruppe 4:

Die	Niederschriftserklärung	zu	Teil	I,	Entgeltgruppe	4	
Fallgruppe 1 gilt entsprechend.

8. Zu Teil II Abschnitte 22 und 23

Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung 
der	bisherigen	Vorbemerkungen	Nrn.	3	und	4	zu	allen	
Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O 
für entbehrlich. Es besteht Einvernehmen, dass – wie 
bisher	–	unter	„staatlich	geprüften	Technikern“	sowie	
unter	„technischen	Assistenten	mit	staatlicher	Aner-
kennung“	diejenigen	Personen	zu	verstehen	sind,	die	
nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese 
Berufsbezeichnungen zu führen.
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Vorschlagswesen

Belohnungen für Verbesserungsvorschläge

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 7. Februar 2012 Az.: 45 - O 1020 - 020 - 245/12

A.

Der	Innovationszirkel	beim	Bayerischen	Staatsministerium	 
der Finanzen hat in 2011 folgende Verbesserungsvor-
schläge angenommen und belohnt: 

1. Vorschlag „Lastschrifteinzug von vorschüsslich 
geleisteten Bezügen“

Vorschüsslich ausbezahlte Bezüge für Bedienstete 
	dritter	Arbeitgeber	 (Staatsbetriebe,	Körperschaften	
usw.)  sollen nicht mehr per Rechnung von den jeweili-
gen  Arbeitgebern angefordert, sondern mit Lastschrift-
einzug	 von	 den	 Konten	 der	 erstattungspflichtigen	
 Arbeitgeber abgebucht werden.

Prämie:  3.650 €

2. Vorschlag „Online Außendienstkalender“

Der Außendienstplan (sogenannter Außendienst-
kalender)	 soll	 künftig	 online	 über	 eine	 Webseite	
 geführt werden.

Prämie:  650 €

3. Vorschlag „Checkliste LSt“

Es	soll	ein	Kurzleitfaden	und	eine	Checkliste	für	die	
Betriebs- und BNV-Prüfer zur Prüfung von Lohn-
steuerfällen zur Verfügung gestellt werden, da sich 
die	Prüfer	oft	nur	„sporadisch“	im	Lohnsteuerbereich	
	auskennen.	Im	Kurzleitfaden	sollen	unter	anderem	
auch Hinweise zum Programm IDEA und zu Literatur-
hilfen enthalten sein. 

Prämie:  600 €

4.	 Vorschlag	„Übersicht	von	nicht	einmessungspflich-
tigen Bauwerken“

Nicht	einmessungspflichtige	Bauwerke	sollen	in	einem	
Geoinformationssystem	 (GIS)	mit	dem	Tool	 „GDV-
Commander“	markiert	werden	können.	Damit	können	
bei	der	Luftbilderkundung	einmessungspflichtige	und	
nicht	einmessungspflichtige	Bauwerke	unterschieden	
werden.

Prämie:  500 €

5. Vorschlag „Toner“

Bei	 den	Druckereinstellungen	 soll	 eine	 niedrigere	
Auflösung	eingestellt	werden,	um	Toner	zu	sparen.	
Außerdem	können	die	Druckereinstellungen	durch	
eine zusätzliche Software (z. B. Cleverprint) erweitert  
werden.	 Dadurch	 kann	 der	 Tonerverbrauch	 noch	 
optimiert werden.

Prämie:  400 €

6. Vorschlag „§ 35 EStG 1“

Ergänzung der ESt-4B-Mitteilungen (Feststellungs-
mitteilungen) um 

1. einen zusätzlichen Hinweis mit der Überschrift  
„Im	Folgebescheid	sind	folgende	Werte	anzusetzen“,	
der	nur	die	Werte	aufführt,	die	im	Folgebescheid	
anzu setzen sind oder 

2.	 zusätzliche	Hinweise	auf	Sachbereich	und	Kennzif-
fer des Folgebescheides.

Prämie:  350 €

7. Vorschlag „Rechnung/Zahlungsaufforderung“

Bei der im IHV-Verfahren maschinell erstellten  
Rechnung/Zahlungsaufforderung sollen verschiedene 
	Änderungen	im	Layout	vorgenommen	werden.

Prämie:  350 €

8. Vorschlag „AL/Bp“

In	die	Vormerkliste	Bp.221	soll	das	zusätzliche	Filter-
kriterium	„Planeintrag“	eingefügt	werden,	mit	dem	
alle	Fälle	herausgefiltert	werden	können,	die	bereits	
einen Prüfungsgeschäftsplaneintrag enthalten. In der 
Liste erscheinen dann nur noch Fälle ohne Prüfungs-
geschäftsplaneintrag.

Prämie:  350 €

9. Vorschlag „Maxl bzw. Fiesta“

Die	Landwirte	können	einen	sogenannten	Antrag	auf	
Kurzzeitversteuerung	ihrer	land-	und	forstwirtschaft-
lichen Zugmaschinen stellen, wenn sie diese für ge-
werbliche	Zwecke	nutzen	wollen.	Für	den	beantragten	
Zeitraum entfällt dann die Steuerbefreiung nach § 3 
Nr.	7	KraftStG.	Die	Einsender	schlagen	vor,	dass	die	
Kraftfahrzeugsteuerstellen	bei	Vorliegen	solcher	An-
träge	Kontrollmitteilungen	an	die	Veranlagungsstellen	
versenden. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Einnahmen aus der gewerblichen Nutzung auch ver-
steuert werden.

Prämie:  300 €

10. Vorschlag „Wintersonne“

Die	 Bearbeiter	 in	 der	 Finanzkasse	müssen	 in	 den	
Word-Vorlagen	im	Bereich	„Zahlungsverkehr“	häufig	
ein Datum eingeben/auswählen. Dieses wird über das 
Auswahlfeld	„Tagesdatum“	zur	Verfügung	gestellt,	das	
mit	„Aktuelles	Datum	-	1“	vorbelegt	ist.	Dabei	sollen	
keine	arbeitsfreien	Tage	mehr	vorgegeben	werden.

Prämie:  250 €

11. Vorschlag „Elektronische Lohndaten und  
Prüf hinweis E1-3125“

Der Prüfhinweis E1-3125 soll nicht ausgegeben wer-
den,	wenn	in	die	Kennzahlen	47/48.10	und	47/48.66	
Werte	 eingegeben	wurden	 und	 die	 Summe	 dieser	
beiden	Werte	mit	dem	übermittelten	eTin-Bruttolohn	
übereinstimmt.

Prämie:  250 €
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12. Vorschlag „Arber Land“

Verzicht	auf	die	Erteilung	einer	Unbedenklichkeits-
bescheinigung	 bei	 Grundstückserwerben	 durch	 
Gebietskörperschaften.

Prämie:  200 €

13. Vorschlag „Prüfungsmitteilung für Umsatzsteuer-
zwecke“

In	der	Word-Vorlage	„KM	für	USt-Zwecke“	(früherer	 
Vordruck	 APr	 407)	 soll	 klargestellt	 werden,	 dass	
lohnsteuerliche	 Werte	 einheitlich	 als	 Bruttobetrag	
oder	Nettobetrag	anzugeben	 sind.	Dies	 kann	man	
z. B.  erreichen, indem folgende Alternativauswahl  
eingeführt	 wird:	 Bruttobetrag	 einschließlich	 USt;	
 Nettobetrag ohne USt.

Prämie:  200 €

14. Vorschlag „Aufteilung § 273 AO“

Es soll eine Vorlage zur Verfügung gestellt werden, 
mit der Aufteilungsbescheide nach § 273 AO erstellt 
werden	können.	Bisher	müssen	diese	Aufteilungsbe-
scheide entweder personell erstellt werden oder die 
Vorlage für Aufteilungsbescheide nach § 270 AO muss 
entsprechend abgeändert werden.

Prämie:  200 €

15. Vorschlag „Neuzugang Art. 14 BayBG“

Die personalverwaltenden Stellen des Freistaats Bayern 
sollen	für	die	Pflicht	zur	Meldung	von	Art.	14	BayBG-
Fällen sensibilisiert werden (z. B. durch E-Mail oder 
Informationsblatt).

Prämie:  200 €

16. Vorschlag „arcticmonkey“

Einführung eines eigenen farbigen Schnellhefters 
(z.	B.	in	„giftgrün,	knallrot“)	für	die	Insolvenzvorgän-
ge	(Insolvenzakte).

Prämie:  200 €

17. Vorschlag „Vollmacht-KraftSt (ASt 061a)“

Im	Vordruck	„Vollmacht	-	KraftSt“	(ASt	061a)	soll	ein	 
Hinweis aufgenommen werden, dass bei Vorlage  
eines Reisepasses des Fahrzeughalters auch  
die Melde bescheinigung des Einwohnermeldeamtes  
erfor derlich ist.

Prämie:  200 €

18. Vorschlag „Vereinnahmte Entgelte“

Die	UNIFA-Word-Vorlage	„Genehmigung	 IST	Ver-
steuerung“	kann	nicht	für	Fälle	verwendet	werden,	bei	
denen die Zustimmung zur Versteuerung nach verein-
nahmten Entgelten ab Gründung des Unternehmens 
erteilt werden soll. Für diese Fälle soll deshalb eine zu-
sätzliche	UNIFA-Word-Vorlage	zur	Verfügung	gestellt	
werden. Diese Vorlage soll zudem eine Adressierungs-
möglichkeit	an	Empfangsbevollmächtigte	enthalten.

Prämie:  200 €

19. Vorschlag „P 402“

Die Geschäftsstellen der Finanzämter teilen dem 
	Landesamt	 für	 Steuern	 (LfSt)	 die	 Änderung	 von	
 persönlichen und dienstlichen Verhältnissen der 
	Beschäftigten	mit	dem	Vordruck	P	402	mit.	Dies	soll	 
bei Vorgängen unterbleiben, die dem LfSt bereits  
bekannt	sind	(z.	B.	Versetzungen).

Prämie:  200 €

20. Vorschlag „Mammut“

Der	 Steuerpflichtige	 soll	 im	Antwortschreiben	 des	
Vordrucks	 „Erinnerung	 Abgabe	 Steueranmeldun-
gen“	bei	Antwort	Nr.	1	(„Ich/Wir	habe[n]	bereits	am	
...	unter	Stnr	...	beim	Finanzamt	...	die	angeforderte[n]	
Steueranmeldung[en]	eingereicht.“)	zusätzlich	aufge-
fordert werden, dem Antwortschreiben das Übertra-
gungsprotokoll	bzw.	eine	Kopie	der	Voranmeldung	
beizulegen.

Prämie:  200 €

21. Vorschlag „Anforderung von Unterlagen“

Erweiterung	der	UNIFA-Word-Vorlage	„Unterlagen	
Anforderung“, um sie auch bei der Bearbeitung von 
Feststellungserklärungen	verwenden	zu	können.

Prämie:  150 €

22. Vorschlag „Gewerbesteuerzerlegung“

In	der	Word-Vorlage	„Anforderung	Steuererklärung/
Steuererklärung	Erinnerung“	soll	in	der	Register	karte	
der	auszuwählenden	Erklärungen	die	„Erklärung	für	
die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags“ ergänzt 
werden.

Prämie:  150 €

23. Vorschlag „O180506“

Die	UNIFA-Word-Vorlage	„Belegrückgabe“	soll	nicht	
mehr	 zweiseitig	 ausgedruckt	 werden.	 Dies	 kann	
durch	eine	Änderung	der	Schriftgröße	auf	10	erreicht	
 werden.

Prämie:  150 €

B.

Der	Innovationszirkel	beim	Bayerischen	Staatsministerium	
der Finanzen hat für folgenden Verbesserungsvorschlag 
eine	Anerkennungsprämie	(vgl.	Nr.	5.4.7	der	Innovations-
richtlinie	Moderne	Verwaltung)	zuerkannt:	

Vorschlag	 „Zentrale	 Beschaffung	 von	 Laborgasen	 an		 
allen Standorten der Technischen Universität München 
und  weiterer öffentlicher Einrichtungen“

Anerkennungsprämie:	 250	€
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C.

Jahresstatistik 2011

Zum Stand der Bearbeitung am 31. Dezember 2011 er geben 
sich folgende Zahlen:

In 2011 eingegangene Vorschläge
In 2011 bearbeitete Vorschläge
Davon entfallen auf Vorschläge aus 2010 und 
früher

Von den bearbeiteten Vorschlägen wurden

angenommen
als	besondere	Leistung	anerkannt
ab-	bzw.	zurückgegeben
nicht angenommen

Ausbezahlt wurden 

Prämien
Anerkennungsprämien

Insgesamt

Anzahl

139
233

228

Anzahl v. H.

 23
 1
 0
209

 9,9
 0,4
 0,0
89,7

Euro

 9.900
  250

10.150

D.

Der	Innovationszirkel	beim	Landesamt	für	Finanzen	hat	
in 2011 folgende Verbesserungsvorschläge angenommen 
und belohnt: 

1. Vorschlag „Schulungsraumrechner“

Um bei Schulungen für alle Schulungsteilnehmer den 
gleichen Zustand auf den PC s̀ vorzuhalten, soll nach 
jeder	Schulung	ein	Installationspaket	an	allen	Schu-
lungsraumrechnern automatisch gestartet werden.

Prämie: 200 €

2. Vorschlag „Änderung des Word-SB Formblattes 
Z 300“

Im	Word-SB	Formblatt	soll	ein	zusätzliches	Auswahl-
feld eingefügt werden, um bei Vergleichsmitteilungen 
abzufragen bzw. anzugeben, ob während der Elternzeit 
ein	Beitragszuschuss	zur	Krankenversicherung	gezahlt	
wird.

Prämie:  100 €

3. Vorschlag „DU - 136“

Bei Anfragen im Zusammenhang mit stationären  
Aufenthalten bei einem Dienstunfall soll ein Infor-
mationsschreiben übersandt werden, das Erläute-
rungen	zur	Kostenerstattung	gibt.

Prämie: 50 €

Der	 Innovationszirkel	 beim	 Landesamt	 für	 Finanzen	 
hat in 2011 für folgende Verbesserungsvorschläge An-
erkennungsprämien	 (vgl.	 Nummer	 5.4.7	 der	 Inno	va-
tionsrichtlinie	Moderne	Verwaltung)	zuerkannt:	

1. Vorschlag „Excel § 11“

Anerkennungsprämie:	150	€

2. Vorschlag „Elternzeiten in VIVA“

Anerkennungsprämie:	100	€

3. Vorschlag „Anmeldung zur VBLextra nach § 28 VBL 
Satzung“

Anerkennungsprämie:	100	€

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Beamtenrecht

Zulassungsverfahren  
zur	Ausbildungsqualifizierung	 

für	Ämter	ab	der	dritten	Qualifikationsebene	 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen,  

fachlicher	Schwerpunkt	Staatsfinanz	

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 10. Februar 2012 Az.: PE - P 3310 - 004 - 4 168/12

Das	Landesamt	für	Finanzen	führt	dieses	Jahr	wieder	das	
Zulassungsverfahren	zur	Ausbildungsqualifizierung	für	
Ämter	ab	der	dritten	Qualifikationsebene	der	Fachlauf-
bahn	Verwaltung	und	Finanzen,	fachlicher	Schwerpunkt	
Staatsfinanz,	durch.

Die	Ausbildungsqualifizierung	richtet	sich	nach	den	Be-
stimmungen des Gesetzes über die Leistungslaufbahn und 
die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Beam-
tinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 
2010 (GVBl S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), geändert durch 
§ 26 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl S. 689, 
701) sowie der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt	Staatsfinanz	(FachV-StF)	vom	15.	November	2011	
(GVBl S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F).

1. Voraussetzungen für die Zulassung (Art. 37 Abs. 2 
Satz 1 LlbG):

Zur	Ausbildungsqualifizierung	kann	zugelassen	wer-
den, wer

–	 sich	bei	einem	Einstieg	in	der	zweiten	Qualifika-
tionsebene (bisher mittlerer Dienst) in einer Dienst-
zeit	von	mindestens	drei	Jahren	nach	Erwerb	der	
dafür	notwendigen	Qualifikation	bewährt	hat,

– in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
	länger	als	vier	Jahre	zurückliegen	darf,	eine	positive	
Feststellung gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 1 LlbG erhalten 
hat und

–	 nach	dem	Ergebnis	des	Zulassungsverfahrens	erken-
nen lässt, dass er den Anforderungen in der neuen 
Qualifikationsebene	gewachsen	sein	wird.

2. Form und Inhalt des Zulassungsverfahrens (§§ 46 
und 47 FachV-StF):

In dem Zulassungsverfahren ist festzustellen, ob der 
Beamte oder die Beamtin nach dem allgemeinen 
	Bildungsstand	und	den	fachlichen	Kenntnissen	für	die	
Ausbildungsqualifizierung	geeignet	ist.

Das Zulassungsverfahren wird schriftlich durchgeführt. 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben  dabei 
 unter Aufsicht folgende Aufgaben zu bearbeiten:

1. eine Erörterung eines Themas zur politischen 
 Bildung und zum Zeitgeschehen,

2.	 eine	Aufgabe,	in	der	sie	Grundkenntnisse	aus	den	
Bereichen des allgemeinen Staats-, Verfassungs- und 
Verwaltungsrechts sowie des öffentlichen Dienst-
rechts nachweisen sollen.

Die Arbeitszeit beträgt je Aufgabe zwei Stunden.

3. Termin (§ 44 FachV-StF):

Das Zulassungsverfahren wird am 22. Mai 2012 in der 
Landesfinanzschule	Bayern	in	Ansbach durchgeführt. 
Das	nächste	Zulassungsverfahren	findet	voraussicht-
lich	im	Jahr	2015	statt.

4. Anmeldung (§ 45 FachV-StF):

Beamte und Beamtinnen mit Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene	 der	 Fachlaufbahn	Verwaltung	
und	Finanzen,	fachlicher	Schwerpunkt	Staatsfinanz,	
	können	sich	zur	Teilnahme	am	Zulassungsverfahren	
bis spätestens 30. März 2012 auf dem Dienstweg bei  
der Zentralabteilung des Landesamts für Finanzen 
	anmelden.	Mit	ihrer	Zustimmung	können	sie	auch	von	
ihrem Dienstvorgesetzten vorgeschlagen werden.

Von der Teilnahme am Zulassungsverfahren ist ausge-
schlossen, wer bereits dreimal am Zulassungsverfahren 
teilgenommen hat.

5. Bewertung, Rangliste, Auswahl (§ 48 FachV-StF):

Bei der Durchführung des Zulassungsverfahrens gelten 
die §§ 27, 29, 30 und 32 FachV-StF entsprechend. Die 
Bewertung der Aufgaben erfolgt nach § 33 in Verbin-
dung mit § 9 FachV-StF. Das Zulassungsverfahren ist 
erfolgreich	abgeschlossen,	wenn	die	Grundkenntnis-
aufgabe	mit	mindestens	fünf	Punkten	bewertet	wurde	
und	die	Endpunktzahl	mindestens	fünf	Punkte	beträgt.	
Zur	Bildung	der	Endpunktzahl	ist	die	Erörterung	ein-
fach,	die	Grundkenntnisaufgabe	zweifach	zu	zählen;	
die	Summe	der	Einzelpunktzahlen	geteilt	durch	drei	
ergibt	die	Endpunktzahl.

Aufgrund	der	Endpunktzahl	erstellt	das	Landesamt	
für Finanzen eine Rangliste der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, die das Zulassungsverfahren erfolgreich 
abgeschlossen	haben.	Bei	gleicher	Endpunktzahl	ent-
scheidet	 die	 Punktzahl	 der	Grundkenntnisaufgabe	
über den Rang. Im Übrigen erhalten Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen	mit	gleicher	Punktzahl	den	gleichen	
Rang. Die Rangliste ist bis zur Durchführung des 
nächsten Zulassungsverfahrens gültig.

Für	die	Zulassung	zur	Ausbildungsqualifizierung	sind	
unbeschadet der laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen die Rangliste und der Bedarf maßgebend. Haben 
mehrere Bewerber oder Bewerberinnen den gleichen 
Ranglistenplatz erreicht, sind für die Zulassung fol-
gende	Kriterien	in	der	hier	angegebenen	Reihenfolge	
maßgebend:	Besoldungsgruppe,	aktuelle	periodische	
Beurteilung, Rangdienstalter, Schwerbehinderten-
eigenschaft, Dienstzeit.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Zulassungs-
verfahrens werden über das Ergebnis und den erreich-
ten Ranglistenplatz unterrichtet.

L a z i k 
Ministerialdirektor



FMBl Nr. 3/2012 171



Herausgeber / Redaktion: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
Odeonsplatz 4, 80539 München, Telefon (0 89) 23 06-0, Telefax (0 89)  
23 06-28 04, E-Mail: poststelle @ stmf.bayern.de

Technische Umsetzung:	Bayerische	Staatsbibliothek,	Ludwigstraße	16,	
80539 München 

Druck:	Justizvollzugsanstalt	Landsberg	am	Lech,	Hindenburgring	12,	 
86899 Landsberg am Lech, Telefon (0 81 91) 1 26-7 25, Telefax (0 81 91) 1 26-8 55 
E-Mail: druckerei.betrieb	@	jva-ll.bayern.de

Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen: Das Amtsblatt des Baye ri-
schen Staatsministeriums der Finanzen (FMBl) erscheint bis zu 24-mal 

im	Jahr.	Es	wird	im	Internet	auf	der	„Verkündungsplattform	Bayern“	 
www.verkuendung.bayern.de	veröffentlicht	und	 ist	kosten	frei	 verfüg-
bar.	Das	dort	eingestellte	elektronische	PDF/A-Dokument	ist	die	amtlich	
	verkündete	Fassung.

Eine	Druckfassung	der	verkündeten	Amtsblätter	kann	bei	der	Justiz-
vollzugsanstalt Landsberg am Lech gegen Entgelt bestellt werden. Das 
Jahresabonnement	des	Amtsblatts	des	Bayerischen	Staatsministeriums	
der	Finanzen	kostet	40	Euro	zuzüglich	Portokosten.	Nähere	Angaben	zu	
den	Bezugsbedingungen	können	der	„Verkündungsplattform	Bayern“	
entnommen werden.

ISSN 1867-9137

FMBl Nr. 3/2012172


	Inhaltsübersicht
	2034.1.1-F, 2034.1.2-F  Tarifverträge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder
	Anlage zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TVÜ-Länder
	Anlage 1 zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L
	Anlage 2 zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L
	Anlage 3 zum Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum TV-L

	Belohnungen für Verbesserungsvorschläge
	Zulassungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt Staatsfinanz
	Impressum

